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VORWORT 

Die politikwissenschaftliche Definition des Politischen, die zur Konzeption 
einer nach eigenen Gesetzen geregelten politischen Ordnung geführt hat, 
kann von der politischen Ethik nicht übernommen werden. Der Ethiker kann 
nur im ganzheitlichen Sinn von der menschlichen Handlung sprechen, nenne 
man diese nun gesellschaftlich, wirtschaftlich oder politisch. Es bleibt ihm 
daher nichts anderes, als diese Handlungen wieder ins ganzheitliche Denken 
zu integrieren. Das soll nun hier im Hinblick auf die politisch genannte 
Handlung geschehen. Von diesem kritischen Gesichtspunkt aus wurden die 
einzelnen Themen gewählt. Im Zentrum steht naturgemäß die wertneutrale, 
nur durch eine technische Verfahrensregel normierte Demokratie. Diese 
Regel beherrscht in der empirischen Politikwissenschaft die Definition aller 
bürgerlichen Rechte und Pflichten. Würde der Ethiker dieser Definition fol­
gen, bliebe ihm nur die Aufgabe, die Tugenden zu lehren, die den Menschen 
zur Einhaltung dieser Spielregel anregen. 

Es sei besonders darauf hingewiesen, daß es auch hier wie in meiner gesam­
ten Sozialethik um die Institutionenethik geht. Die Ethik der Subjekte in der 
Institution wurde nur im Rahmen der Demokratie berücksichtigt. 

Hinsichtlich der BIBLIOGRAPHIE verweise ich auf die dort gemachten 
Angaben. Um den laufenden Text nicht mit der Überfülle der eingesehenen 
(mehrsprachigen) Literatur zu belasten, verweise ich auf die zu den einzelnen 
Objekten gehörenden Veröffentlichungen im bibliographischen Verzeichnis. 

Wie bereits im Band über die Wirtschaftsethik bin ich auch hier verpflichtet, 
meinen aufrichtigen Dank gegenüber meiner langjährigen wissenschaftlichen 
Assistentin Dr. Brigitta Gräfin von Galen auszusprechen für ihre kompetente 
Mitarbeit wie auch für die Erstellung der Register. 

Arthur F. Utz 
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ZUR EINFÜHRUNG 

Die politische Ethik und die empirischen Politikwissenschaften 

Das seit einiger Zeit in Gang gebrachte interdisziplinäre Gespräch, in dem die 
Vertreter der verschiedenen praktischen Wissenschaften zum Gedankenaus­
tausch und zur gemeinsamen Formulierung praktischer Orientierung zusam­
menkommen, kann nur dann zu einem brauchbaren Ergebnis führen, wenn 
die einzelnen Repräsentanten eines Wissenszweiges ihre erkenntnistheoreti­
sche Grundeinstellung kundtun. Was nützt es z.B., wenn ein Politikwissen­
schaftler und ein Ethiker sich darin einig sind, daß man in Entwicklungslän­
dern die Demokratie einführen müsse, jedoch von je verschiedenen Erkennt­
nisgrundlagen ausgehen, von denen aus sie zu ihrem Menschenbild gelangt 
sind. Der Politikwissenschaftler ist als Empirist erkenntnistheoretisch Sen-
sualist, der, dem Subjektivismus verpflichtet, den Menschen nur als Indivi­
duum mit eigenen Aspirationen begreifen kann. Für den Empiristen ist die 
Demokratie das einzige den Menschen ansprechende politische Modell, das 
in jedem Fall entweder nur ganz oder gar nicht realisierbar ist (USA-Modell 
der Politik). Für den Aristoteliker ist die Demokratie keine im Wesen des 
Menschen begründete politische Institution, sondern nur ein mögliches Mo­
dell von mehreren Staatsformen. Welches davon im konkreten Fall richtung­
weisend ist, kann er nur nach dem Studium der konkreten Lebensbedingun­
gen und Anschauungen des Volkes bestimmen. Kompromisse mit der kon­
kreten moralischen Einstellung des Volkes kann der Aristoteliker allerdings 
nur unter der Bedingung vornehmen, daß diese nicht im Widerspruch zu den 
übergeordneten natürlichen Normen stehen, während der Empirist, z.B. der 
Soziologe, sich unbekümmert an die existente Situation anpassen kann. 

Der Empirist wird aber an sich später einstellenden katastrophalen Folgen 
erkennen, daß die Verleugnung von natürlichen Prinzipien sich rächt. Er wird 
dann feststellen, daß die natürlichen Normen politischen Handelns, die nur 
durch die aristotelisch-metaphysische Erkenntnistheorie entdeckt werden 
können, doch reale Geltung haben. 

Der Empirist rühmt sich, daß er die politische Realität erfasse, während der 
Ethiker nur moralische Normen erstelle oder Werte vorweise. Gegen dieses 
Mißverständnis, das auch bei den Juristen verbreitet ist, gemäß denen das 
Naturrecht in den Sternen zu finden sei, wehrt sich der Aristoteliker. Die 
aristotelische Ethik ist nicht mit der phänomenologisch begründeten Wertleh-
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re Schelers zu verwechseln. Genau besehen, ist die aristotelische Ethik ei­
gentlich keine Wertlehre, sondern eine Finallehre menschlichen Seins. Ihr 
geht es um die Zwecke, auf die die menschliche Natur und ihre Vermögen 
angelegt sind. An diesen Anlagen kann der Mensch nichts ändern, genauso 
wenig, wie man den menschlichen Magen zu etwas anderem gebrauchen 
kann als zur Aufnahme der Nahrung zur Erhaltung des Lebenskraft. Sowohl 
der Empiriker wie der Philosoph stimmen in der äußeren Formulierung des 
Prinzips überein, daß man natürliche Anlagen des Menschen respektieren 
muß, um üble Folgen zu vermeiden. Die Begründung der allgemeinen Gül­
tigkeit dieses Prinzips ist aber bei beiden verschieden. Der Empiriker faßt die 
vielfachen Einzelerfahrungen zu einem Gesamturteil zusammen, so daß 
eventuell in einem speziellen Fall die üblen Folgen nicht erfahrbar werden, 
jedenfalls nicht in dem vom Empiriker erwarteten Zeitraum. Unter Umstän­
den muß er sein Allgemeinurteil korrigieren. Der Philosoph dagegen basiert 
sein Prinzip nicht auf Einzelerfahrungen, sondern auf dem Wesen der 
menschlichen Anlage. Er kann den Zeitraum, in dem sich bei Mißbrauch der 
natürlichen Anlagen die üblen Folgen einstellen, nicht angeben. Für ihn gilt 
aber die Erkenntnis, daß sich der Mißbrauch einer Wesensanlage mit logi­
scher Konsequenz, also notwendigerweise, irgendwie und irgendwann rächen 
wird. Besonders auf moralischem Gebiet werden die Folgen des Mißverhal-
tens erst sehr spät in der Erfahrung spürbar. Auch die moralischen Imperative 
sind in die Zweckordnung der menschlichen Natur eingebaut. Wer sie miß­
achtet, verfehlt seine Vervollkommnung und den Kern seines Glücks. So hat 
z.B. die Mißachtung der natürlichen Institution der Ehe auf weite Sicht den 
Verlust echt menschlicher Sozialität (Verwahrlosung der Gesellschaft) zur 
Folge. Aufgrund dieses finalen Zusammenhanges muß man daher die natürli­
che Institution der Ehe als gesellschaftlichen Wert bezeichnen. 

Die Werte werden also nicht durch eine phänomenologische Analyse unseres 
Wertempfindens gewonnen, sondern durch metaphysisch-reale Wesensab­
straktion der Zwecke der menschlichen Anlagen. Die Schwierigkeit besteht 
nur darin, diese erst abstrakt und allgemein erkannte Finalordnung durch die 
praktische Vernunft entsprechend der je verschiedenen Situation konkret zu 
definieren. Hier kommt die politische Klugheit ins Spiel, die man allerdings 
nicht mit der Rafinesse im politischen Handeln identifizieren darf.1 

Der Begriff der Institution als Grundlage der aristotelischen Erkenntnislehre 

Die aristotelische Erkenntnislehre enthält einen Begriff der Institution, der 
jeder Form von Idealismus konträr gegenübersteht und dem Denken nach 
dem Kausalprinzip entspringt, d.h. daß unser Verstand eine Struktur aufweist, 

Vgl. den Schluß des Artikels „Das Wesen der Politik". 
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die er selbst nicht produziert hat, die vielmehr eine natürliche Institution ist, 
für die man den Institutor noch suchen muß. Aristoteles war von der Existenz 
dieses Institutors überzeugt, obwohl er ihn nicht so eindeutig definieren 
konnte, wie es die christliche Lehre von der Schöpfung durch ein persönli­
ches ewiges Wesen tun kann. Aber man versteht aufgrund dieses Zusammen­
hanges, daß für Thomas von Aquin nur das aristotelische Denken zur Erklä­
rung der Wirklichkeit in Frage kam. 

Das wesentliche Element der Institution unserer Vernunft ist die Tatsache, 
daß wir unsere Begriffe aus der Wirklichkeit holen müssen, doch nicht in 
dem Sinn, daß alles Begreifen nur Erfahrung ist, sondern in dem Sinn, daß 
wir das Institutionelle in den erfahrbaren Dingen suchen müssen zur Unter­
scheidung von Wesen und konkreter Daseinsweise. Das Institutionelle ist 
identisch mit dem, was die Naturrechtslehre „natürliche Anlagen" nennt. 

Das ist der Grund, warum ich in der Ethik des politischen Handelns der ari­
stotelischen Erkenntnistheorie folge, wie sie durch Thomas von Aquin weiter 
ausgebaut worden ist. Das heißt aber nicht, daß ich Erfahrungstatsachen, die 
durch die politischen Wissenschaften festgestellt worden sind, ignoriere. Sie 
werden in dem Maß in die Bewertung aufgenommen, als sie bei der Konkre­
tisierung der Prinzipien hilfreich sind. Man darf die klassische Naturrechts­
lehre des Thomas von Aquin nicht dem Naturrecht der Neoscholastiker 
gleichsetzen. Die Neoscholastik mit ihrer subjektivistischen Orientierung 
steht Hugo Grotius (1583-1645), Christian Thomasius (1655-1728), vor 
allem Christian Wolff (1679-1754) näher als Thomas von Aquin. Für Thomas 
ist das Naturrecht ein Vernunftrecht. Der Prozeß, den die Vernunft bis zur 
Formulierung eines konkret gültigen Rechts durchzugehen hat, verlangt be­
sondere Aufmerksamkeit. Dieser logische Prozeß beginnt mit dem durch 
metaphysische Abstraktion gewonnenen Begriff der menschlichen Natur. Der 
Prozeß setzt sich fort in der „recta ratio"2, d.h. in der geordneten praktischen 
Vernunft, die mit dem konkreten Sachverhalt konfrontiert wird. Sie formu­
liert das konkret gültige Naturrecht. Die recta ratio ist nicht mit der machia-
vellistischen Zweckethik zu verwechseln im Sinn der Identifizierung des 
Politischen mit dem praktisch Möglichen. Die Rückführung aller Rechte auf 
die universale Sozialnatur des Menschen und damit auf das Gemeinwohl der 
Menschheit hat Thomas von Aquin davor bewahrt, die Menschenrechte un­
vermittelt auf das einzelne Subjekt zu beziehen, wie es in der allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte von 1948 der Fall war, so daß dem Politiker 
als moralische Alternative zu Machiavelli nur die Ausbalancierung gleicher 
subjektiver Rechte im Sinne Kants blieb.3 

2 Zum Begriff der recta ratio vgl. S. 29. 
3 Vgl. Heinz-Gerd Schmitz, Moral oder Klugheit? Überlegungen zur Gestalt der Autonomie des 
Politischen im Denken Kants. In: Kant-Studien 81,4 (1990) 413-434. 
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Die Toleranz als Grundprinzip der empirischen politischen Wissenschaft 

Dieses Modell der Ausbalancierung subjektiver Rechte ist ein typisches 
Merkmal der heutigen politischen Wissenschaft. Der Einfluß dieses Modells 
hat in einem beträchtlichen Maß auch die politische Ethik erfaßt. Wie man 
hinsichtlich der Wirtschaft die Aufgabe der Ethik in nichts anderem sieht als 
in der moralischen Erziehung der in der Wirtschaft tätigen Subjekte, d.h. der 
Unternehmer, der Arbeitnehmer und der Konsumenten, im übrigen die Frage 
nach der gerechten Wirtschaftsverfassung als in der Marktwirtschaft beant­
wortet betrachtet, so glaubt man auf politischem Gebiet mit einer Ethik aus­
kommen zu können, die sich als Tugendethik an die einzelnen Subjekte der 
Demokratie wendet. Man glaubt, mit Verhaltensregeln für die einzelnen 
Subjekte auszukommen, als ob sich daraus automatisch eine befriedete und 
glückliche Gesellschaft ergäbe. Die Ethik ist in dieser empiristischen Sicht 
darum nur beauftragt, die Menschen das Gerechtigkeitsempfinden, humane 
Umgangsformen, Freundlichkeit und liebendes Verständnis für den Mitmen­
schen zu lehren, damit sie seelisch ausgerüstet sind, sich an die Regel zu 
halten, die jedem einzelnen das Recht eigener Meinung und Meinungsäuße­
rung zugesteht. Genau genommen ist das die Definition der spezifisch demo­
kratischen Toleranz. Sie drückt sich etwa in dem Satz aus: „Ich bin zwar mit 
deiner Ansicht nicht einig, aber ich anerkenne dein Recht der freien Mei­
nungsäußerung unter dem Vorbehalt, daß du mir das gleiche Recht zuer­
kennst." 4 

Damit, so glaubt man, habe man den Weltanschauungskampf endgültig aus 
der Politik ausgeschaltet. Doch dringt auch diese Regel nicht ins Innere der 
Bürger. Hier ist jeder der Herr seines Glaubens. Und dieser ist nun einmal für 
den Menschen ein Absolutum, worüber er nicht diskutieren läßt. Da nun 
jeder Mensch in allen seinen Entscheidungen, vor allem in seinen politischen 
Entscheidungen, von seiner Weltanschauung geleitet wird, ist die Weltan­
schauung nicht ausgeräumt, wenigstens nicht dort, wo der Bürger seinen 
Entscheid in die Wahlurne wirft. Aber auch in weiterem Kreis bleibt ihm die 
Freiheit der Meinungsäußerung. Was also, so fragt man sich, ist nun mit der 
demokratischen Toleranzformel gewonnen? Zugestanden, einen verfas­
sungsmäßig festgeschriebenen Weltanschauungsstaat gibt es nicht mehr. 
Aber den demokratisch entstandenen und wenigstens auf eine gewisse Zeit 
durch die Wähler gesicherten Weltanschauungsstaat kann keine Demokratie 

4 In diesem Sinn Manfred Hättich, in: Das Toleranzproblem in der Demokratie, in: ders. Freiheit 
als Ordnung, Bd. I, Gefährdete Demokratie, München 1988, 130-145, und Christoph Schefold, 
Die Moderne: Toleranz und Gewalt? in: J.U. Hagen, P. Mader, Hrsg., Gewalt und Recht, Frank­
furt, Berlin, Bern 1997, 59-94. 
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ausschließen5. Soll aber damit auch die Ansicht zu recht bestehen, daß, wie 
behauptet wird, die liberale Demokratie keinerlei Wertkonsens mehr brau­
che? Diese Frage ist mit dem Hinweis erledigt, daß jede Gesellschaft ein Ziel 
verfolgt, ob sie dieses formuliert hat oder nicht, wie auch jedes menschliche 
Tun zweckgerichtet ist. Aus diesem Grund wird in jedem menschlichen 
Wollen eine Lebensanschauung wirksam. Bei aller weltanschaulichen Neu­
tralität des Staates als juristischer Institution handelt der Bürger im demokra­
tischen Staat dennoch aufgrund einer Weltanschauung, und wäre es auch nur 
die des Nihilismus. 

Das Projekt einer ethisch völlig neutralen Gesellschaft wirkt sich naturgemäß 
auf die Definition zwischenmenschlicher Beziehungen aus. Ganz deutlich 
wird diese Umdeutung im Begriff der Toleranz sichtbar. Einen allgemeinen, 
genetischen Begriff der Toleranz, von dem die demokratische Toleranz nur 
eine Art ist, gibt es gemäß der Ansicht, daß die einzige humane Staatsform 
die wertneutrale Demokratie sei, nicht mehr. Es sei hier nur kurz auf die 
Definition dieses Begriffs der Toleranz eingegangen, um den Wert oder Un­
wert des spezifisch demokratischen Toleranzbegriffs und in der Folge des 
Gedankens der totalen Wertneutralität der Demokratie darzustellen. 

Von zwei Menschen, die verschiedener religiöser Überzeugung sind, kann 
man nicht erwarten, daß jeder seine Überzeugung aus Liebe zum andern für 
irrelevant erklärt. Das wäre unmenschlich und wäre eine Verleugnung der 
eigenen Überzeugung. Man kann von jedem nur erwarten, daß er die andere 
Meinung bestehen läßt, ohne selbst gezwungen zu sein, sie zu übernehmen. 
Seine Toleranz läßt sich mit folgendem Satz charakterisieren: „Ich gehe zwar 
mit deiner Ansicht nicht einig, aber ich ertrage sie und lasse sie bestehen." 6 

In dieser Definition ist noch nicht vom gleichen Recht verschiedener Aussa­
gen die Rede, sondern nur vom humanen Verständnis und Ertragen einer 
anderen Meinung. Dennoch könnte diese Definition auf die staatsrechtliche 
Anerkennung gleicher Rechte hin spezifiziert werden. Wie schon gesagt, 
wäre damit nichts gewonnen, denn die genetisch definierte Toleranz wird in 
der Demokratie von selbst spezifiziert. Und auch so ist sie mit dem Mehr­
heitsprinzip verbunden, gemäß dem es unmöglich ist, die Entstehung eines 
Weltanschaungsstaates auszuschließen. Das mag für diejenigen, die z.B. die 
katholische Stellungnahme zur Ehe nicht teilen, sondern freie Partnerschaften 
(Konkubinate, gleichgeschlechtliche Verbindungen) rechtlich gleichstellen 

5 Näheres hierzu in: „Die Religionsfreiheit". 
6 In diesem Sinn ist die Aussage Pius' XII. in seiner Rede an den Verband der katholischen 
Juristen zu verstehen (6.12.1953). Vom theologischen Standpunkt aus, den Pius XII. in dieser 
Rede eingenommen hat, würde sich die generische Definition der Toleranz folgendermaßen 
charakterisieren lassen: „Ich gehe zwar mit deiner Ansicht nicht einig, weil sie vom göttlichen 
Recht aus keinen Bestand hat, aber ich ertrage sie und lasse sie bestehen." Siehe: „Die Religions­
freiheit". 
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möchten, unerträglich sein. Aber das ist nun einmal die Konsequenz einer 
freiheitlichen Demokratie, die jedem Bürger die Freiheit garantiert, soweit 
diese das Mehrheitsprinzip nicht aushebelt. 

Die Konsequenzen für die Definition der Politik 

Das also ist die geistige Situation, von der aus die Politik definiert wird. Das 
Anliegen eines Konsenses gibt es nicht mehr. Eine ethische Definition des 
Ziels der Politik ist ebenfalls ausgeschlossen. Das einzige, das man von der 
Ethik noch erwartet, ist die Erziehung der Bürger zu einem Verhalten, wo­
durch sich der politische Prozeß human abwickeln kann. Wenn die politisch 
organisierte Gesellschaft orientierungslos in die Irre geht, kann sie ihre Er­
fahrung sammeln und sich zu retten versuchen, so gut es noch geht. Erkennt­
nistheoretisch ist die politische Ethik, wenn man davon reden darf, der Falli-
bilismus, dem Popper und Rawls in ihrem politischen Liberalismus7 ver­
pflichtet sind. 

Der Verlauf der politisch-ethischen Untersuchung 

Es wird vielleicht auffallen, daß hier der Traktat über den Staat fehlt, weil der 
Staat nicht das unmittelbare Objekt, sondern das Ziel des politischen Han­
delns ist. Der Staat ist als naturrechtliche Institution vorgegeben. Er ist das 
letzte Ziel, das als umfassende Organisation des menschlichen Zusammenle­
bens im Sozialtrieb des Menschen enthalten ist. Aus diesem Grund habe ich 
den Staat im dritten Band der Sozialethik (Die soziale Ordnung) behandelt. 
Es geht hier nur um die Dynamik, d.h. um das Handeln innerhalb des Staats­
wesens, soweit es nicht schon durch die naturrechtliche Institution normiert 
ist. Die oberste Norm ist bereits in der naturrechtlichen Institution definiert. 
Sie ist das Wohl aller als gleicher rationaler Wesen, zusammengefaßt in dem 
Begriff des Gemeinwohls.8 Da dieses Ziel rational zugänglich ist, stellt sich 
die Frage, ob es neben der rationalen politischen Ethik auch noch eine politi­
sche Theologie gibt und welche Zuständigkeit sie vielleicht besitzt. Mit die­
sem Problem beschäftigen wir uns im Anschluß an die Definition der politi­
schen Handlung. 

Anschließend befassen wir uns mit der Souveränität des Staates. Zwar gehört 
die Souveränität zur naturrechtlichen Institution des Staates. Doch spricht das 
Naturrecht nur im Rahmen der universellen menschlichen Gesellschaft. Auf 

7 John Rawls, Die Idee des politischen Liberalismus, Aufsätze 1978-1989, hrsg. von Wilfried 
Hinsch, Frankfurt 1992. 
8 Vgl. A.F. Utz, Sozialethik, Teil I: Die Prinzipien der Gesellschaftslehre, Heidelberg 21964, 
Sechstes Kapitel. 
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dieser Ebene kann man mit Recht sagen, der Staat sei die perfekte Gesell­
schaft, die sämtliche Anliegen der sozialen Natur des Menschen erfüllt. In 
der politischen Wirklichkeit gibt es aber mehrere Staaten, von denen keiner 
sich nach außen als perfekte, geschlossene Gesellschaft ausgeben kann. Die 
Souveränität muß darum neu definiert werden. 

Dann ist die Herkunft der obrigkeitlichen Macht zu erklären, einerlei ob in 
der Monarchie oder in der Demokratie, ein Thema, das an sich zur naturecht-
lichen Institution des Staates gehört, aber im Hinblick auf die Pluralität der 
Staaten besondere Aufmerksamkeit verlangt. 

Da die Ausübung dieser Macht ihr Korrelat im Gehorsam der Untertanen 
findet, ist die Frage nach dem Begriff der Legitimität im Spiel. Die Men­
schen, die sich in einem staatlichen Gebilde zusammenschließen wollen, 
müssen den Staat, den sie wollen, modellieren, was in der Verfassung ge­
schieht. Dabei können sie über die ethischen Forderungen nicht hinwegsehen. 
Damit ergibt sich zunächst die Frage nach den ethischen Elementen der 
Staatsverfassung. 

Die Formulierung der Verfassung ist natürlich nicht denkbar ohne die Defi­
nition der Staatsform. 

Da sich in der modernen Zeit die Meinung verfestigt hat, die Demokratie sei 
die einzig „menschenwürdige" Staatsform, werden wir uns mit dem Problem 
der ethischen Rechtfertigung der Demokratie befassen müssen. 

Da im modernen Staat die subjektiven Rechte im Vordergrund stehen, als ob 
es in der Entwicklung des Staatswesens nur noch darauf ankäme, alle und 
jeden einzelnen gegen den Staat abzusichern, damit jeder seinen eigenen 
Aspirationen gemäß leben kann, wird die politische Ethik mehr und mehr 
durch die Definition der sich häufenden subjektiven Rechte, die mit dem 
Namen Menschenrechte versehen werden, aufgebläht. In der Tat bleibt dem 
Aristoteliker heute fast nur noch das Amt des Wächters der ethischen Nor­
men des politischen Handelns zu dem Zweck, die subjektivistisch formulier­
ten Bürgerrechte im Hinblick auf die Wahrung des Gemeinwohls kritisch zu 
korrigieren. 

Es war natürlich im Hinblick auf die Erfahrungen, die man mit den verschie­
denen Formen von Totalitarismen gemacht hat, unvermeidlich, besonders auf 
die Rechte des einzelnen zu achten. Die politische Ethik war geradezu ge­
zwungen, als Ausgangspunkt der politischen Dynamik das Individuum zu 
wählen, wie analog dazu die Wirtschaftspolitik das Privateigentum befür­
worten muß. Andererseits sollte sich die Politik bewußt sein, daß die Orien­
tierung am Gemeinwohl stets das Ziel bleiben muß. Die Wirtschaft ist mit 
ihrem Festhalten an der Konkurrenzregel an ihre Grenze gestoßen. Es gelingt 
ihr nicht, die massive Arbeitslosigkeit zu beseitigen, so daß die Marktwirt-
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schaff als leistungsförderndes Mittel im Zug der vielen subjektiven An­
spruchsrechte dem Untergang geweiht ist. Zum gleichen oder zu einem noch 
schlimmeren Desaster führt die individualisierte Regel der Demokratie „ein 
Mann eine Stimme" ohne Blick auf das staatliche Ganze. Eine solche Demo­
kratie ist nicht gewappnet gegen totalitäre Tendenzen. Die Wirtschaft kann 
immerhin noch mit der Intervention der staatlichen Autorität rechnen, wäh­
rend diese auf der politischen Ebene ihre Legitimation verloren hat. Dennoch 
hört der Ethiker nicht auf, als Anwalt der politischen Normen zu wirken. 
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Erstes Kapitel 

DIE POLITIK ALS OBJEKT DER ETHIK 

I. DAS WESEN DER POLITIK 

Die Ethik als erstrangig zuständige Wissenschaft 

Die Erkenntnislehre der modernen Wissenschaft 

Wie in der Einführung erwähnt, folge ich, was die Erkenntnistheorie angeht, 
Aristoteles und Thomas von Aquin. Aus diesem Grund kann ich nicht - etwa 
mit Hans Kelsen oder Carl Schmitt - zunächst das Politische definieren, als 
ob das Politische etwas sei, was von der politischen Handlung getrennt exi­
stierte. Die vom Neukantianismus inspirierte pointierend hervorhebende 
Abstraktion substantiviert das Wirtschaftliche, das Soziale und das Politische 
als Repräsentanten der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Handlung, 
während in der Wirklichkeit der handelnde Mensch, auch wenn er wirt­
schaftlich, sozial oder politisch handelt, niemals nur wirtschaftlich, nur sozial 
oder nur politisch handelt. Das Politische ist etwas anderem, nämlich der 
menschlichen Handlung inhärent. Welches Unheil die Substantivierung des 
Rechtlichen in der Form des Reinen Rechts angeregt hat, hat der Autor der 
Reinen Rechtslehre (Hans Kelsen) erst durch das Dritte Reich erfahren. Und 
die Katastrophe der Theorie vom rein Politischen ist dem vehementesten 
Vertreter dieser Theorie (Carl Schmitt) auch erst nach dem Untergang des 
Dritten Reiches aufgegangen. 

Diese Bemerkung, auf deren Inhalt am Schluß nochmals eingegangen werden 
wird, sollte gleich von Anfang an den Leser erkenntnistheoretisch orientie­
ren. Politik ist, wie aus den folgenden Darlegungen hervorgehen wird, in 
erster Linie ein Handeln, das die konkrete Entscheidung für das Gemeinwohl 
im Staat (polis) zum Ziel hat. Man kann natürlich in analoger Anwendung 
dieses strategische Tun im Staat auf ähnliche Handlungen in andern Gemein­
schaften übertragen. Es geht aber nicht an, alle diese verschiedenen Anwen­
dungen zusammenzufassen, also das Politische von seinem Ziel zu abstrahie­
ren und es allgemein als Strategie in der Durchsetzung von Zielen zu definie-



18 1. Kap.: Die Politik als Objekt der Ethik 

ren, wie E.-W. Böckenförde' meint. Mit dieser Definition ist keine Ethik des 
Politischen denkbar. Es gibt gemäß der aristotelisch-thomistischen Erkennt­
nislehre keine Ethik ohne ein bestimmtes (!) Ziel. Die moderne, von Kant 
beeinflußte Erkenntnistheorie kann auf das primum analogatum verzichten, 
weil sie idealistisch ist, d.h. keine Realabstraktion, sondern nur die Formalab­
straktion kennt, die auch als „pointierend hervorhebende Abstraktion" be­
zeichnet wird.2 

Die Geschichte der Entwicklung der Sozial- und Politikwissenschaften hängt 
zutiefst zusammen mit der Geschichte der Erkenntnislehre im gesamten. 
Seitdem Descartes (1596-1650) jegliche Wissenschaft am Grad ihrer Präzisi­
on und Gewißheit maß und alle Erkenntnis, welche die mathematische Ge­
nauigkeit und Gewißheit nicht erreicht, aus dem Bereich der Wissenschaften 
ausschloß, hat man sich in allen Zweigen des Wissens bemüht, die naturwis­
senschaftliche Methode wenigstens in der Theorie anzuwenden. Die scharfe 
Präzision, die in den Naturwissenschaften noch verständlich ist, suchten die 
Geisteswissenschaftler auf ihrem Gebiet zu verwirklichen, indem sie die 
verschiedenen Aspekte, unter denen die menschliche Handlung betrachtet 
werden kann, gleichsam substantivierten und so das Wirtschaftliche getrennt 
von der wirtschaftlichen Handlung und das Politische getrennt von der politi­
schen Handlung subjektivierten. Hinsichtlich des wirtschaftlichen Handelns 
hieß dies, daß dieses Handeln nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit, näm­
lich der Konkurrenzregel abläuft, unbesehen dessen, was sonst in der Wirk­
lichkeit wesentlich mit dem wirtschaftlichen Handeln als menschlichem 
Handeln verbunden ist. Gleiches tat man mit der politischen Handlung, die 

1 E.-W. Böckenförde, Was heißt heute eigentlich „politisch"? in: J. Manemann, Hrsg., Demokra­
tiefähigkeit, Jahrbuch Politische Theologie, Münster, 1 (1996) 2-5. 
2 Vgl. W. Eucken, Die Grundlagen der Nationalökonomie, 5., veränderte Auflage, Godesberg 
1947, 396 f. Man kann zwar das Qualitativum einer Handlung definieren, z.B. das Rechtliche 
oder das Politische (Strategische). Aber das ist dann nur eine Nominaldefinition. Wenn man es in 
die Realität projizieren würde, dann müßte z.B. alles positiv Rechtliche „Recht" sein. Dann wäre 
also das sowjetische Recht, weil man es Recht nennt, auch real Recht, während es real Unrecht 
ist, also ein widersprüchliches Recht. Kelsen hat sich ausdrücklich dagegen verwahrt, daß er 
seine formale Definition vom Recht in die Seinswirklichkeit übertrage. Er wollte in der ideali­
sierten Ordnung bleiben und bezeichnete die oberste Norm als Hypothese, um sie nicht real 
definieren zu müssen, im Gegensatz zu Schmitt, der die rein formale Norm direkt in die Wirk­
lichkeit hinüberführte und sie so mit dem Factum identifizierte. Das Qualitativum einer Hand­
lung kann sachlich von der Handlung nicht getrennt werden. Von der Sache her, zu der es gehört, 
muß es definiert werden, wenn die Definition real gültig sein soll. Die Trennung ist rein theore­
tisch, d.h. nominalistisch. Man kann sie nur im Bereich der sogenannten Nominaldefinition (in 
der Analyse des Sprachgebrauchs) vornehmen. In der Realität ist das Politische immer mit dem 
Substrat, das politisch genannt wird, zu definieren. Sonst verliert man sich in einer Konfusion 
von Realitäten. Menschlich ist im Sprachbereich z.B. das Denken und das Sündigen. Das Den­
ken ist real wesentlich menschlich, weil es zur Natur des Menschen gehört. Das Sündigen ist 
dagegen real eine Entartung des Menschen. 
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man als ein Element betrachtete in dem gesetzmäßig, nämlich nach demo­
kratischer Regel ablaufenden Prozeß des Kampfes um die Macht. 

Aristoteles erkannte als eine Gesetzmäßigkeit im menschlichen Handeln, daß 
alle Menschen nach einem guten Leben streben. Das aber ist eine finale Ge­
setzmäßigkeit, d.h. eine Forderung an den freien Willen, die konkrete Hand­
lung im Sinn der menschlichen Natur, aus der die Finalität stammt, einzu­
richten. Der Begriff des guten Lebens ist allerdings noch konkret zu definie­
ren. Entsprechend der persönlichen, selbst gewählten Einstellung versteht 
jeder unter einem guten Leben etwas anderes. Die ethische Frage, was als 
gutes Leben angestrebt werden soll, ist nicht durch eine allgemeine Verhal­
tensregel zu bestimmen. Wenn man ein Handlungssystem erfinden könnte, 
innerhalb dessen jeder einzelne das seiner Leistung entsprechende materielle 
Wohlergehen findet, hätte man zugleich der ganzen Gesellschaft geholfen. 
Tatsächlich versuchen die Empiriker ein solches System zu erstellen. Hin­
sichtlich der wirtschaftlichen Handlung erklären sie die Gesetze der Markt­
oder Konkurrenzwirtschaft zur Norm. Durch dieses wird die einzelne Wahl 
oder Entscheidung wie von einem Naturgesetz zu einer bestimmten Verhal­
tensweise gezwungen, die ihm wie auch den übrigen Gesellschaftsgliedern 
nützt. Es bedarf darum nicht mehr des Begriffs des Gemeinwohls, von dem 
die Ethik spricht. Das Anliegen des Gemeinwohls besteht, wie es scheint, in 
der Forderung, daß alle sich im freien Wettbewerb, jeder nach seinem Kön­
nen, um die Güter bemühen können, die ihrem Wohlergehen dienen. Aus 
dieser naturwissenschaftlichen Sicht ist Fr. v. Hayeks Abneigung gegen den 
Begriff des Gemeinwohls zu erklären. Seiner Ansicht nach stammt dieser 
Begriff aus der Zeit, da der Mensch noch in Horden lebte und gemeinsam mit 
andern auf die Jagd ging, um nachher die Beute gerecht zu verteilen. In ana­
loger Weise überträgt der Politikwissenschaftler das Konkurrenzprinzip in 
der Form des demokratischen Mehrheitsprinzips auf die Politik. Das Ergebnis 
soll das konkrete Gemeinwohl sein. 

Man muß die Handlung, die dem Wettbewerb unterworfen ist, genau be­
trachten. Sie ergibt sich aus dem egoistischen Gewinnstreben, das, stets auf 
der Ebene des Wettbewerbs betrachtet, die Ausschaltung des Mitbewerbers 
beabsichtigt, also ein kriegerisches Element aufweist. Die negativen Folgen 
des Egoismus werden nur durch die Wettbewerbsregeln aufgehoben. Daß der 
einzelne Marktteilnehmer seinen Erfolg nur mit einer besseren Leistung, 
besonders mit Innovationen erzwingen will, wie von Vertretern der Markt­
wirtschaft, z.B. Schumpeter, erklärt wird, ist nicht seiner primären Intention 
zu verdanken, denn diese ist immer der Gewinn, sondern eine Folge des 
Zwanges, den die Wettbewerbsordnung ausübt. 

Diese Erkenntnis ist wichtig, weil sie deutlich macht, wie schmal der Spiel­
raum der menschlichen Handlung und wie hauchdünn damit das Menschliche 
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in einer Entscheidung ist, die einzig von einem Regelverfahren abhängt. 
Praktisch erleben wir diese Tatsache täglich, wenn z.B. die Vertreter der 
Wirtschaft die humanen Einwände gegen das Wettrüsten, gegen die Umwelt­
schädigungen oder gegen die massive Vernichtung von Arbeitsplätzen im 
Zug gigantischer Unternehmensfusionen mit dem Einwand kontern, daß die 
internationale Konkurrenz keine anderen Maßnahmen zulasse. Gleiches gilt 
wiederum für die Politik. Auf keine andere Weise als auf die korrekte Befol­
gung des demokratischen Regelprinzips ist Adolf Hitler an die Regierung 
gekommen. 

Dieser Gedanke soll hier nicht weiter verfolgt werden. Es war lediglich die 
Absicht, die eigenartige Abstraktion darzulegen, mit der die Humanwissen­
schaft arbeitet, wenn sie ihre Methode von der Naturwissenschaft übernimmt. 
Sie muß die menschliche Handlung genau so sezieren wie der Naturwissen­
schaftler sein Objekt im Experiment. 

Die Definition der politischen Handlung gemäß dem modernen Wissen­
schaftsbegriff 

Daß das politische Handeln mit dem Staat zusammenhängt, ist unbestritten. 
Als erstes stellt sich hier die Frage, wie man den Staat definieren soll. Es 
bieten sich die verschiedensten Wege an: soziologisch als das umfassendste 
gesellschaftliche Gebilde, juristisch als die höchste gesetzgebende Instanz 
oder politisch als souveräne, selbstmächtige Gesellschaft, die über sich keine 
weitere Autorität mehr kennt, normativ als perfekte Gesellschaft, die sämtli­
che, im Begriff des Gemeinwohls zusammengefaßten humanen Anliegen zu 
besorgen oder zu ordnen hat. Allen Definitionen ist gemein, daß es sich um 
ein gesellschaftliches Gebilde handelt, das regulatives Prinzip der gesamten 
Ordnung ist. Da es in der Frage nach der Politik um die Definition einer un­
mittelbar auf den Staat bezogenen Handlung geht und diese entsprechend 
dem modernen, von der Naturwissenschaft geprägten Wissenschaftsbegriff 
völlig neutral, d.h. von Wertung frei und aufgrund ihres Objektes eng be­
grenzt sein muß, um in der Erfahrung eindeutig kontrollierbar zu sein, kommt 
nur der Begriff des Kampfes um die Macht in Frage, wie er durch Max We­
her für die politische Ordnung sanktioniert worden ist. 

In der Praxis ist dieser Begriff nur für den brauchbar, der der Überzeugung 
ist, daß die drei Ordnungen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik über die 
Theorie hinaus bis ins soziale Leben hinein streng auseinanderzuhalten sind. 
Folgt man M. Weber, dann ist Macht „jede Chance, innerhalb einer sozialen 
Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 
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gleichviel, worauf diese Chance beruht'". Auf der Ebene der politischen 
Ordnung, in der die vielen Einzelentscheidungen der im Staat existierenden 
Institutionen und Gruppierungen bei der höchsten Entscheidungsinstanz 
zusammenlaufen, wird dann unter der politischen Macht jedwede direkte 
oder indirekte Einflußnahme auf die höchste staatliche Entscheidung verstan­
den, wobei es irrelevant ist, ob und wie sich das Resultat dieses Prozesses 
ethisch rechtfertigen läßt. 

Wenn man die politische Ordnung in dieser Weise realisiert, dann erhält man 
das Bild, das die Parteien in den Wahlen öffentlich vorführen und dem die 
Lobbyisten im Geheimen folgen. Der Ethiker mag sich darüber erregen. Aber 
der Politiker erklärt ihm, daß das die Wirklichkeit ist. 

Carl Schmitt hat die von allen sozialen Komponenten losgelöste Definition 
des Politischen Max Webers auf die Spitze getrieben, indem er die Politik als 
Bestimmung des Feindes definiert. Durch die Tatsache, daß ein einzelner 
Staat einem andern Staat gegenübersteht, ergibt sich die Notwendigkeit, den 
andern Staat zumindest als potentiellen Feind zu betrachten. Die staatliche 
Herrschaftsmacht bestimmt (dezidiert) somit den Feind, das heißt, sie ent­
scheidet über Krieg oder Frieden. Das ist die eigentliche politische Handlung. 
Unter der Voraussetzung, daß dieser Feind erklärt ist, ergeben sich aus der 
Bedrohung durch diesen äußeren Feind nach C. Schmitt die Ruhe und der 
Friede innerhalb der staatlichen Gemeinschaft, so daß in ihr keine eigentlich 
politische Handlung mehr existiert, da kein Bürger mehr Grund hat, seinen 
Mitbürger als Feind zu betrachten. Dieser Dezisionismus ist die letztmögliche 
Frucht des neokantianischen Formalismus! 

Die Kritik aus dem Blickfeld der Ethik 

Der Ethiker ist geneigt, diese Auffassung von Politik als Entartung des Men­
schen zu bezeichnen. Der Politiker antwortet darauf, daß jedes andere Men­
schenbild an der politischen Wirklichkeit vorbeiführe. Wenn es um die ge­
sellschaftliche Ordnung geht, wird jeder einzelne jene Ordnung für die gute 
Ordnung halten, in der es ihm im Vergleich zu anderen Ordnungssystemen 
am besten geht. Wenn alle so denken, dann muß man ein System erfinden, in 
dem jedem die gleiche Macht in den Entscheidungen zugeteilt wird, welche 
die Gesamtheit betreffen, einen Mechanismus, der den von Natur egoisti­
schen Menschen in seiner Art beläßt, ihn aber auf der vom Menschen erfun-

3 Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1972, 28. 
4 Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien. 3. Aufl. 
der Ausgabe von 1963, Berlin 1991. Zur Definition der Politik bei Carl Schmitt siehe die biblio-
graphishen Angaben in „Die politische Theologie", ebenso in der Bibliographie dieses Buches 
unter Nr. 2.1; 2.2; 3.4.1:3.6; und 6.2.1. 
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denen Rechtsebene naturhaft zwingt, das Gemeinwohl zu schaffen, ohne dem 
moralischen Gesetz unterworfen zu sein. In dieser Weise hat Kant sich den 
Weg zum ewigen Frieden ausgedacht.5 

Das Bild entspricht, worauf schon hingewiesen wurde, genau dem der voll­
kommenen Wettbewerbswirtschaft. Da die Erfahrung bewiesen hat, daß im 
Bereich der Wirtschaft die Konkurrenzregel zwischen eigensüchtigen Indivi­
duen den sozialen Frieden nicht verwirklichen kann, wird man das gleiche 
Geschick der politischen Ordnung voraussagen können, deren einzige Wir­
kung das Gleichgewicht von egoistischen Interessen sein soll. Gegenüber der 
politischen Ordnung befindet sich der Ethiker mit seiner Kritik allerdings vor 
einer Problematik, die es hinsichtlich der wirtschaftlichen Ordnung nicht 
gibt. Bei einer eventuellen Blockierung des wirtschaftlichen Prozesses kann 
man immer noch zur Korrektur die staatliche Autorität einschalten, die ein 
völliges Fiasko der Wettbewerbsordnung verhindern könnte. Auf der politi­
schen Ebene sind wir am Ende. Jenseits des Staates gibt es nur noch Chaos, 
ungeregelten Kampf aller gegen alle. Wie aus diesem Engpaß herauskom­
men? Vielleicht braucht es doch eine andere Bestimmung der politischen 
Handlung, eine solche, die nicht mehr unter dem Einfluß des naturwissen­
schaftlichen Wissenschaftsbegriffs steht? Eine kurze Erinnerung an den An­
fang der Politikwissenschaft könnte dienlich sein. 

Die Griechen waren überzeugt, daß jede menschliche Handlung, so sehr sie 
konkret von ihrem jeweils angestrebten Objekt her definiert wird, immer in 
einem lebendigen Zusammenhang des Handelnden steht. Sie haben aus dem 
Leben abgelesen, daß der Mensch grundsätzlich sein Glück sucht und von 
diesem allgemeinen Wunsch aus die einzelnen Entscheidungen trifft. Und sie 
waren der Auffassung, daß man das menschliche Glück im allgemeinen defi­
nieren kann, so daß es eine allgemein gültige Norm für das menschliche 
Glück gibt. Von dieser Norm aus, die mit der menschlichen Natur überein­
stimmt, müßte es, so meinten sie, möglich sein, das gemeinsame Wohl zu 
bestimmen, ohne dabei die individuellen Verschiedenheiten aufzuheben. 

Nun stellte sich von selbst die Frage, wer diese Aufgabe, autoritär das Ge­
meinwohl zu bestimmen, übernehmen kann, da gemäß der Erfahrung die 
Menschen verschieden begabt sind. Man kann nur Menschen mit einem ho­
hen Grad von Einsicht mit dieser Aufgabe betrauen. Und diese Menschen 
heißen bei Plato die „Weisen", d.h. die Philosophen. Plato folgt hierin sei­
nem Lehrer Sokrates, für den die Tugend aus Wissen entsteht. Aristoteles hat 
dieses Wissen aus seiner Verstrickung mit der Theorie befreit und für die 
Findung des Gemeinwohls die praktische Vernunft eingesetzt, die ihre Ver-

5 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Ein philosophischer Entwurf, Königsberg 1795, 59-61 
(3. Definitivartikel, 1. Zusatz). Kant Werke, Bd. 9, Erster Teil, Darmstadt 1983, 221 ff. Auf 
diesen Gedankengang wird später zurückzukommen sein. 
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vollkommnung durch die Tugend der Klugheit erfährt. Dieses Wissen aus der 
Praxis und für die Praxis braucht nun keinen Philosophenkönig mehr. Es 
genügt ein kluger Mensch. Eine genauere Darstellung der praktischen Ver­
nunft hat dann Thomas von Aquin geboten. Thomas wollte den Prozeß der 
Normenbildung verfolgen, vor allem auch den Zusammenhang zwischen 
theoretischem und praktischem Wissen aufzeigen. Die Seinserkenntnis der 
theoretischen Vernunft geht der praktischen Vernunft voran; mit dem allge­
meinen Begriff des Seins verbindet sich die Erkenntnis des Guten. Die prak­
tische Vernunft formiert nun diese Erkenntnis zum Imperativ „das (dem Sein 
entsprechende) Gute ist zu tun, das Schlechte zu meiden". Dieser Imperativ 
der Vernunft ist nur möglich, weil der Wille seiner Natur nach auf das Sein 
ausgerichtet ist. Die praktische Vernunft ist darum die Vernunft, insofern sie 
unter dem Antrieb des Willens steht. Die Konkretisierung des allgemeinen 
Imperativs vollzieht sich dann in Abhängigkeit von der individuellen Ein­
stellung des Willens. Wenn dieser seine Orientierung nach dem Sein hin, also 
zur Wahrheit, vermissen läßt (aufgrund irgendwelcher ungeordneter Leiden­
schaften), dann wird der praktische Imperativ unwahr. Er bleibt aber so lange 
wahr, als der Wille die ihm von Natur gegebene Disposition auf das Sein 
wachhält, auch wenn auf theoretischem Gebiet ein Irrtum der Vernunft vor­
liegen mag. Darum erklärt Thomas, die praktische Wahrheit sei nicht iden­
tisch mit der theoretischen. Damit ist das Thema der Gewißheit oder Evidenz 
angesprochen. Die praktische Wahrheit hat keine Evidenz wie die theoreti­
sche. Sie ist aber eine sichere Erkenntnis. Der Imperativ „Du sollst nicht 
töten", zum Beispiel, ist eine sichere praktische Erkenntnis. Er ist die prakti­
sche Formulierung der theoretischen Erkenntnis, daß jeder Mensch ein Recht 
auf Existenzerhaltung hat. Er ist aber streng als Imperativ nicht das Resultat 
einer Deduktion, sondern eine Schöpfung der praktischen Vernunft, natürlich 
in Abhängigkeit von der theoretischen Vernunft.6 Diese umschreibt lediglich 
die erkenntnismäßigen Voraussetzungen, von denen aus ein konkreter Fall 
beurteilt werden muß. Da die praktische Vernunft in einem konkreten Fall 
sich meistens nicht mehr auf allgemeine theoretische Erkenntnisse abstützen 
kann, ist sie auf eine vielfältige Erfahrung angewiesen. Diese allein aber 
bietet keine Gewähr für eine wahrheitsgemäße Aussage. Wer wie der Empi­
rist überhaupt keine durch Abstrahierung gewonnene (Wesens-) Erkenntnis 
der theoretischen Vernunft annimmt, fällt dem Fallibilismus des kritischen 
Positivismus (K. Popper, H. Albert) anheim. Erst recht hat nach diesem die 
praktische Vernunft keinen Bezug zur Wahrheit mehr. 

Die politische Handlung gehört also zur praktischen Vernunft, die ihrerseits 
von der Seinserkenntnis der theoretischen Vernunft ihr Objekt erhält. Das 

6 Daraus erklärt sich die Verschiedenheit der moralischen Bewertung, die unter Umständen bis 
hoch in die allgemeinen praktischen Prinzipien hineinreicht. Zugleich wird ersichtlich, daß der 
praktische Imperativ die theoretischen Urteile beeinflussen kann. 
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Objekt der praktischen Vernunft ist das im Sein des Menschen begründete 
Gute. Da der Mensch als soziales Wesen die zu seiner materiellen und geisti­
gen Entwicklung notwendigen Güter nur im Verbund mit allen Mitmenschen 
findet, ist er auf eine umfassende, sogenannte „perfekte" Gesellschaft ange­
wiesen. Diese wird als Staat bezeichnet. Das letzte Ziel aller im Staat zu­
sammengeschlossenen Menschen ist darum das Objekt der politischen 
Handlung. Von dieser Sicht aus wird verständlich, daß Aristoteles die politi­
sche Wissenschaft als die Spitze der Ethik betrachtet hat. Von einer Segmen­
tierung des gesellschaftlichen Lebens oder einer Systembildung kann hier 
keine Rede sein. Der Begriff des Gemeinwohls, das nicht die Summe der 
subjektiv bestimmten Einzelwohle, sondern die umfassende Einheit der kom­
parativ gewerteten Einzelwohle ist, verbietet die enge Betrachtung nach 
Segmenten des Zusammenlebens. 

Gemäß dem Gesagten, definiert sich die politische Handlung als eine von der 
praktischen Vernunft diktierte Handlung, die von einem moralisch verant­
wortbaren Gemeinwohlkonzept aus die staatliche Entscheidungsinstanz zu 
beeinflussen sucht. 

Diese aristotelische Konzeption der politischen Handlung gehört in die Kate­
gorie der normativen politischen Theorien.7 

7 Es sei darauf hingewiesen, daß für die gesamte politische Philosophie, die hier zur Darstellung 
kommt, die aristotelisch begründete Auffassung von politischer Handlung gewählt wurde. In der 
Literatur wird, wie gesagt, Aristoteles zu den normativen Theorien gezählt, die ihrerseits sehr 
vielfältig sind. Die aristotelische Orientierung ist teleologisch begründet, d.h. aus der Finalität 
der menschlichen Natur entnommen. Man kann sie insofern auch als ontologische Theorie 
bezeichnen. Die Natur des Menschen und ihre Zielrichtung ist ein ontischer Sachverhalt. Doch 
ist der Begriff der Natur oder der Humanität bei den verschiedenen Autoren nicht genau defi­
niert. Natur ist in der klassischen aristotelischen Tradition ein abstrakter Begriff, der zwar uni­
versale reale Geltung hat, aber nicht identisch ist mit dem, was man im Konkreten, d.h. im 
Bereich der täglichen Erfahrung mit Natur bezeichnet, wenn man z.B. sagt, ein bestimmtes 
Benehmen eines Mitmenschen sei seine Natur. Allerdings mischen sich auch bei Thomas von 
Aquin Erkenntnisse der konkreten Erfahrung mit dem allgemeinen (abstrakten) Begriff „Natur". 
Doch sind diese Einzelerfahrungen nur Beispiele, die mit dem allgemeinen Begriff nicht identifi­
ziert werden dürfen. Der allgemeine Begriff der Natur kann eben nur aus der Erfahrung abstra­
hiert werden. Aber es gibt einen Moment im Erkenntnisprozeß, wo die Vernunft mittels der 
Abstraktion von der konkreten Erfahrung zur Wesenserkenntnis hinüberwechselt. Die einzelnen 
normativen Theorien müßten also jeweils auf die zugrundeliegende Erkenntnistheorie untersucht 
werden. Das ist allerdings bei den verschiedenen Autoren sehr schwierig: Vgl. z.B. E. Barker, 
Principles of Social and Political Theory, Oxford 1961; M. Cowling, The Nature and Limits of 
Political Science, Cambridge/Mass. 1963; W. Hennis, Politik als praktische Philosophie. Eine 
Studie zur Rekonstruktion der politischen Wissenschaft, Neuwied/Berlin 1963; ders. Politik und 
praktische Philosophie, Schriften zur politischen Theorie, Stuttgart 1977; E. Voegelin, Die neue 
Wissenschaft der Politik. Eine Einführung, München 1965; A. Bergstraesser, Politik in Wissen­
schaft und Bildung. Schriften und Reden. Freiburg i.Br. 1966; M. Hättich, Einführung in die 
Politikwissenschaft, Mainz 1967 [Bd. 1], 1969 [Bd. 2]), 1971 [Bd. 3]); M. Oakeshott, Rationa­
lismus in der Politik, Neuwied 1966; L. Strauss, What is Political Philosophy, in: J. A. Gould -
V. Thursby Eds, Contemporary Political Thought, New York 1969, 46-69; H. Maier, Politische 
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Die Bestimmung der politischen Handlung hat, wie man sieht, mit der Frage 
nach dem politischen Regime nichts zu tun. Die politische Handlung ist ein­
zig bestimmt durch ihren Bezug zum Gemeinwohl. Da das Gemeinwohl nicht 
das Ergebnis vieler Einzelhandlungen sein kann, weil der Charakter des über­
individuell Gemeinsamen verlorenginge, braucht es eine übergeordnete 
Kompetenz, die das Gemeinwohl konkret definiert. Diese Kompetenz nennen 
wir die politische Macht. 

Auf diese hat die moderne politische Wissenschaft sich konzentriert. Die 
normative Konzeption der politischen Handlung kann von der politischen 
Wissenschaft lernen, daß jede politische Handlung im formalen Sinn den 
Charakter des Politischen dadurch erhält, daß sie als Handlung auf das Ge­
meinwohl hin zugleich auch eine Bewegung zur Macht ist. Denn effizient ist 
der Imperativ des Gemeinwohls erst durch die autoritative Entscheidung. 

In dem Augenblick, in dem wir die Person bestimmen wollen, welche Träger 
dieser Macht sein soll, begeben wir uns auf den Boden, auf dem die Frage 
nach dem Regime diskutiert wird. 

Seit dem Einbruch des Empirismus und Rationalismus in die Wissenschafts­
theorie gibt es in der politischen Wissenschaft nur noch einzelne Handelnde. 
Damit ist die Frage nach dem Regime wesentlich verbunden mit dem Bestre­
ben, die Gewalt zu begrenzen, um die Freiheit der Einzelpersonen so weit 
wie möglich unangetastet zu lassen. Mit anderen Worten: die aristotelische 
Sicht, wonach die Staatsgewalt die Gesellschaft so ordnen soll, daß das 
menschliche Glück aller in gemeinsamem Bemühen verwirklicht wird, ist 
damit verlassen. Die politische Wissenschaft hat Abschied von der Ethik 
genommen, sie ist zur Wissenschaft der Regime, der Aufteilung der politi­
schen Macht geworden. Auch Aristoteles hat sich mit der Machtverteilung 
beschäftigt, aber nicht aus der grundsätzlichen Absicht, die Macht zugunsten 
der subjektiven Freiheit der Individuen aufzuteilen, sondern nur dazu, jene 
Regierungsform zu finden, die am sichersten das Gemeinwohl zu definieren 
vermag. Gleiches gilt von Thomas von Aquin. 

Die ethische Grundeinstellung hat allerdings noch einige schwierige prakti­
sche Fragen zu lösen, dies vor allem im Hinblick auf den fast völligen Ver­

Wissenschaft in Deutschland, München 1969; H. J. Spiro, Politics as the Master Science, From 
Plato to Mao, New York/London 1970; Volker Gerhardt, Hrsg., Der Begriff der Politik, Bedin­
gungen und Gründe politischen Handelns, Stuttgart 1999. Der Hinweis auf die Transzendenz des 
Menschen, dem man in den verschiedensten Versionen begegnet, reicht nicht aus, um die nor­
mative Theorie zu erklären. Die Beziehung zur Transzendenz des Menschen ist nur deswegen 
notwendig und unabdingbar, weil die „Natur" ihren verpflichtenden oder normativen Charakter 
von der Intention ihres transzendenten Schöpfers erhält. Den Inhalt kann man aber nicht in der 
Transzendenz suchen. Er ist als wesentlicher Sachverhalt aus der Wirklichkeit durch die Ver­
nunft zu eruieren. Hier befindet sich das grundlegende, nämlich das erkenntnistheoretische 
Problem, d.h. die Suche nach den allgemein gültigen Normen. 
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lust des Wertkonsenses in der modernen Politik. Sie sind dort zu besprechen, 
wo es um die Stabilisierung einer neutralen Gesellschaftsordnung, d.h. um 
die Erstellung eines weitestgehend empirisch kontrollierbaren politischen 
Systems geht. 

Mit Francis Bacon (1561-1626) beginnt bereits die Segmentierung der Sozi­
alwissenschaften und damit im Bereich der Politikwissenschaft die aus­
schließliche Konzentration auf die Macht und ihre Verteilung Die Staatslehre 
ist nach ihm die Lehre über „die Regierung oder die Republik". Diese empi­
ristische und rationalistische Orientierung wird dann ausgebaut durch Tho­
mas Hobbes (1588-1679), Baruch de Spinoza (1632-1677), John Locke 
(1632-1704), Charles Montesquieu (1689-1755), David Hume (1711-1776) 
usw. 

Obwohl die aristotelische Konzeption der politischen Wissenschaft eine um­
fassendere Orientierung für die politische Praxis gibt, muß man doch die 
Auffassung der Modernen eingehend studieren, um zu erfahren, welche Ele­
mente die aristotelische Richtung auch in der modernen Welt funktionsfähig 
machen können.8 

Ergebnis: Die Unterscheidung zwischen der politischen Handlung und dem 
politischen Aspekt der menschlichen Handlung 

Es ist kein Zweifel, daß ein Mensch, der nach der Macht im Staat strebt, 
damit eine politische Handlung setzt. Ein machtgieriger Mensch will tatsäch­
lich nur Macht, wie ein Materialist nur wirtschaftlichen Reichtum will, also 
in seinem Gewinnstreben eine echte wirtschaftliche Handlung realisiert. Da 
nun einmal jeder Mensch seiner natürlichen Neigung nach zwar kein Ge­
winnsüchtiger, aber ein Egoist ist, warum soll man nicht eine Handlungsord­
nung schaffen, in welcher der durch den Wettbewerb regulierte Egoismus 
allen, nicht nur einem einzelnen, nützt? Und da jeder Mensch seiner Neigung 
nach lieber befiehlt, statt zu gehorchen, warum soll man nicht eine Ordnung 
schaffen, in der alle mitreden, wenn es um die Verteilung der Gewalt geht? 
Warum also nicht von einer politischen Ordnung sprechen, d.h. die Dreitei­
lung in wirtschaftliche, soziale und politische Ordnung beibehalten? 

Die Antwort ist einfach: Natürlich geht das, aber nur auf dem Reißbrett, nicht 
in der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit handelt der Mensch immer auf ein 
Ziel hin. Selbst wenn er sein Ziel nur in der Macht sieht, handelt er kraft der 

8 Darum soll später die Entwicklung der Abwendung von der Ethik zur Theorie der Systembil­
dung, wozu auch die marxistischen Autoren mit ihrer Theorie von der Auflösung der politischen 
Macht in eine rein gesellschaftliche gehören, behandelt werden. Allen gemeinsam ist das Bemü­
hen um eine effiziente, nicht nur erwünschte oder gesollte politische Ordnung. Vgl. Die Legiti­
mität. 
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natürlichen Anlage der Zielstrebigkeit. Und diese natürliche Anlage ist 
seinsmäßig auf ein letztes Ziel ausgerichtet, das in dem guten, der menschli­
chen Natur entsprechenden glücklichen Leben besteht. Wenn einer de facto 
nur die Macht über die andern sucht, dann verbiegt er die natürliche Ziel­
richtung des Willens. Das heißt, er verpaßt nicht nur sein eigenes voll­
menschliches Glück, sondern auch das seiner Untertanen. Realistisch be­
trachtet, ist es daher ein sinnwidriges Unternehmen, das rein Politische zum 
Handlungsziel zu machen. Man kann höchstens hinsichtlich des Sachbe­
reichs, in dem sich eine Handlung vollzieht, von politischen Problemen spre­
chen. Die Handlung selbst ist nicht rein politisch.9 

Die moderne Segmentierung der drei Ordnungen ist der Grund dafür, daß 
mancher Ethiker, von ihr beeinflußt, die ganzheitliche Sicht preisgab. Deut­
lich ist dies in der Behandlung der Wirtschaftspolitik, wo nicht selten der 
Marktmechanismus als Apriori der Wirtschaftsethik erscheint. Gleiches ist 
auch in der politischen Ethik festzustellen, wo die demokratische Verteilung 
der Macht als unabdingbare Norm der politischen Handlung erscheint. 

In der politischen Ethik ist darum von der politischen Handlung die Rede als 
einer menschlichen Handlung unter dem Aspekt ihres politischen Charakters. 
Wie gesagt, kann man diesen Aspekt theoretisch subjektivieren und entspre­
chend ein Bild einer Ordnung konstruieren, in welcher der Mensch nur der 
Norm demokratischer Machtverteilung folgt. Das ist eine gute Denkgymna­
stik, die da und dort nützlich sein kann, wo es darum geht, Verirrungen im 
faktischen politischen Handeln zu kennzeichnen. 

Die vielfältigen Subjekte der politischen Handlung 

Die Frage, wer Subjekt der politischen Handlung sei oder sein könne, wird 
bereits bei Thomas von Aquin eingehend behandelt. Wenngleich er diese 
Frage im Zusammenhang mit der Monarchie bespricht, lassen sich daraus 
doch Schlüsse auf die politischen Subjekte der Demokratie ziehen.1 0 Thomas 
behandelt dieses Thema im Rahmen seines umfangreichen Traktates über die 
Klugheit." 

9 Ich habe die geistesgeschichtlichen und erkenntnistheoretischen Gründe dieser Segmentierung 
der Ordnungen bereits im dritten Band der Sozialethik behandelt: Sozialethik, III. Teil, Bonn 
1986, 21-54. Vgl. auch: A.F. Utz, Die Unterscheidung von gesellschaftlicher, wirtschaftlicher 
und politischer Ordnung, in: Ordnung im sozialen Wandel. Festschrift für Johannes Messner 
zum 85. Geburtstag, hrsg. von A. Klose, H. Schambeck, R. Weiler, V. Zsifkovics, Berlin 1976, 
173-198: ebenfalls in: A.F. Utz, Ethische und soziale Existenz, Gesammelte Aufsätze (1970-
1983), Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberberg e.V. 1983, 80-104. 
1 0 S.Theol. II-II 50, 1-4. 
1 1 S.Theol. I-II 57,4-6; 58,3 ad 1; 58,4 u. 5; 65,1; 66,5 ad 1 u. ad 2; II-II 47-56. 
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Die Klugheit als zugleich intellektuelle wie moralische Tugend im Dienst der 
Konkretisierung allgemeiner naturrechtlicher Normen 

Um den systematischen Ort dieses grundlegenden Traktates aufzeigen zu 
können, müssen wir den naturrechtlich logischen Prozeß in Erinnerung rufen, 
der von den Prinzipien zu dem jeweils konkreten Objekt führt. Das Natur­
recht erschöpft sich nämlich nicht, wie vor allem die Juristen glauben, in 
allgemeinen Prinzipien oder Wertforderungen. Gemäß der klassischen Natur­
rechtslehre, deren vornehmster Vertreter Thomas von Aquin ist, reicht das 
Naturrecht bis zur konkreten Objektsbestimmung. Es verliert damit selbstver­
ständlich an allgemeiner Geltung. 

Die Juristen kennen den Begriff des Ermessens als logisches Instrument, um 
ein allgemeines Gesetz für einen bestimmten Einzelfall auszulegen. Wenn 
das Verkehrsrecht als oberste Regel anordnet, daß sich jeder Verkehrsteil­
nehmer so verhalten müsse, daß er den flüssigen Ablauf des Verkehrs nicht 
stört, dann läßt sich im einzelnen Fall nur nach dem klugem Ermessen be­
stimmen, wer das Vorrecht hat. Die Klugheit besteht darin, die „Natur der 
Sache" genau zu analysieren und demgemäß im Einzelfall zu entscheiden. 
Die Natur der Sache bestimmt in diesem Fall das natürliche Recht. Das ist 
just der Gedankengang naturrechtlichen Vorgehens der klassischen Natur­
rechtslehre. Dieses Vorgehen des Richters ist rational, es muß darum auch 
von einem andern nachvollziehbar sein. Stillschweigend supponiert der 
Richter, daß er nach einer allgemeingültigen Logik verfährt. Genau das 
nimmt auch der Nachturrechtler an, weswegen er vom Naturrecht spricht. 
Naturrecht ist jenes Recht, das dem Sachverhalt entspricht. Der Naturrechtler 
geht nur von einer andern allgemeinen Norm aus als der Jurist, der als einzi­
gen Ausgangspunkt das positive Gesetz anerkennt. Hier liegt der nicht zu 
unterschätzende Unterschied. 

Die allgemeine Norm des Naturrechts ist die soziale Natur des Menschen, 
von der abgelesen wird, welche Rechte dem einzelnen allgemein zustehen, 
z.B. sein Recht auf Existenz, auf menschenwürdige Integration in das Ge­
meinwohl etc. Aus diesem Grund kann der einzelne, der überzeugt ist, daß 
ein bestimmtes positives Gesetz gegen die naturrechtliche Norm verstößt, 
unter Berufung auf die Gewissensfreiheit Widerstand leisten.1 2 

Nun sind allerdings nur wenige naturrechtliche Normen nicht bedingungslos 
auf einen konkreten Sachverhalt anzuwenden. Nur die univok formulierbaren 
Normen genießen diesen Vorteil, wie z.B. die Ehe, während andere nur in 
Beziehung zum Gemeinwohl je nach konkreten Umständen definiert werden 

Siehe unten: „Recht auf Widerstand?". 
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können. Selbst das Recht auf Leben steht in Beziehung zum Gemeinwohl, so 
daß ein Schwerstverbrecher an sich sein Recht auf Integration in die Gesell­
schaft verwirkt hat, wenngleich aufgrund der Unsicherheit menschlicher 
Gerichtsbarkeit die Todesstrafe heute in vielen zivilisierten Staaten abge­
schafft ist. 

Solche analog anzuwendenden Normen erfordern gründliches Überdenken, 
wie sie am besten konkretisiert werden. Dazu ist ein genaues Studium der 
konkreten, empirischen Sachlage vonnöten. All diese detaillierten Untersu­
chungen verlangen Umsicht und Weitsicht, damit man zu einem logisch 
gesicherten Ermessensurteil und damit zu einer konkreten Formulierung des 
Naturgesetzes gelangt. Teilweise leistet hier die empirische Politikwissen­
schaft gute Dienste. 

Diese gesamte intellektuelle Aufgabe hat die Klugheit zu übernehmen. Sie ist 
eine intellektuelle Tugend, die zugleich moralischen Charakter hat, weil sie 
getragen ist vom festen Willen, das Gemeinwohl anzustreben. Dieser morali­
sche Wille ist fundamental für den der konkreten Praxis zugewandten Intel­
lekt, den Thomas von Aquin mit dem inhaltsreichen Namen „recta ratio" 
(korrekte Vernunft) bezeichnet. Der Aquinate gebraucht diesen Begriff zu 
unzähligen Malen im Zusammenhang mit der Erklärung der konkret prakti­
schen Vernunft. Außerhalb der Intention auf das Gemeinwohl als Endziel 
gibt es auf der sozialen und politischen Ebene keine ratio recta. In diesem 
Begriff ist das Naturrecht als Vernunftrecht verankert. 

Die politische Klugheit 

Thomas von Aquin unterscheidet nun mit Aristoteles die verschiedenen Arten 
der Klugheit je nach ihrem Objekt. Zunächst hat jeder Mensch sein Leben in 
Klugheit zu programmieren (prudentia individualis). Das Staatsoberhaupt hat 
das Gemeinwohl (prudentia politica), der Familienvater das Wohl der Familie 
(prudentia oeconomica) zu besorgen usw. 

Uns interessiert hier einzig die politische Klugheit. Es war im Mittelalter 
selbstverständlich, daß man hierbei zuerst an den Fürsten dachte und ihn an 
seine Sorgfaltspflicht erinnerte. Seine politische Klugheit wurde als prudentia 
regnativa bezeichnet." Thomas von Aquin sah aber auch im Untertan eine 
Teilhabe an der politischen Klugheit, da der Bürger seine Gehorsamspflicht 
sorgfältig zu überlegen habe. 1 4 

1 3 S.Theol. 11-1150,1. 
1 4 S.Theol. II-II 50,2. 
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Überträgt man diese Gedanken auf die moderne Demokratie, dann hat man 
die prudentia regnativa auch bei den Volksvertretern zu suchen. Man müßte 
darum für diese einen entsprechenden Fürstenspiegel aufstellen, erst recht für 
die Präsidenten in der Präsidialdemokratie. Dann müßten wir allerdings von 
der heute allgemein vertretenen Ansicht Abschied nehmen, daß das Privatle­
ben des Präsidenten oder der an der Regierung beteiligten Volksvertreter 
grundsätzlich irrelevant sei im Hinblick auf die Führung des Ganzen. Denn 
die politische Klugheit ist, wie gesagt, nicht nur intellektueller Natur, sondern 
bedarf eines Ethos für das umfassende Gemeinwohl. 

Schließlich muß auch der Bürger die demokratische Teilnahme an der Regie­
rung entsprechend der Tugend der Klugheit neu überdenken. Die berüchtigte 
Politikverdrossenheit hat hier keinen Platz mehr. Auch das primitive blinde 
Nachlaufen hinter einer Parteiparole muß einer mehr aktiven Mitarbeit wei­
chen. Nicht zuletzt ist auch daran zu denken, daß man Entwicklungsländern 
nicht einfach die demokratische Staatsverfassung aufzwingen kann. Der 
demokratische Staat lebt vom politischen Geschick und von der politischen 
Verantwortung aller Bürger. Zuerst sind also Bildung und Ethos im Volk zu 
verankern. 
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II. DIE POLITISCHE THEOLOGIE* 

Begriffliche Abklärung 

Der Begriff „Politische Theologie" hat zwei Versionen, einmal als theologi­
sche Wissenschaft, die sich mit der konkreten Politik, d.h. mit der Beziehung 
des religiösen Glaubens zur aktiven Politik beschäftigt, das andere Mal als 
politische Wissenschaft, die den Begriff des Politischen in Ableitung von der 
religiösen Institution des Glaubens, d.h. der Kirche, oder in Analogie zu ihr 
interpretiert. In der ersten Version von Politischer Theologie geht es um die 
Frage, ob und inwieweit die katholische Theologie sich im Sinn einer politi­
schen Aufgabe verstehen kann. Diese von J.B. Metz und der Befreiungs­
theologie vertretene Version ist in erschöpfender Weise von Wolfgang Ok-
kenfels behandelt worden: „Politisierter Glaube? Zum Spannungsverhältnis 
zwischen Katholischer Soziallehre und Politischer Theologie" (Sammlung 
Politeia Bd. XXXIII, Bonn 1987). Die zweite Version gehört zum Objekt der 
Politischen Ethik, die von der philosophischen Definition des Politischen 
ausgeht. Darum habe ich das Politische stets von der naturrechtlichen Sicht 
des Staates aus dargestellt, wie diese durch Aristoteles grundgelegt und von 
Thomas von Aquin ausgearbeitet wurde. Ihr zufolge konnte von einer politi­
schen Theologie nicht gesprochen werden, außer im Zusammenhang mit der 
Lehre vom Ewigen Gesetz als dem letzten Grund jeglicher Rechtsschöpfung. 
Ganz anders die Sicht von C. Schmitt, der das Thema vom kulturhistorischen 
Gesichtspunkt aus anfaßt. Dennoch dient seine Methode der rechtsphiloso­
phischen Definition des Politischen.1 „Alle prägnanten Begriffe der modernen 

* Dem guten Kenner der Schriften von C. Schmitt Herrn Wolf gang Hariolf Spindler, Wien, danke 
ich für wertvolle Hinweise. 
1 Es ist zu beachten, daß Schmitt nicht die politische Handlung, sondern nur das Politische defi­
nieren will. Damit will er entsprechend Kants Erkenntnistheorie das Politische von allen mit ihm 
in der Wirklichkeit wesentlich verbundenen Elementen trennen, wie ähnlich Kelsen das reine 
Recht von allen ontischen Gegebenheiten, die an sich zu einem wirklichen Recht gehören, 
getrennt hat. Vgl. Craig L. Carr, Kant's theory of political authority. In: History of Political 
Thought, Exeter 10, 4 (1989) 719-731. - Ingomar Kloos, Gibt es eine Ontologie des Politischen? 
Ein Zugangsversuch zu Carl Schmitts „Begriff des Politischen". In: Prima Philosophia, Cuxha­
ven 1 (1988) 334-343. - Hans-Georg Flickinger, Hrsg., Die Autonomie des Politischen, Carl 
Schmitts Kampf um einen beschädigten Begriff. Weinheim 1990. - George Schwab, The chal-
lenge of the exception, An introduction to the political ideas of Carl Schmitt between 1921 and 
1936, 2 n d edition. Westport/Conn. 1989. - Michele Nicoletti, Trascendenza e potere. La teologia 
politica di Carl Schmitt. Brescia 1990. - Glan Paolo Cammarota, Storia e definizione di un 
concetto. La teoria della sovranitä in Carl Schmitt. In: Storia dei concetti e semantica storica. A 
cura di Nicola Auciello et Roberto Racinaro. Napoli 1990, 93-118. 
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Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Nicht nur ihrer histori­
schen Entwicklung nach, weil sie aus der Theologie auf die Staatslehre über­
tragen wurden, indem zum Beispiel der allmächtige Gott zum omnipotenten 
Gesetzgeber wurde, sondern auch in ihrer systematischen Struktur, deren 
Erkenntnis notwendig ist für eine soziologische Betrachtung dieser Begriffe. 
Der Ausnahmezustand hat für die Jurisprudenz eine analoge Bedeutung wie 
das Wunder für die Theologie. Erst in dem Bewußtsein solcher analogen 
Stellung läßt sich die Entwicklung erkennen, welche die staatsphilosophi­
schen Ideen in den letzten Jahrhunderten genommen haben. Denn die Idee 
des modernen Rechtsstaates setzt sich mit dem Deismus durch, mit einer 
Theologie und Metaphysik, die das Wunder aus der Welt verweist und die im 
Begriff des Wunders enthaltene, durch einen unmittelbaren Eingriff eine 
Ausnahme statuierende Durchbrechung der Naturgesetze ebenso ablehnt wie 
den unmittelbaren Eingriff des Souveräns in die geltende Rechtsordnung. Der 
Rationalismus der Aufklärung verwarf den Ausnahmefall in jeder Form. Die 
theistische Überzeugung der konservativen Schriftsteller der Gegenrevolution 
konnte daher versuchen, mit Analogien aus einer theistischen Theologie die 
persönliche Souveränität des Monarchen ideologisch zu stützen."2 Angesichts 
dieser Perspektive stellt sich dem Ethiker die Frage, ob eine naturrechtliche 
Begründung der Politik nicht noch durch die Theologie ergänzt werden 
müßte. C. Schmitt stützt sich zwar in der Hauptsache auf die christlich­
europäische Entwicklung der modernen politischen Begriffe, er will aber 
damit die grundsätzliche Aussage verbinden, daß ohne Rückgriff auf die 
Theologie eine politische Wissenschaft nur ein Torso ist. 

Nun stellt sich aber hierbei die Frage, von welcher Theologie man auszuge­
hen hat. Auch die naturrechtlich begründete politische Ethik braucht zur 
logischen Geschlossenheit eine Theologie. Sie kann zumindest auf den Be­
griff des Schöpfers nicht verzichten, weil ohne Gottesbegriff die dem Staat 
vorgeordnete Rechtsschöpfung nicht erklärt werden kann. Der Nachweis der 
Herkunft der staatlichen Herrschaftsmacht muß zuerst erbracht werden. Das 
ist auf naturrechtlichem Weg möglich, sofern man den Schöpfergott als letzte 
Rechtsbegründung nicht ausschließt. Doch greift C. Schmitt über die natürli­
che, d.h. philosophische oder rationale Theologie, die er nicht kennt, hinaus 
und bringt Analogien mit der katholischen Kirche ins Spiel, wodurch er in 
die Theorie eines autoritären, weltanschaulich, d.h. rassistisch homogenen 
Staates abirrte. 

Schmitt unterscheidet nicht, wenigstens nicht hinsichtlich der katholischen 
Theologie, zwischen natürlicher und übernatürlicher (Offenbarungs-) Theo-

2 Carl Schmitt, Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Berlin 7 1996, 
43. 
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logie3, weil er deren verschiedene erkenntnistheoretische Grundlagen nicht 
kennt. Die rationale Erkenntnis einer göttlichen Ursache der Welt gehört 
wesentlich zum Naturrecht. Sie hat mit Glaube an sich nichts zu tun. Sie ist 
aber grundlegend für eine katholische Auffassung vom Glauben an die Erlö­
sung. Schmitt betrachtet das Naturrecht als reine Metaphysik, d.h. bereits als 
eine Säkularisierung der Theologie. Für ihn ist Religion wesentlich mit dem 
Glauben verbunden. Das Naturrecht scheint ihm nicht zu genügen. Im übri­
gen ist sein Begriff vom Naturrecht ein verwirrendes Durcheinander." 

Wir müssen uns darum zunächst mit der Politischen Theologie von Carl 
Schmitt befassen, um uns im Anschluß daran die Frage zu stellen, was eine 
solche politische Theologie für die politische Ethik einbringt. Wir beschäfti­
gen uns hier in der Thematik Politische Theologie grundsätzlich mit der Fra­
ge, ob die weltliche, sich im Bereich des menschlichen Daseins bewegende 
Politik notwendigerweise eine Verwurzelung in einer Theologie braucht. 
Entsprechend den zwei Reichen bei Augustinus stellen wir uns auf den Boden 
des irdischen Reiches. Das ist der Sinn der zweiten Version. Schmitt hat 
grundsätzlich diese Fragestellung im Visier. Da er aber den erkenntnistheo­
retischen Unterschied zwischen natürlicher (rationaler) und Glaubens-
Theologie nicht sieht oder nicht genügend beachtet, gleitet er in die Frage­
stellung der ersten Version ab, d.h. in die Frage, ob die katholische Theologie 
auch praktisch in die politische Wirklichkeit eingreife, eine Themenstellung, 
wie sie J.B. Metz vornahm. Dieser Gesichtspunkt der Politischen Theologie 
tritt namentlich in der Polemik Schmitts gegen Eric Peterson hervor. 5 Wir 
gehen auf diese Frage nicht ein, weil sie in der Theologie, nicht in der philo­
sophischen Ethik beheimatet ist. Es sei diesbezüglich auf das Werk von W. 
Ockenfels verwiesen. 

3 Vgl. Carl Schmitt, Politische Theologie II, Die Legende von der Erledigung jeder Politischen 
Theologie, Berlin 41996. Politische Theologie mündet bei ihm in die Politische Christologie ein 
(11). 
4 Was er unter „metaphysisch" in seinem Begriff des metaphysischen, nicht in Gott begründeten 
Naturrechts versteht, ist nicht zu erraten. Im Naturrecht sieht er „einige Dutzend völlig entge­
gengesetzter Postulate, ein Haufen vager Formalklauseln". Er weiß also nichts von der realen 
Gültigkeit auf abstraktivem Weg gewonnener Wesenserkenntnisse. Jedenfalls schafft nach ihm 
wie übrigens auch nach H. Kelsen die Norm nur Ordnung im präjuristischen Sinn, nicht schon 
Rechtsordnung, sie hat „nur auf dem Boden ... einer gegebenen Ordnung" regulierende Funktion 
(Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Berlin 2 1934, 13), erhält somit ihre 
Geltung einzig vom positiven Gesetz. Vgl. auch Tagebucheintrag vom 6.8.1948, in: C. Schmitt, 
Glossarium, Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, hrsg. von E. v. Medem, Berlin 1991, 187 f. 
5 Vgl. Politische Theologie II 36 ff. 
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1. Die Politische Theologie von Carl Schmitt 

Die Grundthese Schmitts: Politisch nicht gleich staatlich 

Grundlegend für das Verständnis der Politischen Theologie Schmitts ist seine 
Definition des Politischen. Wir sind gewohnt, dann von einer politischen 
Handlung zu sprechen, wenn sie sich direkt auf die Staatsmacht bezieht. In 
aristotelischer Sicht ist der Staat die vollkommene Gesellschaft, d.h. jene 
Gesellschaft, die das gesellschaftliche Leben abschließt und damit ein ge­
schlossenes Ganzes bewirkt, in dem sämtliche Anliegen des Menschen ihre 
Berücksichtigung finden. Der Staat schließt darum auch alle Rechtsbildung 
ab. Er ist souverän. 

Wenn wir von einer politischen Handlung sprechen, dann wird der Staat als 
gegeben vorausgesetzt. In diesem Sinn gebraucht die Rechtswissenschaft 
Begriffe wie „politischer Verein", „politische Versammlung", „politische 
Rechtsakte" im Unterschied zu „unpolitischen" Verwaltungsakten etc. Dage­
gen erklärt C. Schmitt: „Derartige den Bedürfnissen der Rechtspraxis entge­
genkommende Bestimmungen suchen im Grunde nur eine praktische Hand­
habe für die Abgrenzung verschiedener, innerhalb eines Staates in seiner 
Rechtspraxis auftretender Tatbestände; sie bezwecken keine allgemeine De­
finition des Politischen überhaupt. Daher kommen sie mit ihrer Bezugnahme 
auf den Staat oder das Staatliche aus, solange der Staat und die staatlichen 
Einrichtungen als etwas Selbstverständliches und Festes vorausgesetzt wer­
den können. Auch die allgemeinen Begriffsbestimmungen des Politischen, 
die nichts als eine Weiter- oder RückverWeisung an den , Staat' enthalten, 
sind verständlich und insofern auch wissenschaftlich berechtigt, solange der 
Staat wirklich eine klare, eindeutig bestimmte Größe ist und den nicht­
staatlichen, eben deshalb unpolitischen' Gruppen und Angelegenheiten ge­
genübersteht, solange also der Staat das Monopol des Politischen hat. Das 
war dort der Fall, wo der Staat entweder (wie im 18. Jahrhundert) keine Ge­
sellschaft' als Gegenspieler anerkannte oder wenigstens (wie in Deutschland 
während des 19. Jahrhunderts und bis ins 20. Jahrhundert hinein) als stabile 
und unterscheidbare Macht über der Gesellschaft' stand. Dagegen wird die 
Gleichung Staatlich = Politisch in demselben Maße unrichtig und irreführend, 
in welchem Staat und Gesellschaft sich gegenseitig durchdringen, alle bisher 
staatlichen Angelegenheiten gesellschaftlich und umgekehrt alle bisher ,nur' 
gesellschaftlichen Angelegenheiten staatlich werden, wie das in einem de­
mokratisch organisierten Gemeinwesen notwendigerweise eintritt. Dann 
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hören die bisher ,neutralen' Gebiete - Religion, Kultur, Bildung, Wirtschaft 
- auf,,neutral' im Sinne von nicht-staatlich und nicht-politisch zu sein."6 

Es stimmt zwar, daß in der demokratisch durchorganisierten Gesellschaft alle 
einzelnen gesellschaftlichen Handlungen irgendwie in Beziehung zum Staat 
stehen. Doch braucht man dabei nicht gleich an einen totalitären Staat zu 
denken. Auch in einer Demokratie kann man Handlungen, die sich auf die 
gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ordnung beziehen, von jenen Handlun­
gen unterscheiden, welche die statuierte politische Macht in Frage stellen 
wollen. Auch der Demokrat anerkennt grundsätzlich die bestehende Herr­
schaftsmacht des Staates, wenngleich er ihren Träger (in rechtlich geordneter 
Weise) abwählen kann. Darum kann man auch in der Demokratie zwischen 
wirtschaftlicher und politischer Handlung unterscheiden, z.B. von einem 
unpolitischen, weil rein wirtschaftlichen Streik sprechen im Gegensatz zum 
politischen Streik, der nicht deswegen politisch heißt, weil er etwa die ganze 
Gesellschaft berührt (ein zwar manchmal üblicher Gebrauch des Begriffes 
politischer Streik), sondern weil er die augenblickliche Herrschaftsmacht des 
Staates in Frage stellt und bekämpft. 

Unter einem bestimmten Gesichtspunkt versteht man die Gedankenführung 
Schmitts, wenn man sich die tiefer liegende Frage stellt, aus welchem Grund 
der Bürger in der Demokratie die bestehende Herrschaftsmacht als legitim 
anerkennt. Schmitt denkt hier an ein Relikt der christlichen Vorstellung des 
Staates, wonach der Herrscher seine Macht von Gottes Gnaden erhält. Er 
verweist außerdem auf M. Webers charismatisch anerkannten Herrscher. Die 
Frage der Legitimierung des Herrschers muß aber auf rationalem Weg lösbar 
sein, sonst wäre die politische Ethik, die auf rationalem, d.h. naturrechtli­
chem Fundament stehen muß, nicht möglich. Diese Frage wird erst im ex­
tremen Fall brisant, in dem es sich um einen Tyrannen als Inhaber der Herr­
schaftsmacht handelt, gegen den man wehrlos ist. Der Bürger im Mittelalter 
konnte diesen extremen Fall noch mit naturrechtlichen Überlegungen, die 
von einer natürlichen Religion ausgehen, lösen.7 

6 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corolla-
rien. 3. Auflage der Ausgabe von 1963, Berlin 1991, 23 f. 
7 Ich habe die naturrechtliche Lösung dieses Problems behandelt in: Thomas von Aquin, Recht 
und Gerechtigkeit, Bonn 1987, 291 f. Dort habe ich nachgewiesen, daß in dem hier zur Diskussi­
on stehenden extremen Fall (Bürgerkrieg, völliges Chaos) der Bürger die effektive Macht aner­
kennen muß, aber nicht auf Grund des Rechtspositivismus, sondern mittels des naturrechtlichen 
Prinzips, daß in jedem Fall Ordnung und Friede herrschen müssen. Das heißt nicht, daß er in den 
Dingen, die seine individuelle moralische Entscheidung angehen, seine persönliche Kompetenz 
dem Staat abtreten darf. 
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Das politische Urphänomen: Die Bestimmung von Freund und Feind 

Innerhalb des Staates gibt es nach Schmitt keine Politik. Wie schon erwähnt, 
ist die Verwendung des Begriffes politisch innerhalb des Staates nur sekun­
där, weil der Staat vorausgesetzt wird. Darum stellt Schmitt an den Anfang 
die These: „Der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen vor­
aus". 8 Den Begriff des Staates als souveräne Einheit gibt es nämlich erst in 
der Gegenüberstellung zu einem andern Staat, also auf dem Boden des jus 
publicum Europaeum." In der Begegnung mit einem andern Souverän geht es 
im Extremfall (Ausnahmefall) um die Bestimmung von Freund und Feind. 
Der Staat besitzt „das Monopol des Politischen".1 0 Es ist typisch für Schmitt, 
die Definition eines Begriffes entsprechend dem Extremfall vorzunehmen. 
Damit kommt man auf sicherem Weg zur schärfsten Formulierung eines 
Begriffes. Freund und Feind haben mit geistigen, ökonomischen, sozialen 
etc. Inhalten nichts zu tun. Sie sind als reine Tatsachen zu verstehen, in dem 
Sinn, daß ein Souverän sich von einem andern unterscheidet und ihn potenti­
ell als Feind betrachten muß. „Feind ist nur eine wenigstens eventuell, d.h. 
der realen Möglichkeit nach kämpfende Gesamtheit von Menschen, die einer 
ebensolchen Gesamtheit gegenübersteht. Feind ist nur der öffentliche Feind, 
weil alles, was auf eine solche Gesamtheit von Menschen, insbesondere auf 
ein ganzes Volk Bezug hat, dadurch öffentlich wird"." „Der politische Ge­
gensatz ist der intensivste und äußerste Gegensatz und jede konkrete Gegen­
sätzlichkeit ist um so politischer, je mehr sie sich dem äußersten Punkte, der 
Freund-Feindgruppierung, nähert. Innerhalb des Staates als einer organisier­
ten politischen Einheit, die als Ganzes für sich die Freund-Feindentscheidung 
trifft, außerdem neben den primär politischen Entscheidungen und im Schutz 
der getroffenen Entscheidung ergeben sich zahlreiche sekundäre Begriffe von 
,politisch'." 1 2 Schmitt verwahrt sich gegen den Vorwurf, „als wäre das politi­
sche Dasein nichts als blutiger Krieg und jede politische Handlung eine mi­
litärische Kampfhandlung, als würde ununterbrochen jedes Volk jedem ande­
ren gegenüber fortwährend vor die Alternative Freund oder Feind gestellt, 
und könnte das politisch Richtige nicht gerade in der Vermeidung des Krie­
ges liegen. Die hier gegebene Definition des Politischen ist weder bellizi-
stisch oder militaristisch, noch imperialistisch, noch pazifistisch. Sie ist auch 
kein Versuch, den siegreichen Krieg oder die gelungene Revolution als s o ­
ziales Ideal' hinzustellen, denn Krieg oder Revolution sind weder etwas ,So­
ziales' noch etwas ,Ideales'." 1 3 

8 Der Begriff des Politischen, 13. 
9 A.a.O. 
1 0 Der Begriff des Politischen, 23. 
1 1 A.a.O. 29. 
1 2 A.a.O. 30. 
1 3 A.a.O. 33. 
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Das Politische ist, wie man sieht, ein reiner Zustand, der durch die Beziehung 
zwischen zwei einander gegenüberstehenden Staaten entsteht. Erst aus die­
sem Blickwinkel werden normative Begriffe zu politischen. „Jeder religiöse, 
moralische, ökonomische, ethnische oder andere Gegensatz verwandelt sich 
in einen politischen Gegensatz, wenn er stark genug ist, die Menschen nach 
Freund und Feind effektiv zu gruppieren. Das Politische liegt nicht im Kampf 
selbst, der wiederum seine eigenen technischen, psychologischen und militä­
rischen Gesetze hat, sondern, wie gesagt, in einem von dieser realen Mög­
lichkeit bestimmten Verhalten, in der klaren Erkenntnis der eigenen, dadurch 
bestimmten Situation und in der Aufgabe, Freund und Feind richtig zu unter­
scheiden." 1 4 

Für die politische Theologie ist dieser rein sachliche, von jeder moralischen 
Wertung losgelöste Begriff des Politischen als Freund-Feindbeziehung 
wichtig. „Eine religiöse Gemeinschaft, die als solche Kriege führt, sei es 
gegen die Angehörigen anderer religiöser Gemeinschaften, sei es sonstige 
Kriege, ist über die religiöse Gemeinschaft hinaus eine politische Einheit. Sie 
ist auch dann eine politische Größe, wenn sie nur in negativem Sinne eine 
Einwirkungsmöglichkeit auf jenen entscheidenden Vorgang hat, wenn sie in 
der Lage ist, durch ein Verbot an ihre Angehörigen Kriege zu verhindern, 
d.h. die Feindesqualität eines Gegners maßgebend zu verneinen." 1 5 

C. Schmitt gibt allerdings in seinem Vorwort zu den Ausgaben von 1963 und 
1991 einige Mängel des Textes von 1932 zu. „Der Hauptmangel in der Sache 
liegt darin, daß die verschiedenen Arten des Feindes - konventioneller, wirk­
licher oder absoluter Feind - nicht deutlich und präzise genug getrennt und 
unterschieden werden". 1 6 Er nennt z.B. den Partisanenkrieg1 7, den Kalten 
Krieg. Diese Undeutlichkeiten spielen aber in unserer Darstellung keine 
Rolle. 

Zusammenfassend: Innerhalb des Staates herrscht Friede, basierend auf der 
Homogenität der Bürgerschaft und zusätzlich erzwungen durch die Angst vor 
einem möglichen Gegner. Politische Handlungen gibt es darum nicht im 
Innern des Staates, sondern nur in der Auseinandersetzung mit einem poten­
tiellen Feind. Alle eventuellen innerstaatlichen Querelen können nur in ent­
fernter Analogie, die mehr einer Metapher gleichkommt, als politisch be­
zeichnet werden. Im Extremfall werden sie durch den Träger der Herr­
schaftsmacht entschieden. Diese Dezisionsgewalt setzt, wie noch gezeigt 
wird, logischerweise eine Konzentration der Machtbefugnis in einer Person 

1 4 A.a.O. 37. 
1 5 A.a.O. 37f. 
1 6 A.a.O. 17. 
1 7 Vgl. C. Schmitt, Theorie des Partisanen - Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, 
Berlin 4 1963. 
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voraus. Schmitt findet die Begründung dieser geschlossenen Einheit der 
Machtbefugnis in der geschichtlichen Entwicklung des europäischen Staats­
denkens, angefangen von der griechischen Staatsphilosophie über das theolo­
gisch beeinflußte Mittelalter: Ein Gott, ein Volk, ein König. 

Die katholische Kirche als Vorbild 

In seiner Schrift „Römischer Katholizismus und politische Form" 1 8 beschreibt 
Schmitt die Konstitution der römisch-katholischen Kirche. Diese geistreich 
geschriebene Schrift verdient größte Beachtung, weil die Elemente der juri­
stischen Verfassung der römisch-katholischen Kirche herausgehoben werden, 
die für Schmitts Politische Theologie und überhaupt für seine gesamte politi­
sche Konzeption entscheidend sind. Man muß bei der Lesung stets den gei­
stigen Sprung machen vom aktuellen Text zur hintergründigen politischen 
Absicht des Autors. 

Ausgehend vom Gedanken, daß die politische Handlung die Wahrung der 
eigenen staatlichen Identität und Souveränität gegenüber fremden Einflüssen 
(Freund-Feind-These) beabsichtigt, stellt sich die Frage, wie der Staat (in der 
Folge dann parallel auch die Kirche) mit der übrigen Gesellschaft zurecht­
kommt. 1 9 Dazu braucht es eine umfassend orientierte Vernunft (manchmal 
von Schmitt auch Idee im Sinn von Wahrheit genannt), die in der Autorität 
des Staates juristisch ihren Ausdruck findet. Die Reinheit dieser Idee ist na­
turgemäß in einer einzigen Person als dem Monarchen und nicht in einer 
Institution gesichert.2 0 Wie sich im Extremfall erweist, kommt es auf eine in 
sich einheitliche Entscheidung an. Schmitt beruft sich auf Hobbes (Leviathan 
Kap. 26): Autoritas, non veritas facit legem. „Hobbes hat auch ein entschei­
dendes Argument vorgebracht, welches den Zusammenhang dieses Dezisio­
nismus mit dem Personalismus enthält und alle Versuche, an die Stelle der 
konkreten Staatssouveränität eine abstrakt geltende Ordnung zu setzen, ab­
lehnt."2 1 Auf Dauer ist diese Ordnung nur gesichert, wenn die Autorität ihre 

1 8 Erstausgabe, Hellerau (Jakob Hegner-Verl.) 1923 , 2. Aufl. München (Theatiner-Verl.) 1925, 
3. Aufl. Stuttgart (Klett-Cotta) 1984. 
1 9 Diese Fragestellung ist allerdings in dieser Schrift nicht explizit ausgedrückt. Sie spielt aber 
hintergründig eine entscheidende Rolle. Ausgiebig wird das Thema der Freund-Feindbestim­
mung in der Schrift „Der Begriff des Politischen" behandelt. 
2 0 Diese Person war für Schmitt in den dreißiger Jahren zur Zeit des vollständigen politischen 
Chaos einzig im „Führer" (Hitler) real vorstellbar. 
21 Carl Schmitt, Politische Theologie, 39. Vgl. auch: Paul Hirst, Carl Schmitt's decisionism. In: 
Telos, St. Louis 72 (1987) 15-26. Joseph W. Bendersky, Carl Schmitt and the conservative 
revolution. In: Telos, St. Louis 72 (1987) 27-42. 



II. Die Politische Theologie 39 

Legitimation in der Religion findet, unter Umständen auch in einem Substitut 
wie der Nation.2 2 

Mit dieser politischen Konzeption - wohl kaum aus religiöser Sympathie, von 
der man in seiner politischen Philosophie nichts gemerkt hat - geht nun 
Schmitt an die Analyse der katholischen Kirche als gesellschaftliches Gebil­
de. Aus Freude an der Übereinstimmung seines politischen Konzeptes mit 
der Institution der römisch-katholischen Kirche läßt Schmitt seiner politisch 
motivierten Begeisterung freien Lauf, vielleicht manchmal zu freien, da er 
bei seiner Konzentration auf die faktische politische Tätigkeit der Kirche die 
Frage ausklammert, ob die einzelnen Operationen dem göttlichen Auftrag des 
Gründers der Kirche noch entsprechen. 

Schmitt bewundert die Macht des Katholizismus: „Mit jedem Wechsel der 
politischen Situation werden anscheinend alle Prinzipien gewechselt, außer 
dem einen, der Macht des Katholizismus". 2 3 Den Grund findet Schmitt im 
politischen Universalismus. Andererseits befreundet sich der Katholizismus 
auch mit dem nationalen Patriotismus. „Gerade katholische Nationen [ver­
danken] einen Hauptteil ihrer nationalen Widerstandskraft dem Katholizis­
mus - Tiroler, Spanier, Polen, Irländer, - und zwar nicht nur, wenn der Un­
terdrücker ein Feind der Kirche war". 2 4 Für diese „complexio oppositorum" 
scheint es „keinen Gegensatz zu geben, den sie nicht umfaßt" 2 5. „Von der 
politischen Idee des Katholizismus aus betrachtet, liegt das Wesen der rö­
misch-katholischen complexio oppositorum in einer spezifisch formalen 
Überlegenheit über die Materie des menschlichen Lebens, wie sie bisher kein 
Imperium gekannt hat. Hier ist eine substantielle Gestaltung der historischen 
und sozialen Wirklichkeit gelungen, die trotz ihres formalen Charakters in 
der konkreten Existenz bleibt, lebensvoll und doch im höchsten Maße ratio­
nal ist". 2 6 Diese Rationalität ist aber politisch erst wirksam, wenn sie sich 
repräsentiert. Die strenge Durchführung des Prinzips der Repräsentation der 
Rationalität ist nach Schmitt das typische Merkmal der Politik der römisch-

2 2 Es wäre natürlich wissenswert, was oder wen Schmitt als Feind der Kirche definiert. Da er in 
der römischen Kirche die Hüterin der Wahrheit sieht, kann er nur in der Lüge diesen Feind 
erkennen. Am Ende der Geschichte wird der Fürst der Lüge, der Antichrist, endgültig erledigt, 
wie im zweiten Paulusbrief an die Thessalonicher (2, 6 ff.) erklärt wird. Schmitt hat diese Stelle 
zum Kern eines christlichen Geschichtsverständnisses gemacht. Dort ist nämlich vom hemmen­
den oder aufschiebenden Faktor (katechon) die Rede, durch den das Ende der Weltgeschichte 
retardiert wird. Die Auffassung Schmitts bezüglich dieses apokalyptischen Begriffes des Ka-
techons ist für das hier besprochene Thema irrevelant. Vgl. C. Schmitt, Tagebucheintrag vom 
19.12.1947 in: Glossarium, 62 f. 

2 3 Römischer Katholizismus und politische Form, 7 f. 
2 4 Op.c i t . 11. 
2 5 A.a.O. 
2 6 Op.cit. 14. 
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katholischen Kirche. Diese Repräsentation der Rationalität oder der Vernunft 
ist verkörpert in der Dezisionsgewalt des Papstes, als dem Vertreter Christi. 

Schmitt zeigt nun im folgenden, wie der Begriff der Rationalität durch zu­
nehmende Materialisierung in der Staatslehre säkularisiert wurde. 2 7 Zunächst 
wurde die religiöse Wurzel verweltlicht, indem Gott als Urheber aller Auto­
rität ausschied und durch eine allgemeine Metaphysik des Naturrechts ersetzt 
wurde, bis auch diese verschwand und an ihren Platz die ökonomische 
Marktrationalität und schließlich die Technik trat. Der universale Naturbe­
griff, der die Grundlage der großen Synthese des Katholizismus bildete, ist 
nun im Zug der Technisierung und Industrialisierung aufgespaltet worden 
durch die Konzentrierung der Rationalität auf das technisch Machbare. Der 
davon abgespaltete Bereich gehört zur wilden, von keiner Zivilisation be­
rührten Natur. „Dem römisch-katholischen Naturbegriff ist eine solche Zer­
Spaltung in eine rationalistisch-durchtechnisierte Welt menschlicher Arbeit 
und eine romantisch-unberührte Natur durchaus fremd".28 Andererseits 
„müßte es einem Katholiken als ein zweifelhaftes Lob erscheinen, wenn man 
seine Kirche zum Gegenpol des mechanistischen Zeitalters machen wollte. 
Es ist ein auffälliger Widerspruch, der wiederum auf die merkwürdige com­
plexio oppositorum hindeutet, daß eine der stärksten protestantischen Emp­
findungen im römischen Katholizismus deshalb eine Entartung und einen 
Mißbrauch des Christentums sieht, weil er die Religion zu einer seelenlosen 
Formalität mechanisiere, während zu gleicher Zeit gerade Protestanten in 
romantischer Flucht zur katholischen Kirche zurückkehren, weil sie in ihr die 
Rettung vor der Seelenlosigkeit eines rationalistischen und mechanistischen 
Zeitalters suchen. Ließe die Kirche sich herbei, nicht mehr als die seelenvolle 
Polarität der Seelenlosigkeit zu sein, so hätte sie sich selbst vergessen". 2 9 

Man verstände den katholischen Naturbegriff und die complexio oppositorum 
falsch, wenn man in ihm lediglich die Komposition verschiedener Naturbe­
griffe sähe, etwa als höhere dritte Lösung. Es läßt sich denken, sagt Schmitt, 
„daß die spekulierenden Konstrukteure gelegentlich den Katholizismus als 
den .höheren Dritten' betrachteten". 3 0 Der Naturbegriff des Katholizismus 
deckt das gesamte Gebiet der Vernunft ab. Schmitt weist hier auf den Aus­
spruch von Renan hin: „Toute victoire de Rome est une victoire de la rai­
son". 3 1 

" Aus der Sicht des Begriffes des Politischen wird dieser Wandel eingehend dargestellt in: Der 
Begriff des Politischen. 
2 8 Römischer Katholizismus und politische Form, 17. 
2 9 Op. cit. 19. 
3 0 Op. cit. 15. 
3 1 Op. cit. 23. 
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Wichtig und wesentlich für die Politische Theologie Schmitts ist die Tatsa­
che, daß der universale Rationalismus des Katholizismus institutionell abge­
sichert wird: „Dieser Rationalismus liegt im Institutionellen und ist wesent­
lich juristisch; seine große Leistung besteht darin, daß er das Priestertum zu 
einem Amte macht, aber auch das wieder in einer besonderen Art. Der Papst 
ist nicht der Prophet, sondern der Stellvertreter Christi. Alle fanatische Wild­
heit eines zügellosen Prophetentums wird durch eine solche Formierung fern 
gehalten. Dadurch, daß das Amt vom Charisma unabhängig gemacht ist, 
erhält der Priester eine Würde, die von seiner konkreten Person ganz zu ab­
strahieren scheint. Trotzdem ist er nicht der Funktionär und Kommissar des 
republikanischen Denkens und seine Würde nicht unpersönlich wie die des 
modernen Beamten, sondern sein Amt geht, in ununterbrochener Kette, auf 
den persönlichen Auftrag und die Person Christi zurück. Das ist wohl die 
erstaunlichste complexio oppositorum. In solchen Distinktionen liegt die 
rationale Schöpferkraft und zugleich die Humanität des Katholizismus".3 2 

Ökonomie und Technik mögen sich in den Rang eines universalen Machtha­
bers aufschwingen, aber „kein politisches System kann mit bloßer Technik 
der Machtbehauptung auch nur eine Generation überdauern. Zum Politischen 
gehört die Idee, weil es keine Politik gibt ohne Autorität und keine Autorität 
ohne ein Ethos der Überzeugung". 3 3 

Das also ist die politische Konzeption Schmitts. Politik ist nur als Repräsen­
tation einer Idee denkbar. „Repräsentieren im eminenten Sinne kann nur eine 
Person und zwar - zum Unterschiede von der einfachen .Stellvertretung' -
eine autoritäre Person oder eine Idee, die sich, sobald sie repräsentiert wird, 
ebenfalls personifiziert. Gott, oder in der demokratischen Ideologie das Volk, 
oder abstrakte Ideen wie Freiheit und Gleichheit sind denkbarer Inhalt einer 
Repräsentation, aber nicht Produktion und Konsum". 3 4 Demokratie hat nach 
Schmitt nur dann Repräsentationskraft, wenn die Idee in einer homogenen 
Gesellschaft verkörpert ist. Sonst wäre die Idee nicht personifizierbar. Die 
Personifizierung der Idee ist nichts anderes als die essentielle Bedingung 
einer souveränen Repräsentation, die auch den Extremfall, und diesen vor 
allem, meistert. „Die Norm braucht ein homogenes Medium. Diese faktische 
Normalität ist nicht bloß eine ,äußere Voraussetzung', die der Jurist ignorie­
ren kann; sie gehört vielmehr zu ihrer immanenten Geltung. Es gibt keine 
Norm, die auf ein Chaos anwendbar wäre. Die Ordnung muß hergestellt sein, 
damit die Rechtsordnung einen Sinn hat. Es muß eine normale Situation 
geschaffen werden, und souverän ist derjenige, der definitiv darüber ent­
scheidet, ob dieser normale Zustand wirklich herrscht. Alles Recht is t , Situa­
tionsrecht'. Der Souverän schafft und garantiert die Situation als Ganzes in 

Op. cit. 23f. 
Op. cit. 28. 
Op. cit. 36. 



42 1. Kap.: Die Politik als Objekt der Ethik 

ihrer Totalität. Er hat das Monopol dieser letzten Entscheidung. Darin liegt 
das Wesen der staatlichen Souveränität, die also richtigerweise nicht als 
Zwangs- oder Herrschaftsmonopol, sondern als Entscheidungsmonopol juri­
stisch zu definieren ist.... Der Ausnahmefall offenbart das Wesen der staatli­
chen Autorität am klarsten. Hier sondert sich die Entscheidung von der 
Rechtsnorm, und (um es paradox zu formulieren) die Autorität beweist, daß 
sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht".3 5 

Schmitt ist ganz eingenommen von der Entscheidungsgewalt des Papstes, 
zugleich auch von der Homogenität der Gläubigen in der katholischen Kir­
che, die sich dieser Entscheidungsgewalt gehorsam fügen. Er hätte allerdings, 
bevor er an eine analoge Verwirklichung dieses Vorbildes im weltlichen 
Raum dachte, überlegen müssen, welche neuen Bedingungen nun wirksam 
werden. Die Homogenität der katholischen Gläubigen ist so weit wie der 
Weltraum, d.h. wie die ganze Menschheit. Diese Tatsache wird rational nur 
faßbar, wenn man die umfassende Weite des Naturrechts kennt, wonach es 
einen allgemeinen Konsens gibt, der im Konkreten Verschiedenheiten ver­
kraften kann. Eine Übertragung des katholisch-kirchlich verstandenen Be­
griffs der Homogenität auf einen einzelnen Staat wäre nur möglich in der 
Identifizierung von Kirche und Staat. Schmitt wußte genau, daß diese Identi­
fizierung verhängnisvoll war und auch nicht mehr möglich ist, ganz abgese­
hen davon, daß der katholische Glaube nach katholischem Verständnis so tief 
in der menschlichen Natur ansetzt, daß alle ethnischen Unterschiede ver­
schwinden. Nach katholischem Glaubensverständnis ist der Katholik zuerst 
Katholik und erst dann national, etwa Deutscher, Franzose, Engländer usw. 3 6 

Schmitt mußte also ein anderes homogenes Medium finden. Das glaubte er 
eine Zeitlang in der rassischen Artgleichheit37 zu entdecken. Dieser Irrtum hat 
ihn zu den schaurigsten Äußerungen über die Juden verführt. Es ist kaum zu 
glauben, daß ein Wissenschaftler sich zu solch menschenunwürdigen und 
erniedrigenden Schmähungen hinreißen lassen könnte, wie sie sich Schmitt in 
seinen in der Tagespresse erschienenen Artikeln und besonders bei einer 
Hochschullehrertagung im Oktober 1936 leistete. 

3 5 Politische Theologie, 19. 
3 6 Vgl. A. F. Utz, Wesen und Sinn des christlichen Ethos. Heidelberg 1942 (besonders 162-166). 
3 7 Vgl. C. Schmitt, Staat, Bewegung, Volk - Die Dreigliederung der politischen Einheit, Ham­
burg 1935, 32, 42. 
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2. Die rational begründete Politische Theologie 

Keine Staatsphilosophie ohne Transzendenz 

Um zu verstehen, warum Schmitt alles daran setzt, das Politische in letzter 
Analyse durch die Religion zu begründen, darf man nicht nur seine ge-
schichtsphilosophischen und geschichtstheologischen Erörterungen heranzie­
hen. Es geht ihm im Grunde nicht einmal um eine typisch geschichtliche 
Auseinandersetzung. Vielmehr will er grundsätzlich den Gedanken vertreten, 
daß man dem Politischen nicht nahekommt, wenn man es nur als Kampf um 
die Macht auslegt. Der Staat, der den Feind bestimmen muß, braucht eine in 
sich einheitliche Gesellschaft, die ihre Einheit nur durch eine Idee, nicht aber 
a priori durch einen technischen Vorgang, sagen wir es konkret, nicht durch 
einen Abstimmungsmodus erhält. Die Idee, die, aller Parteilichkeit und Zeit­
lichkeit enthoben, in der Transzendenz liegt, ist demgemäß religiöser Natur. 
Welche Religion bietet die gesuchte Idee an? Es kann nur ein Monotheismus 
sein, denn dieser allein begreift, daß die Autorität zu personifizieren ist. Das 
ist die Grundüberzeugung Schmitts und dazu braucht er die Politische Theo­
logie. Es geht also um das Verhältnis zwischen religiöser Weltanschauung 
und politischem Denken. „Alles, was ich zu dem Thema Politische Theologie 
geäußert habe, sind Aussagen eines Juristen über eine rechtstheoretisch und 
rechtspraktisch sich aufdrängende, systematische Struktur-Verwandtschaft 
von theologischen und juristischen Begriffen".38 Der Monotheismus hat seine 
analoge Parallele auf politischer Ebene in der Monarchie. 

Man kann Grundgedanken von Schmitt übernehmen, ohne von seiner Defini­
tion des Politischen auszugehen, indem man den antiken Autoren folgt und 
den Staat als die vollkommene Gesellschaft begreift und entsprechend die 
Politik als jene Handlung definiert, die direkt die Dezisionsgewalt in der 
Bestimmung des allgemeinen Wohls zum Ziel hat. Wenn man diese Intention 
zu Ende denkt, stößt man unweigerlich an die Transzendenz. Man kann dann 
allerdings von einem Parallelismus zwischen Staatslehre und Religion oder 
Politischer Theologie nicht mehr sprechen, denn die Transzendenz und damit 
die Theologie gehören wesentlich zur Begründung des Staats und seiner 
Autorität. Der Parallelismus würde sich demnach auf die Gegenüberstellung 
von weltlichem Staat und katholischer Kirche beschränken. Dennoch folge 
ich dem erweiterten Begriff des Parallelismus, um den Zusammenhang mit 
den hier besprochenen Gedanken C. Schmitts zu bewahren. Lassen wir also 
einmal die Analogie zwischen Staatsphilosophie und Philosophie der Religi­
on bestehen. 

Politische Theologie II, 79, Anm. 1. 
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Schmitt findet diesen Parallelismus bereits in der Antike. Er wird deutlich bei 
Plato ausgesprochen, ebenso bei Aristoteles, der von einem metaphysischen 
Naturrecht ausgeht und so die vielen Götter umgeht. Die Ansicht Schmitts, 
daß es sich bei Aristoteles mehr um eine metaphysisch-naturrechtliche als 
eine religiöse Begründung der Monarchie handelt, ist durchaus korrekt. Für 
Aristoteles stand die Einheit der gesamten Weltordnung im Vordergrund, 
eine Einheit, die sich analog auch im Staat verwirklicht. Das aristotelische 
Naturrecht ist mehr anthropologischer Natur. Thomas von Aquin, den Schmitt 
offenbar nicht kennt, hat dann dieser Einheit die theologische Begründung 
gegeben in seiner Lehre vom Ewigen Gesetz. Es ist dieser Monotheismus, 
den Schmitt als Analogie zur politischen Monarchie braucht: Ein Gott, ein 
Volk, ein König. Schmitt verfolgt, wie gesagt, diese Theologie durch die 
Geschichte des christlichen Altertums bis zur endgültigen Säkularisierung in 
der Industriegesellschaft.3' 

An sich wäre damit die Grundthese Schmitts ausreichend gerechtfertigt, 
nämlich der Nachweis erbracht, daß der Monotheismus das politische Den­
ken orientiert und man deshalb von einer Politischen Theologie sprechen 
kann und muß, wenn nicht Erik Peterson die These aufgestellt hätte, daß mit 
der christlichen Lehre von drei Personen in Gott der Monotheismus aufgehört 
hätte, Grundlage einer Politischen Theologie zu sein. 4 0 Schmitt verfaßte sein 
Buch „Politische Theologie II" als Widerlegung der These Petersons. Peter­
son faßte seine These in drei Sätzen zusammen: „1. Die Lehre von der göttli­
chen Monarchie mußte am trinitarischen Dogma und die Interpretation der 
Pax Augusta an der christlichen Eschatologie scheitern. 2. Damit ist nicht nur 
theologisch der Monotheismus als politisches Problem erledigt und der 
christliche Glaube aus der Verkettung mit dem Imperium Romanum befreit 
worden, sondern auch grundsätzlich der Bruch mit jeder politischen Theolo­
gie' vollzogen, die die christliche Verkündigung zur Rechtfertigung einer 
politischen Situation mißbraucht. 3. Nur auf dem Boden des Judentums oder 
Heidentums kann es so etwas wie eine .politische Theologie' geben". 4 1 

Schmitt hätte an sich mit dem dritten Satz zufrieden sein können. Er hätte nur 
nachweisen müssen, daß es die rational begründete Theologie gibt, die mo­
notheistisch ist. Man mag sie heidnisch nennen, weil sie ohne die christliche 
Offenbarung auskommt. Sie ist zugleich ein Element der Offenbarung, denn 
die christliche Offenbarung setzt die rationale Theologie voraus oder schließt 
sie ein, weil die Offenbarung ein rationales Fundament braucht, eben die 

3 9 Nicht nur in: Römischer Katholizismus, sondern auch sehr extensiv in: Politische Theologie II. 
40 Erik Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem, Ein Beitrag zur Geschichte der 
politischen Theologie im Imperium Romanum, Leipzig 1935. Ders.: Theologische Traktate, 
München 1951, 45-147. Ders.: Ausgewählte Schriften, hrsg. von B. Nichtweiß, Bd. 1, Würzburg 
1994, 23-81. 

4 1 Zitiert in Politische Theologie II, 74. 
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Existenz eines Schöpfergottes. Dazu hätte Schmitt auf die in der Apostelge­
schichte referierte Rede des Apostels Paulus auf dem Areopag in Athen hin­
weisen können. Aber die theistische Verwurzelung des Naturrechts ist 
Schmitt unbekannt. 

An sich steht jetzt zur Frage, was Schmitt auf den Einwand Petersons ant­
wortet, daß mit der Definition der Lehre von der Trinität der Monotheismus 
des Christentums nicht mehr als Vorbild für die politische Monarchie gelten 
kann. Nur wenn dieser Einwand ausgeräumt ist, kann man sich mit den an­
dern von Schmitt gefundenen Parallelen zwischen katholischer Theologie und 
politischem Denken befassen. 

Die katholische Theologie als Politische Theologie? 

Schmitt legt Wert auf die klare Unterscheidung zwischen dem, was in den 
politischen Aussagen der Kirche zur Theologie gehört und was als politische 
Ansicht zu taxieren ist. Diese Fragestellung überrascht, wenn man die er­
wähnte Bemerkung Schmitts ernst nimmt, daß es bei der Politischen Theolo­
gie nur darum geht, den Parallelismus, d.h. die systematische Strukturver­
wandtschaft zwischen theologischen und juristischen Begriffen aufzuzeigen. 
Jetzt gleitet nämlich Schmitt unversehens in die Frage ab, ob die katholische 
Theologie ins politische Leben eingreifen kann, ohne den theologischen 
Standpunkt zu verlieren, also in die Problematik, um die es bei W. Ockenfels 
geht (anfangs als „erste Version" benannt). 

Bei der Unterscheidung zwischen dem, was in den politischen Aussagen 
theologisch und was politisch ist, kommt Schmitt auf die Kritik zu sprechen, 
die sein Freund Hans Barion an „der progressistischen Staatslehre des Zwei­
ten Vatikanischen Konzils vom Jahre 1968" geübt hat. In § 74 der Pastoral­
konstitution des Konzils „Über die Kirche in der Welt von heute" (Gaudium 
et Spes) entwirft das Konzil das Ordnungsbild der politischen Gemeinschaft 
im Sinn katholischen Denkens. Warum gerade dieser Abschnitt als Stein des 
Anstoßes hingestellt wird, ist allerdings unverständlich, denn die ganze Pa­
storalkonstitution will nichts anderes, als die katholische Lehre auf allen 
Ebenen des Staates, nicht nur der politischen, darzustellen, wobei sie sich, 
allerdings systematisch unlogisch, der modernen Begriffswelt bedient, wes­
halb man ihr vorwerfen kann, sie sei progressistisch. „Der Kanonist [d.h. 
Barion] stellt zwei Fragen: Ist die progressistische Staatslehre des Konzils 
Politische Theologie? Und ist sie Theologie?""2 Barion antwortet, sie sei 
„Politische Theologie, denn sie will ein bestimmtes, politisches Modell lehr­
amtlich vorschreiben; aber deshalb kann sie nicht theologisch legitim, also 

Politische Theologie II, 23. 
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nicht Theologie sein, denn die Offenbarung enthält keine solchen Modelle. 
Auch die Anerkennung des römischen Staates des ersten Jahrhunderts war 
bloß tatsächliche Anerkennung, ebenso wie diejenige aller andern, im Rah­
men der Zehn Gebote möglichen Modelle". 4 3 Barion scheint nicht zu beach­
ten, daß 1. das kirchliche Dokument Gaudium et Spes nicht die klassische 
Naturrechtslehre eines Thomas von Aquin, die allein in die typisch theologi­
sche Argumentation hineinpaßt, darstellen will, sondern, wie gesagt, von den 
natürlichen Rechten des Menschen unter Benutzung der modernen Begriffs­
welt spricht, um auf diese Weise im Sinn des pastoralen Anliegens des 
Zweiten Vatikanischen Konzils leichter Zugang zu den Menschen unserer 
Zeit zu finden,44 und 2. solche Aussagen keine dogmatischen Aussagen sind 
und nichts mit dem zu tun haben, was die konkrete Politik der Kirche betrifft. 
Die katholische Soziallehre ist nicht mit der Kirchenpolitik (Anerkennung 
des römischen Staates) zu verwechseln. 3. ist zu bemerken, daß das alles 
außerhalb der Frage nach der „Struktur-Identität der Begriffe theologischer 
und juristischer Argumentationen und Erkenntnisse"4 5 liegt, worum es ei­
gentlich im Problem der Politischen Theologie geht. 

Kehren wir also zurück zur Frage, ob das trinitarische Dogma die Politische 
Theologie „erledigt" hat, wie Peterson46 meint, d.h. ob die Parallele zwischen 
Monotheismus und Monarchie eine Illusion ist, so daß die ganze These 
Schmitts dahinfällt. 

Es ist für das hier anstehende Problem wenig sinnvoll, die Geschichte des 
Arianismus nochmals aufzurollen, denn darum handelt es sich in der Streit­
frage von der Trinität der Personen in dem einen göttlichen Wesen. Schmitt 
gibt sich alle Mühe, den Origenes-Schüler Eusebius von Caesarea, der als 
Freund von Konstantin um die Rettung des Monotheismus innerhalb der 
politischen Reflexion besorgt war, von den polemischen Verunglimpfungen 
zu retten. Das alles ist für die grundsätzliche Bewertung der Schmittchen 
Argumentation nebensächlich. Im Zentrum unserer Darstellung ist die Frage 

4 3 Zitat aus: Politische Theologie II, 23. 
4 4 Gleiches ist von der katholischen Soziallehre zu sagen. Diese hat die alte Systematik der 
klassischen Naturrechtslehre verlassen. Ich habe diese Entwicklung anhand der naturrechtichen 
Begriffe „Eigentumsrecht" und „Gemeinwohl" dargelegt in: Der Begriff des Eigentumsrechts in 
der katholischen Soziallehre und seine Beziehung zur Wirtschaftsordnung, in: A.F. Utz, Hrsg., 
Die katholische Soziallehre und die Wirtschaftsordnung, Trier 1991, 109-162. Wichtig ist auch 
der Artikel daselbst von Marcel Thomann: Der rationalistische Einfluß auf die katholische 
Soziallehre, 163-202. 
45 Schmitt, Politische Theologie II, 19. 
46 Peterson (1890-1960) war Professor für Alte Kirchengeschichte und Neues Testament an der 
Evangelisch-Theologischen Fakultät in Bonn. Er konvertierte 1930 zum katholischen Glauben. 
Die Verwurzelung in der protestantischen Theologie ist wohl der Grund dafür, daß Peterson die 
Bedeutung der rationalen Theologie für die Theologie aus dem Glauben nicht kannte. Zur 
Biographie von Peterson: B. Nichtweiß, Erik Peterson, Neue Sicht auf Leben und Werk, Freiburg 
i .Br. 2 1994. 
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entscheidend, wie Schmitt den Begriff des Monotheismus bei voller Aner­
kennung des Dogmas von der Trinität rettet. Das ist eine spekulative, nicht 
eine geschichtliche Fragestellung. Unter diesem Aspekt sind die Ausführun­
gen Schmitts dürftig. Er kommt in die Nähe der Lösung an einer Stelle, wo er 
auf einen von Peterson im Jahr 1931 veröffentlichten Artikel zu sprechen 
kommt. Dort zitiert Peterson das geflügelte Wort „Rex regnat, non gubernat" 
in französischer Fassung: le roi regne, mais il ne gouverne pas. Dazu schreibt 
Schmitt: „Ich halte gerade diese Einschaltung in diesem Kontext für den 
interessantesten Beitrag, den Peterson - vielleicht unbewußt - zur Politischen 
Theologie beigesteuert hat. Er betrifft die Philosophie des Aristoteles und die 
des jüdischen oder heidnischen Hellenismus und ist für den Gedankengang 
der Abhandlung in der Sache zentral, obwohl er in der Darlegung nur als 
Einsprengsel erscheint. Denn der Monotheismus ist 'als politisches Problem 
aus der hellenistischen Umbildung des jüdischen Gottesglaubens hervorge­
gangen'." 4 7 Die katholische Theologie hat ohne Zweifel den Monotheismus 
des Judentums fortgeführt, doch nicht nur aus einem geschichtlichen Grund, 
sondern weil der Monotheismus wesentlich zum Christentum gehört. Gemäß 
jeder christlichen Theologie löst das Dogma der Trinität den Monotheismus 
nicht ab, sondern bereichert ihn durch die Sicht in das innergöttliche Leben. 
Die Handlungen Gottes nach außen, d.h. in die Welt, sind Handlungen des 
einen göttlichen Wesens. Sie werden dem Vater zugeschrieben, insofern aus 
der Sicht des innergöttlichen Lebens der Vater das Prinzip der trinitarischen 
Relationen ist. Diese theologischen Feinheiten konnte Schmitt natürlich nicht 
kennen. Wenn er aber gewußt hätte, daß die Existenz Gottes Objekt der Phi­
losophie, d.h. der rationalen Erkenntnis ist, die auch in der Offenbarungs-
Theologie als wichtiges Grundelement bestehen bleibt, dann wäre er ohne 
jeden Hinweis auf Judentum oder Heidentum ausgekommen. Das hätte auch 
Peterson wissen müssen. 

Kurz gesagt: Der Monotheismus ist auch ohne die Argumentation Schmitts 
gerettet und damit auch das Hauptanliegen seiner Politischen Theologie, d.h. 
der Monotheismus als Ausgangsposition politischer Reflexion, die aber nicht 
notwendigerweise zum monarchischen Prinzip führen muß: Ein Gott, ein 
Volk, ein König. Auch bezüglich des Parallelismus von katholischer Kirche 
und Staat sind noch einige wesentliche Vorbehalte anzumelden. 

Schmitt, Politische Theologie II, 42. 
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3. Der Beitrag der Politischen Theologie zur politischen Ethik 

Folgende Fragen bleiben am Schluß zu beantworten: 
I. Was bedeutet der Monotheismus für die politische Ethik? 

1. Das Prinzip der Weltordnung - der Begriff des Gemeinwohls. 
2. Das Ewige Gesetz als Prinzip von Moral und Recht 

II. Welche Bedeutung hat der Parallelismus zwischen katholischer Kirche 
und Staat für die politische Ethik? 

1. Homogenität der Staatsgemeinschaft im Vergleich zur Einheit der 
römischen Kirche - Der Konsens als wesentliche Bedingung jeder Staats­
form. 

2. Die Dezisionsgewalt. 

Zu I, 1: Das ganzheitliche Konzept der Weltordnung des Monotheismus 
und sein Einfluß auf den Begriff des Gemeinwohls 

Wenngleich Aristoteles nicht von dem einen Gott ausging, so hat er doch, wie 
schon gesagt, den aus dem Monotheismus sich ergebenden Gedanken einer 
einheitlichen Weltordnung vertreten. Der Monotheismus kann sich die Welt 
nur als universalen Organismus vorstellen. Bereits Albertus Magnus hat den 
Materialismus der arabischen Aristofe/e-skommentatoren bekämpft. Obwohl 
damals die Lesung der aristotelischen Schriften wegen der Kommentare der 
Araber gemäß kirchlicher Verfügung verboten war, machte er sich an die 
Neukommentierung des Aristoteles, um den geistigen Grundgehalt des Welt-
ordos zu retten. Sein Schüler Thomas von Aquin hat die Kommentierung im 
Sinn der Metaphysik fortgesetzt. Daraus folgte zugleich die Konzeption des 
Gemeinwohls als vorstaatlicher Wertmaßstab jeglichen gesellschaftlichen 
Geschehens. Thomas von Aquin war der erste, der das staatliche Gemeinwohl 
ausdrücklich dem Staat voraussetzte, d.h. den Staat für das naturrechtlich 
bestimmte Gemeinwohl in Dienst nahm. 

Zu I, 2: Das Ewige Gesetz als Prinzip von Moral und Recht 

Die Rechtsphilosophen, die ohne Rückbeziehung auf den Schöpfer einen 
logischen Aufbau der Rechtsordnung versuchen, müssen mindestens hypo­
thetisch eine erste Norm annehmen (vgl. Kelsen). Der Monotheismus ist in 
der Lage, diese oberste Norm in der Wirklichkeit des Rechts zu benennen, 
nämlich die Vernunft des Schöpfers, d.h. das Ewige Gesetz, das im Naturge­
setz seine sichtbare Verwirklichung gefunden hat. Das Ewige Gesetz steht 
also nicht, wie von Juristen oft spöttisch behauptet wird, in den Sternen ge­
schrieben. Es ist vielmehr in den geschaffenen Wesen sichtbar geworden. 
Dazu ist natürlich eine metaphysische Erkenntniskraft erforderlich, d.h. eine 
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Erkenntnis, die zwischen dem konkreten Ding und dem darin verwirklichten 
Wesen zu unterscheiden vermag, dies entgegen dem Nominalismus. Gemäß 
dem Monotheismus partizipiert jedes Seiende am Sein Gottes, das vernunft­
begabte Geschöpf sogar an der Erkenntnis Gottes. Darum erklärt Thomas von 
Aquin (S. Th. I-II 91,2), daß die Vernunft wesentlich auf das Sein eingestellt 
ist, daß es ihr also von Natur aus nicht möglich ist, die Seinsprinzipien und 
die Prinzipien der praktischen Vernunft zu leugnen.4 8 Hier liegt das Funda­
ment des Konsenses in moralischen Fragen. 

Die Einheit des Naturgesetzes als göttliche Ordnung läßt die Trennung von 
rechtlich und moralisch nicht zu. Diese Unterscheidung wird nur auf der 
Ebene des positiven Rechts möglich, und zwar nur in Sachverhalten, die 
außerhalb der Wesenserkenntnis liegen. In wesentlich begründeten Sachver­
halten gibt es die Unterscheidung zwischen Recht und Moral nicht (z.B. Ehe, 
Recht des Menschen auf Leben usw.). Der Begriff der Gerechtigkeit ist dar­
um nicht nur juristisch. Er ist vielmehr als moralischer zugleich juristisch. 
Einzig das gerechte Gesetz kann sich auf die Oberherrschaft Gottes berufen. 
Nur ihm kommt die Kraft einer Gehorsamsforderung zu. Dort, wo der Staat 
in wesentlichen Sachverhalten abseits von den moralischen Überlegungen 
eine juristisch kontrollierbare Regelung vornimmt (z.B. Abtreibung), schafft 
er eine Abart von Recht, die zum nicht mehr aufzuhaltenden Chaos führt. Die 
Juristen, die Moral und Recht säuberlich zu trennen bemüht waren, kamen 
erst nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus zur Erkenntnis, daß 
sein sogenanntes Recht ein Unrechtssystem war. 4 9 Der Staat kann nur für 
solche Gesetze Gehorsam erwarten, die dem Naturrecht entsprechen. 

Zu II, 1: Homogenität der Staatsgemeinschaft im Vergleich zur Einheit der 
römischen Kirche - Der Konsens als wesentliche Bedingung jeder Staatsform 

Schmitt war an dem Begriff der Homogenität der Gesellschaft deswegen so 
sehr interessiert, weil seine zwischenstaatliche Freund-Feind-Idee eine durch 

Thomas von Aquin, S.Th. I-II 94,4. Thomas zählt zu den obersten Prinzipien der Vernunft 
nicht nur das Widerspruchs- und das Identitätsprinzip und das Prinzip der praktischen Vernunft 
(Das Gute ist zu tun), sondern auch jene Prinzipien, die ihrer Natur nach so allgemein sind, daß 
sie ohne Mühe unmittelbar einsichtig sind, z.B. die Sicherung der eigenen Existenz, niemandem 
Unrecht tun, vernünftig handeln, wie auch alle Regeln menschlichen Verhaltens, ohne deren 
Beachtung die Menschen miteinander nicht leben könnten. Vgl. hierzu meinen Kommentar in: 
Thomas von Aquin, Naturgesetz und Naturrecht, Bonn 1996, 205. 
4 9 In seinen Tagebuchnotizen „Glossarium" bedachte Schmitt den Juristen G. Radbruch wie 
auch andere Juristen, die nach dem zweiten Weltkrieg eine plötzliche Umkehr vornahmen, mit 
giftigem Spott. Ganz Unrecht hatte er nicht. Die „Umkehr" glich mehr dem Opportunismus als 
einer Bekehrung, denn sie hätten zugleich vom Rechtspositivismus Abschied nehmen und die 
Berechtigung des Naturrechts insgesamt anerkennen müssen, was nicht geschah, noch geschehen 
konnte, da ihnen hierzu die erkenntnistheoretische Basis fehlte. 
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und durch einheitliche Staatsgemeinschaft voraussetzte. Obwohl er die uni­
versale Homogenität der katholischen Kirche, die alle ethnischen Unterschie­
de verkraften kann, bestaunte, ist er offenbar nicht auf den Schluß gekom­
men, daß diese in der Universalität der Offenbarung begründete Homogenität 
nicht das Reservat einer Ethnie sein kann. Der Feind der Kirche ist nicht der 
andere Staat, sondern der in der Endgeschichte auftretende Antichrist, was 
Schmitt, wie seine Interpretation des paulinischen Katechon (2. Thess. 2,6 f.) 
beweist, genau wußte. Vielleicht sieht er den Parallelismus zwischen der 
kirchlichen und der staatlichen Homogenität auch darin, daß beide einen 
Gegner haben, der Staat in einem andern Staat, die Kirche im Reich des Sa­
tans. Diese Interpretation ist aber nur dann richtig, wenn man das paulinische 
Katechon nicht, wie es auch geschieht, auf irgendeine weltliche Gewalt, z.B. 
auf das römische Reich, sondern eben allein auf den Satan bezieht. 

Man ist überrascht, daß Schmitt trotz seines rigiden Konzepts der Homoge­
nität dem Verständnis der Kirche für den sündigen Menschen großes Lob 
zollt. Damit will er aber seine Theorie der Entscheidungsmacht, wovon noch 
die Rede sein wird, zusätzlich stützen. Schmitt vertrat die verbreitete, aber 
falsche Ansicht, die Kirchenväter, vor allem Augustinus, hätten die Notwen­
digkeit der Autorität aus der Erbsünde oder überhaupt aus der allgemeinen 
Sündigkeit abgeleitet.5 0 Gegen die These Rousseaus vom guten Menschen 
hält Schmitt es mit Donoso Cortes, dessen Radikalität er allerdings in Über­
einstimmung mit dem Tridentinischen Konzil abmildert mit dem Hinweis, 
daß „der katholische Christ von dem Dogma der Erbsünde" ausgeht.5 1 

Der Sozialethiker stellt sich angesichts „des sündigen Menschen", philoso­
phisch ausgedrückt: des ethisch geschwächten Menschen, die Frage, wie er 
diesen in ein praktikables Ordnungsprogramm noch einbinden kann. Dazu 
hilft ihm die Unterscheidung zwischen der Sünde als Tat und den psychi­
schen Folgen der Sünde im Verhalten des Menschen. Bei den psychischen 
Folgen der Sünde handelt es sich besonders um die egoistischen Neigungen, 
welche die Homogenität der Gesellschaft sprengen. An sich ist der Indivi­
dualismus die sündige Neigung, nur auf das eigene Ich zu achten. Die Moral 
unterscheidet jedoch zwischen dem sündigen Individualismus und dem Hang 
zur Verwirklichung des Eigeninteresses. Das Eigeninteresse ist immerhin 
dort nützlich, wo es Leistungen erbringt, auf welche die Gesellschaft ange­
wiesen ist. Das hat bereits Aristoteles erkannt. Er rechtfertigt das Privatei-

5 0 Diese Interpretation dürfte nicht zutreffen. Vgl. Franz Faller, Die rechtsphilosophische Be­
gründung der gesellschaftlichen und staatlichen Autorität bei Thomas von Aquin, Eine problem­
geschichtliche Untersuchung (Sammlung Politeia Bd. V), Heidelberg 1954. Aus der SUndigkeit 
des Menschen läßt sich nur die Notwendigkeit der Strafgewalt des Staates ableiten, nicht aber die 
staatliche Gesetzesmacht als solche. 
5 1 Politische Theologie, 62. Vgl. auch Raul Sdnchez Abelenda, Carl Schmitt y Juan Donoso 
Cortes. A propösito del decisionismo poh'tico. In: Philosophica, Valparaiso 11 (1988) 255-264. 
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gentum, eine dem Eigeninteresse entgegenkommende Institution, weil sich 
daraus im Vergleich zum Kollektivismus eine sicherere Verwirklichung des 
Gemeinwohls ergibt. Thomas von Aquin hat dann diese positive Beziehung 
des Privaten zum Gemeinwohl noch deutlicher ausgearbeitet. Die modernen 
Wirtschaftswissenschaftler betrachten das Eigeninteresse als einziges Motiv 
des wirtschaftlichen Fortschritts. Aus dieser Sicht entstand der Kapitalismus, 
der jede staatliche Dosierung des wirtschaftlichen Eigeninteresses ablehnt, 
die im Sinn des gesamtheitlichen Gemeinwohls liegt. 

Würde man die rigide Segmentierung in politische, soziale und wirtschaftli­
che Ordnung, wie sie in den heutigen Sozialwissenschaften üblich ist, in der 
Strenge der Wirtschaftswissenschaftler durchführen, dann würde sich auf 
politischer Ebene hinsichtlich der Demokratie die Form der totalen Demo­
kratie ergeben, was gleichbedeutend wäre mit dem Kampf aller gegen alle 
um die Macht. Von einer Homogenität könnte also nicht mehr die Rede sein. 
Da Schmitt sein politisches Konzept ganz auf den Extremfall eingerichtet 
hatte, mußte er die Frage nach einem geringeren Grad von Homogenität aus­
klammern, das heißt, er konnte sich nicht mit der Frage befassen, wie inner­
halb der Demokratie noch ein solcher Konsens möglich ist, um dem Staat 
seine Einheit zu erhalten. Es blieb ihm nur die Skepsis gegenüber der Demo­
kratie. An der römischen Kirche, die ihrer Hierarchie gemäß keine Demokra­
tie sein kann, konnte sich Schmitt selbstverständlich nicht mehr orientieren. 
Er hat es aber trotzdem getan, und das war sein Irrtum. Die moderne Demo­
kratie steht allerdings wegen ihrer völligen Wertneutralität und somit auf­
grund des Fehlens jeglichen moralischen Konsenses in Gefahr, zur totalen 
Demokratie auszuarten. Das wäre dann der Untergang der Demokratie. 

Zu II, 2: Die Dezisionsgewalt in der römischen Kirche und im Staat 

Das Interesse C. Schmitts an der juristischen Struktur der katholischen Kirche 
war motiviert durch die Suche nach einem Vorbild für die vollkommene 
Organisation des Staates, die immer funktionieren und vor allem im Extrem­
fall sich als wirksam ausweisen muß. Die Entscheidungsgewalt erhält da­
durch die Bedeutung von etwas Absolutem. Die verheerende Wirkung der 
Sünde sollte offenbar durch die Dezisionsgewalt der öffentlichen Autorität 
verhindert werden. Schmitt ist von der Entscheidungsgewalt des Papstes 
geradezu fasziniert. Nur hätte er überlegen sollen, woher der Papst seine 
Ordnungsmacht bezieht, nicht aus der Legitimierung durch den Glauben des 
Volkes, sondern als göttliches Privileg. Gemäß Schmitt kann die Demokratie 
nur im seltenen Fall der charismatischen Anerkennung der Autorität, wovon 
bei Max Weber die Rede ist, eine gehorsame Bügerschaft konstituieren. 
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Bei seiner Bewunderung des päpstlichen Primates hat Schmitt übersehen, daß 
im weltlichen Bereich und vor allem im Staat auch der Träger der Autorität 
ein Sünder ist, dem man um der Gerechtigkeit willen gewisse Zügel anlegen 
muß. Er hat zwar klar erkannt, daß man auch im Papst unterscheiden muß 
zwischen seiner persönlichen Moral und seinen physischen Qualitäten einer­
seits und seiner Funktion als Träger der Autorität. Doch vermischen sich 
diese beiden Seiten im weltlichen Bereich. Damit hat sich Schmitt den Zu­
gang zum Verständnis der Demokratie verbaut. Das Leitwort „Ein Gott, ein 
Volk, ein König" ist eine zeitlich bedingte Interpretation des Monotheismus. 
Der Kern des Monotheismus besteht in der Überzeugung, daß Gott die Welt 
geschaffen und auf ein einheitliches Ziel ausgerichtet hat, so daß es Aufgabe 
der vernunftbegabten Geschöpfe ist, ihr eigenes Leben und alles, womit sie 
auf dieser Welt umgehen, in diese universale Einheit einzubinden, d.h. nichts 
aus diesem Verbund aus egoistischem Trieb herauszureißen. Im einzelnen 
besagt diese allgemeine Finalität, daß auf allen Stufen des Lebens und vor 
allem auch im gesellschaftlichen Zusammensein das Gemeinwohl der oberste 
Maßstab der Bewertung sein muß, wer immer diesen Maßstab autoritativ im 
Konkreten verwaltet. Hinsichtlich dieser hohen moralischen Aufgabe des 
Autoritätsträgers liegt natürlich der Gedanke an die Monarchie nahe. Daß 
Thomas von Aquin die Monarchie gegenüber der Demokratie bevorzugte, war 
einzig dadurch begründet, daß er die moralisch zu verantwortende Entschei­
dung für das Gemeinwohl in der Demokratie gefährdet sah, denn wie soll 
durch eine individualistisch eingestellte Vielheit die Einheit garantiert wer­
den? Von der Möglichkeit, daß in einer solchen Gesellschaft gegen allen 
Zweifel doch soviel Vernunft besteht, daß ein Konsens, also eine Homoge­
nität im Sinn des Gemeinwohls möglich wird, konnte Thomas von Aquin in 
seiner Zeit nicht einmal träumen. Er wäre aber nie Hobbes oder Schmitt ge­
folgt in der grundsätzlichen Aussage: Autoritas, non veritas facit legem, 
„Nicht die Wahrheit, sondern die Entscheidung ist Schöpfer des Gesetzes". 
Diese Lösung hat er nur für den Fall angenommen, in dem es in keiner ande­
ren Weise mehr möglich ist, die Vernunft walten zu lassen. Er ist nicht der 
Idee verfallen, den Extremfall zum Maßstab der gesamten Politik zu machen. 

Der Einwand, daß die Schöpfung selbst ihre Existenz nur einer Entscheidung, 
nämlich der Gottes, verdankt, übersieht, daß auch die göttliche Entscheidung 
eine Erkenntnis, d.h. die Wahrheit voraussetzt. Die mittelalterlichen Schola­
stiker haben viel darüber geschrieben, worin genau diese Wahrheit fundiert 
ist. 

Wenn man von der Ansicht ausgeht, daß der Extremfall das erkenntnistheo­
retische Mittel ist, um zur Definition des faktischen Rechts 5 2 zu gelangen, 

5 2 Man muß sich den logischen Gedankengang Schmitts vor Augen halten. Zunächst setzt er 
genau wie Kelsen eine formale Definition des Rechts voraus (entsprechend der idealistischen 
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dann gibt es keine andere Lösung als die von Schmitt. Der Extremfall, d.h. 
der Notzustand ist für die bürgerliche Gemeinschaft die Gefahr der Vernich­
tung des existierenden Staates. Dagegen gibt es diesen Extremfall für die 
katholische Kirche nicht, weil sie direkt unter göttlicher Einwirkung steht. 
Deswegen sagt Schmitt, der Extremfall der Kirche sei ein Fall des Wunders. 5 3 

In der Tat gründet sich der Glaube an die Unfehlbarkeit des Papstes in Sa­
chen des Dogmas und der Moral auf ein rational nicht greifbares Faktum, 
nämlich auf der göttlichen Versicherung Christi an Petrus, daß die Pforten 
der Hölle die Kirche nicht überwältigen werden. 

Nimmt man die These Schmitts an, daß wir dauernd in der Extremsituation 
leben, kann man seiner Logik nicht widersprechen. Obwohl Schmitt dem 
Idealismus des Neokantianismus erlegen ist, steht für ihn nicht die individu­
elle Freiheit im Vordergrund, sondern die absolute Geschlossenheit der staat­
lichen Gemeinschaft gegenüber dem möglichen Feind. Eine Autorität, die, 
wie es in der Demokratie der Fall ist, ihre Legitimation stets im Konsens der 
Bürgerschaft suchen muß, ist diesem Denken völlig fremd. Um die Funktion 
der Autorität, die Einheit der bürgerlichen Gesellschaft zu garantieren, mußte 
Schmitt auf eine Autorität zurückgreifen, die in der Transzendenz ihr Funda­
ment hat. Darum seine Sympathie für Donoso Cortes. Er täuscht sich aber, 
wenn er meint, damit einen Vorteil gegenüber der Demokratie gewonnen zu 
haben. Denn auch die Demokratie bezieht ihre Autorität aus der Transzen­
denz, vom Schöpfer.5 4 Nur der Träger der Autorität wird demokratisch mit 
dem Mehrheitsentscheid bestimmt. Der Gebrauch der Autorität steht in jedem 
Fall dem freien (und hinfälligen) Willen des menschlichen Trägers der Auto­
rität zu. Wenn dieser sein Verantwortungsbewußtsein in der Transzendenz 
verankert hätte und zudem mit einer Bürgerschaft rechnen könnte, die vom 
gleichen Geist beseelt ist, dann wäre die Homogenität der staatlichen Ge­
meinschaft, ob monarchisch oder demokratisch organisiert, gesichert. Dann 
würde auch der Parallelismus der staatlichen und der kirchlichen Gemein-

Abstraktion Kants). Dann sucht er die Möglichkeit der Verwirklichung dieses Rechts im exi­
stenten gesellschaftlichen Raum. Auf diesem Boden kommt als Orientierungspunkt nur der 
Extremfall in Frage. Kelsen hat diesen Weg in die existente Welt nicht mehr gemacht, weil er 
innerhalb des reinen Rechts bleiben wollte. Darum hat er sich gegen den Vorwurf, er sei Positi­
vist energisch gewehrt, im Unterschied zu C. Schmitt, für den aber deswegen der Vorwurf des 
Positivismus gilt. Für Thomas von Aquin ist dieser Gedankengang monströs, weil nach ihm der 
Begriff des Rechts nur in der realen Welt, nämlich der metaphysischen Natur des Menschen, 
gefunden werden kann. Darum gibt es für Thomas (entgegen Kelsen und Schmitt) nur die Defi­
nition des Rechts als richtigen oder gerechten Rechts. 
5 3 Politische Theologie, 43. 
5 4 Dieser Gedanke ergibt sich aus der Tatsache, daß der Mensch als soziales Wesen geschaffen 
wurde, das seine Vervollkommnung nur im gesellschaftlichen Verbund findet, der seinerseits 
ohne Autorität nicht bestehen kann. Die Autorität ist also in der Institution des gesellschaftlichen 
rationalen Wesens eingeschlossen. So die Erklärung der Vertreter des klassischen Naturrechts. 
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schaft deutlich werden. Wie man aber eine solche staatliche Gemeinschaft 
auferbaut, dafür hat C. Schmitt kein Rezept. 

Um eine Gesellschaft in ihrer lebendigen Fülle zu leiten, braucht es eine 
Vernunft, die imstande ist, sich von der radikalen Logik der reinen Theorie 
zu befreien und die bestmögliche und moralisch konkret zu verantwortende 
praktische Lösung zu finden. Aber diese Vernunft findet der nicht, der wie 
Schmitt das Naturrecht für „einen Haufen vager Formalklauseln" hält.5 5 Die 
Vernunft betätigt sich nicht nur durch theoretische Aussagen, sondern auch 
durch praktische Hinweise. Auch diese enthalten eine gewisse Aussage über 
Wahrheiten, aber eben nicht mehr über theoretische, sondern über praktische. 
Dazu hat sich Thomas von Aquin eingehend geäußert in seinem Traktat über 
die Klugheit, der zutiefst seine Ethik charakterisiert. Aus der Notwendigkeit, 
sich mit dem Zustand der menschlichen Sündigkeit abzufinden, ist die prakti­
sche Vernunft dort, wo sie für den Alltag eine gesellschaftliche Ordnung 
erstellen muß, gehalten, die Unvollkommenheit des Lebens zu berücksichti­
gen und den Extremfall einer besonderen Regelung zu unterstellen. Das ist 
auch der Grund, warum die katholische Kirche in der Praxis Konzessionen 
machen kann, sofern es sich nicht um dogmatische Wahrheiten und wesentli­
che Moralnormen handelt. Auf dieser praktischen Ebene befinden sich For­
mulierungen von Handlungsregeln, welche auf der Ebene der Prinzipienethik 
noch nicht auftauchen. Es sei zur Erklärung auf das zurückgegriffen, was 
über das Privateigentum dargelegt wurde. Wir sagen in der rechtlichen Pra­
xis, der Mensch habe ein Grundrecht auf Privateigentum. Das steht so in der 
Prinzipienethik nicht. Das Privateigentum ist, wie dargestellt, deswegen zu 
einem individuellen Recht geworden, weil es zur Verwirklichung des Ge­
meinwohls einen unabdingbaren Dienst leistet. Das Individualrecht auf Ei­
gentum ist also final bestimmt. Es untersteht dem Prinzip des Gemeinwohls. 
In der gleichen Weise ist das Recht auf demokratische Beteiligung des ein­
zelnen an der Regierung kein Grundrecht. Es ergibt sich erst aus der Überle­
gung, daß das Gemeinwohl durch die Partizipation der Bürger besser ver­
waltet wird, als wenn von den Bürgern nur Gehorsam verlangt wird. Maßstab 
für das Quantum an demokratischen Einrichtungen ist deren Beziehung zum 
Gemeinwohl. 

Die politisch-ethische Quintessenz des Monotheismus 

Ohne die Idee einer Schöpfungsordnung fehlt jeder politischen Gemeinschaft 
die geistige Grundlage. Und diese ist unabdingbar für die Autorität, die jeder 
Staat, auch die Demokratie, braucht, um dem Gesetz die moralische Kraft zu 
verleihen. Die Forderung des in der Transzendenz verankerten Konsenses 

Tagebucheintrag vom 6.8.1948, in: Glossarium, 187 f. 
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und der Toleranz ist nur durch den Monotheismus zu begründen. Daß die 
Menschen im allgemeinen die Forderung irgendeines Konsenses selbstver­
ständlich finden, liegt in der natürlichen Anlage der praktischen Vernunft, die 
aber nicht so strukturiert wäre, wenn sie nicht, wie Thomas von Aquin sagt, 
eine Teilhabe an der praktischen Vernunft Gottes wäre. 

Zur Politischen Theologie ist der Offenbarungsglaube an sich nicht nötig. Die 
Analogie von römisch-katholischer Kirche und Staat kann insofern für die 
Politik nützlich sein, als dadurch die Bedeutung der geistigen Einheit der 
Gesellschaftsglieder und die Unabdingbarkeit der endgültig entscheidenden 
Autorität deutlich gemacht werden. Weiter aber reicht der Parallelismus 
nicht. 
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Zweites Kapitel 

GRUNDSÄTZLICHES ZUR STRUKTURIERUNG DES STAATES 

I. DIE HERRSCHAFTSMACHT DES STAATES 

- IHRE DEFINITION UND IHRE RECHTFERTIGUNG -

Der Staat ist in erster Linie ein gesellschaftliches Gebilde. Als solches ent­
steht er durch gesellschaftliche Übereinkunft, zu der der einzelne gewisser­
maßen gezwungen ist, weil er nur im Verbund mit andern die menschlichen 
Lebenszwecke verwirklichen kann. An einem Punkt ist diese gesellschaftli­
che Gruppierung am Ende, weil die gesellschaftlichen Zusammenschlüsse in 
einem bestimmten Raum überschaubar und in einer bestimmten Gliederung 
funktionsfähig sein müssen. Man braucht sich den Menschen nicht im Sinn 
von Hobbes als wildes Tier vorzustellen. Die Tatsache der Verschiedenheit 
der Menschen und besonders ihrer freien Entscheidungen verlangt um der 
Existenzsicherheit und Eigenentwicklung des einzelnen und der Gruppen 
willen eine alle umfassende Ordnung. Auf dieser höchsten Ebene entsteht 
naturhaft ein neues Gesellschaftsgebilde, das wir Staat nennen. Der Staat ist 
also in erster Linie ein Herrschaftsverband, der die verschiedenen Handlun­
gen von einzelnen und Gruppen im Sinn eines umfassenden Ganzen wirksam 
ordnet und jene Aufgaben übernimmt, die von den einzelnen Menschen und 
Gruppen nicht erfüllt werden können. Er ist somit nicht die eigentliche Le­
bensform der Gesellschaft, sondern deren geschichtlich geforderte und von 
den Menschen instituierte Einheit. In erster Linie ist er die Recht schaffende 
Gewalt. Er übernimmt aber, wie gesagt, zugleich gesellschaftliche Aufgaben 
im Sinn einer subsidiären Einrichtung. Die Trennung seiner Recht schaffen­
den von seiner umfassenden gesellschaftlichen Tätigkeit ist rein theoretisch, 
entstanden im Zug der modernen Entwicklung durch die Unterscheidung von 
Recht und Politik. Die beiden gehören real zusammen. Immerhin ist die 
Recht schaffende Macht nicht das gleiche wie die gesellschaftliche Handlung 
oder Politik, wenngleich letztere in der ersten begründet ist. Es erhebt sich 
darum die philosophische Frage, woher der Staat seine Recht schaffende 
Kraft bezieht, die, wie aus dem Gesagten hervorgeht, auf ein bestimmtes 
Gebiet und ein bestimmtes Volk begrenzt ist. 
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Die Herkunft der Staatsmacht 

Die einfachste Lösung dieses Problems wäre der Hinweis auf das Volk, das 
sich im Zug der gesellschaftlichen Entwicklung selbst zur Einheit zusam­
mengeschlossen hat. Doch kann diese rein empirische Erklärung nicht dartun, 
wie aus den vielen Einzelentscheidungen eine alle umfassende übergeordnete 
Machtfülle entstehen kann. Die Summierung von Einzelentscheidungen wäre 
nur möglich, wenn alle identisch wären. Und auch dann würde noch nicht 
einsichtig, woher diese Vielzahl ihre übergeordnete Gewalt bezieht. Die 
Rousseausche Vorstellung von der Souveränität des Volkes, d.h. von der 
Identität der Beherrschten und des Herrschers reicht zur Erklärung nicht aus. 
Man käme nicht weiter als bis zur Übertragung der individuellen Entschei­
dungsmacht auf einen andern, der seinerseits immer zurückbezogen wäre auf 
die vielen einzelnen Entscheidungen. Man mag es drehen, wie man will, die 
natürliche Identität zwischen Herrscher und Beherrschten gibt es nicht. Das 
Recht des Volkes, den Träger der Autorität zu bestimmen, bleibt unbestritten. 
Dagegen kann das Volk die Autorität nicht schaffen. Bleibt darum die Frage, 
woher der Herrscher seine übergeordnete Gewalt bezieht. 

Grandlegend ist in dieser Frage die Erkenntnis, daß die Gewalt zwar wirksam 
sein muß, daß sie aber nicht im physischen Zwang aufgeht, sondern zuerst in 
der gerechtfertigten Kompetenz besteht, die Beherrschten moralisch zu ver­
pflichten, ihren Anweisungen zu gehorchen. An dieser moralischen Qualität 
der staatlichen Gewalt kommt keine juristische Erklärung vorbei, auch nicht 
die der Reinen Rechtslehre, wie ihr Autor, H. Kelsen, ausdrücklich erklärt 
hat. Die physische Gewalt gehört zu den notwendigen Bedingungen der Ge­
waltausübung, sie ist aber nicht der Wesenskern der staatlichen Gewalt. Die 
Wirksamkeit hängt wesentlich davon ab, ob die Mehrheit der Gesellschaft 
sich den Anordnungen der Autorität fügt, wenn es auch nur im Hinblick auf 
die physische Gewalt wäre. 

Die Ursache der politischen Macht aus der Sicht des klassischen Naturrechts 

In der Frage nach der Herkunft der politischen Macht sind zwei Dinge zu 
beachten: 1. Es muß ein realer Grund für die Notwendigkeit der Macht vor­
liegen, 2. die Macht muß durch eine Recht setzende Instanz legalisiert sein. 
Wenn die Ordnung im Staat spontan aus dem Gesellschaftstrieb des Men­
schen entstehen würde, würden wir nach einer Macht nicht fragen. Das heißt, 
die Suche nach der Macht entsteht aufgrund der Feststellung, daß die Gesell­
schaft eine übergeordnete Macht braucht, um bestehen zu können. Diese 
physische Notwendigkeit schafft aber aus sich noch nicht die juristische 
Rechtfertigung der Macht. Und diese ist, wie gesagt, erforderlich, weil die 
politische Gewalt das Gewissen der Beherrschten ansprechen muß, um die 
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Möglichkeit sittlichen Gehorsams zu schaffen. Man könnte nun sagen, jeder 
einzelne und das ganze Volk besitze das Lebensrecht, so daß sich daraus die 
rechtliche Begründung der Gewalt als Schutzmacht von selbst ergebe. In der 
Tat war das die simple Überlegung, die in den Vorbereitungen der allgemei­
nen Erklärung der Menschenrechte von 1948 gemacht worden ist. Aber aus 
dem Sein allein kann man noch kein Recht begründen. Zumindest ist hypo­
thetisch ein Gesetzgeber anzunehmen, wie es Kelsen mit seinem hypothetisch 
gesetzten Völkerrecht getan hat. Doch mit Suppositionen kann man nur theo­
retisch, nicht aber real etwas begründen. Die klassische Naturrechtslehre hat 
darum den Begriff der rein physischen Entwicklung durch den der Finalität 
ersetzt und hat damit die Sicht zur Anordnung des Schöpfers geöffnet. Das 
geordnete Zusammenleben im Staat ist in der Natur des Menschen als Ziel 
grundgelegt und damit auch mit den nötigen Rechten institutionell ausge­
stattet. Sowohl die Rechte des einzelnen als auch die eines Volkes sind we­
sentliche Elemente in der Erfüllung menschlicher Existenz. 

In der Sozialnatur des Menschen liegt also ein Zweck, nämlich die gemein­
same Verwirklichung des menschlichen Glücks in einem umfassenden 
Staatswesen, und diese Gemeinschaft kann nur durch eine Autorität zusam­
mengehalten werden. Die final auf den Staat ausgerichtete Sozialnatur bedarf 
also zur Erfüllung ihres Zweckes der Staatsmacht. Diese gehört darum zur 
natürlichen Institution der menschlichen Natur. Als Institution wird ein Ge­
bilde verstanden, das mehrere Elemente in gegenseitiger Relation zusam­
menhält. Wie an anderer Stelle dargestellt', gibt es verschiedene Institutio­
nen. Die rein soziologische Institution verdankt ihre Entstehung einer ge­
meinsamen freien Entscheidung. In dieser Weise ist eine Genossenschaft eine 
Institution. Er gibt aber auch in der Wesensnatur des Menschen begründete 
Institutionen, die deswegen als natürliche Institutionen zu bezeichnen sind. 
Dazu gehört z.B. die Ehe, die in der natürlichen geschlechtlichen Verschie­
denheit von Mann und Frau begründet ist. Die Zweigeschlechtlichkeit von 
Mann und Frau ist ihrem Wesen nach auf die Ehe als unauflöslicher Lebens­
gemeinschaft hin finalisiert. Im gleichen Sinn gehört das in der Sozialnatur 
des Menschen begründeten Gebilde, das wir Staat nennen, zu den natürlichen 
Institutionen. Der Staat schließt aber wesensgemäß die Staatsmacht ein. Staat 
und Staatsmacht sind voneinander nicht zu trennen, sie haben die gleiche 
Voraussetzung, nämlich die Finalität der Sozialnatur des Menschen. Diese ist 
ihrerseits nicht aus einer rein physischen Entwicklung, erst recht nicht aus 
gegenseitiger Übereinkunft entstanden, sondern vorgegeben. Bei der kon­
kreten Gründung eines Staates wird selbstverständlich der freie Wille des 
Menschen wirksam, doch ganz in Abhängigkeit von der Naturanlage des 
Menschen, die, wie gesagt, auf den Staat als Ziel hingeordnet ist. Da Zwecke 

1 Vgl. A.F. Utz, Sozialethik:, II. Teil, Rechtsphilosophie, Heidelberg 1963, 172 ff. 
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zu ihrer Existenz immer ein intellektuelles Wesen voraussetzen, kann als 
letzte Ursache der sozialen Zweckordnung samt der darin enthaltenen Ord­
nungskompetenz nur der Schöpfer der menschlichen Natur in Frage kommen, 
den wir Gott nennen. Um diese notwendige Konsequenz, die sich aus der 
Annahme einer natürlichen Zweckordnung ergibt, zu umgehen, spricht die 
materialistische Naturwissenschaft nur von Entwicklung, nicht aber von 
natürlicher Finalität. Diese Erklärung der Staatsmacht als einer naturrechtli­
chen Institution, die ihrerseits auf den Begriff der Schöpfung bezogen ist, 
findet sich bereits bei Francisco de Vitoria in dessen Vorlesung De potestate 
civili.2 

Diese naturrechtliche Argumentation hat mit dem Kapitel 3 des Paulusbriefes 
an die Römer nichts zu tun. Dort ist vom Gehorsam gegenüber der aktuellen 
Staatsmacht die Rede. In der Folge ist darin auch kein Zusammenhang mit 
der mittelalterlichen These vom Gottesgnadentum der staatlichen Obrigkeit 
zu suchen. Daß die naturrechtliche Erklärung der staatlichen Herrschaftsge­
walt in keiner Weise mit der Politischen Theologie Carl Schmitts3 zusam­
menhängt, dürfte auch einsichtig sein. C. Schmitt hat keine Ahnung von ei­
nem Naturrecht, das seine Legitimation in einem Schöpfergott findet. Für ihn 
beinhaltet die Metaphysik bereits eine Verabschiedung von der Religion, 
auch von der natürlichen.4 

Wem dieser metaphysische Rückgriff auf eine durch einen Schöpfer erdachte 
und geschaffene Wesensordnung nicht gefällt, mag abkürzend mit der All­
gemeinen Erklärung der Menschenrechte sagen, daß die Natur des Menschen 
eine solche Rechtsordnung erfordere. Rechtsphilosophisch ist dieser naturali­
stische Rationalismus allerdings ein Monstrum. Wenn man schon den Schöp­
fer ausklammern will, bleibt rechtslogisch nur die hypothetische Unterstel­
lung einer nicht bestimmbaren Autorität, wie sie in der Reinen Rechtslehre 
vorgenommen wird, jedoch mit der Konsequenz, daß man an der Realität 
vorbeiredet. 

Das Ergebnis dieser naturrechtlichen Erörterung ist somit dieses: Im Hinblick 
darauf, daß das geordnete Leben in einem Staat die höchste Erfüllung der in 
der menschlichen Sozialnatur liegenden Zielordnung darstellt, ist mit der 
Schaffung dieses existentiellen Sachverhaltes durch ein höchstes intellektu­
elles Wesen auch die Gewalt institutionell mitgegeben worden, so daß es für 

2 Vgl. Francisco de Vitoria, Vorlesungen I (Relectiones), Völkerrecht, Politik, Kirche, hrsg von 
U. Horst, H.-G. Justenhoven, J. Stuben, Stuttgart 1995, 127; ebenso Vorlesungen II (Relectio­
nes), Stuttgart, 1997, 26 ff. 
3 Carl Schmitt, Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Berlin 7 1996; 
ders., Politische Theologie II, Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie, 
Berlin 4 1996. 
4 Vgl. hierzu das Kapitel „Politische Theologie". 
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den Menschen nur noch darauf ankommt, den Träger dieser Gewalt zu be­
stimmen. 

Damit löst sich auch ein Problem, das der Rechtspositivismus nicht lösen 
kann: Woher kommt die rechtliche Rechtfertigung der Staatsgründung, da 
noch kein Gesetz besteht, gemäß dem, wie es der Rechtspositivismus ver­
langt, jegliche rechtliche Handlung berechenbar und nachprüfbar sein muß? 
Georg Jellinek hat in seinem Standardwerk Allgemeine Staatslehre geglaubt, 
eine Ausflucht aus dieser Schwierigkeit zu finden, indem er zwischen freier 
und gebundener Tätigkeit des Staates unterschied. Freie Tätigkeit ist die nur 
durch das Gemeininteresse, aber durch keine spezielle Rechtsregel bestimm­
te; gebundene die in Erfüllung einer Rechtspflicht erfolgende. Woher hat 
aber die freie, nur durch das Gemeininteresse bestimmte Tätigkeit des Staates 
ihre rechtliche Begründung? Wenn Jellinek auf das Naturrecht im hier dar­
gelegten Sinn hätte verweisen können, hätte er das Rätsel aufgelöst. Denn 
vom Naturrecht her gesehen, ist jede Tätigkeit im Blick auf das Gemeinwohl 
rechtmäßig, sei sie nun eine Tätigkeit innerhalb des bestehenden Gesetzes, 
sei sie die Tätigkeit der Gründung des Staates. Gemeinwohl ist allerdings 
nicht notwendigerweise mit Gemeininteresse identisch. Gemeinwohl ist ein 
ethischer Begriff, bezogen auf die menschliche Natur, Gemeininteresse ist 
ein soziologischer Begriff, bestimmt durch die Mehrheit der Gesellschaft, der 
unter Umständen mit dem an der menschlichen Natur gemessenen Gemein­
wohl nicht übereinstimmt.5 

Die Bestimmung des Trägers der Gewalt 

In der Natur draußen ist der Träger von Gewalt durch die physische Ausrü­
stung bestimmt. Das heißt, es herrscht das „Recht" des Stärkeren, obwohl die 
Stärke nicht nur in der Muskelkraft, sondern auch in der Erkenntniskraft (vgl. 
die List) liegen kann. In kleineren menschlichen Gemeinschaften herrscht 
durchweg ebenfalls dieses Gesetz. Da aber zwischen Menschen rechtliche 
Probleme entstehen können, muß der Träger der Gewalt positivrechtlich 
festgelegt werden. Nach früherer Gewohnheit hatte sich der Gesetzgeber an 
das Naturgesetz gehalten und z.B. in der Familie dem Vater als dem anschei­
nend Stärkeren die Entscheidungsmacht zuerkannt. Positivrechtlich ist das 
Gewaltverhältnis in Ehe und Familie in den verschiedenen Rechtsordnungen 
verschieden formuliert. Außerhalb des positiven Rechts hat sich praktisch in 
der Familie der Elternteil durchgesetzt, der die höheren geistigen Qualitäten 

5 Daraus folgt nicht etwa ein Dualismus zwischen Naturrecht und positivem Recht. Vgl. A.F. 
Utz, Naturrecht im Widerstreit zum positiven Gesetz, in: A. F. Utz, Ethik und Politik, Gesam­
melte Aufsätze, Stuttgart 1970, 185-208. Ders.: Thomas von Aquin, Naturgesetz und Naturrecht, 
Bonn 1996, S. 208. 
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aufweist. An sich ist im menschlichen Bereich die Vernunft zuständig, die 
Frage nach dem Träger der Gewalt unter Berücksichtigung aller konkreten 
Umstände, worunter nicht nur die körperliche und geistige Überlegenheit, 
sondern auch die Gewohnheit zu verstehen sind, zu entscheiden. In all diesen 
Fällen spielt, wie man feststellt, die Effizienz der Führung die entscheidende 
Rolle, also das Naturgesetz, wie es allgemein in der Natur gültig ist. 

Im staatlichen Bereich folgt man zum größten Teil der Tradition, d.h. der von 
jeher überlieferten Gewohnheit. In den Industriestaaten hat sich die demo­
kratische Abstimmung durchgesetzt, die dann auch den Entwicklungsländern 
aufgebürdet wird, auch wenn sie darauf noch nicht ausreichend vorbereitet 
sind und somit noch keine stabile Ordnung garantieren können. Erst und 
einzig in der demokratischen Wahl des Inhabers der Staatsgewalt bewahr­
heitet sich der Satz, daß alle Gewalt vom Volk stamme, wenngleich es nicht 
richtig ist, die Gewalt als solche im Volk zu suchen. Aber schließlich kommt 
es in der Praxis nicht darauf an, woher die Macht als solche kommt, sondern 
in welchen Händen sie sich befindet 

Aus dem Gesagten ergibt sich die Einsicht, daß die Bestimmung des Trägers 
der Gewalt weitgehend das Ergebnis der freien oder erzwungenen Anerken­
nung von Seiten der Gesellschaftsglieder ist, d.h. daß wir uns hier auf dem 
Boden der Faktizität bewegen, wer immer den Träger der Staatsgewalt be­
stimmt oder zu bestimmen für sich das Recht beansprucht. 

Das hat bereits Thomas von Aquin erkannt. Die Frage nach der Rechtmäßig­
keit der Revolution gegen ein Unrechtssystem hat er unter der Überschrift der 
moralischen Voraussetzungen des Tyrannenmordes behandelt. Danach ist 
die Revolution gegen ein Unrechtssystem unter folgenden Bedingungen ver­
antwortbar: 1. daß die Tyrannenherrschaft dem Gemeinwohl widerspricht, 2. 
daß die sichere Aussicht besteht, den Tyrannen zu beseitigen, 3. daß man 
damit rechnen kann, bessere Gesellschaftsverhältnisse als die augenblickli­
chen zu schaffen. Wenn diese drei Bedingungen nicht erfüllt sind, ist die 
Tyrannenherrschaft anzunehmen, weil einzig das Unrechtssystem des Tyran­
nen momentan eine sichere Ordnung garantiert. Die Faktizität ist somit am 
Schluß das entscheidende Moment. 6 

Aus der Erkenntnis, daß am Ende derjenige die Macht hat, der sie nicht nur 
erhalten, sondern auch behalten kann, ergeben sich für die Gesellschaft 
Pflichten, von deren Erfüllung es schließlich abhängt, ob derjenige die Macht 
erhält, der am besten für das Gemeinwohl sorgt. Jeder demokratische Staat 
hat den Machthaber an der Spitze, den er verdient. So wird die politische 
Ethik schließlich an die Sozialethik verwiesen. Die politische Ethik erhält 

6 Vgl. Thomas von Aquin, Naturgesetz und Naturrecht, Bonn 1996, daselbst in meinem Kom­
mentar S. 225. 
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erst Sinn, wenn die politische Ordnung auf einer gesunden Gesellschaft auf­
ruht. 

Die Reichweite der staatlichen Gewalt - Die Souveränität 

In den früheren Staatslehren betrachtete man den Staat als eine geschlossene 
Einheit im Sinn einer moralischen Person. Man sprach daher von der Souve­
ränität nach innen und nach außen. Das mag juristisch abstrakt immer noch 
stimmen. In der praktischen Politik sieht es aber anders aus. In den freien 
Demokratien, und nicht nur da, ist mit verschiedenen pressure groups zu 
rechnen, d.h. mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Machtblöcken, 
welche die Freiheit der Regierung einengen. Auch nach außen muß die Re­
gierung mit vielen Mächten rechnen, nicht nur in Form von kriegerischen 
Drohungen, sondern vor allem von wirtschaftlichen Blockaden. Besonders 
Entwicklungsstaaten sind gezwungen, die ihnen von außen diktierten Aufla­
gen zu erfüllen. Selbst im juristischen Bereich ist die Souveränität nicht mehr 
beachtet, denn gemäß dem Begriff der Souveränität müßten alle Staaten, 
große wie kleine, gleichberechtigt sein. De facto haben sich einzelne Staaten 
ein Vorzugsrecht reserviert wie z.B. Amerika und China das Recht des Vetos 
in der UNO. Die Souveränität nach außen ist darum in der Wirklichkeit weit­
hin beinahe zur Unkenntlichkeit beschränkt worden. Die Souveränität nach 
innen sollte aber zur Erhaltung der Staatsgemeinschaft gewährleistet bleiben. 
Da der Staat sich nicht in einer rein politischen Herrschaftsgewalt erschöpft, 
sondern Leben hat aus und in der gesellschaftlichen Ordnung, sollte man 
nicht leichtfertig eine Internationalisierung im Sinn eines Weltstaates anstre­
ben, sondern ernstlich die gesellschaftlichen Folgen überdenken. Diese 
Überlegung gilt auch hinsichtlich der weltweit angestrebten Globalisierung 
der Wirtschaft. 
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II. DER RECHTSSTAAT - DIE GEWALTENTEILUNG 

Der Rechtsstaat in naturrechtlicher Sicht 

Wenngleich der Staat mehr ist als nur ein rechtliches Konstrukt, so gehört es 
doch zum Begriff des Staates, wie Kelsen richtig gesehen hat, ein geschlos­
senes Rechtssystem zu sein. Daß der Staat, weil er aus sich keine normative 
Kraft hat, seine rechtliche Befugnis aus einer übergeordneten Norm beziehen 
muß, war für Kelsen ebenfalls eine logische Voraussetzung, sonst wäre er 
kein rechtliches Gebilde. Nur konnte und wollte Kelsen diese oberste Norm 
nicht real bezeichnen. Das hätte ihn notwendigerweise auf die Fährte des 
Naturrechts geführt. Das Naturrecht umfaßt alle Institutionen, die zur Ver­
wirklichung der wesentlichen Zwecke der menschlichen Natur gehören. Wie 
bereits dargestellt, gehört dazu auch die Herrschaftsmacht des Staates. Diese 
ist aber nicht unbegrenzt. Ihre Aufgaben sind durch die menschliche Natur 
vorgezeichnet, die ihrerseits ohne individuelle Freiheit nicht denkbar ist, 
wenngleich diese wiederum begrenzt ist durch ihre Einbettung in die Gesell­
schaft. Vom Naturrecht aus betrachtet, ist darum der Träger der Staatsgewalt 
verpflichtet, die Freiheit der Individuen wie auch die der Gruppen, handle es 
sich nun um die natürlich geforderten Gruppen (z.B. die Ehe und die Familie) 
oder um die in Freiheit gestalteten Gruppen, zu beachten. Dieser Sachverhalt 
wird gewöhnlich durch das Subsidiaritätsprinzip zum Ausdruck gebracht: 
soviel Freiheit wie möglich und soviel Zwang wie im Sinn des Ganzen not­
wendig. Der Staat muß darum rechtlich reich gegliedert sein. Unter diesem 
Gesichtspunkt erweist sich der Staat bereits aufgrund seiner Definition als 
Rechtsstaat. 

Der postivrechtliche Begriff des Rechtsstaates 

Der naturrechtliche Begriff des Rechtsstaates ist im Grund nicht mehr als 
eine natürliche Forderung an den Träger der Staatsmacht, den Rechtsstaat 
konkret zu formulieren, d.h. die Rechte, die der einzelne von der Staatsmacht 
einfordern kann, zu umschreiben. Erst dadurch entsteht real der Rechtsstaat. 
Die reale Definition des Rechtsstaates ist insofern korrekt, als sie den ver­
schiedenen Zwecken natürlicher Lebensentfaltung entspricht. 

In der Praxis ist diese Aufgabe nicht leicht zu lösen. Wer weiß, was der ein­
zelne oder die einzelne Gruppe aus sich konkret leisten kann oder leisten 
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muß, wie es das Subsidiaritätsprinzip verlangt? Dennoch muß diese natur­
rechtlich geforderte Ordnung positivrechtlich, d.h. kontrollierbar gesichert 
werden. 

Da man aus der Geschichte gelernt hat, daß die Herrschaftsmacht geneigt ist, 
sich zu verabsolutieren, ist es ratsam, bei den individuellen Rechten zu be­
ginnen, d.h. zunächst diese zu definieren, um im Anschluß daran, die Staats­
macht nur dort wirksam werden zu lassen, wo die Gesamtordnung durch die 
individuellen Freiheiten gefährdet würde. Der Staat muß demnach zuerst die 
Freiheitsrechte definieren. Dies wird meistens, wenn es geschieht, durch den 
Katalog der Grundrechte bewerkstelligt. Die Grundrechte enthalten zwar 
sowohl Freiheits- als auch Sozialrechte. Doch sind im Rahmen des Begriffs 
des Rechtsstaates nur die Freiheitsrechte von Belang. An die Stelle der Ge­
walt- und Willkürakte des Staates, die die Beherrschten unvermutet und in 
Ausdehnung und Wirkung unberechenbar treffen, sollten möglichst Rechts­
akte treten, in denen das staatliche Herrschaftshandeln in bestimmte Formen 
gebracht (formelle Gesetze und gebundene Verwaltungsakte) und damit für 
die Beherrschten berechenbar gemacht wird. 

In dieser Weise verstanden, ist der Rechtsstaat ein naturrechtliches Erforder­
nis für jeden Staat, welche Staatsform er auch immer annimmt, ob Monarchie 
oder Demokratie. Entscheidend für die praktische Gestaltung ist der Begriff 
der persönlichen Freiheit, den man zugrundelegt. Ist es die autonome Freiheit 
im Sinn der Kantschen Ethik oder die sozial gebundene Freiheit, wobei sozial 
nicht nur im Sinn der Balance aller formell gefaßten Freiheiten wie bei Kant 
verstanden wird, sondern im Sinn der Integration in ein überindividuelles 
Gemeinwohl, das wiederum nur durch die staatliche oder politische Macht 
bestimmbar ist? Die im zweiten Sinn verstandene sozial gebundene Freiheit 
beschwört wiederum die Gefahr herauf, daß der einzelne am Schluß doch der 
unberechenbaren Staatsmacht unterworfen wäre, was der strenge Begriff des 
Rechtsstaates eigentlich ausschließen will. 

Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 hat sich bei der 
Bestimmung der Freiheitsrechte zunächst an die autonome Freiheit gehalten, 
hat aber am Schluß (Art. 29), um die Gemeinschaftsaufgaben zu retten, von 
der Kompetenz der Staatsmacht gesprochen, die Pflicht des einzelnen hin­
sichtlich des Gemeinwohls zu definieren. Mit dieser Lösung waren auch die 
Vertreter der kommunistischen Staaten einig, denn sie konnten so nach wie 
vor die Freiheit des einzelnen unterdrücken. 

Um in jedem Fall diese Gefahr zu bannen, daß zu guter Letzt doch wieder die 
Staatsgewalt das Sagen haben soll, hat sich in den modernen westlichen 
Rechtsstaaten die Autonomie des Individuums, d.h. die rein formale Freiheit, 
durchgesetzt. Um bei der Bestimmung der Gemeinwohlaufgaben die einzel­
nen mitsprechen zu lassen, bleibt nur der Weg über die demokratische Ab-
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Stimmung. Daß einzelne mit ihrer Stimme nicht durchkommen, muß in Kauf 
genommen werden. Unter Umständen kann das Resultat sachlich nicht kor­
rekt sein, aber das ist dann der Preis, den die Demokratie zu verantworten 
hat. Wenn kein entsprechendes demokratisch beschlossenes Gesetz zur vom 
Gemeinwohl geforderten Beschränkung des Individualrechts vorliegt, inter­
pretiert die Verwaltung oder der Richter das individuelle Recht im formalen 
Sinn der Freiheit. Einen andern Maßstab gibt es in der Rechtspraxis dann 
nicht. Unter Umständen ergibt sich daraus eine Situation, die in der Bevölke­
rung Protest hervorruft. Deutlich zeigt sich diese Entwicklung hinsichtlich 
des autonomen Begriffs der freien Meinungsäußerung in den Medien, die 
mehr und mehr den Rahmen ethischer Normen sprengt. Wie man leicht sieht, 
hängt auch der demokratische Rechtsstaat, wenn er sich gesund entwickeln 
soll, von einem allgemeinen Wertkonsens ab, der seinerseits nur durch ein 
entsprechendes Bildungskonzept bewirkt werden kann. Rein juristische 
Techniken oder Regelsysteme, so demokratisch sie erstellt worden sind, 
nützen nichts ohne ein Mindestmaß von gemeinsamen Wertvorstellungen. Zu 
guter Letzt landet man immer bei der Sozialethik. Dies gilt auch von der 
Gewaltenteilung. 

Die Gewaltenteilung 

An sich läßt sich die staatliche Herrschaftsgewalt nicht teilen. Es wäre höch­
stens an eine Aufteilung der Staatsfunktionen in die Funktion der Gesetzge­
bung, der Verwaltung und der Rechtsprechung zu denken. Montesquieu hat 
nie daran gedacht, von drei getrennten Gewalten zu sprechen. Die richterliche 
Gewalt tritt bei ihm in den Hintergrund, da sie nichts mit der Staatslenkung 
zu tun hat. Die Gesetzgebung und die Verwaltung sollten nicht getrennt, 
sondern durch gegenseitige Verschränkung ins Gleichgewicht gebracht wer­
den, um die Einheit staatlicher Entscheidung zu gewährleisten. Dagegen 
sollte die Rechtsprechung möglichst aus der sozialen, d.h. politischen Ver­
strickung freigehalten werden, um die Einwirkung von Gruppeninteressen 
auszuschließen. 

Diese dynamische Auffassung der „Gewaltenteilung" setzt naturgemäß eine 
gemischte Staatsform oder Staatsverfassung voraus. Dieser Bezug der Ge­
waltentrennung zur Staatsform erklärt zugleich, warum Aristoteles die Staats­
formenlehre im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der staatlichen Gewalt 
behandelt und sich für eine gemischte Verfassung ausgesprochen hat. Ähn­
lich hat auch Thomas von Aquin, obwohl er rein spekulativ zur Wahrung der 
Einheit des Gemeinwohls für die Monarchie plädierte, im Blick auf die Pra­
xis doch die gemischte Verfassung als die beste bezeichnet, nicht zuletzt auch 
um der Bedeutung der Stände in seiner Staatsformenlehre willen. Aus diesem 
Grund gibt es weder bei Aristoteles noch bei Thomas von Aquin einen be-
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1 Z.B. in der Bundesrepublik Deutschland Gießen und Wetzlar. 
2 Vgl. A.F. Utz, Weder Streik noch Aussperrung. Bonn 1987. 

sonderen Traktat über die Gewaltenteilung. Die Verwaltung hat sich von 
Natur aus an das Gesetz zu halten. Das Gesetz seinerseits kann nur sinnvoll 
sein, wenn es im Hinblick auf die Umsetzung in die Wirklichkeit gestaltet ist. 
Einzig die Abtrennung der richterlichen Funktion ist eine Notwendigkeit, um 
die Wirksamkeit der Gesetze von den im gesellschaftlichen Raum störend 
wirkenden Auseinandersetzungen freizuhalten und so den Rechtsstaat zu 
garantieren, der nichts anderes sein soll als ein ausgewogener, von der Mäßi­
gung beseelter Herrschaftsverband. 

Bei Montesquieu wird die Verschränkung der Funktionen der Gesetzgebung 
und der Verwaltung auch dadurch offenbar, daß er dem Staat auch die Auf­
gabe zuteilt, für die gerechte Verteilung der Vermögen zu sorgen. Dazu sind 
beide Kompetenzen, die gesetzgebende wie die verwaltende, gemeinsam 
aufgerufen. 

Trotz dieser Verschränkung der verschiedenen Funktionen braucht es zur 
Realisierung immerhin zwei verschiedene Träger der Kompetenzen. Das 
wird besonders dann deutlich, wenn es darum geht, Fehlentscheidungen zu 
beurteilen. Danach werden auch die gerichtlichen Instanzen unterschieden: 
das Verfassungsgericht, das die Legalität der Gesetze, und das Verwaltungs­
gericht, das die Übereinstimmung der von der Verwaltung erlassenen Ver­
ordnungen mit dem Gesetz zu beurteilen hat. Das Volk als Souverän definiert 
die Staatsverfassung und erläßt im Anschluß daran Gesetze, die in der Durch­
führung der Verwaltung bedürfen. 

So sehr die Scheidung der Gewalten durch die zunehmende Belastung des 
Staates mit sozialen Aufgaben immer schwieriger sichtbar wird, hat sie doch 
den Zweck, dem Bürger die verschiedenen staatlichen Maßnahmen durch­
sichtig und kontrollierbar zu machen und zusätzlich in der Demokratie die 
Staatsgewalt zugunsten der individuellen Freiheit zu mäßigen. Die Aussonde­
rung der Gerichtsbarkeit aus dem Knäuel der sozialen Zwecke des Staates 
darf unter diesem Betracht wohl als das bedeutendste Glied der Gewaltentei­
lung bezeichnet werden. Die Gewaltentrennung hat aber auch ihre Gefahren. 
Wenn wegen der rapid wachsenden Staatsaufgaben die Gesetzesmaschine 
nicht nachkommt, entwickelt die Verwaltung ihre Eigendynamik. So nimmt 
sie sich zum Beispiel über die Bürger hinweg das Recht, im Zug der Regio­
nalplanung Städtenamen zu ändern.1 Die gleiche Unstimmigkeit ist auch bei 
der Gerichtsbarkeit festzustellen. So hat z.B. das deutsche Bundesarbeitsge­
richt das Arbeitskampfrecht ohne positivrechtliche normative Grundlagen 
zugunsten der Gewerkschaften weiterentwickelt.2 
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Bei aller Hochschätzung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit muß man, 
abgesehen von der Gefahr zur Entwicklung des Richterrechts, noch an zwei 
andere zur Zurückhaltung mahnende Gründe denken, und zwar an einen 
externen und einen inneren Grund. Der externe Grund besteht in der Art und 
Weise der Bestellung der Richter. Die Nominierung der Richter ist von der 
politischen und weltanschaulichen Orientierung derer beeinflußt, die für die 
personelle Zusammensetzung des obersten Gerichts zuständig sind. Man 
kennt zur Genüge das Gerangel der politischen Parteien, ihren Einfluß auf die 
Richterernennung auszuüben. Der interne Grund betrifft die Schwierigkeit in 
der Anwendung der juristischen Normen auf die konkreten Fälle. Diese 
Schwierigkeit ist besonders spürbar in der Verfassungsgerichtsbarkeit. Da 
das Verfassungsgericht keine weiteren positivrechtlichen Normen anrufen 
kann und naturrechtliche Normen nicht ins Spiel bringen kann, besteht die 
Gefahr, daß über einen Sachverhalt gegen die Vernunft rein rechtspositivi-
stisch geurteilt wird. 

Die weltanschauliche und parteipolitische Unabhängigkeit der gerichtlichen 
Entscheidungen verliert gerade wegen des Bemühens des Gerichts um völlige 
Wertfreiheit den Kontakt mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Absolute 
Wertfreiheit ist in sich Wertvernichtung, also Irrtum. Weltanschaulich (z.B. 
religiös) orientierte Rechtsordnungen sind so lang tragbar, wie sie die per­
sönliche Religionsfreiheit, verbunden mit dem Recht auf Vereinsfreiheit 
respektieren. Schwierig wird dieses Thema für das Gericht dann, wenn eine 
einzelne Religionsgemeinschaft ihr religiöses Symbol in öffentlichen Institu­
tionen, wie z.B. in den Schulen, zur Schau bringt. Dieses Problem ist rein 
formaljuristisch mit dem Hinweis auf die absolute Wertneutralität des Staates 
nicht lösbar. Der kulturgeschichtliche Hintergrund und das Wertgefühl der 
ansässigen Mehrheit der Bevölkerung verlangen entsprechende Berücksichti­
gung. Wenn das deutsche Gericht diesen Gesichtspunkt berücksichtigt hätte, 
hätte es das Kruzifix in den Schulen eines urkatholischen Landes wie Bayern 
nicht als gegen die Wertneutralität des deutschen Staates gerichtet verbieten 
können. Anders lag der Fall bei der Entscheidung des französischen Gerichts, 
welches das Tragen eines Kopfschleiers muselmanischen Mädchen in den 
französischen Schulen verbot, weil es darin ein Zeichen von Provokation 
(besonders im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zwischen Frank­
reich und Algerien) sehen konnte. 

Man kann es wenden und drehen, wie man will, es gibt keine wertfreie Ge­
sellschaft, darum auch keinen Rechtsstaat ohne gewisse, an der Natur des 
Menschen gemessene, allgemein gültige Wertvorstellungen. 
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III. DIE FRAGE NACH DEM POLITISCHEN REGIME 
- DIE STAATSFORMEN -

Zum Begriff Regime 

Gemäß der alten Tradition der Politikwissenschaft ist die Frage nach dem 
Regime die Suche nach dem besten Träger der obersten staatlichen Gewalt, 
d.h. nach der besten Regierungsform, ob Monarchie, Oligarchie oder Demo­
kratie. Das Problem der Aufteilung der Gewalt in legislative, exekutive und 
richterliche wurde dabei nicht diskutiert. Die Regierung war schlechthin der 
Inhaber des Gesetzesgewalt. Im Vordergrund stand das ethische Urteil, wel­
che Regierungsform die beste sei im Hinblick auf die Bestimmung des Ge­
meinwohls sei. Die Willkürherrschaft wurde als Tyrannis abgetan. Es blieb 
also nur die Frage, ob man sich für eine Monarchie, Oligarchie oder Demo­
kratie entscheiden soll. Und diese Überlegung war rein spekulativer Art, 
welche Regierungsform den sozialethischen Forderungen am nächsten stehe. 
Selbst noch bei Locke bleibt die Frage nach der Aufteilung der Staatsmacht 
dem sozialen Staatsziel untergeordnet. Darum legte er die Legislative in die 
Hände des Besitzbürgertums. Vom Rechtsstaat, der eine möglichst weitge­
hende Sicherung und Formalisierung der staatlichen Herrschaftsakte zum 
rechtlichen Schutz der Bürger vorsieht, war in der klassischen Staatsformen­
lehre keine Rede, erst recht nicht von einer Rechtsordnung, deren oberste 
moralische Norm die Willenseinstellung der Bürger ist. Die Politikwissen­
schaft der modernen Zeit konzentriert sich einzig auf die Willenseinstellung 
des Volkes. Sie gliedert alle Fragen nach dem, was eigentlich sein müßte, aus 
und betrachtet als einzigen zu organisierenden Wert die formale Freiheit. 
Von hier aus sucht sie jene Organisation, welche unter der Bedingung der 
Willkür aller die größte Stabilität aufweist. 

Die typisch politische Gewalt und ihr Träger 

Da jede Gesellschaft, somit auch der Staat, eine Autorität braucht und ohne 
sie nicht zur einheitlichen Entscheidung kommen kann 1, liegt es nah, zu­
nächst den Kompetenzbereich der Staatsmacht zu definieren, bevor man an 

1 Dieses Thema ist eingehend behandelt in A.F. Utz, Sozialethik, Bd. 1, Heidelberg 1964, Achtes 
Kapitel, S. 235 ff. 
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die Verteilung dieser Macht denken kann. Naturrechtlich betrachtet, um­
schließt die staatliche Gesellschaft eine Reihe von Rechtsträgern, die nicht 
oder nur teilweise der staatlichen Gewalt unterstehen, wie z.B. die einzelnen 
Personen mit ihrem subjektiven Recht auf Leben und persönliche Entwick­
lung, mit ihrem Recht auf Eigentum, die Familie mit ihrem Recht als erster 
Hort der Erziehung und auf Organisation ihres eigenen Lebens, die traditio­
nell gewachsenen Gruppen, die sich ohne den Staat gebildet haben, die aber 
alle zum Staatswesen gehören. Wie soll man nun die typisch politische Ge­
walt herausstilisieren, wo innerhalb des Staates so viele einzelne Machttäger 
existieren und berücksichtigt werden müssen? 

Für Aristoteles war die Sache einfach. Er verfolgte die geschichtliche Ent­
wicklung von der Familie bis hinauf zur umfassenden Gesellschaft. Der Staat 
war dann nur die Krönung aller gesellschaftlichen Gruppierungen im Hin­
blick auf die Bedürfnisse, deren Deckung dem einzelnen und den vielfältigen 
Gruppen nicht gelingen kann. In dieser Schauweise wird als selbstverständ­
lich vorausgesetzt, daß alle einzelnen und Gruppen sich ernstlich um die 
Dinge bemühen, die ihnen aus Eigeninitiative gelingen. Aristoteles kannte 
zwar sehr gut die Tendenz des Menschen, das Eigenwohl dem Gemeinwohl 
vorzuziehen, das heißt konkret, lieber die Sozialversicherung als das eigene 
Risiko zu wählen. Darum sprach er sich für das Privateigentum aus. Aber 
damit glaubte er, den Schlüssel der öffentlichen Ordnung gefunden zu haben. 
Der Staat ist der Organisator jener gesellschaftlichen Tätigkeiten, die über 
das Können der einzelnen in sich geschlossenen Gruppen hinausgehen. Das 
Gemeinwohl der staatlichen Gesellschaft ist also ein anderes als das Einzel­
wohl der verschiedenen Gruppen. Thomas von Aquin hat dies klar zum Aus­
druck gebracht: „Das Gemeinwohl des Staates und das Einzelwohl der Per­
son unterscheiden sich nicht nur nach mehr oder weniger, sondern aufgrund 
des Wesens. Etwas anderes ist nämlich der Begriff des Gemeinwohls und der 
des Einzelwohls, wie das Ganze vom Teil verschieden ist." Es braucht also 
für diese gesellschaftlichen Tätigkeiten eine eigene Autorität, die wir Staats­
gewalt oder Staatsmacht nennen. Wer soll nun Träger dieser Gewalt sein? 

Das ist die Frage nach dem Regime. Sie wurde, wie schon erklärt, bereits von 
den alten Klassikern gestellt. Ihre Lösung beruhte auf einer allgemeinen 
Abschätzung, wobei in erster Linie darauf geachtet wurde, welche Anforde­
rungen das Objekt an den Autoritätsträger stellt. Das Objekt der politischen 
Handlung besteht in jenen materiellen und kulturellen Lebensgütern, die nur 
durch die umfassendste Gesellschaft, eben den Staat, zu erbringen sind. Im 
Hinblick auf diese enorme Anforderung, die sich entsprechend den verschie­
denen konkreten Situationen stets ändert und darum präzis nicht definiert 
werden kann, konnte man lediglich die Frage stellen, ob es im Hinblick auf 
die komplexe Materie und die Beschränktheit der menschlichen Vernunft 
klug sei, die Gewalt einem oder mehreren zu überlassen. Bei Aristoteles ist 
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die Frage abschließend nicht zu lösen. Thomas von Aquin hat sich im allge­
meinen für den König entschieden aufgrund der rein spekulativen Überle­
gung, daß das Gemeinwohl die Einheit aller gesellschaftlichen Handlungen 
umschließe und es immer auf die Klugheit ankomme, die zum Schluß nach 
reiflicher, vielseitiger Beratung doch zu einer einzigen, nicht aufteilbaren 
moralisch zu verantwortenden Entscheidung kommen muß. Er nimmt damit 
nicht, wie es den Anschein macht, den platonischen Vorschlag eines Philoso­
phen auf. Überblickt man alle Stellen, an denen Thomas über den Inhaber der 
Gewalt spricht, dann kommt man wie bei Aristoteles zu keinem endgültigen 
Ergebnis. Er anerkennt auch die Möglichkeit einer konstitutionellen Monar­
chie. Ausdrücklich sagt er, daß eine gemischte Regierung die beste sei (I-II 
95,4). Allgemein für das gesellschaftliche Leben anerkennt er auch die 
Wahrnehmung der Gemeinwohlforderungen durch die Mehrheit selbst (I-II 
90,3). Immer steht im Blick die Sorge um die Bewahrung der Einheit und des 
Friedens im Sinn der objektiv vorgegebenen Gemeinwohlwerte. 

Der Gedanke an eine Beschränkung der Staatsmacht zugunsten der individu­
ellen Freiheit der Bürger abseits vom sachlich geforderten Gemeinwohl 
konnte nicht aufkommen, da sowohl bei Aristoteles wie bei Thomas der all­
gemeine Konsens angenommen wurde, daß alle Bürger so vernünftig seien, 
die Notwendigkeit eines allen übergeordneten Gemeinwohls und damit auch 
die entsprechende Gewalt anzuerkennen. Von beiden wird auch vorausge­
setzt, daß der Inhaber der Macht sich seiner Verantwortung bewußt ist. Bei 
Thomas von Aquin kommt noch der Gedanke hinzu, daß das Staatsoberhaupt 
sich nicht nur dem Volk, sondern auch und vor allem dem Schöpfer gegen­
über verantwortlich weiß. Wo der Inhaber der Macht die moralische Verant­
wortung nicht mehr wahrnimmt, kann nicht mehr die Rede von einem guten 
Regime, sondern nur von einer Tyrannis sein. Diese entsteht nicht nur auf 
dem Weg über widerrechtliche Machtergreifung, sondern auch durch grobe 
Verfehlungen gegen das Gemeinwohl. 

Auf dem Boden der Unterscheidung der Regime nach gut und schlecht 
kommt man nicht weiter als zur Abtrennung der Tyrannis aus den möglichen 
Arten von Regimen und zur Erklärung, daß es im Grunde unerheblich ist, wie 
das Regime aussieht, wenn nur das Gemeinwohl gesichert ist. Die alten Klas­
siker konnten darum nur angeben, welche moralischen Gesichtspunkte ins 
Gewicht fallen, wenn es um die Frage geht, wem man die Regierung überge­
ben soll. Immerhin ist dies ein entscheidender Hinweis für diejenigen, die mit 
der Aufgabe betraut sind oder sich als zuständig betrachten, die Träger der 
Verantwortung zu bestimmen, in welchem Regime auch immer. An der Re­
gierung müssen Leute sein, die eine hohe moralische Qualität aufweisen in 
der Form einer beachtlichen Lebensweisheit, sodann einer Uneigennützigkeit 
im Dienst für das Gemeinwohl, nicht zuletzt einer umsichtigen und durch 
Erfahrung angereicherten Klugheit. Damit ist aber die Frage noch nicht be-
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antwortet, wie man es anstellen muß, daß es solche Leute gibt und, wenn es 
sie geben sollte, wie man sie auf den entsprechenden Posten bringen kann. Zu 
letzterem ist schließlich noch ein allgemeiner Konsens Voraussetzung in der 
Form der allgemeinen gleichen moralischen Einstellung. 

An dieser Stelle haken die modernen Politikwissenschaftler mit ihrer Tren­
nung von Sein und Sollen ein. Mit der Ausschaltung der Wertordnung be­
ginnt eine neue Epoche der Politikwissenschaft und der Politik überhaupt. 
Diese kann zwar im einzelnen Bürger die Bindung an die Werte nicht aus­
merzen. Doch spielen diese im politischen Denksystem keine Rolle mehr. 

Das politische System in einer wertfreien pluralistischen Gesellschaft 

Die moderne Politikwissenschaft kann mit dem qualitativen Gemeinwohlbe­
griff der aristotelischen Philosophie nichts anfangen. Sie verlangt die meßba-
re und allseits einsichtige Kontrolle, und diese gibt es im Hinblick auf das 
Gemeinwohl nicht. Dennoch versucht der Moderne, mit Hilfe der Statistik 
grobe Ungerechtigkeiten in der Verteilung zu erfassen, indem er z.B. mathe­
matisch feststellt, daß in einer Gesellschaft zwei Drittel der Bevölkerung 
unter dem Existenzminimum leben. Er scheint sich der moralischen Bewer­
tung doch nicht entledigen zu können. Gegen diesen Vorwurf der Unlogik 
erklärt er, er stütze sich nicht auf ein moralisches Urteil, sondern entnehme 
das Urteil der Ungerechtigkeit dem Faktum der aufbegehrenden Mehrheit der 
Bevölkerung, die mit einer Revolution droht. Damit gelingt es ihm tatsäch­
lich, der moralischen Ordnung auszuweichen und bei der rein empirischen 
Wissenschaft zu bleiben. Er bleibt somit beim rationalistisch und empirisch 
begründeten Wissen, das nur sagen kann, was ist und was entsprechend den 
vorliegenden Erfahrungsdaten mit Wahrscheinlichkeit sein wird. 

Dennoch steht auch der Rationalist und Empiriker vor der Aufgabe, ein poli­
tisches Regime zu bezeichnen, gemäß dem die Ordnung in der staatlich ge­
einten Gesellschaft stabil bleibt. Wenn auf einen Wert verzichtet werden 
muß, dann ist das einzige Soll die stabile Ordnung von freien Menschen, in 
der keiner dem andern sein Urteil aufzwingt, d.h. jedem völlige Wertfreiheit, 
also sachlich unbeschriebene Freiheit beläßt. Das Instrument einer solchen 
Ordnung kann nur eine technische Regel sein. 

Es ist nun seltsam, daß in den verschiedenen vorgetragenen Lösungen 
manchmal im Hintergrund doch die Sorge um die sachliche Gerechtigkeit 
mitwirkt. So vor allem bei Montesquieu in der detaillierten Aufteilung der 
Macht in legislative, exekutive und richterliche. Hume versteht unter Ge­
rechtigkeit offenbar nicht nur die zahlenmäßige Berücksichtigung der Wäh­
ler, wenn er von der Pflicht der Regierung zur Gerechtigkeit spricht. Der Sinn 
für eine sachliche Bestimmung der Gerechtigkeit scheint noch nicht ganz 
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erloschen zu sein. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) scheint unter dem 
Allgemeinwillen (volonte generale) im Unterschied zum Willen aller (vo­
lonte de tous) noch eine Erinnerung an den alten Begriff des Gemeinwohls zu 
haben. Hobbes sieht sich dagegen mit Menschen konfrontiert, die keinerlei 
sachlichen Gerechtigkeitskonsens kennen, da sich alle gegeneinander im 
Krieg befinden. Solche Menschen, die dennoch feststellen, daß sie ohne 
Übereinkunft nicht bestehen können, schließen zur Selbstabsicherung einen 
Pakt, in dem jeder allen und alle jedem das Versprechen leisten, daß sie un­
tereinander friedlich leben wollen. Das ist wiederum nur möglich, wenn jeder 
seinen Willen dem Willen eines einzelnen, sei es eine physische oder morali­
sche Person (coetus), unterwirft, so daß alles, was dieser zum Zweck der 
Erhaltung des Friedens und zur gemeinsamen Verteidigung will, als der 
Wille aller einzelnen angesehen wird und angesehen werden muß. Damit 
überträgt jeder das Recht auf seine Kräfte und auf seine Hilfsmittel auf den, 
der an der Spitze steht. 

Eben diesen Menschen, den Hobbes vor sich sah, nimmt nun /. Kant in sein 
Konzept auf und überlegt, welches Rechtswesen in diesem äußersten Fall 
gesellschaftlichen Verhaltens geeignet sei, den ewigen Frieden zu sichern. 
„Nun ist die republikanische Verfassung die einzige, welche dem Recht des 
Menschen vollkommen angemessen, aber auch die schwerste zu stiften, 
vielmehr noch zu erhalten ist, dermaßen, daß viele behaupten, es müsse ein 
Staat von Engeln sein, weil Menschen mit ihren selbstsüchtigen Neigungen 
einer Verfassung von so subtiler Form nicht fähig wären. Aber nun kommt 
die Natur dem verehrten, aber zur Praxis ohnmächtigen allgemeinen, in der 
Vernunft gegründeten Willen, und zwar gerade durch jene selbstsüchtige 
Neigungen, zu Hilfe, so daß es nur auf eine gute Organisation des Staats 
ankommt (die allerdings im Vermögen der Menschen ist), jener ihre Kräfte 
so gegen einander zu richten, daß eine die anderen in ihrer zerstörenden Wir­
kung aufhält, oder diese aufhebt: so daß der Erfolg für die Vernunft so aus­
fällt, als wenn beide gar nicht da wären, und so der Mensch, wenn gleich 
nicht ein moralisch-guter Mensch, dennoch ein guter Bürger zu sein gezwun­
gen wird. Das Problem der Staatserrichtung ist, so hart wie es auch klingt, 
selbst für ein Volk von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben), auflösbar und 
lautet so: ,Eine Menge von vernünftigen Wesen, die insgesamt allgemeine 
Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber in Geheim sich davon 
auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, 
daß, obgleich sie in ihren Privatgesinnungen einander entgegen streben, diese 
einander doch so aufhalten, daß in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg 
eben derselbe ist, als ob sie keine solche böse Gesinnungen hätten'. Ein sol­
ches Problem muß auflöslich sein. Denn es ist nicht die moralische Besse­
rung der Menschen, sondern nur der Mechanismus der Natur, von dem die 
Aufgabe zu wissen verlangt, wie man ihn an Menschen benutzen könne, um 
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den Widerstreit ihrer unfriedlichen Gesinnungen in einem Volk so zu richten, 
daß sie sich unter Zwangsgesetze zu begeben einander selbst nötigen, und so 
den Friedenszustand, in welchem Gesetze Kraft haben, herbeiführen müssen. 
Man kann dieses auch an den wirklich vorhandenen, noch sehr unvollkom­
men organisierten Staaten sehen, daß sie sich doch im äußeren Verhalten 
dem, was die Rechtsidee vorschreibt, schon sehr nähern, ob gleich das Innere 
der Moralität davon sicherlich nicht die Ursache ist (wie denn auch nicht von 
dieser die gute Staatsverfassung, sondern vielmehr, umgekehrt, von der letz­
teren allererst die gute moralische Bildung eines Volkes zu erwarten ist), 
mithin der Mechanism der Natur durch selbstsüchtige Neigungen, die natürli­
cherweise einander auch äußerlich entgegen wirken, von der Vernunft zu 
einem Mittel gebraucht werden kann, dieser ihrem eigenen Zweck, der recht­
lichen Vorschrift, Raum zu machen, und hiemit auch, soviel an dem Staat 
selbst liegt, den inneren sowohl als äußeren Frieden zu befördern und zu 
sichern." 

Das ist die sogenannte „Ethik", die heute allgemein die Sozial- und Politik­
wissenschaft beherrscht: Es braucht keine Sozialmoral mehr, sondern nur 
einen Mechanismus, der die privaten Wünsche aller miteinander ins Gleich­
gewicht bringt, damit keiner den andern stört. Voraussetzung dazu ist nur, 
daß die vielen eigenwilligen Menschen, die für sich keine Ethik brauchen, 
sich aus rein rationaler, theoretischer Überlegung einem allgemeinen Gesetz 
unterwerfen, weil sie selbst in ihrem Eigensinn nicht mehr bestehen könnten. 
Genau das ist auch die „Ethik" der liberalen Vertreter der Marktwirtschaft, 
von denen man immer hört, die Marktwirtschaft sei die Wirtschaftsordnung, 
in welcher die geringsten ethischen Forderungen an den einzelnen gestellt 
werden. 

Auf diesem Denken fußt das moderne Verständnis der Demokratie. Es 
kommt dann nur noch darauf an, wie dieser allgemeine Wille sachlich be­
stimmt wird. Man kann den allgemeinen Willen nicht ohne Nennung eines 
Inhaltes real bestimmen., etwa mit der Klausel „keinerlei diskriminierende 
Begrenzung der Freiheit". In der Abstimmung gibt jeder ein sachlich be­
stimmtes Votum ab, das natürlich nur soviel Kraft hat wie die Zahl seiner 
Votanten im Verhältnis zur Summe aller Voten. Ob das Ergebnis schließlich 
verwirklicht wird, hängt davon ab, daß dabei die Schmerzgrenze der Verlie­
rer nicht überschritten ist. Denn irgendwo hört die Übereinstimmung der 
Freiheiten auf. Die Supposition Kants, daß die Regel von vernünftigen Men­
schen, so schlecht diese auch sonst sein mögen, angenommen werden kann, 
ist ein rein theoretisches, spielerisches Modell. Kant unterliegt wie K. Marx 
dem Irrtum, das falsche Menschenbild zugrunde zu legen, mit dem Unter­
schied, daß er einen idealisierten Menschen im Auge hat gegenüber dem 
Marx'sehen materialistischen. 
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Selbstverständlich muß auch der Ethiker diesen Tatbestand des Verlustes der 
Sozialmoral zur Kenntnis nehmen, wenn er in den politischen Machtkampf 
vordringen will. Er kann es aber nur tun, indem er auf die Gefahren hinweist, 
die in der Negation sozialer Werte liegen. 

Die Staatsform ist kein wesentlicher Bestandteil des Staates als solchen. In 
der gesamten Tradition wurde darum erklärt, daß der Staat an sich den Staats­
formen gegenüber neutral sei. Das ist schon daran sichtbar, daß die Staats­
formen wechseln können, während der Staat der gleiche bleibt. Die Staats­
form sagt auch noch nichts aus über die Regierungsform, wie z.B. in der 
Demokratie die Regierungsgewalt verteilt ist. Die formale Demokratie mit 
ihrem Idealprinzip von Freiheit und Gleichheit ist nicht die einzige Verwirk­
lichung des demokratischen Regimes. Es gibt dazu noch verschiedene Arten 
der konstitutionellen Regierungsform. Die Staatsform „Demokratie" ist le­
diglich ein Genusbegriff, der verschiedene Species (Regierungsorganisatio­
nen) unter sich begreift. 

Der Traktat über die Staatsformen, d.h. über die Aufteilung der obersten 
Machtbefugnisse, steht und fällt mit der Beantwortung von zwei Fragen: 1. 
Wie kommt der Staat mit seiner Souveränität zustande, das heißt im Grund, 
wie ist er überhaupt zu definieren? 2. Woher erhält er die ihm innewohnende 
Macht? Wenn schon die Entscheidung für eine Staatsform nicht ohne weltan­
schauliche Einflüsse gefällt werden kann, dann können noch weniger diese 
beiden Fragen ohne Philosophie und Weltanschauung beantwortet werden.2 

Erst wenn diese beiden Fragen beantwortet sind, kann man sich auf die Suche 
begeben, welche Staatsform im allgemeinen und welche Regierungsform im 
einzelnen den ethischen Vorgaben entspricht und zugleich konkret funktions­
fähig sein könnte. 

2 S. „Die Herrschaftsmacht des Staates - ihre Definition und ihre Rechtfertigung". 
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IV. DIE ETHISCHEN ELEMENTE IN DER STAATSVERFASSUNG 

Die soziologische Definition - Die Verfassung als Lebensprozeß der Gesell­
schaft 

Jede menschliche Gemeinschaft, die auf Dauer bestehen will, hat ihre be­
stimmten Grundnormen, durch die sie in Einheit (zusammengehalten wird und 
im Hinblick auf ihre Zielsetzung funktionsfähig ist. Man kann diese Grund­
normen der Gemeinschaft, seien sie schriftlich o^ler mündlich oder nur durch 
Gewohnheit vereinbart, mit Verfassung bezeichnen. Der Inhalt der Verfas­
sung ist je nach Größe und Fülle der Aufgaben verschieden. Je umfangreicher 
der Zielkatalog des Gemeinschaftslebens wird, um so mehr nähert sich die 
Gemeinschaft dem, was man in der klassischen Iphilosophie unter dem Staat 
als der vollkommenen Gesellschaft verstanden hat, d.h. einer Gesellschaft, 
die alle zum Leben der Bürger notwendigen materiellen und geistigen Güter 
zu schaffen vermag. Die Verfassung dieser Gesellschaft muß darum die voll­
gültige Selbständigkeit zum Ausdruck bringen: Abgrenzung gegen alle an­
dern Staaten und zugleich Selbstorganisation und, Selbstherrschaft. 

Bevor eine Gesellschaft dieses Grundanliegen ejnes Staates in einer formel­
len Verfassung formulieren kann, muß sie selbst in ihrem Wesen in dieser 
Weise „verfaßt" sein, d.h. sich als Rechtsperson [verstehen und erleben. Eine 
hochgradige geistige Grundlage ist darum Voraussetzung für eine ausdrückli­
che, schriftliche, mündliche oder in der Gewohnheit sich manifestierende 
Verfassung einer „vollkommenen Gesellschaft". Aus diesem Grund hat Ru­
dolf Smend (Verfassung und Verfassungsrechtl 1928) die Verfassung als 
einen Integrationsprozeß bezeichnet. Für ihn ist die Verfassung ein sich stets 
erneuerndes Verfassungsleben. Er übernahm damit den Gedanken von Th. 
Litt (Individuum und Gemeinschaft, 21924), gemäß dem die Gesellschaft 
wesentlich eine „Sinneneinheit reellen geistigen Lebens" ist, von der aus der 
einzelne nicht ohne die Ganzheit und diese nicht ohne die einzelnen denkbar 
sind. An sich ist das nichts anderes als was bereits Aristoteles unter Gesell­
schaft verstanden hat, nämlich das einheitliche Streben mehrerer Menschen 
nach einem gemeinsamen Ziel, das man mit Gemeinwohl bezeichnet. Die 
Verfassung des Staates wäre demnach die alle jnenschlichen Anliegen um­
fassende Lebensgemeinschaft. Im Grunde ist damit gemäß Smend die Verfas­
sung des Staates nichts anderes als sein Leben. | 
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Die normative Definition der Verfassung 

Dem Juristen kann eine solche Definition der Verfassung nicht viel sagen. Er 
sucht Normen, an denen Gesetze und Verordnungen gemessen werden kön­
nen. Erst auf der normativen Ebene ist gemäß juristischem Denken eine kon­
trollierte Ordnung gesellschaftlichen Lebens möglich, und diese gehört we­
sentlich zum Staat. Die Verfassung wird vom Juristen als erste Rechtsschöp­
fung verstanden, von der jede weitere Rechtsbildung abhängt. Von da aus 
läßt sie sich als Rechtsrahmen eines staatlichen Gebildes bestimmen, in dem 
die Instanzen zu weiteren Rechtssetzungen festgelegt sind: Gesetzgebende 
Gewalt und Verwaltungsbehörde, Justiz als Kontrollinstanz der Rechtsord­
nung bis hinab zum Strafvollzug. 

Der Jurist betrachtet die Verfassung als ein statisches, auf die Dauer ange­
legtes Normengebilde. Dennoch kann er die lebendige Wirklichkeit nicht 
übersehen. Das heißt, er muß den eigentlichen Rechtsschöpfer zur Kenntnis 
nehmen, und das ist das Volk, das keine statische Größe ist. Er versucht dar­
um, eine eventuelle Verfassungsänderung im voraus auf ein rechtliches Ge­
leise zu stellen, was an sich, wie C. Schmitt betont, ein Widerspruch ist, weil 
eine substantielle Veränderung der Verfassung - und an sich sollte eine 
Staatsverfassung nur substantielle Elemente enthalten - , dem Akt einer Neu­
gründung des Staates gleichkommt. Aber auch damit ist die normative Über­
legung nicht am Ende. Warum besitzt das Volk rechtsschöpfende Kraft? 
Diese Frage kann nur auf dem Weg philosophischer, näherhin naturrechtli­
cher Überlegung gelöst werden. Sie führt vom Nachweis aus, daß der 
Mensch wesentlich sozial ist, zu guter Letzt auf den obersten Schöpfer jegli­
cher Herrschaftsmacht zurück. Aus diesem Grund beginnt verschiedentlich 
die Verfassung mit „Im Namen Gottes". 

Die enge Kohärenz von rechtlicher Verfassung und dynamischer, d.h. geleb-
ter Verfassungswirklichkeit rechtfertigt die Ansicht C. Schmitts, daß man die 
Verfassung auch als eine besondere Art politischer Ordnung und dement­
sprechend Verfassungsrecht als politisches Recht auffassen kann, so daß man 
sich wieder auf der Linie des politisch-soziologisch begründeten Einheitsbe­
griffs von Smend befindet. 

Ohne den Begriff der „lebenden Verfassung" kann man in der Praxis auftre­
tende Probleme nicht lösen. Was nützt es z.B., wenn die Verfassung den 
Ländern das Recht, Gesetze zu erlassen, zugesteht, diese Kompetenz aber 
illusorisch wird wegen der Lasten, die den Ländern aufgebürdet wurden? Es 
kommt also im Ergebnis doch auf die Verfassungswirklichkeit und nicht auf 
die rein juristische Formulierung an.' 

' Vgl. hierzu: Dolf Sternberger, Lebende Verfassung, Studien über Koalition und Opposition, 
Meisenheim 1956. Zur Würdigung des Begriffes „lebende Verfassung" D. Sternbergers durch 
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Die Formulierung der Bürgerrechte 

Die Verteilung der Zuständigkeiten auf verschiedene Institutionen (Legislati­
ve, Exekutive, Richterliche Gewalt usw.) läßt sich leicht formulieren. 
Schwieriger wird die Definition von subjektiven Rechten wie der Grund­
oder Menschenrechte der Bürger, die in jedem Fall in die Verfassung eines 
demokratischen Staates gehören, weil diese immerhin dem Grundanliegen 
des Volkes gerecht werden muß. Durch diese Rechte soll durch Beschrän­
kung der Staatsmacht dem einzelnen die proportionale Integration in die 
Staatsgemeinschaft garantiert werden. 

Schon der Wille eines Volkes, sich eine Verfassung für die Zukunft zu geben, 
muß die ethisch begründete Absicht enthalten, Gerechtigkeit für alle zu ver­
wirklichen. Gerechtigkeit für alle heißt Gemeinwohl. Da die Verfassung das 
politische Handeln ordnen muß, ergibt sich von selbst die Frage, bei wem das 
politische Handeln beginnen, d.h. durch wen es in Gang gesetzt werden soll, 
durch das Individuum oder das Kollektiv. Nicht nur die demokratische 
Grundordnung, sondern ganz allgemein das angewandte Naturrecht gibt dem 
Individuum den Vorzug, so daß bei Eingriffen | in das Individualrecht die 
Beweislast beim Kollektiv liegt. 

Dieser grundlegende Satz, der nichts anderes als das Subsidiaritätsprinzip 
ausdrückt, bedarf einer näheren Erklärung. Auf \ler Ebene des allgemeinen 
Naturrechts kann man noch nicht vom Vorrecht des Individuums vor dem 
Kollektiv sprechen. Vielmehr gilt hier der Grundsatz „Gemeinwohl geht vor 
Eigenwohl". Das Eigenwohl erhält seine Legitimation aufgrund seiner Inte-

Wilhelm Hennis in: Wilhelm Hennis, Politik und praktische Philosophie, Stuttgart 1977, 243-274. 
Peter Häberle, Verfassung als öffentlicher Prozeß, Materialieh zu einer Verfassungstheorie der 
offenen Gesellschaft, Dritte Auflage, Berlin 1998. 

Die juristische Definition der Verfassung als Gnjindordnung eines staatlichen 
Gebildes kommt einer Momentaufnahme des Willens einer umfassenden 
Gesellschaft zur gemeinsamen Bewältigung der iLebensbedürfnisse gleich. Im 
Hinblick darauf, daß die Verfassungsgründung ajif die Zukunft eingestellt ist, 
muß sie ihre Normen so allgemein fassen, daß die verschiedensten konkreten 
Situationen rechtlich gemeistert werden können.! Diese Allgemeinfassung ist 
ihr Vorteil, zugleich aber auch ihr Nachteil, weil i der Weg in die Konkretisie­
rung jeweils eine Rückbesinnung auf die ursprüngliche Wertvorstellung ver­
langt, sofern man positivrechtlich korrekt sein uiid sich nicht dauernd in eine 
Verfassungsänderung verwickeln will. Hier konfrontieren wir uns mit der 
schwierigen Frage, gemäß welchen Normen das Verfassungsgericht in einem 
konkreten Fall zu urteilen hat, ob gemäß den | alten, geschichtlichen oder 
gemäß den durch die Entwicklung geänderten Wertvorstellungen. 
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gration ins Gemeinwohl. So lautet die Norm im allgemeinen Naturrecht. 
Wenn es nun um die Anwendung dieser Norm auf die Wirklichkeit geht, muß 
man überlegen, in welcher Reihenfolge die Aktivitäten zu erfolgen haben im 
Hinblick auf die Integration des Eigenwohls ins Allgemeinwohl. 

Und auf dieser Ebene müssen wir die Erfahrung nach dem tatsächlichen 
Verhalten der Menschen befragen. Da stellen wir fest, daß die Menschen 
leichter und williger das Eigenwohl verwirklichen als das Gemeinwohl. Dar­
um geben wir in der Handlungsordnung dem Individuum den Vorzug, um 
den Leistungswillen wachzuhalten, ohne den das Gemeinwohl nie verwirk­
licht werden könnte. Wir sprechen darum vom Vorrecht des Individuums „im 
Rahmen des Gemeinwohls". Es wäre aber mißverständlich und sogar falsch, 
wenn wir dieses Recht des Vortritts schlichtweg als Naturrecht bezeichnen 
würden. Es ist nur in der Anwendung ein Naturrecht, da es die einzig ver­
nünftige Ordnung auf der Ebene der Handlungsfolge im Interesse des Ge­
meinwohls ist. Der Rationalismus, dem aufgrund seiner Erkenntnistheorie die 
Unterscheidung zwischen allgemeinem und angewandtem Naturrecht fremd 
ist, spricht einfach vom Menschenrecht des Individuums als einem Natur­
recht.2 In dieser Weise mag man z.B. von einem Naturrecht auf Privateigen­
tum sprechen. Es ist aber dabei immer das Gemeinwohl als wertmäßig über­
geordnet mitzudenken. Das Verhältnis zwischen Eigenwohl und Gemeinwohl 
ist oft nur sehr schwer zu finden. Wir sind in manchen Fällen auf das Expe­
rimentieren angewiesen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das von Popper 
immer wieder angerufene Prinzip von „trial and error" zu berücksichtigen, 
ohne damit seinen erkenntnistheoretischen Standpunkt zu teilen. Nützlich ist 
hier die soziologische Verhaltensforschung. Jedenfalls sollte man nicht vor­
eilig das Subsidiaritätsprinip beschneiden, gemäß dem das Individualrecht in 
der Regelung des Handlungsablaufs den Vorzug genießt. Ein deutliches Bei­
spiel hierfür ist das Persönlichkeitsrecht auf die Intimsphäre, das zu leicht 
dem demokratisch begründeten Recht auf öffentliche Information geopfert 
wird. 

Außerdem gibt es Werturteile, die, bereits allgemein formuliert, absolute 
Geltung beanspruchen, die in jedem Fall und in jeder Situation Verwirkli­
chung verlangen, wie z.B. das Recht auf Leben eines unschuldigen, nicht 
strafwürdigen Individuums. Aus diesem Grund ist die Abtreibung in jedem 

2 Vgl. hierzu A.F. Utz, Sozialethik, I. Teil: Die Prinzipien der Gesellschaftslehre, Heidelberg 
2 1964, 277-296 (Der Aufbau der sozialen Handlungen. Das Subidiaritätsprinzip). Unter dem 
Einfluß von Chr. Wolff hat die katholische Soziallehre die rationalistische Formulierung über­
nommen, allerdings mit der Betonung des Bezugs zum Gemeinwohl. Näheres hierzu in A.F. Utz, 
Der Begriff des Eigentumsrechts in der katholischen Soziallehre und seine Beziehung zur Wirt­
schaftsordnung, in: A.F. Utz, Hsg., Die katholische Soziallehre und die Wirtschaftsordnung, 
Trier 1991, 109-162; bes. Marcel Thomann, Der rationalistische Einfluß auf die katholische 
Soziallehre, ibid. 163-202. 
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konkreten Fall ein Vergehen gegen das Naturrecht des ungeborenen Kindes, 
das durch das Selbstbestimmungsrecht der Mutter nicht konkurrenziert wer­
den kann, wenngleich in der konkreten Erfahrung ein Großteil der Frauen auf 
einem freien Dispositionsrecht bestehen. Aber die Ethik verbietet eine ge­
setzliche Regelung der bestehenden Neigung zur Abtreibung. Die konkret 
nicht umformulierbaren Werturteile sind dadurch gekennzeichnet, daß sie in 
ihrer allgemeinen Fassung univok sind, im Gegensatz zu analogen. 

Ein großer Teil der Menschenrechte ist allerdings nicht univok, sondern 
analog zu verstehen3, d.h. proportional zum Gemeinwohl, das seinerseits 
nicht für alle Zeiten konkret gültig zu bestimmen ist. Dazu gehört z.B. das 
Recht auf Ausbildung, das konkret erst bestimmt werden kann, wenn man die 
Leistungsmöglichkeit und den Leistungswillen der Bürger in die Überlegung 
einbezieht. In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist in Abhän­
gigkeit vom Rationalismus diese Unterscheidung von univok und analog 
nicht berücksichtigt worden, so daß dort die rein subjektivistische Formulie­
rung gewählt wurde mit der Folge, daß in Artikel 29 ganz allgemein der 
staatlichen Autorität die Vollmacht zugesprochen werden mußte, die Begren­
zung durch das Gemeinwohl zu bestimmen. In den meisten Verfassungen ist 
diese einseitige Befugnis der staatlichen Herrschaftsmacht übernommen 
worden. Diese Formulierung hat den totalitären Oststaaten die Bahn freige­
macht, denn im Grunde gehen bei dieser Formulierung die Grundrechte doch 
wieder in der Hand der Staatsmacht verloren. Damit wurde gerade das zu­
nichtegemacht, was mit der Erklärung der Bürgerrechte eigentlich beabsich­
tigt war, nämlich der Schutz des Individuums vor den Übergriffen der staatli­
chen Macht. 4 

Wenn die Grundrechte des Bürgers mit dem Einklagerecht verbunden wer­
den, wie es z.B. im deutschen Grundgesetz der Fall ist, dann drängt sich die 
subjektivistische Formulierung auf. Diese Art der Formulierung bringt natur­
gemäß den Nachteil mit sich, daß im konkreten Fall, worauf schon hingewie­
sen wurde, die soziale Komponente jeweils nur schwer zu definieren ist. 
Andererseits wird das Individuum bei dieser Formulierung vor Übergriffen 
der staatlichen Gewalt besser geschützt. Aus diesem Grund hat der deutsche 
Verfassungsgeber, durch die im Nationalsozialismus gemachten Erfahrungen 
belehrt, sich für das Einklagerecht entschieden. 

3 Vgl. A.F. Utz, Sozialethik, II. Teil: Rechtsphilosophie, Heidelberg 1963, 84-87, 95. 
4 In der Vorbereitung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wurde damals in Genf 
vonseiten der spanischen Teilnehmer ein naturrechtlich orientierter Gegenvorschlag eingereicht: 
„L'Avant-projet de declaration internationale des droits de l 'homme et les lois fondamentales de 
l 'Espagne", der leider (angesichts der überwiegenden Zahl der positivistisch eingestellten Ver­
treter) nicht berücksichtigt wurde und darum nur als Privatdruck vorliegt. 
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Die Grundrechte gehören in die Kategorie des Naturrechts. Damit verweisen 
sie notwendigerweise auf die Ontologie des Menschen. Ein eingefleischter 
Rechtspositivist kann sich mit dieser Wendung nicht befreunden. Konse­
quenterweise kann er z.B. das Persönlichkeitsrecht, das in allen Grundrechten 
verborgen liegt, nur als Abwehrrecht, wie dies z.B. in den Gesetzen zum 
Schutz des Privat-, Intim- und Sexual Sphäre, gegen sexuelle Belästigungen 
und Mobbing der Fall ist. Das reine Schutzrecht ist univok definierbar und 
erscheint darum dem Juristen positivrechtlich als eindeutig zu formulieren. 
Schwierig wird es allerdings, den ontologischen Bereich zu meiden, wenn es 
z.B. um die Anerkennung des Beschäftigungsanspruchs zur Entfaltung der 
Persönlichkeit des Arbeitnehmers geht. Hier reicht ein reines Schutzrecht vor 
Eingriffen in die Persönlichkeit nicht mehr aus. Ferner ist in der juristischen 
Praxis das Schutzrecht nur wirksam, wenn es in keiner Beziehung zu irgend­
welchen gesetzlich formulierten Persönlichkeitsrechten steht, die mehr sind 
als reine Schutzrechte. Hierzu Horst Ehmann: „Wie soll sich ein Arbeitneh­
mer gegen Zumutungen, Beleidigungen, ungehörige Fragen, Überwachun­
gen, sexuelle Belästigungen, Mobbing, Beschneidungen seiner arbeitsrechtli­
chen Rechte (Überstunden, Arbeitszeitverlängerungen, Lohnkürzungen etc.) 
wehren können, wenn er die ,unbegründete' Kündigung zum nächst mögli­
chen Kündigungstermin zu fürchten hat."5 Ehmann fügt hinzu: „Ist der Ar­
beitnehmer aufgrund seiner Tätigkeit für den Arbeitgeber unentbehrlich, so 
braucht er freilich den Kündigungsschutz nicht und kann sich auch selbst 
leicht gegen alle möglichen Persönlichkeitsverletzungen wehren. In solchen 
Fällen genügt die Privatautonomie, es bedarf keines Arbeitsrechts. Aber von 
diesem Ideal ist eine große Zahl von Arbeitnehmern noch immer weit ent­
fernt."6 Diese Konsequenz nehmen allerdings die Vertreter des reinen Schutz­
rechts in Kauf. Die liberale Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist ihr 
Denkschema. Die Juristen, die nicht auf diesem Denkansatz stehen, müßten 
sich ihrerseits darüber Rechenschaft geben, daß sie eigentlich zu dem von 
ihnen verachteten Naturrecht stehen müßten. 

Die Bürgerrechte auf dem Gebiet der Wirtschaft 

Besondere Schwierigkeit bereitet die Formulierung von wirtschaftlichen 
Rechten, darunter in erster Linie die des Rechts auf Privateigentum. Mit der 
Nennung des individuellen Rechts auf Privateigentum auf der einen Seite und 
der staatlichen Vollmacht, die soziale Verpflichtung dieses Rechts zu be­
stimmen, andererseits kann sich jeder Kommunist zufriedengeben. Denn zu 
guter Letzt ist bei dieser Formulierung der Staat am längeren Hebel. Das 

3 Horst Ehmann, Die Persönlichkeit als Grundlage des Arbeitsrechts. In: Hanau/Lorenz/Matthes, 
Hrsg., Festschrift für Günther Wiese zum 70. Geburtstag, Neuwied 1998, 99-119. 
6 Horst Ehmann, I.e. Anmerkung 126. 



IV. Die ethischen Elemente in der Staatsverfassung 85 

Recht auf Privateigentum muß darum so formuliert werden, daß es auf ein 
freiheitliches Wirtschaftssystem paßt, andererseits aber nicht Ausdruck des 
liberalen Kapitalismus ist. 

Jeder Mensch hat ein Recht auf den Erwerb von privatem Eigentum, dessen 
Verfügung jedoch den rechtlichen Regeln einer umfassend sozial orientierten 
Marktwirtschaft untersteht. In dieser Klausel (nach den Regeln einer umfas­
send sozial orientierten Marktwirtschaft) kommt die Anwendung des Subsi-
diaritätsprinzips auf den wirtschaftlichen Prozeß zum Ausdruck. Damit ist 
nicht nur der totalitäre Anspruch der Herrschaftsmacht über das Privateigen­
tum ausgeschlossen, sondern auch der reine Kapitalismus, der sich einzig an 
dem Modell der vollkommenen Konkurrenz orientiert. Der Ausdruck „So­
ziale Marktwirtschaft" sollte klugerweise gemieden werden, weil dieser Be­
griff, der durch die deutsche Soziale Marktwirtschaft bereits belegt ist, in 
seiner Grundform auf dem rein liberalen, kapitalistischen Denkmodell des 
vollkommenen Wettbewerbs aufbaut und die soziale Note erst im nachhinein 
auf dem Weg über rein wettbewerbskonforme Korrekturen zu verwirklichen 
versucht7. Der Grund liegt in dem verengten Begriff der Rationalität. Dieser 
umfaßt mehr als nur die rationale Nutzung der Ressourcen. Er umschließt 
auch das moralische und das kulturelle Wohl der Wirtschaftsgesellschaft. Die 
Segmentierung in Wirtschaft und Gesellschaft gemäß je verschiedener Ratio­
nalität gehört in den Bereich der reinen Theorie. 

Das Persönlichkeitsrecht 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, d.h. das Recht auf Selbstbestimmung, 
ist zunächst durch das gleiche individuelle Recht des Nächsten begrenzt und 
erst in zweiter Linie durch das Gemeininteresse. In der Diskussion über die 
freie Meinungsäußerung wird zu schnell auf die Interessen der Demokratie 
verwiesen, als ob die moralische Verunglimpfung eines Bürgers zum Wesen 
der Demokratie gehörte. Es wird nicht überlegt, daß auch der Begriff einer 
totalen Demokratie dem Begriff des totalitären Staates gleichkommt. 

Mit den angeführten Beispielen sollte nur klar werden, daß die Akzentuie­
rung der subjektiven Rechte zugleich die Berücksichtigung der sozialen An­
liegen einschränkt. - Das positive Staats- und Völkerrecht anerkennt immer­
hin die Notwendigkeit der Begrenzung von Menschenrechten im Staatsnot­
stand.8 - Ferner sollte mit den Beispielen klargemacht werden, daß dort, wo 
sich zwei oder mehrere analog gültige Rechtsforderungen berühren, eine 

7 Vgl. hierzu: A.F. Utz, Ethische Unebenheiten in der Sozialen Marktwirtschaft. In: Die massive 
Arbeitslosigkeit und die Wirtschaftsordnung, hrsg. von Arthur F. Utz, Berlin 1998, 9-17. 
8 Vgl. hierzu Wolfram Karl, Menschenrechte im Staatsnotstand, in: J J . Hagen/P. Mader, Hrsg.: 
Gewalt und Recht, Frankfurt a.M. 1997, 95-122. 
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kluge Güterabwägung vorgenommen werden muß, die es jedoch für unabän­
derliche Wesensaussagen, d.h. für univok definierbare Naturrechte nicht gibt. 
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V. DIE LEGITIMITÄT 

Die Legitimität ist wohl der komplizierteste Begriff der politischen Philoso­
phie und Ethik. Im Lauf der Geschichte haben sich alle grundlegenden Be­
griffe der gesellschaftlichen und politischen Ordnung in die Diskussion über 
die Definition von Legitimität eingedrängt: Gemeinwohl, Gesetz, Gesetzes­
gehorsam, Autoritätserwerb und Autoritätsausübung, Mehrheitsprinzip, De­
mokratie, Partizipation, Gewaltenteilung, Freiheit, Gleichheit, Pluralismus 
usw. Am sichersten geht man wohl, wenn man den historischen Werde- und 
Entwicklungsgang dieses Begriffes verfolgt. Eine sachlich begründete Defi­
nition läßt sich nur aufgrund einer Welt- und Lebensauffassung formulieren. 
Sie wird erst am Schluß möglich sein, wenn man die verschiedenen mögli­
chen Schwerpunkte zur Kenntnis genommen hat. 

Überblick über die historische Entwicklung des Begriffs 

Für die griechischen und lateinischen Klassiker war die Anerkennung einer 
staatlichen Autorität eine Selbstverständlichkeit. Sie konnten nur zwischen 
guter und schlechter Autorität unterscheiden. Welche gut und welche 
schlecht ist, entschied sich nach ihrer übergeordneten Norm, dem Gemein­
wohl. Welche gerechtfertigt ist und welche nicht, wurde danach bestimmt, ob 
sie auf dem „normalen", d.h. dem traditionellen Weg erworben worden war. 
Daraus ergab sich die Unterscheidung der Usurpation von der legitimen An­
eignung der staatlichen Gewalt. Die Gehorsamspflicht gegenüber einer legi­
timen Gewalt war kein Objekt der Diskussion. Die Absage an den Bürgerge­
horsam entsprechend dem Rousseauschen Wunschmodell der Identität von 
Herrscher und Beherrschtem vollzog sich erst in der französischen Revoluti­
on von 1789. Jedoch zur Zeit der Restauration nach dem Wiener Kongreß 
(1814/15) war die alte Fassung des Begriffs der Legitimität wieder gültig. Als 
legitim wurde nur die historisch überkommene, auf rechtlichem Weg erwor­
bene und über längere Dauer hinweg bewährte Herrschaftsmacht anerkannt. 
Weder die mit äußerer Gewalt, z.B. durch Annexion, erworbene Macht, noch 
eine innerhalb des Staats durch Revolution vollzogene Machtergreifung 
konnte sich legitim nennen. 

Durch die Abschaffung der Monarchien, bzw. die Schaffung konstitutioneller 
Monarchien im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts ergab sich ein grund­
sätzlicher Wandel des Begriffes der Legitimität, insofern sowohl der Herr-
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schaftserwerb als auch die Herrschaftsausübung ausschließlich durch den 
Willen des Volkes legitimiert werden. Der Inhaber der Herrschaftsmacht 
kann also nur solche Gesetze erlassen, für die er mit dem Bürgergehorsam 
rechnen kann. Die Legitimität hat aber Grade. Welches Ausmaß muß die 
Neigung des Bürgers zum Gesetzesgehorsam haben, daß der Gesetzgeber es 
wagen kann, ein bestimmtes Gesetz zu erlassen? Das ist die quälende Frage, 
die heute in der wissenschaftlichen Diskussion über den Begriff der Legiti­
mität im Zentrum steht. 

An sich kommt im Begriff der Legitimität nur die Notwendigkeit des grund­
sätzlichen Vertrauens der Bürger in die existente staatliche Autorität zum 
Ausdruck. Davon hängt die staatliche Autorität ab, wenn sie nicht in die 
Despotie abirren will. Im Mittelalter war diese grundsätzliche Gehor­
samsmotivation glaubensmäßig untermauert durch die Überzeugung, daß der 
Herrscher seine Gewalt von Gottes Gnaden ableitet. Doch diese Anschauung 
ist, wie erwähnt, bereits mit der französischen Revolution von 1789 unmo­
dern geworden. Im Zug der Individualisierung der Menschenrechte und der 
Idee der pluralistischen Demokratie trat an die Stelle des Vertrauens in die 
Staatsmacht das Mißtrauen, geschürt durch die Motivation des Nutzens, den 
man vom Staat erwartet. Zu beachten ist die substantielle Veränderung der 
Motivation im Vergleich zur ursprünglichen. Das Problem des Mehrheits­
prinzips wird im Zusammenhang mit der Legitimität noch gravierender. 

Die Legitimität eine staatspolitische Norm ? 

Während die politische Wissenschaft sich mit der Definition der Legitimität 
zu befassen hat, stellt sich in der praktischen Politik die Frage nach der ge­
sunden Balance von Legitimität und Legalität. In der wissenschaftlichen 
Diskussion um die Legitimität geht es vor allem um die Frage, was die Ge­
horsamsmotivation in sich begreift, ob sie eine allgemeine, mehr formelle 
Zusage zur gegebenen Herrschaft betrifft oder ob sie auch die Zwecke mit­
einbezieht, die von der Regierung angestrebt werden. Im letzten Fall ist die 
Gehorsamsmotivation durch beinahe unzählige Wertvorstellungen variabel. 
Hier spielen die Interessen eine Rolle. Ist es die persönliche Verwirklichung, 
der materielle oder der geistige Wohlstand des Individuums oder die persön­
liche Überzeugung eines allen geltenden Gemeinwohls usw.? Demgemäß 
stellen sich in der politischen Praxis jeweils verschiedene konkret zu lösende 
Probleme. Die Legitimität läßt sich nicht definitorisch bestimmen, sondern 
muß je nach der Situation gelöst werden. Praktisch ist mit dem Thema „Le­
gitimität" die einfache Frage nach der Regierbarkeit gestellt, d.h. nach den 
Bedingungen, unter denen die staatliche Autorität mit dem Gehorsam der 
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Bürger rechnen kann.1 Der Ethiker hat die Frage zu lösen, welche Gehor­
samsmotivation für die Erhaltung der staatlichen Einheit unabdingbar ist bei 
aller Verschiedenheit der politischen Einstellung der Bürger hinsichtlich 
konkreter Entscheidungen der Staatsmacht. 

Mit dieser Fragestellung ist man mit einem erkenntnistheoretischen Grund­
problem konfrontiert: Läßt sich aus den konkret völlig verschiedenen Wert­
vorstellungen eine gemeinsame Formulierung der Gehorsamsmotivation 
bilden? Wenn man diese Frage absolut negiert, bleibt für die Legitimität als 
Norm der staatlichen Tätigkeit nichts mehr übrig, denn faktisch entzieht man 
damit dem Staat die Möglichkeit, die Volksmeinung zu berücksichtigen. 

Carl Schmitt2 hat von seinem rein juristischen Gesichtspunkt aus erklärt, daß 
die Mehrheitsregel ihre legitimierende Kraft nur unter der Voraussetzung 
„substantieller Gleichartigkeit" oder Homogenität des ganzen Volkes entfal­
ten kann. Wirtschaftliche Interessen, soziale, ideologische, konfessionelle 
oder ethnische Heterogenität entziehe dem Mehrheitsprinzip die Geltung, 
dies um so mehr, wenn es, wie es in der pluralistischen Demokratie der Fall 
ist, als ein gegen Wert und Wahrheit neutrales Entscheidungsverfahren auf-
gefaßt werde. Denn de facto betrachtet der einzelne Bürger seine Ansicht als 
absoluten, undiskutierbaren Wert. Dies trifft besonders dann zu, wenn es sich 
um konfessionell begründete Ansichten handelt. Diese lassen sich nicht syn-
kretistisch mischen, um daraus zu einer allgemein gültigen Definition des 
Gemeinwohls zu kommen. Darum rückt C. Schmitt die dem Parlament zuste­
hende Legalität in schroffen Gegensatz zur plebiszitär aufgefaßten Legitimi­
tät. Als logische Folge ergibt sich aus dieser Sicht der Dezisionismus, der 
noch übrig bleibt als Begründung staatshoheitlicher Machtbefugnis, ohne die 
Gehorsamsmotivation der Bürger zu berücksichtigen. C. Schmitt hat aller­
dings nicht erkannt, daß der Begriff des Gemeinwohls analog ist, d.h. Einheit 
in der Verschiedenheit besagt, daß darum auch die absolut betrachteten 
Werte als Elemente der Verschiedenheit im Gemeinwohlbegriff Platz haben. 

Daß die Legitimität allein nicht die Norm der obrigkeitlichen Entscheidung 
sein kann, daß vielmehr eine Autorität das echte, von privaten Interessen 
freie Gemeinwohl zu bestimmen hat, dürfte klar sein. Eine andere Frage ist 
dann, wie man das Gemeinwohl bestimmt, ohne die Legitimiät auszuschal­
ten. Die schroffe Gegenüberstellung von Legitimität und Legalität, wie sie C. 
Schmitt vorschlägt, übersieht wohl die Komplexität der politischen Entschei­
dung. Andererseits ist C. Schmitts Ansicht, daß die endgültige Formulierung 

Dazu: Joachim Heidorn: Legitimität und Regierbarkeit (Sozialwissenschaftliche Schriften, Heft 
4), Berlin 1982. Siehe hierzu meine Besprechung in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 72 
(1986) 523-530, abgedruckt in: Arthur F. Utz, Ethik des Gemeinwohls, Gesammelte Aufsätze 
1983-1997, hrsg. von Wolfgang Ockenfels, Paderborn 1998, 557-565. 

2 Legalität und Legitimität. Berlin 5 1993. 
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des Gemeinwohls eindeutig sein müsse, nicht von der Hand zu weisen. Doch 
hat diese über den Gruppeninteressen stehende Formulierung auf dem Weg 
über eine kluge Abwägung der pluralen Meinungen zu erfolgen. Diese Idee 
entspricht übrigens dem klassischen Naturrecht, wie es von Aristoteles, Tho­
mas von Aquin, Francisco de Vitoria u.a. verstanden wurde. Vom klassischen 
Naturrecht hatte allerdings C. Schmitt keine Ahnung, sonst hätte er der Legi­
timität nicht jede rechtliche Bewandtnis abstreiten können in der Annahme, 
daß es nur Verschiedenheiten in der Werterkenntnis gebe. Tatsächlich ist die 
Erkenntnis von humanen Grundwerten allgemein, wovon noch die Rede sein 
wird. Nimmt man diese Tatsache zur Kenntnis, dann kommt man zur allge­
meinen Formulierung der Gehorsamsmotivation, wobei auch der Begriff der 
Toleranz gegenüber den Verschiedenheiten der Wertvorstellungen eine Rolle 
spielt. 

Die Orientierung an der Legitimität setzt, wie gesagt, eine kluge staatliche 
Gesetzesmacht voraus. Die staatliche Autorität steht zwar wesentlich über 
den Interessen, sie muß aber immer auch die Wirkkraft der Gesetze im Auge 
behalten, dies vor allem in der Demokratie, in der mit Widerstand zu rechnen 
ist. Die Legitimität hält darum die Ausübung der Macht in gewissen Grenzen. 
Einer mit einer starken Autorität ausgerüsteten Demokratie, in der die verfas­
sungsmäßige oder gesetzliche Ermächtigung zur Notverordnung in Grenzen 
gehalten wird, dürfte die Balance von Legalität und Legitimität gelingen. 

N. Luhmann1 sieht die zur Legitimität notwendige Einheit der politischen 
Motivation in der formalen Zusage an die staatliche Ordnungsmacht, wie 
immer die einzelnen Regierungsakte materiell beinhaltet sein sollten. Dieses 
generalisierte Motiv der Fügsamkeit gegenüber der Staatsmacht ohne Bezie­
hung zu irgendwelchen materialen Werten, ist auch der Typologie von Max 
Weber eigen. 

M. Weber hat drei Typen legitimer Herrschaft unterschieden: Die „traditio-
nale" Herrschaft „kraft Glaubens an die Heiligkeit der von jeher vorhandenen 
Ordnungen und Herrengewalten", die „charismatische" Herrschaft „kraft 
aktueller Hingabe an die Person des Herrn und ihre Gnadengaben", die „le­
gale" Herrschaft „kraft des Glaubens an die Geltung legaler Satzung und der 
durch rational geschaffene Regeln begründeten sachlichen Kompetenz". Vor 
allem der letztgenannte Typus der Herrschaftslegitimierung ist für den mo­
dernen Staat bestimmend geworden. Der rationale Staat als „anstaltsmäßiger 
Herrschaftsverband" bietet die Möglichkeit der Zusage an die Autorität ohne 
Beziehung zu einem materialen Inhalt der staatlichen Verordnungen. Von 
hier aus fällt jeder Gedanke an den verfolgten Staatszweck dahin. Es geht nur 
noch um die Macht ohne Bezugnahme auf deren Ziel. 

3 Legitimation durch Verfahren. Neuwied/Berlin 3 1978. 
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J. Habermas4 hat gegen die Abstraktion der Gehorsamsmotivation von jegli­
chem Inhalt Stellung genommen und die sozialintegrative Bedeutung der 
Legitimität betont. Legitimität ist nach ihm „die Anerkennenswürdigkeit 
einer politischen Ordnung", die ohne Inhalte nicht denkbar ist. Sie verwirk­
licht die Werte, die für die Identität der Gesellschaft konstitutiv sind. Von da 
aus führt der Weg in die verschiedenen Forderungen nach einer sozialen 
Politik, d.h. in den Wohlfahrts- und Daseinsvorsorgestaat. 

Hat die Legitimität rechtsbildende Kraft? 

Die Legitimität kann gemäß H. Kelsen nur als „Legitimitäts-Ideologie" be­
zeichnet werden5. Gemäß Kelsen sind Staat und Recht identisch. Das heißt, 
die moralischen Wertvorstellungen haben aus sich mit dem Recht nichts zu 
tun. „Wenn die Reine Rechtslehre eine Legitimierung des Staates durch das 
Recht ablehnt, so nicht etwa darum, weil sie jede Legitimierung des Staates 
für unmöglich erklärt. Sie leugnet nur, daß die Rechtswissenschaft eine 
Rechtfertigung des Staates durch das Recht oder - was dasselbe ist - des 
Rechts durch den Staat zu leisten vermag. Und sie leugnet insbesondere, daß 
es die Aufgabe der Rechtswissenschaft sein kann, irgend etwas zu rechtferti­
gen. Rechtfertigung bedeutet Wertung; und Wertungen - stets subjektiven 
Charakters - sind Sache der Ethik und Politik, nicht aber der objektiven Er­
kenntnis. Nur ihr hat die Rechtswissenschaft zu dienen, wenn sie Wissen­
schaft sein will und nicht Politik".6 Die Legitimität ist demnach gemäß Kel­
sen ein rein politischer Begriff, der erst dann rechtliche Bewandtnis be­
kommt, wenn ihr Sachverhalt vom Staat in das Rechtsgefüge aufgenommen 
ist. Das alles stimmt aber nur teilweise. Die Diskussion über die Legitimität 
befindet sich auf dem Vorfeld des positiven Rechts. Die Untersuchung der 
Legitimität eines Gesetzes verfolgt keinen andern Zweck, als die Überein­
stimmung oder Nichtübereinstimmung der staatlichen Direktive mit dem 
Willen des souveränen Volkes festzustellen. Damit ist aber nicht gesagt, daß 
alle moralischen Normen, die in den Wertvorstellungen des souveränen Vol­
kes enthalten sind, im vorhinein keine rechtliche Bewandtnis hätten, sondern 
diese erst durch die Einordnung in das (positive) Staatsrecht erhielten. Man 
kann und muß sich nämlich im Unterschied zum Positivisten Kelsen fragen, 
ob es nicht auch sogenannte moralische Imperative gibt, die, ohne posi­
tivrechtlich formuliert zu sein, rechtliche Beachtung verlangen. Wenn es 
diese nicht gäbe, wäre z.B. niemals ein Nürnberger Prozeß gegen das natio­
nalsozialistische Regime möglich gewesen. Heute bemüht sich jeder demo­
kratische Staat darum, allgemeine, d.h. noch abstrakte, aus der Moral stam-

4 Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Frankfurt 1975. 
5 Reine Rechtslehre, Leipzig - Wien 1934, 127. 
6 A.a.O. 128. 
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mende Prinzipien in der Verfassung zu fixieren. Man spricht hierbei von den 
Grundrechten der Bürger. Die 1948 veröffentlichte Erklärung der Menschen­
rechte ist ein Beispiel solcher allgemeingültiger Rechtsnormen, die jeder 
Staat in seine Verfassung aufnehmen sollte. Das ist doch ein Zeichen dafür, 
daß gewisse Rechte, die der Jurist einzig der Moral zuordnen will, vor dem 
Staat existieren und ihn binden, so daß die These Kelsens unbegreiflich ist, 
daß es allein im und vom Staat Recht geben soll. Die obersten moralischen 
Normen sind, entgegen dem Wertagnostizismus Kelsens, Objekte echter 
Erkenntnis, allerdings nicht von etwas, das ist, sondern von etwas, das sein 
soll. Es brauchte für Kant, dem Kelsen verpflichtet ist, keine langwierige 
Erfahrung, um den ersten praktischen Imperativ als auf die Realität bezoge­
nen zu erkennen, daß das Gute zu tun, das Böse zu meiden ist. Das heißt, 
man muß von der idealistischen Erkenntnislehre Kants Abschied nehmen. 
Dann wird man aufgrund sorgfältiger Analyse unseres Erkenntnisprozesses 
feststellen, daß unsere Erkenntnis abstraktiv, d.h. vom allgemeinen Sein 
ausgeht und von da aus zum konkret Seienden vorstößt, z.B. vom Mensch­
sein als solchem zum individuellen Menschsein. Es handelt sich aber immer 
um ein Sein. Der oberste praktische Imperativ ist darum nicht leer, rein for­
mal, sondern hat einen Inhalt, eben das Sein, so daß er, genau genommen, 
lautet: Das Seinsgerechte, das der Natur der Sache Entsprechende, ist zu tun. 

Die Schwierigkeit besteht einzig in der korrekten Konkretisierung. Auf die­
sem Feld ergeben sich die Meinungsverschiedenheiten. Aber dieses Problem 
besteht allgemein auch in der Konkretisierung von juristischen Generalklau­
seln, das heißt dort, wo der Richter ein Ermessensurteil zu fällen hat. Doch 
auch da muß das Urteil rational überprüfbar sein. Für die konkrete Beurtei­
lung braucht es Vernunft. Und deren Korrektheit hängt in der praktischen 
Ordnung vom guten Willen ab, d.h. vom Willen, das im Sein begründete 
Gute anzustreben. So sehr die konkreten praktischen Urteile voneinander 
unterschieden sein mögen, so sind doch die allgemeinen Prinzipien konsens­
fähig. Entsprechend ist auch die Legitimität definierbar, soweit der Konsens 
reicht. Rückblickend läßt sich sagen, daß die ganze Kontroverse um die Le­
gitimität auf eine Frage der Erkenntnistheorie reduziert ist. 

In der politischen Praxis läßt sich der Grad der Legitimität einer Regierung in 
etwa an den Wahlergebnissen ablesen, sofern man unter Legitimität nur die 
momentane Sympathie der Mehrheit eines Volkes für die augenblickliche 
Regierung versteht. Wenn diese Sympathie keinen weiteren Horizont hat, 
bedeutet die auf ihr beruhende Legitimität, von der Ethik aus besehen, auf 
Seiten des Volkes Verirrung und auf Seiten der Regierung Betrug. Eine Legi­
timität mit einem so engen Horizont hat nicht das Format, um als Norm poli­
tischer Entscheidungen zu gelten. Die Tatsache, daß die Legitimität einer 
Regierung von den Eigeninteressen der Mehrheit abhängt, sollte im ethisch 
eingestellten Politiker das Bewußtsein wecken, daß die Legitimität für den 
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Gesetzgeber nur ein Orientierungspunkt für die Grenzen sein kann, innerhalb 
denen noch mit einer Gehorsamsmotivation zu rechnen ist. 
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VI. DER FÖDERALISMUS 

Die Tendenz zum Unitarismus in Gesellschaft und Staat 

Die Marktwirtschaft drängt von Natur zur Vereinheitlichung oder, wie man 
heute allgemein sagt, zur Globalisierung. Sobald der Einzelunternehmer nicht 
mehr nur für seinen Lebensunterhalt, sondern auch für den Markt arbeitet, 
wird seine Entscheidung in einen größeren Verbund von Entscheidungen 
verwoben. Er wird gezwungen zu rationalisieren und zu technisieren. Da die 
Zollgrenzen zunehmend verschwinden, bleibt ihm nur noch die Entschei­
dung, sich dem Trend in die Weltwirtschaft anzuschließen, d.h. zu rationali­
sieren und zu technisieren, wie es die Mehrzahl oder die Stärkeren in der 
Weltwirtschaft wollen. 

Die universale Tendenz zum billigeren Preis im wirtschaftlichen Bereich hat 
aber einschneidende Folgen für das gesellschaftliche und politische Leben, 
die ihrerseits wiederum zurückwirken auf die Kosten in der Wirtschaft. Alle 
sozialen Probleme scheinen nur noch durch die einheitliche oberste Staats­
macht gelöst zu werden. Der Einheitsstaat scheint unvermeidlich zu sein. Das 
Heer von Arbeitslosen, das durch die Kapitalisierung und Technisierung 
entstanden ist, wendet sich direkt gegen den Staat. Der Streik, vor allem der 
Schwerpunktstreik, der die gesamte Konsumentenwelt in Mitleidenschaft 
zieht, droht zur politischen Aktion gegen den Staat zu werden. Das Defizit 
der Arbeitslosenversicherung hat der Staat zu tragen. Und wenn bei den Ar­
beitslosen die Schmerzgrenze überschritten ist, kommt es zu einer politischen 
Wende, die in irgendeiner Weise, entweder nach links oder nach rechts, zum 
Totalitarismus steuert. 

Die Dezentralisierung durch den staatsrechtlichen Föderalismus 

Gegen die sozial nachteiligen Wirkungen des Einheitsstaates scheint sich 
einzig die Aufteilung der Staatsmacht in kleinere Regionen und gesellschaft­
liche Gruppen anzubieten, das heißt ein Föderalismus rein staatsrechtlichen 
Formates. Anders als in der feudalen Gesellschaft steht in der modernen 
Demokratie die staatsrechtliche Formulierung des Föderalismus im Vorder­
grund. Auf keinem anderen Weg als dem des Staatsrechts kann sich in der 
Demokratie der Föderalismus stabilisieren. Darum fällt auch die Geschichte 
des Föderalismus mit der Entwicklung des Einheitsstaates zum dezentrali-
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sierten und gegliederten Staatenbund oder Bundesstaat zusammen. Soziale­
thisch ist aber das Leben, das sich hinter dieser staatsrechtlichen Formel 
verbirgt, von vordringlicher Bedeutung.1 Die Vertreter des rein staatsrechtli­
chen Föderalismus übersehen die Tatsache, daß damit die nötige verantwor-
tungsbewußte Bürgerschaft noch nicht geschaffen ist. Der Bürger muß zu­
nächst an sich erfahren, wie nützlich es ist, in einem verhältnismäßig kleinen 
autonomen Kreis die gemeinsamen Ziele anzustreben. Darum kommt es dem 
Föderalismus in erster Linie darauf an, eine selbstbewußte und zufriedene 
Bürgerschaft zu erziehen, selbst unter Hintanstellung rein ökonomischer 
Berechnungen. Zu sehr werden oftmals die Kosten einer solchen Aufteilung 
der Kompetenzen in Rechnung gezogen, während dahinter ein Anliegen 
steht, das unmittelbar nicht mathematisch bestimmbar ist, nämlich das nicht 
nur materielle, sondern vor allem geistige Wohlbefinden der Bürger. Dieses 
geistige Wohlbefinden der Bürger kann nicht dadurch bewerkstelligt werden, 
daß man ihnen die große Nation als ihre erste und ursprüngliche Heimat 
propagandistisch vorzuführen versucht. 

Die sozialethische Grundlage des Föderalismus 

Darum wird in den auf die politische Praxis eingestellten wissenschaftlichen 
Darstellungen auf den inneren Kern des Föderalismus als eines sozialen 
Strukturprinzips Wert gelegt. 

Aristoteles, der die formale Unterscheidung von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Staat noch nicht kannte, hat unter Staat einen gesellschaftlichen Organismus 
verstanden, in dem der einzelne im Verbund mit andern sein Glück zu ver­
wirklichen sucht, so daß die politische Ordnung nichts anderes ist als der 
Abschluß eines umfassenden gemeinsamen Lebens. Und dieses gemeinsame 
Leben baute sich auf von der Familie, über den Familienbund zur Gemeinde 
oder zur Stadt und schließlich zum zusammenfassenden Element, das wir 
heute Staat nennen, das aber von den Alten lediglich als Herrschaftsmacht 
verstanden wurde, die für Ordnung in dem „von Natur" gegebenen Verbund 
zu sorgen hatte. Man sprach damals noch nicht von Föderalismus, man lebte 
aber danach, jedenfalls zur Zeit des Aristoteles. Anders verhielt es sich im 
römischen Einheitsstaat. 

Der föderalistische Gedanke hat eine Reihe von sozialethischen Prinzipien 
antizipiert, ehe sie in spezieller Weise formuliert wurden, z.B. das Subsidia-
ritätsprinzip, den Kommunitarismus, den Korporativismus. Die Grundten­
denz des Föderalismus besteht darin, den Menschen zu einer natürlichen 

1 Vgl. das gründliche Werk von Ernst Deuerlein, Föderalismus, Die historischen und philosophi­
schen Grundlagen des föderativen Prinzips. München 1972. 
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Ordnung zurückzuführen, in der er sich als Individuum und als soziales We­
sen normal entwickeln kann. Gegenüber dem nutzlosen Diktat von oben, 
verteidigt er die individuelle Freiheit, gegenüber dem Kollektivismus die 
schöpferische Freiheit in der Bildung von Gruppen, in denen der einzelne am 
besten sein materielles und geistiges Fortkommen findet. Der einzelne 
Mensch soll durch die Gesellschaft nicht absorbiert und so zur anonymen 
Einheit werden. Daraus erklärt sich die Vorliebe für das, was man Heimat 
nennt. Die staatsrechtliche Formulierung kann nur auf dem Boden einer ge­
wachsenen gesellschaftlichen Struktur erfolgen. Eine einseitige, vom wirt­
schaftlichen Prinzip der Produktivität diktierte Vereinheitlichung, die 
schließlich in einer Globalisierung des gesamten Lebens und damit in der 
unvermittelten Bindung aller Individuen an das Ganze endet, wird vom Föde­
ralismus abgelehnt. Der Föderalismus unterscheidet sich darum scharf gegen 
den von Othmar Spann verteidigten Universalismus. 

Entsprechend dem im Föderalismus enthaltenen Subsidiaritätsprinzip werden 
die Teilgruppen nicht als absolute Gebilde verstanden, die sich gegen jede 
Einfügung in ein größeres Ganzes sperren. Aber das Urteil über die Kompe­
tenzen der einzelnen Gruppen oder Korporationen wird nicht einzig vom 
größeren Verband gefällt, es hängt vielmehr von der Selbsterfahrung der 
Gruppen ab, die feststellen, welche Aufgaben sie im Zug des Fortschrittes 
nicht mehr erfüllen können. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, der im Sub­
sidiaritätsprinzip enthalten ist: Jedem einzelnen und jeder Gruppe soviel 
Freiheit wie möglich, und nur soviel Autorität von oben wie nötig. Die Tatsa­
che, daß das, was nur unter beiderseitiger Rücksichtnahme, d.h. der Großge­
meinschaft und der kleineren Gruppe, bestimmt werden darf, verlangt natür­
lich von beiden ein gerütteltes Maß an Selbstkritik, ohne die es ein Einfühlen 
in die Anliegen des andern nicht gibt. Beim Zusammenschluß von Staaten in 
eine umfassendere Staatsgemeinschaft (vgl. Europäische Einheit) hat man 
darum auf das Selbstbestimmungsrecht des einzelnen Staates in irgendeiner 
Weise zu achten, wie man andererseits beim Einzelstaat die Bereitschaft zum 
Verzicht auf überholte Selbstzuständigkeiten voraussetzt. 

Es ist nicht zu leugnen, daß der Föderalismus mehr ein konservatives als ein 
progressives Element ist. Dieser Vorwurf wird dem Föderalismus besonders 
von Seiten der Ökonomie gemacht, die sich gezwungen sieht, eng dem tech­
nischen Fortschritt zu folgen. Doch ist an die Langzeitwirkung zu denken, die 
sich aus einer Loslösung des einzelnen und der kleineren Gruppen aus ihrem 
gewachsenen Umkreis ergibt. Der soziale Friede, der nur aus der sozialen 
Geborgenheit des einzelnen und der kleineren Gemeinschaften erwächst, ist 
ein unbezahlbares Gut, das sich schließlich auch ökonomisch auszahlt. Der 
Föderalismus ermöglicht eine Vielzahl politischer, kultureller und wirt­
schaftlicher Zentren, fördert eine ausgewogene regionale Struktur, ermöglicht 
in begrenztem Maß das Experimentieren und das Abtasten von Risiken und 
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ist nicht zuletzt auch eine gewisse Bremse gegen das den Einheitsstaat be­
günstigende Parteiwesen. Viele soziale Probleme, die wir aufgrund der An­
onymisierung des einzelnen im Einheitsstaat nur mit Hilfe von teuren öffent­
lich-rechtlichen Institutionen lösen können, könnten durch die direkten zwi­
schenmenschlichen Beziehungen behoben werden. Diese Beziehungen am 
Leben zu erhalten, ist das Grundanliegen des Föderalismus. 

Weil der Föderalismus in erster Linie ein sozialethisches Prinzip ist, ist er 
mehr das Objekt des klugen Ermessens als der staatsrechtlichen Abgrenzung. 
In irgendeiner Weise muß er aber auch staatsrechtlich faßbar gemacht wer­
den. Die negative Einstellung gegenüber dem Staat, wie sie der Kommunita­
rismus vertritt, gleicht einer Politik des Wildwuchses. 

Die Bedingungen der staatsrechtlichen Formulierung des Föderalismus als 
Bundesstaat 

Der Föderalismus tendiert, wie gesagt, nach einer dem Subsidiaritätspsrinzip 
entsprechenden Aufteilung der staatlichen Herrschaftsmacht. Es gibt dafür 
eine ganze Skala von staatsrechtlichen Formulierungen. Im folgenden soll 
einzig die strengste staatsrechtliche Anwendung des föderalistischen Prinzips 
ins Auge gefaßt werden, d.h. die Anwendung auf den Bundesstaat. 

An sich sind die staatsrechtlichen Stufen des Bundesstaates leicht anzugeben: 
Gemeinde, Provinz, Bundesstaat. Es erhebt sich aber die Frage, unter wel­
chen Bedingungen der Bundesstaat als gut gegliederter Staatskörper funktio­
niert. Eine Reihe von sozialen, vor allem ethnischen und kulturellen und 
nicht zuletzt auch moralischen Bedingungen muß dazu erfüllt sein. Die ein­
zelnen Teile müssen eine gewisse Homogenität aufweisen, was meistens nur 
gegeben ist, wenn noch irgendwie der Sinn der Familienzusammengehörig­
keit lebendig ist. Bei einer Überzahl von Einwanderern ist ein föderativer 
Aufbau kaum möglich. 

In der Literatur über den Föderalismus wird die heutige Schweiz als hervor­
ragendes Beispiel erwähnt. Man stellt sie als Vorbild dar, wie ethnisch und 
sprachlich verschiedene Gliedstaaten in einem Bundesstaat in eine gut funk­
tionierende Einheit gebracht werden können. Man vergißt aber die Kriege 
und äußeren politischen Diktate, die dieser Komposition vorausgegangen 
sind. Der schweizerische Föderalismus ist mehr das Resultat eines gemein­
sam erlebten Schicksals als das eines gewachsenen Gebildes. Geschichtlich 
gesehen ist aber nicht die vorgängige innere Verbundenheit zwischen den 
deutschsprachigen und den romanischen Kantonen der Grund des unver­
brüchlichen Zusammenschlusses, wenngleich sich in allen Kantonen ein 
gesamtschweizerisches Empfinden im Sinn eines Heimatgefühls durchgesetzt 
hat. Das hemmende Element für die Entwicklung gegenseitiger Sympathie ist 
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die Unmöglichkeit der romanischen Sprachkantone, sich in kulturellen Fra­
gen mit den deutschsprachigen Kantonen zu verständigen, da sich die 
deutschsprachigen Kantone in eine Vielzahl von Dialekten aufteilen, die den 
Angehörigen der romanischen Kantone das Erlernen des „Schriftdeutschen" 
fast unmöglich machen, dies um so mehr, als das Schriftdeutsch in den Ra­
diosendungen der deutschstämmigen Kantone obsolet geworden ist. Nicht 
ohne Grund spricht man verächtlich von einem „Röstigraben", der den Kan­
ton Bern von den romanischen Kantonen trennt. 2 

Wichtig ist, daß wenigstens auf der untersten Stufe des föderativen Aufbaus, 
in der Gemeinde, die ethnische Homogenität deutlich in Erscheinung tritt. In 
der autonomen Gemeinde muß der Staatsbürger seinen politischen Einsatz 
erproben. Die heute feststellbare Tendenz zur Gemeindezusammenlegung 
mag unter rein verwaltungstechnischem Gesichtspunkt billiger sein, sie ist 
aber vom politischen Standpunkt aus oft nachteilig. Aus rein marktwirt­
schaftlichem, d.h. konkurrenzwirtschaftlichem Interesse wird eine totale 
Öffnung der Gemeindewirtschaft in die Globalisierung angestrebt. Es mag 
stimmen, daß die kommunale Autonomie oft durch eine Gefälligkeitspolitik 
gekennzeichnet ist. Andererseits ist der soziologische Wert einer autonomen 
Wirtschaftspolitik nicht zu übersehen. Wie erneut ersichtlich, hängt die föde­
ralistische Politik sehr vom konkreten Ermessensurteil ab. Hier liegt die Ge­
fahr, daß der Föderalismus zu leicht dem technischen und wirtschaftlichen 
Fortschrittsdenken geopfert wird. 

Das Hauptproblem für die rechtliche Verwirklichung des Föderalismus be­
steht wohl in der Verteilung der Kompetenzen, d.h. in der Bestimmung der 
jeweiligen Autonomie. Daß die Außen-, die Verteidigungs-, die Währungs­
politik, die Regelung der Staatsangehörigkeit dem obersten Bereich, dem 
Bundesstaat, zustehen, dürfte keine Frage sein. Ob das Gleiche beispielswei­
se auch für das Post- und Fernmeldewesen gilt, wird heute diskutiert. Jeden­
falls sollten solche Entscheidungen mit den Provinzen abgesprochen werden. 
Im übrigen sind die Provinzen in einer zweiten Kammer im Staat vertreten. 
Im Steuerwesen ist die Aufteilung ein stets heftig umstrittenes Problem. 

Im einzelnen haben wir uns hier mit diesen praktischen Fragen nicht zu be­
schäftigen. Es sei nur darauf hingewiesen, daß das Subsidiaritätsprinzip in 
der Praxis zu leicht unter dem Einwand der billigeren Verwaltung im Ein­
heitsstaat übergangen wird. Was billiger ist, ist nicht notwendigerweise auch 
besser. An irgendeiner anderen Stelle wird die Einsparung durch Mehrausga­
ben wettgemacht. Die Ökonomisierung des politischen Lebens rächt sich 
irgendwann und irgendwo, sicher in der politischen Gleichgültigkeit der 

2 „Rösti" ist der deutschschweizerische Name für Bratkartoffeln, eine ursprünglich in der 
deutschsprachigen Schweiz, vorab in Bern, bevorzugte Speise. Diese ist mit dem bernisch ge­
prägten Namen von den romanischen Küchen übernommen worden. 
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Bürger, die durch die Vereinheitlichung geschürt wird. Die Autonomie der 
Provinzen und besonders der Gemeinden sollte nicht durch das allgemeine 
Partei wesen gefährdet werden. 

Aus all den Überlegungen geht hervor, daß der Föderalismus in erster Linie 
ein sozialethisches Problem ist, das viel Klugheit und Verantwortungsbe-
wußtsein auf Seiten der Bürger erfordert. Die Begrenzung der anonymen 
Einheitspolitik ist nur möglich auf der Basis einer politisch-ethisch gebilde­
ten Bürgerschaft. Um diese Basis zu erhalten, dürften keine Kosten gescheut 
werden. 
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Drittes Kapitel 

DIE DEMOKRATIE 

I. DIE ETHISCHE RECHTFERTIGUNG DER DEMOKRATIE 

Die Demokratie als besonderes Problem der Ethik 

An sich brauchen die Regierungsformen keine eigene Rechtfertigung, nach­
dem der Staat als umfassende Gesellschaft legitimiert und der Nachweis 
erbracht worden ist, daß der Staat als solcher mit der Regierangsform nichts 
zu tun hat. Die Regierungsform ist ethisch nichts anderes als eine dem 
Staatszweck dienliche Organisation der Herrschaftsmacht. Nun gibt es aller­
dings auch Regierangsformen, worunter besonders die Tyrannis zu nennen 
ist, die dem Staatsziel nicht dienen. Das sind aber mißbräuchliche Formen, 
die aus der Ethik ausgeschlossen sind. Eine Ethik, die auf die einzelne Regie­
rungsform eingestellt ist, kann mit dem Fürstenspiegel verglichen werden, in 
dem den Fürsten die von ihnen erwarteten Verhaltensweisen dargestellt wur­
den. So könnte man auch ein Pflichtenheft für jede andere, auch nicht fürstli­
che, Regierung erstellen. Vorausgesetzt wird immer, daß die Regierung im 
legalen und legitimen Besitz der Herrschaftsmacht ist. Ein solches politisches 
Pflichtenheft ist auch denkbar und wäre wohl auch nützlich für demokratisch 
gewählte Abgeordnete. Doch wären zu diesem Zweck verschiedene Vorfra­
gen zu klären. Dazu zählt besonders die Frage: Gemäß welcher Norm hat der 
Volksvertreter, der sein Mandat nur für eine bemessene Zeit und oft zu einem 
ganz bestimmten Zweck erhalten hat, sich im Parlament zu verhalten? 
Selbstverständlich kann keine Ethik den Volksvertreter von der Verpflich­
tung gegenüber dem Gewissen entbinden, so eng umschrieben dessen Mandat 
auch sein mag. Kein Politiker darf einem Vorschlag zustimmen, der seinem 
Gewissen widerspricht. Aber da liegt das Problem. Man hat ihm das Mandat 
nicht in der allgemein formulierten Anweisung gegeben, eine Politik des 
Glückes für alle zu entfalten. Auch wenn die Verfassung das gebundene 
Mandat verwirft, so muß sich der Parlamentarier immer noch darüber klar 
bleiben, daß er von einer bestimmten Interessengruppe gewählt worden ist. 
Bei aller Gewissenspflicht hat er diese Interessen zu vertreten oder, wenn er 
das nicht kann, abzutreten. Hier landen wir bei der Zentralfrage, die an die 
Demokratie gestellt ist: Ist es ethisch korrekt, sich ein Staatsgebilde auszu­
denken, dessen Ziel, das Gemeinwohl, nur auf dem Papier steht, dessen Poli-
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tik in Wirklichkeit aber in nichts anderem besteht als in den dauernd wech­
selnden Kompromissen von Interessenverbänden? Eine an der Natur des 
Menschen orientierte Politik kann bei aller Bereitschaft zu Kompromissen 
auf bestimmte Wertgrundsätze nicht verzichten. Obwohl diese Wertgrundsät­
ze teilweise in den Staatsverfassungen festgehalten sind (z.B. das Recht auf 
Leben), so werden sie doch unkenntlich durch die Dominanz der persönli­
chen, formal gefaßten Freiheit. Über allen Werten steht der Pluralismus, der 
Grundlage der Demokratie geworden ist. Daran konnten die Klassiker der 
Antike und des Mittelalters noch nicht denken, da man den wertneutralen 
Staat noch nicht kannte. Ihr oberstes Anliegen in der Frage nach den Staats­
formen war, wie gesagt, jene Staatsform zu finden, die dem Staatsziel, d.h. 
dem Wohl aller, am besten dient. Und da sie die Ethik als Lehre des guten 
und glücklichen Lebens verstanden, war die Politik für sie, wie bei Aristote­
les, die höchste Stufe der Ethik. 

Von dieser Grundlage aus muß der Ethiker heute darüber Rechenschaft geben 
können, mit welchen Argumenten er die modern verstandene Demokratie 
rechtfertigen kann. Das Augenmerk richtet sich dabei vordringlich nicht auf 
die ethische Wertung der menschlichen Handlung in der Politik, sondern auf 
das System, in welchem sich das Handeln befindet. Dieser Gedanke ist zu 
beachten, weil er sich durch alle Demokratietheorien hindurchzieht bis in die 
eigenwillige Systemtheorie von N. Luhmann'. Nicht von Selbstverwirkli­
chung ist mehr die Rede, sondern einzig von Systemwerten, d.h. von sy­
stemerhaltendem Verhalten. 

Die Frage nach der Definition der Demokratie 

Geschichtlich betrachtet, hat sich der Begriff der Demokratie entsprechend 
den mit dem Mißbrauch der Herrschaftsgewalt gemachten Erfahrungen ge­
bildet. Der in der klassischen Politik vorherrschende Begriff des Gemein­
wohls war nicht mehr ein philosophischer Begriff, der aus der Natur des 
Menschen erwächst, sondern das Gemeinwohl, welches das Volk für sich als 
sein Wohl begreift, wie es bei Lincoln (1863) zum Ausdruck kommt: Die 
Demokratie ist „Herrschaft des Volkes, durch das Volk und für das Volk" 
(government of the people, by the people, for the people). Lincoln knüpft 
damit an J.J. Rousseaus (1712-1778) zentralen Gedanken von der Identität 
von Herrscher und Beherrschtem an. Grundlegend ist in allen Vorstellungen 
von Demokratie die liberale individuelle Freiheit. Eine rein liberale Definiti­
on hätte von allen sozialen Anliegen abgesehen und die Unterschiede von 
arm und reich in Kauf genommen. Doch die französische Revolution hat mit 
ihrer Losung „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" die Tore selbst für 

1 N. Luhmann, Komplexität und Demokratie. In: Politische Vierteljahresschrift 19 (1969) 314 ff. 
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eine kommunistische Konzeption geöffnet. In der Demokratie werden die 
verschiedensten Anliegen des Volkes zu einem Ordnungsganzen zusammen­
gestellt: Freiheit, besonders die freie Meinungsäußerung, Vielfalt, Pluralität 
der Wertvorstsellungen, offene Dynamik, Meinungskonkurrenz, Gleichheit in 
der Einkommens- und Vermögensverteilung usw. Je nach weltanschaulicher 
Orientierung hat eine der verschiedenen Intentionen, die in dem reichhaltigen 
Begriff der Demokratie dominiert, definitorische Funktion. Grundsätzlich 
läßt sich sagen, daß in allen Konzeptionen die formale Freiheit, die sich der 
Herrschaftsmacht gegenüber so weit wie immer möglich als vorrangig be­
zeichnet, der Ausgangspunkt demokratischen Denkens ist. Da die individu­
elle Freiheit sich auf die vielen Glieder der staatlichen Gemeinschaft aufteilt, 
kann man als Grundintention auch den Entscheidungspluralismus angeben. 

Die Idee des Pluralismus 

Seitdem Descartes (1569-1650) den Intellekt von der Wirklichkeit getrennt 
hat, gibt es keine Wahrheit mehr, die über die sinnliche Erfahrung hinaus­
geht. Die sinnliche Erfahrung kann uns nur einmalige Fakten vermitteln, die 
wir sammeln mögen, ohne je zu einer der Wirklichkeit entsprechenden Er­
kenntnis des Allgemeinen zu kommen. Jegliche sogenannte Werterkenntnis 
ist nichts anderes als das in der eigenen Haut erfahrene Glücks- oder Un­
glücksempfinden. Jede Entscheidung für die Zukunft ist darum ein Versuch, 
eine neue Erfahrung im Sinn unseres Strebens nach Glück zu machen. Es 
bleibt aber immer beim Versuch, bei dem mit dem Irrtum zu rechnen ist. In 
diesem Sinn hat K.R. Popper die Theorie von trial and error aufgebaut. Für 
die politische Entscheidung, die für eine Vielheit von Menschen gelten soll, 
bleibt darum nur die Entscheidung der Mehrheit. 

Diese Theorie der Mehrheitsentscheidung ist aber nicht die Gleiche wie die 
der Mehrheitsentscheidung in der klassischen Vorstellung. Die Klassiker 
haben im Anschluß an Aristoteles im Mehrheitsentscheid noch eine Annähe­
rung an die Wahrheit erblickt. Man war der Ansicht, daß die Mehrheit in 
gewisser Hinsicht gleich dem Resultat ausgewogener Vernunfterkenntnis sei. 
Seitdem der Descartessche Sensualismus obsiegte, ist jede Hoffnung auch 
auf eine Annäherung an die Wahrheitserkenntnis ein Irrtum. Gleiches gilt für 
den Begriff des Gemeinwohls, der irgendeine reale Bedeutung für die Ganz­
heit einer Mehrheit hätte. Das Empfinden der vielen Einzelnen ist darum die 
einzige Formel, um aus dem Dilemma herauszukommen, ohne jeden An­
spruch auf Vernunft und Wahrheit. Auf dieser Philosophie, wenn man diese 
Denkweise noch so nennen darf, gründet die liberale Definition der Demo­
kratie. Die Herrschaftsgewalt des Staates ist damit ausgeschaltet. 
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Die liberale Demokratie - Der reine Pluralismus 

Die liberale Auffassung von Demokratie ist aus der Sicht der formalen Frei­
heit aller die logischste Form von demokratischem Verständnis der Politik. 
Die Forderung der sozialen Gerechtigkeit ist dadurch erfüllt, daß jeder hat, 
was er durch eigene Leistung erbracht hat. Nur an diejenigen ist dabei nicht 
gedacht, die aus natürlichen Gründen nichts leisten können. Im liberalen Sinn 
wird deren Anliegen durch die humanen (karitativen) Beziehungen der Indi­
viduen erfüllt. 

Vor jeder Hereinnahme von sozialen Komponenten in das Demokratiever­
ständnis wird gewarnt. Gleiche Freiheit für alle dürfe nicht nach kommunisti­
schem Rezept mit gleicher Verteilung von Einkommen und Vermögen auf 
alle verwechselt werden. 

Die liberale Idee der Demokratie ist zugleich die reinste Form des politischen 
Pluralismus, d.h. der Identität von Herrscher und Beherrschtem: jeder hat 
formal das gleiche Recht der politischen Entscheidung. Die existentiellen 
Interessen treten in den Hintergrund. Der Politikwissenschaftler und Sozialist 
Harald Laski hatte an sich diesen direkten Pluralismus der politischen Ent­
scheidung verteidigt; er hat aber zugleich die existentiellen Interessen der 
Bürger miteinbegriffen, in der Meinung, daß sich im individualistischen 
Konkurrenzkampf der Interessen von selbst als Resultat die soziale Einheit 
ergebe und sich damit die Repräsentation des Volkswillens wie auch die 
Intervention der Staatsmacht erübrigen. Doch kann eine solche Demokratie 
keine stabilen Verhältnisse schaffen. Die Macht der vielen Unzufriedenen 
läßt sich damit nicht beseitigen. Der dauernde substantielle Wechsel der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, etwa von der Marktwirtschaft in die Planwirt­
schaft und umgekehrt, von einer Wahlperiode in die andere ist nicht zu voll­
ziehen. 

Das gleiche gilt auch von der reinen liberalen Demokratie. Die Politik läßt 
sich nicht als Parallele zur Marktwirtschaft konstruieren, wie es verschie­
dentlich versucht wurde (/. M. Buchanan/G. Tullock, A. Downs). Die materi­
ellen Interessen lassen sich vom Willen zur Freiheit nicht abtrennen. Der 
reine Pluralismus, der nur mit der formalen Freiheit operiert, ist eine Utopie. 
Selbst in jeder plebiszitären Demokratie, die an sich den reinen Pluralismus 
verwirklichen sollte, bilden sich spontan Interessengruppen, die sich kaum in 
einen umfassenden Kompromiß einbinden lassen. 

N. Luhmann anerkennt den Kompromiß höchstens für eine einzelne demo­
kratische Entscheidung. Ihm kommt es auf die Vielfältigkeit der Ansichten, 
auf die allseitige Dynamik und Offenheit des Systems an. Ein dauerhafter 
Konsens ist für ihn demokratiewidrig. Die Demokratie kann nur bei Komple­
xität der Meinungen und Entscheidungen erhalten werden. Im Vordergrund 
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steht demnach nicht der Mensch, der seine Selbstverwirklichung in freier 
Entscheidung sucht, sondern der Dauerbestand des Systems. Dieser Zweck 
wird natürlich nur erreicht, wenn jedem die ihm genehme Wahl offensteht. 
Jedoch ist auch diese nur demokratiegerecht, wenn sie flexibel bleibt. Im 
Grund sind diese auf dem Reißbrett der ewigen Demokratie vorgenommenen 
Überlegungen nichts anderes als die Erfüllung der von der Demokratie gefor­
derten Offenheit für die stets wechselnden Wertpräferenzen der Bürger. 

Die repräsentative Demokratie 

In dem Augenblick, in dem die Freiheit mit der Interessenpräferenz verbun­
den ist, ergibt sich ein wenigstens teilweiser Konsens, der in einer Gruppen­
bildung und im Bedürfnis einer entsprechenden Repräsentation seinen Aus­
druck findet. Die Frage, ob die repräsentative oder die plebiszitäre Demokra­
tie vorzuziehen ist, hängt von der Funktionsfähigkeit des einzelnen Systems 
ab. Da es in der modernen Demokratie nicht um die Wahrheit, d.h. das echte 
Gemeinwohl, sondern vielmehr um die Partizipation des Volkes an der Re­
gierung geht, kann man sagen, daß die plebiszitäre Demokratie rein theore­
tisch den Vorrang haben sollte, soweit sie in einer gewissen Größe noch 
funktionsfähig ist. Bei substantiellen Fragen, die zutiefst von allen Bürgern 
wahrgenommen werden müssen, ist wohl in jedem Fall eine Volksbefragung 
angezeigt. Doch auch dieses Urteil hat nur Gültigkeit bei Berücksichtigung 
aller konkreten Bedingungen. Bei der heutigen Macht der Medien, die zum 
Teil von finanzkräftigen Instituten unterhalten werden, wird es immer fragli­
cher, ob es überhaupt noch einen vernehmbaren Volkswillen gibt. Die enga­
gierten Verteidiger der Repräsentation weisen zusätzlich auf die Komplexität 
der heutigen sozialen und wirtschaftlichen Probleme hin, die durch Volksent­
scheid nicht lösbar sind. Andererseits kann ein Volksentscheid den politi­
schen Repräsentanten, heißen sie nun Regierung oder Parteien, die Augen für 
Anliegen öffnen, an die sie aus ihrer abstrakten Sicht nicht denken. In der 
Schweiz hat ein Volksentscheid, der sich gegen Regierung und Parteien aus­
sprach, oft gute sachlich gerechtfertigte Dienste geleistet. Andererseits sind 
viele Bürger bei Gesetzesvorlagen, die vom Parlament dem Volk unterbreitet 
werden, nicht imstande, den ganzen Sachverhalt zu beurteilen. Dazu braucht 
es oft spezielle Gremien von Fachleuten. 

In einer gesellschaftlich strukturierten Demokratie wird die politische Ent­
scheidung im sozialen Vorraum vorbereitet wird. Hier werden die vielen 
verschiedenen Individualinteressen gesiebt und gleichlautende Interessen in 
Gruppen gebündelt. Auf diese intermediären, zwischen dem Staat und den 
Individuen sich bildenden Interessengruppen hat der Rechtshistoriker Otto 
von Gierke in seinem in den Jahren 1908 bis 1913 in mehreren Bänden veröf­
fentlichten Werk „Das deutsche Genossenschaftsrecht" hingewiesen. Dieser 
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Interpretation folgten der Konstrukturalismus, der Kommunitarismus und 
ähnliche Gesellschaftstheorien. Zusätzlich zu diesen Interessengruppen, die 
sich nicht als politische Gebilde verstehen, bildeten sich solche, die sich eng 
an bestehende Parteien anschlossen, wie z.B. die Gewerkschaften und Unter­
nehmerverbände. 

Die repräsentative Demokratie kann für sich den Vorteil buchen, daß sie dem 
alten Anliegen des Gemeinwohls näherkommt als die plebiszitäre Demokra­
tie, da die politischen Entscheidungen nicht lediglich das mathematische 
Ergebnis der Mehrheit sind. Die Elitentheorie Schumpeters unterstreicht noch 
diesen Gesichtspunkt der politischen Arbeitsteilung im Sinn des Gemein­
wohls. 

Die große Lücke im demokratischen Pluralismus: das fehlende Gemeinwohl 

So sehr der Individualismus in der repräsentativen Demokratie eine gewisse 
Einschränkung erfuhr, bleibt doch das Dilemma, daß der Interessenpluralis­
mus von Gruppen immer noch nicht der Einheitsidee, die wesentlich zum 
Staatswesen gehört, entspricht. Man kann auf den Begriff eines sachlich 
begründeten Gemeinwohls als einer die Individuen übergreifenden Norm 
nicht verzichten, wenn man eine stabile Politik betreiben will. Der Pluralis­
mus als Gegenmaßnahme gegen den Totalitarismus kann für sich allein noch 
keine Lösung sein. E. Fraenkel2 hat darum von seinem Neopluralismus aus 
erklärt: „Eine pluralistische Demokratie ist nur lebensfähig, wenn über ihrem 
in den Partikulargruppen in Erscheinung tretenden pluralistischen Charakter 
nicht übersehen wird, daß sie eine Organisation des Gesamtvolkes, d.h. aber 
eine Demokratie darstellt. Die Gretchenfrage einer jeden pluralistischen De­
mokratie lautet, wie trotz der Anerkennung von kollektiv geltend zu machen­
den Partikularinteressen ein Gemeinwille gebildet und das Gemeinwohl ge­
fördert werden kann. Das kennzeichnende Merkmal einer pluralistisch orga­
nisierten Demokratie ist darin zu erblicken, daß sie das bonum commune 
durch den Ausgleich der Gruppeninteressen im Rahmen des Staates unter 
Beachtung der Minimalerfordernisse einer allgemeingültigen Wertordnung 
zu erreichen bestrebt ist." Woher Fraenkel diese allgemeingültige Wertord­
nung nimmt, wird allerdings nicht klar. Eine allgemeingültige Wertordnung 
ist nur durch ein moralisches Urteil erkennbar. Doch scheint bei Fraenkel als 
Erkenntnismittel nur der reine Kompromiß der Interessenvertreter übrigzu­
bleiben. Und das genügt für eine naturrechtliche Begründung nicht, die 
Fraenkel eigentlich sucht, aber nicht findet.3 

2 Deutschland und die westlichen Demokratien, Stuttgart 5 1973. 
3 Vgl. dazu Joachim Detjen, Neopluralismus und Naturrecht, Zur politischen Philosophie der 
Pluralismustheorie, Paderborn 1988. 
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Auf diesem erkenntnistheoretischen Mangel beruht die Schwierigkeit, den 
modernen Begriff der pluralistischen Demokratie ethisch zu rechtfertigen. 
Wie kann dieser Mangel beseitigt werden? Ist er überhaupt zu beseitigen? 
Theoretisch ist er nicht zu beseitigen, weil der moderne Begriff des Pluralis­
mus jede universal gültige Werterkenntnis ablehnt. In der Praxis könnte man 
der Schwierigkeit entgehen, wenn die Gesellschaftsglieder de facto die Über­
zeugung von absolut universal gültigen Werten kundtun würden. Nur dann 
wäre die existente pluralistische Demokratie ethisch zu rechtfertigen trotz 
ihres fundamentalen theoretischen Irrtums. Der Ethiker kann bei dieser 
Sachlage nur auf die moralische Erziehung der demokratisch organisierten 
Gesellschaft hinweisen. Diese Aufgabe müßten eigentlich die Kirchen über­
nehmen können. Doch auch ihre Mitglieder haben, wie man selbst bei der 
katholischen Bevölkerung, die eigentlich gemäß der dogmatischen Einstel­
lung des kirchlichen Lehramtes dem naturreehtlichen Denken verpflichtet 
sein müßte, feststellt, den Sinn für allgemeingültige Moralnormen verloren. 
Auf irgendeine Weise bleibt darum die freie Demokratie der Gefahr ausge­
setzt, in die sozialistische abzuirren. 

Es gibt nur so lang die Möglichkeit, Demokratie ethisch zu rechtfertigen, als 
man einen Konsens von allgemeinen natürlichen Prinzipien feststellen kann. 
Tatsächlich sind diese praktisch unbewußt in vielen Arten der demokrati­
schen Organisation implizit vorhanden. Doch werden diese an sich jeder 
Vernunft zugänglichen Ordnungsprinzipien durch die Annahme der grund­
sätzlichen Wertfreiheit überdeckt. Darum neigen alle Demokratietheorien zur 
pluralistischen Demokratievorstellung und entziehen sich so der ethischen 
Rechtfertigung. Ohne eine gewisse Homogenität gibt es keinen funktionie­
renden Staat. Die stärkste Homogenität ruht auf dem Fundament der ethni­
schen Gemeinsamkeit. Wenn diese nicht vorhanden ist, braucht es eine hohe 
geistige Gemeinsamkeit in der Form der gleichen Lebensnormen, mit ande­
ren Worten der gleichen Ethik, trotz eventuell verschiedener religiöser Be­
kenntnisse. 

Es muß zur Vermeidung eines Mißverständnisses betont werden, daß hier 
kein Angriff gegen den Kompromiß unternommen wird. Ohne den Kompro­
miß, der auf dem Prinzip der Toleranz aufbaut, gibt es kein erträgliches Zu­
sammenleben. Das hat zurecht Bernhard Sutor betont.4 Da aber die moderne 
Demokratie den Trend zum absoluten Wertpluralismus, d.h. zur reinen De­
mokratie, hat, stellt sich die Frage, wie sie noch unter diesem Gesichtspunkt 
legitimiert werden kann. Thomas von Aquin hat sich den absoluten Wertplu­
ralismus in der Gesellschaft noch nicht vorstellen können. Seine Lehre von 
der Toleranz setzt immer noch die allgemeine Anerkennung von naturrechtli­
chen Prinzipien voraus. Er äußerte sogar die Ansicht, daß es dem Menschen 

4 Toleranz und Kompromißfähigkeit. In: Die Neue Ordnung, 53. Jg., 1999, 36-46. 
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nicht möglich ist, die allgemeinsten moralischen Grundnormen zu leugnen. 
Nur von dieser Basis aus ist der Kompromiß logisch denkbar. 

Nicht nur Konsens der individuellen Interessen 

Der Konsens, der für die Demokratie als der politischen Organisation von 
„one man one vote" gefordert wird, muß mehr sein als nur die Gemeinsam­
keit in den individuellen Interessen. Das Interesse müßte sich auch auf die 
sozialen Ordnungsnormen beziehen. Gedacht ist hierbei an die Ökologie, vor 
allem aber an die sozialpolitische Verantwortung der gegenwärtigen Gesell­
schaft für die kommenden Generationen. Es geht nicht an, daß die heutige 
Gesellschaft aus Eigeninteresse auf Kosten der kommenden Generation eine 
Schuldenlast anhäuft. Die Demokratie des „one man one vote" kennt kein 
Familien- oder Elternvotum. Es liegt darum alles an der gegenwärtigen Gene­
ration, über die individuellen Interessen hinaus einen Konsens hinsichtlich 
der Ordnungsnormen für eine stabile Gesellschaft zu finden.5 

Folgerungen für die Demokratisierung von Entwicklungsländern 

Im allgemeinen sind Entwicklungsländer nicht gekennzeichnet durch einen 
ausgesprochenen Individualismus, der in der modernen Demokratietheorie 
vorausgesetzt wird. Sie sind zu sehr mit ihren traditionellen Gruppierungen 
verbunden. Diese Form gemeinsamer Lebensbewältigung reicht allerdings 
meistens nur bis an die Grenzen dessen, was man als Heimat oder vielleicht 
nur als Stammesverband bezeichnen kann. Das entspricht ungefähr dem, was 
wir in den Großgesellschaften unter Gemeindeautonomie verstehen. Die 
Kolonisierung hat auf die autochthonen Gruppenbildungen kaum Rücksicht 
genommen. Sie hat vielmehr die verschiedensten Stammesverbände unver­
mittelt einem künstlich geschaffenen Staat einverleibt. Natürlich müssen die 
alten gesellschaftlichen Strukturen sich irgendwie öffnen, um in einen größe­
ren Verbund integriert zu werden. Am einflußreichsten würde dies wohl 
zunächst auf wirtschaftlichem Gebiet geschehen durch die Einbindung in 
eine umfassende Marktwirtschaft. Diese setzt aber eine wirtschaftliche Indi­
vidualisierung im Sinn des Privateigentums voraus, ohne daß damit notwen­
digerweise das Familieneigentum aufgelöst werden müßte. Das Privateigen­
tum ist ein wirksames Mittel im Hinblick auf die Erziehung zur Eigenver­
antwortung in einem größeren gesellschaftlichen Gebilde. Es zwingt zugleich 

5 Vgl. hierzu den instruktiven Artikel von Max Wingert, Familienrecht - Grundrecht für Kinder, 
in: Die Neue Ordnung, 53. Jg., 1999, 118-128. 
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den einzelnen, selbst auch die einzelne Familie, zur Eigenvorsorge und rie­
gelt die Tendenz ab, auf Kosten der Gemeinschaft zu leben, wie es in den 
kommunistischen Demokratien der Fall ist. Eine stabile freie Gemeinschaft, 
somit auch eine echte Demokratie, gibt es ohne Privateigentum nicht. 

Die Demokratisierung eines Entwicklungslandes ist also nur nach langer 
gesellschaftspolitischer Vorbereitung möglich. Sie kann nicht von heute auf 
morgen erzwungen werden, indem man mit wirtschaftlicher Blockade oder 
Verweigerung der Entwicklungshilfe droht, wenn ein Land nicht gleich den 
Sprung in die globalisierte Marktwirtschaft wagt. 

Die Systematik der Probleme der Demokratie 

Demokratie wird hier als typisch politischer Begriff verstanden, obwohl man 
auch von der Demokratisierung einzelner gesellschaftlicher Gruppen spricht 
(Gewerkschaften, Schulwesen, Kirche usw.). Aber selbst im politischen Be­
reich ist der Begriff Demokratie vielgestaltig. Man spricht von direkter und 
parlamentarischer Demokratie usw. Theoretisch kann man das Modell einer 
„reinen Demokratie" aufstellen. Doch hat dieses für die politische Wirklich­
keit wenig Sinn, noch weniger als das Modell der „Marktwirtschaft". Der 
liberale Marktwirtschaftler kann versuchen, die sozialen Überlegungen aus 
der Wirtschaftspolitik auszuklammern und nur die Maximierung der Produk­
tivität ins Auge fassen, obwohl er damit auf lange Sicht auf politischen Wi­
derstand stoßen wird. Der Politiker kann in seiner Bemühung um Demokrati­
sierung keinen Sektor des menschlichen Lebens ausklammern. Er muß daher 
vor der Errichtung einer demokratischen Staatsform die soziologisch­
politischen Voraussetzungen studieren und danach den jeweils anwendbaren 
Begriff von Demokratie ermitteln. 

Die soziologisch-politischen Voraussetzungen, zu denen auch die morali­
schen Bedingungen gehören, werden vom Politologen im allgemeinen unter 
der Überschrift „die bürgerliche Gesellschaft" behandelt. Im Zusammenhang 
hiermit steht die Frage nach der demokratisch-politischen Bildung usw. Die 
Frage nach dem Verhältnis der Demokratie zu den Werten wird teilweise 
schon in der Begriffsbestimmung der Demokratie ventiliert, wo gefragt wird, 
ob die Demokratie einen Wert darstelle oder nur ein Mittel zur Wertverwirk­
lichung sei. Die Antwort auf diese Frage bildet den Hintergrund für die ver­
schiedenen Stellungnahmen zu Einzelproblemen der Demokratie. Da alle 
Autoren, bewußt oder unbewußt, irgendeine Wertprämisse, und wäre diese 
nur negativ, voraussetzen, muß man zuerst diese zu ermitteln suchen, um ihr 
Demokratie Verständnis in seiner Konsistenz oder unter Umständen in seinen 
Unstimmigkeiten zu erkennen. Es ist z.B. schwer verständlich, wie man unter 
der Voraussetzung der rein pluralistisch verstandenen Demokratie noch von 
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einer Erziehung zum demokratischen Verhalten sprechen kann, da es Erzie­
hung nur im Hinblick auf einen Wert gibt. 

Um die vielfältigen Fragen, die sich mit der Demokratie verbinden, in ein 
System zu bekommen, könnte die aristotelische Philosophie eine Hilfe sein. 
Nach Aristoteles wird jedes Seiende gemäß seinen vier Ursachen definiert: 1. 
nach der materialen Ursache, 2. nach der formalen Ursache, 3. nach der Fi­
nalursache, 4. nach der effizienten, d.h. operativen Ursache. Der Begriff 
„Ursache" wird, wie man sieht, analog verwandt, während man im deutschen 
von der Ursache nur spricht, wenn man etwas denkt, das produktiv tätig ist. 
Der Ausdruck „Ursache" ist hier jedoch metaphysisch zu interpretieren als 
die im Sein eines existierenden Wesens begründeten Komponenten, ohne die 
es nie existieren könnte. 

Die Materialursache der Demokratie ist die staatlich zusammengehaltene 
Gesellschaft, und zwar in ihrem inneren Aufbau. Hier geht es vor allem um 
die intermediären Körperschaften, Gewerkschaften, Einrichtungen der politi­
schen Bildung usw. bis zu den Parteien. Unter diesem Gesichtspunkt werden 
der demokratischen Herrschaftsgewalt im Sinn des Subsidiaritätsprinzips 
bestimmte Vorgaben gemacht, um das politische Leben gesellschaftlich zu 
fundieren. 

Die Formalursache ist das Recht der Bürger auf Partizipation an der Herr­
schaftsgewalt des Staates. Die Finalursache ist das Gemeinwohl, das Wohl­
ergehen aller. Die effiziente, d.h die operative Ursache der Demokratie ist 
das Votum der Bürger. 

Aus dieser Sicht löst sich die Frage von selbst, ob die Demokratie ein Mittel 
oder ein Wert sei. Sie ist im besonderen ein Mittel der Partizipation aller an 
der Herrschaftsmacht des Staates. Als solche ist sie zwar „wertvoll" für die 
menschliche Person, nicht aber ein „Wert" im Sinn der Ethik als ein von der 
Natur des Menschen gefordertes Ziel. 

Die aristotelische Systematik zeigt deutlich, daß zur Erfassung des Wesens 
der Demokratie der formale Begriff der Freiheit nicht ausreicht. 
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II. DIE ETHIK DER PARTEI 

Das Problem der nominalistischen Definition 

Die Partei ist, ganz allgemein betrachtet, eine politisch tätige Gruppe von 
Individuen in der Demokratie. Um diese Gruppe gegen die andern Gruppen­
bildungen in der Demokratie abzugrenzen, muß man ihr spezifisches Ziel 
definieren. Hilfreich ist hierbei die Definition des Politologen Max Weber, 
der die Partei definiert als eine Vereinigung von Individuen zum Zweck der 
Erlangung der Staatsmacht im Rahmen der von der Verfassung vorgezeich­
neten Grenzen. Damit ist die Partei von jedem anderen Verband der Gesell­
schaft unterschieden. Sie ist kein Verband zum Zweck der solidarischen 
Hilfeleistung, Pflege einer besonderen, etwa kulturellen Aufgabe oder ein 
Verband von irgendwelchen gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen wie 
die Gewerkschaft oder der Unternehmerverband. Sie ist auch keine Bürger­
initiative. Ob sie in keiner Weise Gruppeninteressen dienen kann, ist auf 
dieser Erkenntnisebene noch nicht zu entscheiden. Vordringlich, so erklärt 
der Politologe, ist der Kampf um die Staatsmacht. Nur von diesem Ziel her 
könnte ein Interessenverband Partei genannt werden. 

Der Ausdruck „Kampf um die Macht im Staat" läßt allerdings zu sehr an eine 
totalitäre Bewegung denken. Vorsichtiger würde man wohl von der Einfluß-
nahme auf die politische Willensbildung sprechen im Sinn des deutschen 
Parteigesetzes, gemäß dem die Partei verstanden wird als Vereinigung von 
Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des ganzen Staa­
tes oder eines Landtages (Provinz) auf die politische Willensbildung Einfluß 
nimmt und an der Vertretung des Volkes im obersten Parlament oder dem 
Parlament eines Landes mitwirken will, wenn sie nach dem Gesamtbild der 
tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer 
Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in 
der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser 
Zielsetzung bietet.1 Max Weber wollte in seiner Schrift "Politik als Beruf 
das typisch Politische herausarbeiten. Wenn man ihm erwiderte, der Politiker 
wolle primär das Wohl des Staates, würde er antworten, daß diese lobens­
werte Absicht nicht die des Politikers "als" Politiker sei, sondern des wohler­
zogenen Menschen, der Politik betreibe. 

Vgl. Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) vom 31. Januar 1994 § 1,2. 
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Ist das der Weisheit letzter Schluß? Dann wäre Politik als solche nichts ande­
res als Schlauheit auf dem Weg zur Staatsmacht, sei es die Schlauheit zum 
Guten, sei es die zum Bösen, sofern man nur den Kampf um die Macht zum 
Ureigenen der Politik macht. So dachte auch Machiavelli, der die Moral als 
Vehikel zur Macht oder zur Machterhaltung erklärte. So denken auch die 
Positivisten. 

Die normative Definition der Partei 

Die Ethik der Demokratie kann sich nicht erschöpfen in der Ordnung des 
Wettbewerbs um die Staatsmacht. Die Frage nach einer ethisch annehmbaren 
demokratischen Ordnung kann im Sinn der aristotelischen Finalethik nur 
vom Gemeinwohl aus beantwortet werden, wobei Gemeinwohl nicht einfach 
die Summe der Interessen bedeutet. Das Gemeinwohl ist ein Zielwert, der mit 
der menschlichen Natur übereinstimmen muß. Doch zur Ermittlung dieses 
Zielwertes taugt das Mehrheitsprinzip nur bedingt. Für sich allein betrachtet, 
ist es wertneutral. Der einzelne Bürger entscheidet durchwegs entsprechend 
seinen Interessen, d.h. nach dem, was ihm als Individuum wertvoll erscheint. 
Die ethische Überlegung kulminiert darum in der Frage, auf welchem Weg 
oder unter welchen Bedingungen das Eigeninteresse so beeinflußt werden 
kann, daß es wenigstens annähernd mit dem Gemeinwohl, im naturrechtli­
chen Sinn verstanden, übereinstimmt. Zur Zeit des Thomas von Aquin, in der 
alle Bürger aufgrund des christlichen Glaubens noch einig waren im allge­
meinen Konsens bezüglich der natürlichen Lebensnormen, konnte man wie 
Thomas das Werturteil der Mehrheit noch mit dem Gemeinwohl identifizie­
ren. Das ist heute nicht mehr möglich. Der moderne Demokrat anerkennt als 
Grundnorm nur noch die Freiheit, zwar die Freiheit aller, jedoch nicht mehr 
die Bindung an objektiv für alle gültige Lebensnormen. 

Im folgenden gehen wir stufenweise die Normen durch, die zur ethischen 
Definition der Partei führen. 

Die oberste Norm der Partei 

An erster Stelle müssen wir uns fragen, wozu die Staatsmacht da ist und wie 
sie legitimiert wird, um zu erfahren, welche Aufgaben der Partei aufgebürdet 
sind, d.h. wofür sie überhaupt zu existieren das Recht hat. 

Die Staatsgewalt ist nur Macht im Dienst der allgemeinen Wohlfahrt, im 
weitesten Sinne verstanden als Wohlergehen aller in wirtschaftlicher, sozialer 
und kultureller, sogar auch weltanschaulicher Hinsicht, letzteres im Sinn der 
freien Bestimmung der Lebenseinstellung eines jeden. Diesen gesamten 
Komplex nennt man Gemeinwohl. Der Staat ist also nicht Selbstzweck, er 
dient vielmehr einem vorgeordneten Zweck. Wer darum zur Staatsmacht 



II. Die Ethik der Partei 113 

strebt, muß den dem Staat vorgeordneten Gemeinwohlwerten dienen. Das ist 
die erste und oberste Anforderung, die an jede Partei gestellt ist. Während im 
wirtschaftlichen Sektor die Verbände ausgesprochen ihre Interessen vertreten 
und das Gemeinwohl nur indirekt, nämlich im Rahmen der staatlich um­
schriebenen Wirtschaftsordnung verwirklichen, ist es auf der politischen 
Ebene umgekehrt: zuerst das Gemeinwohl, dann die Eigeninteressen. 

Schon Augustinus hat auf diese Grundbedingung der Demokratie eindrucks­
voll hingewiesen: "Wenn ein Volk Selbstzucht besitzt und selber der eifernde 
Anwalt des allgemeinen Wohles ist, so daß jedermann dem öffentlichen In­
teresse vor dem privaten den Vorzug gibt, ist es dann nicht gerecht, daß ein 
solches Volk durch das Gesetz ermächtigt wird, sich seine Behörden selbst zu 
wählen, die seine Sache - denn dies ist doch der Staat - verwalten sollen? ... 
Wenn aber ein Volk entartet, so daß es seine privaten Interessen den öffentli­
chen voranstellt, sich seine Stimmen abkaufen, sich von ehrgeizigen Män­
nern bestechen läßt und die Herrschaft über sich gewissenlosen Leuten über­
antwortet, ist es dann nicht gleichfalls recht, daß ein tüchtiger und angesehe­
ner Mann diesem Volk die Gewalt, Ämter zu verleihen, nimmt und die Herr­
schaftsgewalt einigen wenigen guten Männern oder auch nur einem einzigen 
anheimgibt?" 2 Was hier Augustinus von jedem in der Demokratie lebenden 
Bürger im Hinblick auf die politische Tätigkeit sagt, gilt in gesteigertem 
Maße von den in einer politischen Vereinigung verbundenen Bürgern, d.h. 
von der Partei. 

Auf der höchsten Ebene der Ethik der Partei ist noch nicht die Rede von einer 
gegebenen Staatsverfassung mit einem Parteiengesetz. Es wäre schlimm, 
wenn es so wäre, dann könnte sich eine Partei damit abfinden, einzig von der 
Verfassung, die gerade gültig ist, normiert zu sein. Dann wäre es im Dritten 
Reich eine moralische Selbstverständlichkeit gewesen, zur NSDAP zu gehö­
ren. Gewissenhafte Politiker haben sich dagegen gesträubt und sind teilweise 
für ihre Haltung in den Tod gegangen. Waren sie vielleicht schlechte Politi­
ker, die eine "falsche" Vorstellung von einer Partei gehabt hätten? 

Gemäß dem Gesagten läßt sich die erste, wenngleich noch sehr allgemeine 
ethische Definition der Partei gewinnen: Die Partei ist ein den vorstaatlichen 
Gemeinwohlwerten verpflichteter Verband, der um den Zugang zur Staats­
gewalt kämpft oder den politischen Willensprozeß beeinflussen will. 

Diese Definition ist aber noch zu allgemein, das heißt, sie impliziert noch 
manches, was erläutert werden muß, um im demokratischen Staat praktisch 
werden zu können. Zur Demokratie gehört nämlich grundsätzlich die Zulas­
sung von mehreren Parteien. Und zum Rechtsstaat gehört außer der Verfas­
sung die juristische Reglementierung der Parteiaktivitäten. 

2 De libero arbitrio, L. I, cap. VI, 14; vgl. J. Messner, Naturrecht, 301. 
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Differenzierung durch Weltanschauung 

An sich ist das Gemeinwohl eines Volkes nur eines. Danach müßte jede Par­
tei, die sich vornimmt, über alle Interessenanliegen hinaus das Gemeinwohl 
anzustreben, "Volkspartei" genannt werden. Ergibt sich daraus die Einheits­
partei? Rein theoretisch kann sich an sich nur eine Partei als Volkspartei 
betrachten, die alle Schichten der Gesellschaft und die Interessen aller in 
einem sittlich vertretbaren Gemeinwohl integriert. Wenngleich die Wahrheit 
objektiv nur eine ist, so teilt sie sich in der Erkenntnis, zumal dann, wenn 
unvermeidliche persönliche Präferenzen sich in die Beurteilung einer Sachla­
ge einschleichen. Und das ist sicher dort der Fall, wo jeder seinen ihm zuge­
hörigen Platz im Gemeinwohl finden will, d.h. in der Politik. Obwohl das 
Gemeinwohl nicht lediglich eine Kompromißformel sein darf, wird es immer 
schwer, wenn nicht sogar unmöglich sein, ganz aus dem Kompromiß der 
Interessen herauszukommen. Der Kompromiß ist in der Demokratie ein un­
entbehrliches Mittel, zum Konsens zu kommen. 

In dieser Spannung von objektivem Wahrheitsgehalt und verschiedenartiger 
Erkenntnis des Gemeinwohls liegt die ethische Problematik der Parteien. Die 
Verschiedenheit der Erkenntnis bezüglich des Gemeinwohls hat hauptsäch­
lich zwei Gründe: 1. die Weltanschauung, im allgemeinen Sinn verstanden 
als Lebensauffassung, als Sinnerklärung gesellschaftlichen Daseins, 2. das 
Interesse im Sinn des Eigenwohls eines Verbandes. 

Die Weltanschauung hat von jeher die Parteien in der Demokratie differen­
ziert. Zwar vertritt man heute fast allgemein die Ansicht, daß die Weltan­
schauung diesbezüglich ihre Bedeutung verloren habe. Aber schon die wirt­
schaftlichen Ordnungskonzepte der Parteien lassen eine bestimmte Le­
bensphilosophie erkennen. Die Diskussion über das Leistungsprinzip und im 
Gefolge über das Verhältnis von Kapital und Arbeit wäre wohl unnötig, wenn 
nicht ein grundsätzlicher Dissens hinsichtlich der Stellung der Person in der 
Gemeinschaft bestände. Die Aufblähung der Sozialversicherung, die Pleiten 
der Krankenversicherungen hängen ebenfalls mit dieser tiefgreifenden Pro­
blematik zusammen. Und all das steht in irgendeiner Form auf den Program­
men der Parteien. Ganz unzweifelhaft zeigt sich der weltanschauliche Hinter­
grund in den Stellungnahmen zu kulturellen, d.h. Bildungsfragen, zu Ehe und 
Familie, sogar zum Grundrecht des Menschen auf Existenz (Fristenlösung). 
Nicht zuletzt ist an die Stellung des Staates zu den Religionsgemeinschaften 
zu denken, ein sicherlich weltanschauliches Problem, zu dem die Partei eben­
falls Stellung nehmen muß. 

Jede Partei muß darum bezüglich ihrer letzten Verwurzelung Farbe beken­
nen. Einfach zu erklären, daß die Partei für alle offen stehe, die demokratisch 
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denken, ist Täuschung, auch dann, wenn man die formalen Begriffe "Frei­
heit" und "Gerechtigkeit" hinzufügt. 

Legitime Gruppeninteressen 

Die Parteienlandschaft differenziert sich, wie man aus der Erfahrung weiß, 
noch mehr gemäß dem Interesse der verschiedenen Gruppen und Schichten. 
So kennt man die Namen "Arbeiterpartei", "Bauernpartei", "bürgerliche 
Partei", "Gewerbepartei" und ähnliche Namengebungen, allerdings nach 
Ländern verschieden. An sich widerspricht die reine Interessenvertretung 
dem Sinn der Partei, die, da sie an die Regierung gelangen will, dem Ge­
meinwohl und nicht dem Interesse einer gesellschaftlichen Gruppe ver­
pflichtet ist. Der Raum der Interessenkonkurrenz ist der der Wirtschaft und 
der Gesellschaft. Auf der Ebene der Politik sollte es nur um die verschiede­
nen Gemeinwohlkonzepte gehen. Da diese aber die Interessen aller einschlie­
ßen und naturgemäß stets irgendwie, ob gewollt oder ungewollt, von den 
Eigeninteressen infiziert sind, erhalten sie das Kolorit der Eigeninteressen 
einer Gruppe. Das ist durchaus legitim, da die einzelne Gruppe der Überzeu­
gung sein kann, daß sie in der Gemeinwohlvorstellung der anderen nicht 
ausreichend berücksichtigt ist. Irgendwo müssen die Interessen der Gruppen 
jedoch effizient zur Geltung kommen. Und diese Effizienz ist naturgemäß 
mit der Politik verbunden. 

Zu gewissen Zeiten und unter bestimmten Bedingungen bietet die Interessen­
partei die einzige Möglichkeit für eine durch staatliche Gesetze unterdrückte 
Gruppe mit ihrem legitimen Anliegen durchzudringen. Voraussetzung ist 
hierbei die Disposition zur Zusammenarbeit mit den anderen Parteien im 
Sinn des Gemeinwohls. Ohne Erfüllung dieser Bedingung würde sich eine 
Interessenpartei als Systemverändererin verstehen mit dem Trend, den Platz 
einer Einheitspartei zu erringen. 

Um dem Verdacht zu entgehen, partikuläre Interessen zu vertreten, geben 
sich alle Parteien als Vorkämpfer des Gemeinwohls aus. Der reife Bürger 
müßte an sich in der Lage sein, ideologiekritisch Interessenhintergründe 
festzustellen und deren Legitimität zu beurteilen. Klugerweise wird er nicht 
nur die wirtschaftspolitischen, sondern vor allem die gesellschaftspolitischen 
Zielsetzungen untersuchen. 

Wir können nun die erste, noch sehr allgemeine Definition der Partei auf­
grund der näheren Explikation des Begriffs Gemeinwohl um zwei weitere 
Elemente ergänzen: 1. das Vorliegen eines bestimmten Gemeinwohlkonzep­
tes, 2. die Anerkennung der Grenzen dieses Konzeptes und damit die Aner­
kennung der Existenz anderer parteilicher Vorschläge. Danach ergibt sich 
folgende detailliertere Formulierung der Definition: Die Partei ist ein den 
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vorstaatlichen Gemeinwohlwerten verpflichteter Verband, der in Verant­
wortung gegenüber diesen Werten ein konkretes Gemeinwohlkonzept vorlegt 
und in Einhaltung der demokratischen Verhaltensnormen um den Zugang zur 
Staatsgewalt kämpft. 

Die demokratische Verfassung als Norm der Parteien 

Wenn in der Staatsphilosophie vom Staat und seinem Objekt, dem Gemein­
wohl, die Rede ist, dann ist noch nicht an einen einzelnen Staat innerhalb 
einer Vielfalt von Staaten gedacht. Es ist die Idee des Staates, die sich in 
jedem existierenden Staat verwirklichen muß. Und wenn auf dieser höchsten 
Ebene der Abstraktion die Verfassung behandelt wird, dann ist eine jeden 
beliebigen Staat verfassende rechtliche Grundinstitution anvisiert. Es ist 
dabei von den rechtlichen Bedingungen die Rede, die zu einer menschenwür­
digen Verfaßtheit eines gesunden Staatswesens erfüllt werden müssen. Die 
Gründer der Verfassung eines einzelnen Staates müssen diese natürlichen 
Normen beachten. Diese haben ihren Stellenwert vor allen rein völkischen, 
durch geschichtliche Erfahrung gewonnenen Normen. Die in die Verfassung 
einzementierten Menschenrechte sind unantastbar. Man kann sie höchstens 
entsprechend den sich wandelnden und sich entwickelnden Verhältnissen 
umformulieren. Ihre Substanz muß aber erhalten bleiben. 

In der Verfassung ist naturgemäß auch die Grundstruktur der staatlichen 
Organisation enthalten, und die Parteien haben sich an die Verfassungsnor­
men zu halten. Heißt dies nun auch, eine Partei sei für alle Zeiten gebunden, 
die bestehende Demokratie zu erhalten? Diese Frage wurde im Westen im 
Hinblick auf den Osten nach dem zweiten Weltkrieg in der Diskussion über 
die Zulassung oder das Verbot einer bestimmten marxistisch­
kommunistischen Partei erörtert. Sie ist immer noch aktuell in jenen Ländern, 
in denen (wie z.B. in gewissen Entwicklungsländern) die freiheitliche Demo­
kratie keine Ordnung zu schaffen imstande ist. Eine Demokratie kann sich 
ebenso abnutzen wie eine Monarchie. Es läßt sich nicht mit absoluter Gewiß­
heit ausmachen, daß unsere demokratische Staatsform für alle Zeiten die 
einzig menschenwürdige Staatsform ist. 

Zu beachten ist der Unterschied zwischen den in jeder Staatsform geforderten 
Menschenrechten und den in der Demokratie formulierten politischen Rech­
ten des Bürgers. Die typisch demokratischen Bürgerrechte sind formeller Art, 
d.h. sie betreffen nur die Modalität, das Prozessuale des politischen Han­
delns. Jeder wahlberechtigte Bürger hat die gleiche Stimme wie der andere, 
ob er gescheit ist oder dumm, ob verantwortungsbewußt oder liederlich, ob 
auf das Gemeinwohl oder ausschließlich das Eigenwohl bedacht. In das 
Mehrheitsvotum wird das optimistische Vertrauen gesetzt, daß sein Resultat 
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vernünftig ist, also der Wahrheit entspricht. Vom einzelnen Bürger wird die 
hohe moralische Verantwortung erwartet, daß er das Gemeinwohl dem Ei­
genwohl vorzieht. In dieser Erwartung liegt das große Risiko der Demokratie. 
Damit die Wahrheit nicht völlig in einem reinen Verfahrensmodus untergeht, 
haben die Parteien im Parlament wie die Regierung die Pflicht, dem Gewis­
sen und nicht dem Mandat zu folgen. Damit soll die nicht auszuschließende 
"Gewissenlosigkeit" des Bürgers einigermaßen ausgeglichen werden. 

Systemveränderung durch Parteien? 

Wenn nun eine Partei der Überzeugung ist, daß die bestehende Staatsform, 
auch die demokratische, die staatliche Ordnung (das Gemeinwohl) nicht 
mehr zu garantieren vermag, dann kann sie "systemverändernd" wirken, die 
angestrebte Staatsform muß aber die Grundrechte des Menschen, die zum 
Gemeinwohl gehören, respektieren. Darunter fällt auch die freie Meinungs­
äußerung. Aufgrund der unvermeidlichen weltanschaulichen Verschieden­
heiten darf keine Partei ihr Programm als absolut gültige Wahrheit betrach­
ten. Das Konzept der Systemveränderer muß darum im Grund immer noch 
demokratisch bleiben, wenigstens in der Weise, daß die angestrebte Staats­
form jederzeit den Rückweg zur Demokratie offen läßt. 

Nun haben die demokratisch organisierten Staaten in ihre Verfassung im 
allgemeinen die Klausel eingebaut, daß eine Partei nur zugelassen wird, wenn 
sie sich dem demokratischen System verschreibt. Diese Normierung hat ihre 
eigene Berechtigung, weil die Rückkehr zur Demokratie aus der nicht­
parlamentarischen Monarchie wohl kaum ohne aktiven Widerstand der Bür­
ger gegen die bestehende Staatsautorität möglich wäre, d.h. außerhalb jegli­
chen rechtlichen Prozesses, nämlich mit Gewalt, erwirkt werden müßte. 3 

Unter diesem Betracht ist die in der politischen Wissenschaft gebräuchliche 
Aussage, eine schlechte Demokratie sei immer noch besser als eine gute 
Monarchie, gerechtfertigt. Aber nur unter diesem Betracht! Die Grundlage 
für diese einschränkende Bewertung ist das jeder Staatsverfassung vorgeord­
nete Gemeinwohl, in dem die persönliche Freiheit als höchstes Anliegen gilt. 
Die parlamentarische Demokratie bietet ohne Zweifel die aussichtsreichste 
Sicherheit für die gebührende Berücksichtigung der Menschenrechte. Aber: 
Sie muß funktionieren, und das kann sie nur, wenn sich die Bürger und vor 
allem die Parteien dem universalen, allen juristischen Formulierungen über­
geordneten (sachgerechten) Gemeinwohl verpflichtet fühlen. Joh. Messner 
hat dies in eindrucksvoller Weise ausgesprochen: "Die Demokratie bedarf, 
um funktionsfähig zu sein, einer Aristokratie des Geistes und des Charak­
ters". 4 Der Demokrat muß in seinem Verantwortungsbewußtsein ein Aristo-

3 Der friedliche Übergang von der Diktatur Francos in die Demokratie war ein seltener Fall, der 
nur dank des hohen Ethos eines christlichen Herrschers möglich war. 
4 Naturrecht, 1966, 815. 
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krat, ein Monarch sein, dessen Aufgabe, wie Thomas v. Aquin in seiner an 
den König von Cypern adressierten Schrift unterstreicht, das Gemeinwohl 
und nicht das Eigenwohl ist. 

Nachdem wir die Normen, an denen sich die Parteien zu orientieren haben, 
schrittweise durchgegangen sind, können wir die Konstitutiven der Definition 
der Partei nennen und die integrale Definition formulieren: Die Partei ist ein 
den vorstaatlichen Gemeinwohlwerten verpflichteter Verband, der in Ver­
antwortung gegenüber diesen Werten ein konkretes Gemeinwohlkonzept 
vorlegt und in Einhaltung der demokratischen Verhaltensnormen und in 
Respektierung der Verfassung und der Parteiengesetze um den Zugang zur 
Staatsgewalt kämpft. Die Verpflichtung zum Gemeinwohl ist oberste Norm. 
Die "Einhaltung demokratischer Verhaltensnormen" ist eine logische Folge 
des Begriffs "Gemeinwohl", das sich entsprechend der subjektiven Erkennt­
nisweise in verschiedene Gemeinwohlkonzepte aufteilt und darum das plu-
rale Anstreben der Staatsmacht voraussetzt. Die "Respektierung der Verfas­
sung" ergibt sich aus der Tatsache, daß das Gemeinwohl immer nur für einen 
bestimmten, einzelnen Staat konzipiert wird. 

Die Parteien im Wahlkampf 

Die an die Partei gestellte ethische Forderung, sich als Vertreterin des Ge­
meinwohls zu betrachten und die Interessen aller gesellschaftlichen Gruppen 
zu respektieren, muß sich vor allem im Wahlkampf erfüllen. Die Erkenntnis, 
daß kein Mensch die Wahrheit allein für sich in Anspruch nehmen kann, daß 
er vielmehr stets nur Teilwahrheiten besitzt, müßte die Basis eines fairen 
Wahlkampfes abgeben. Dies heißt, daß sämtliche Karten auf den Tisch gelegt 
werden: das Programm mit allen seinen Details, die reellen Absichten hin­
sichtlich der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, wie auch der Außenpoli­
tik, wobei auch die weltanschaulichen Hintergründe, soweit vorhanden, of­
fengelegt werden. Dies besagt auch, daß keine Versprechungen gemacht 
werden, von denen man im vorhinein weiß, daß sie nie realisiert werden 
können. Das heißt aber auch, daß die Ansichten anderer Parteien, mit sachli­
cher Kritik behandelt werden, daß vor allem Personen, wenn sie sachlich 
begründet zu kritisieren sind, respektvoll behandelt werden. Der Wahlkampf 
ist kein Krieg zur Vernichtung des Gegners. Es ist äußerst unklug, den Geg­
ner vernichten zu wollen, den man nachher zur Zusammenarbeit braucht, um 
demokratisch selbst weiterzubestehen. In der Politik darf man nur jenen Geg­
ner vollständig - allerdings mit fairen Mitteln - aus dem Feld schlagen wol­
len, der die Gemeinwohlwerte, zu denen auch die Freiheit gehört, bedroht. 

Von der Überzeugung, daß eine Partei mit einem hohen Ethos auf längere 
Sicht an Glaubwürdigkeit gewinnt, lebt vor allem jene Partei, die ihr Pro-
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gramm auf absolut gültigen Werten aufbaut. Und das müßten alle Parteien 
sein, die sich christlich nennen. Sie können sich nicht mit der Definition der 
Politik als der Kunst des Möglichen begnügen. Kompromiß um jeden Preis 
darf es für sie nicht geben. 

In einer Gesellschaft, die dem dauernden Wertwandel huldigt, hat allerdings 
das Ethos wenig Chancen mehr. Hinsichtlich dieser fast aussichtslosen Lage 
muß man sich fragen, wie es einer vom christlichen Ethos inspirierten Partei 
noch gelingen kann, wenigstens jene Zahl von Wählern zu gewinnen, die zur 
effektiven politischen Aktion notwendig ist. 

Eine solche Partei muß sich in besonderem Maß mit der Kleinarbeit an der 
Basis befassen. Vor allem gilt es, die sogenannte schweigende Mehrheit 
aufzurütteln. Jedes einzelne Mitglied einer solchen Partei ist aufgefordert, in 
seinem privaten Umkreis zu werben. Hier liegt ein noch unbearbeitetes Feld, 
in das die bestehenden Parteien, die sich meistens nur über die Medien mel­
den, noch nicht vorgedrungen sind. Die Demokratie kann nun einmal nur mit 
dem politischen Einsatz der Großzahl der Bürger erhalten werden. Die Kir­
che als Ganzes hat auf dem Feld der politischen Handlungen keinen Platz 
mehr. Das hindert aber nicht, daß sie ihre Mitglieder über die in der Politik 
anstehenden ethischen Fragen aufklärt und sie auf ihre Verantwortung als 
Bürger hinweist und sie auffordert, die Pflicht zum moralischen Aufbau der 
Staatsgesellschaft ernstzunehmen. 
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Viertes Kapitel 

DIE BÜRGERRECHTE 

I. DER SYSTEMATISCHE ORT DER BÜRGERRECHTE 

IN DER POLITISCHEN ETHIK 

Sozialethisch kann man eigentlich von Rechten des Bürgers erst sprechen, 
nachdem man seine Pflichten umschrieben hat. Der Bürger ist nämlich zu­
nächst definiert als ein frei handelndes Subjekt, das seinem Wesen gemäß ins 
Gemeinwohl des Staates integriert ist. Das Gemeinwohl ist darum für ihn die 
erste Norm. Das heißt, er ist als Handelnder zuerst verpflichtet, die Funktion 
zu übernehmen, die seiner Inkorporierung entspricht. Daraus entsteht für ihn 
das Recht, vom Staat als Glied des Ganzen respektiert und dementsprechend 
auch geschützt und unterstützt zu werden. Hier liegt die systematische Be­
gründung des sog. Subidiaritätsprinzips. Der Bürger muß also zuerst seine 
Eigeninitiative entwickeln. 

Diese Normenordnung ist nun in der politischen Wirklichkeit zu konkretisie­
ren. Das ist allerdings nicht leicht, denn der konkret existierende Mensch hält 
sich in der Regel nicht an diese Normenordnung. Das heißt, er sucht nicht 
zuerst das Gemeinwohl, wie es eigentlich sein sollte. Er denkt zuerst an sein 
eigenes Ich. Und er hat die Tendenz, die eigene Last möglichst auf einen 
andern, vor allem den Sozialstaat, zu übertragen. Andererseits steht auch der 
Inhaber der Staatsgewalt, vom Bürger aus beurteilt, als Verwalter des Ge­
meinwohls nicht einwandfrei da. Der Bürger hat genug Gründe, an der Inte­
grität der Regierenden zu zweifeln. Ganz abgesehen von dem Verdacht auf 
Korruption, zweifelt er am Sparwillen des Fiskus. Er braucht nur die Ausga­
ben zu betrachten, welche die Regierung auf Kosten des steuerzahlenden 
Bürgers macht, ganz abgesehen von den Fällen, in denen die Regierung sich 
in außenpolitisch riskante Entscheidungen stürzt, um die Bürgerschaft von 
ihren innenpolitischen Fehlentscheidungen abzulenken. 

Dieses gegenseitige Mißtrauen darf bei der konkreten Verwirklichung des 
Verhältnisses zwischen Staat und Bürger nicht außerachtgelassen werden. Da 
das Gemeinwohl nur durch die Zusammenarbeit von Regierung und Bürger 
verwirklicht werden kann, muß eine Regel der Kompetenzverteilung gefun­
den werden, gemäß der in jedem Fall mit der aktiven Beteiligung der Bürger 
gerechnet werden kann. Das heißt, dem Bürger müssen vom Staat zuerst 
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gewisse Rechte zuerkannt werden, gewissermaßen als Garantie, daß sein 
Leistungsbeitrag nicht mißbraucht wird. In der politischen Praxis kommen 
wir also zur Umkehrung der sozialethischen Normenfolge, gemäß der das 
Gemeinwohl der oberste und dominierende Maßstab der Einzelrechte zu sein 
hat. 

Soll das nun heißen, daß der Begriff des Gemeinwohls, wie der Liberalismus 
behauptet, eine Phantasievorstellung ist, die durch die Wirklichkeit illuso­
risch wird? Diese Unterstellung wird durch die praktische Wirklichkeit wi­
derlegt. Denn die praktisch unbegrenzte Kompetenzverteilung an die Indivi­
duen erfordert im Interesse der Allgemeinheit vonseiten des Staates eine 
dauernde Nachkorrektur der Formulierung von Bürgerrechten. Sehr deutlich 
wird dies wohl bei der unbegrenzten Meinungsfreiheit. Noch deutlicher aber 
wird diese Konsequenz auf dem Gebiet der sozialen Anspruchsrechte. Ir­
gendwann und sogar kurzfristig ist die Staatskasse leer. Um das zu vermei­
den, erklärt der Liberalismus alle Anspruchsrechte als null und nichtig, denn 
es komme nur auf die Garantie der Freiheitsrechte an, um das „vermeintli­
che" Gemeinwohl zu retten. Das Recht auf individuelle Freiheit kann jedoch 
nur unter der Bedingung aktiviert werden, daß den Individuen die Möglich­
keit geboten wird, das dazu notwendige Einkommen zu erwerben. Damit 
stehen wir vor dem Recht auf Arbeit, das nicht nur ein Freiheits-, sondern 
auch ein Sozialrecht ist. Um die Explosion der sozialen Ansprüche einzu­
grenzen und die Eigeninitiative anzuregen, bleibt nur die Möglichkeit, allen 
Bürgern den Zugang zur Arbeit und somit zum entsprechenden Einkommen 
offenzuhalten. Damit erweist sich auch in einer individualisierten Gesell­
schaft das Gemeinwohl als Maßstab der Verteilung von Rechten und Pflich­
ten. Die Ethik des Gemeinwohls erfordert nicht notwendigerweise eine mon­
archische Regierung, welche die Freiheiten nach einer vorgefaßten konkreten 
Definition des Gemeinwohls verteilt. Nur sollte es einsichtig geworden sein, 
daß die Definition des konkreten Gemeinwohls, wenn man sie von juristisch 
einklagbaren Individualrechten abhängig macht, mit größten Schwierigkeiten 
zu kämpfen hat, wenn zur Rettung der Gemeinschaftsordnung Individual­
rechte zurücktreten müssen. 
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II. DIE GEWISSENSFREIHEIT ALS GRUNDRECHT DES BÜRGERS 1 

Die Definition der Gewissensfreiheit 

Das Grundrecht der Gewissensfreiheit ist die rechtliche Anerkennung des 
natürlichen psychischen Zustandes, daß jeder Mensch von Natur seinem 
letzten praktischen Urteil folgen muß. Die Ton liegt auf dem „naturgemäß 
muß". Anders kann der Mensch gar nicht handeln. Das letzte praktische Ur­
teil führt den Willen mit naturhafter Notwendigkeit zur Entscheidung und 
somit zur Handlung. Dieses letzte praktische Urteil wird im allgemeinen als 
Gewissensurteil bezeichnet. Streng genommen ist es kein Urteil, sondern ein 
Befehl, wie dies allgemein für die praktische Vernunft gilt entsprechend dem 
obersten, absoluten Imperativ, der die treibende Kraft des gesamten Bereichs 
der praktischen Vernunft ist. Nachdem vor einer moralischen Handlung die­
ses letzte „Urteil" gefällt ist, ist der Mensch nicht mehr frei, da der freie 
Wille sich in diesem praktischen Urteil selbst gebunden hat. Der Mensch 
folgt automatisch seiner seelischen Disposition, aus der sich der konkrete 
praktische Imperativ ergibt, genau wie der Schwimmer, wenn er einmal in 
Freiheit vom Sprungbrett abgesprungen ist, zwangsläufig im Wasser landet. 
Der Mensch schafft mit seiner Willkür selbst die Disposition, aus der das 
letzte praktische Urteil erfolgt. Bevor er den letztgültigen Imperativ fällt, 
kann er dessen Grundlagen immer noch überdenken und zu einem andern 
Ergebnis kommen. 

Da die praktische Vernunft von einem a priori gültigen Imperativ ausgeht 
(Das Gute ist zu tun, das Böse zu meiden), also in einem moralischen Impe­
rativ begründet ist, hat der psychische Zwang des letzten Imperativs zugleich 
den Charakter der Pflicht. Diese Ausdrucksweise scheint widersprüchlich zu 
sein, da man von Pflicht nur sprechen kann, wenn man frei ist, zu handeln 
oder nicht zu handeln. Doch ist dieser scheinbare Widerspruch bereits in der 
Anlage der praktischen Vernunft begründet, da jeder Mensch beim ersten 
Erwachen seiner Vernunft naturhaft den obersten praktischen Imperativ aus­
spricht, parallel zur theoretischen Vernunft, die gemäß ihrer Natur dem Prin­
zip folgt: „Seiendes kann nicht zugleich ein Nicht-Seiendes sein". Anders 
kann sich die theoretische Vernunft nicht betätigen. In gleicher Weise gilt für 
den obersten praktischen Imperativ: Das (seinsgemäße) Gute ist zu wollen. 

' Vgl. hierzu auch: A.F. Utz, Gewissensfreiheit und gesellschaftlicher Niedergang. Gesell­
schaftspolitische Kommentare, Jg. 35, Bonn 1994, 256-259; abgedruckt in: A.F. Utz, Ethik des 
Gemeinwohls, Gesammelte Aufsätze 1983-1997, Paderborn 1998, 101-104. 
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Bei Kant, bzw. im Neokantianismus, ist der kategorische Imperativ rein for­
mal. Er impliziert nicht das Sein, da dieses als zur Erfahrung gehörig be­
trachtet wird. 

Thomas von Aquin hat dieses Rätsel der inneren Verquickung von Zwang 
und Pflicht im kategorischen Imperativ durch den Hinweis aufgelöst, daß der 
oberste Imperativ eine „Teilhabe" am praktischen Imperativ des Schöpfers, 
d.h. vom „Ewigen Gesetz" ist, die natürlich erst mit der ersten Erkenntnis des 
Seins im Zusammenhang mit der Erfahrung aktuiert wird. Eine andere Erklä­
rung gibt es nicht. Dann muß man schon mit Kant und vielen andern der 
modernen Ethik auf eine Auflösung des Rätsels verzichten und bei der einfa­
chen Feststellung bleiben, daß der Mensch ein moralisches Wesen ist. Damit 
aber würde man sich mit Absicht für blind erklären, denn an sich verlangt die 
Vernunft, wie schon Aristoteles sagte, nach einer Erklärung aus der ersten 
Ursache. 2 

Das Grundrecht auf Gewissensfreiheit kann nicht mehr sein als die Anerken­
nung des Naturzustandes der praktischen Vernunft, d.h. der Tatsache, daß der 
Mensch immer und überall seinem Gewissen folgen muß, und zwar „muß" 
aus rein psychischer Anlage. Unter diesem Betracht kann man eigentlich 
nicht von Gewissensfreiheit sprechen. Wer dem Gewissen nicht folgen darf, 
lebt in einer psychischen Spannungssituation, d.h. in einer, wie man sagt, 
„existentiellen Identitätskrise". Das Wort Gewissensfreiheit bezieht sich auf 
die gesellschaftliche Umwelt, die den natürlichen psychischen Sachverhalt 
dessen, was man Gewissen nennt, als Grundlage der rechtlichen Regelung 
zwischenmenschlicher Beziehungen anerkennt. 

Wenn man nun annimmt, daß niemand den psychischen Hergang eines kon­
kreten praktischen Imperativs des Mitmenschen beurteilen kann, dann ergibt 
sich der Schluß, daß der konkrete praktische Imperativ, wie immer er auch 
lauten mag, durch das Grundrecht abgedeckt sein muß. Die Behauptung eines 
einzelnen, er habe in einem bestimmten konkreten Fall aus Gewissen gehan­
delt, wäre damit grundgesetzlich schutzwürdig. Wenn z.B. ein Militärdienst­
verweigerer sich auf sein Gewissensurteil beruft, kann unter dieser Voraus­
setzung nicht geprüft werden, ob eventuell gesellschaftlich nicht akzeptierba­
re Motive vorliegen. In der Zeit, als die Behörde diesbezüglich noch eine 

2 Der Wille ist nicht mit Freiheit zu identifizieren. Dieses Mißverständnis stammt von Wilhelm 
Ockham, der den freien Willen von allen ontischen Bindungen löste. Der Existentialismus hat 
diese von allem losgelöste Freiheitsideologie zum Grundstein der modernen Ethik gemacht. Der 
Mensch wird nicht glücklich dadurch, daß er in freiem Entschluß sowohl das real Gute wie das 
real Schlechte erwählen konnte, sondern dadurch, daß er im Bewußtsein seiner Naturanlage 
gehandelt hat. Darum kommt es nicht darauf an, daß der Mensch bei jeder Handlung alle mögli­
chen und unmöglichen Alternativen überlegt, sondern daß er auf dem sichersten und kürzesten 
Weg das erwählt, was zutiefst seiner Menschennatur entspricht. Darum hat Aristosteles die 
Erwerbung der Tugenden zum zentralen Thema seiner Ethik gemacht. 
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Prüfung vornahm, war sie sich offenbar bewußt, daß zwischen der natürli­
chen Anlage des apriorischen Imperativs und dem konkreten Gewissensurteil 
ein beachtenswerter Unterschied besteht. Hier liegt das eigentliche Problem 
für die Justiz, die heute gemäß dem Gesetz das subjektive Gewissensurteil 
anerkennen muß. 

Es liegt in diesem Unterschied zwischen dem allgemeinen (a priori gültigen) 
und dem konkreten Imperativ die noch tiefere Erkenntnis, daß das Gewissen 
von Natur zunächst nicht mit der Freiheit zusammenhängt. Es ist vielmehr 
zuallererst die dem Sein, d.h. der Natur des Menschen, entsprechende Norm 
des Willens. Diese allgemeine Tendenz zur Seinsverwirklichung ist ein un­
zerstörbares Element der praktischen Vernunft. Wenn nun auf dem Weg zur 
konkreten Gewissensbildung diese allgemeine Tendenz zur Seinswahrheit 
aufgrund einer erworbenen Willensdisposition umgebogen wird, reagiert die 
natürliche Anlage der praktischen Vernunft nach Art eines Widerstrebens, 
das sich, wenn der Wille dem verbogenen Urteil folgt, in einem gewissen 
Schuldbewußtsein bemerkbar macht, das man gewöhnlich mit dem Ausdruck 
„Gewissensbiß" bezeichnet. Durch schlechte Lebensführung kann die Reak­
tion der natürlichen Anlage der praktischen Vernunft allerdings funktionsun­
fähig gemacht werden. Man spricht dann von einem „gewissenlosen" Men­
schen. Eine genauere Darstellung des Weges vom a priori gültigen Imperativ 
zum konkreten Gewissensurteil soll diesen Sachverhalt näher beleuchten. 

Der Weg vom a priori gültigen Imperativ zum konkreten Gewissensurteil 

Der oberste praktische Imperativ bezieht sich auf das Sein als solches wie die 
theoretische Vernunft, mit dem einen Unterschied, daß das Sein für die prak­
tische Vernunft naturgemäß das Gute als solches ist, d.h. das Sein, insofern es 
das natürliche Objekt des Willens ist, weswegen wir sagen, jeder Mensch 
strebe nach seinem Glück. Wer in der theoretischen Vernunft zur Erkenntnis 
eines konkreten Sachverhalts vorstoßen will, muß mit der Möglichkeit des 
Irrtums rechnen, und zwar aus dem Grund, daß ihm unter Umständen die 
nötigen Erfahrungen zur Erkenntnis des realen Sachverhalts fehlen. Aus 
einem solchen Irrtum entsteht in der praktischen Vernunft ebenfalls ein Irr­
tum. Man spricht dann von dem irrigen Gewissen. Und da dieser Irrtum nicht 
aus der praktischen Vernunft kommt, handelt es sich um ein schuldlos irriges 
Gewissen. Um diesen Irrtum zu überwinden, bedarf es nur der nötigen Auf­
klärung. 

Der oberste praktische Imperativ ist nicht weiter hinterfragbar. Er gilt a priori 
und darum auch als allgemein gültig. Diese Allgemeingültigkeit ist aber nicht 
etwa darin begründet, daß er sein Objekt, das Gute, nur formell zum Aus­
druck brächte, in dem Sinn: „Das Gute, was immer man darunter verstehen 
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mag, ist zu tun". Vielmehr ist die Allgemeingültigkeit in der Universalität des 
Seins und damit auch des seinshaft, d.h. warheitsgemäß Guten begründet: 
„Das dem Sein entsprechende Gute ist zu tun". Analog ist auch der Wille von 
Natur auf das Sein eingestellt, so daß er naturhaft dasjenige anstrebt, was ihm 
von der praktischen Vernunft als dem Sein entsprechend als zu tun vorge­
stellt wird. Der Wille ist nicht imperativisch, sondern ausführend tätig. Im 
Hinblick auf das allgemein Gute ist also der Wille nicht frei. Im allgemeinen 
Bereich des Seins sind theoretische und praktische Vernunft wie auch der 
Wille miteinander naturhaft koordiniert. Der Wille wird erst frei in der Kon­
kretisierung, wo es um die Entscheidung für dieses oder jenes Objekt geht. 
Das Wichtigste im Leben ist nun, den Willen so auszurichten, daß er gegen­
über einem konkreten Objekt die Ausrichtung auf das wahrhafte Sein nicht 
verliert. Wenn er diese Aufgabe nicht bewältigt, dann zerstört er die ur­
sprüngliche Harmonie zwischen Vernunft und Wille. Das heißt er verfälscht 
das konkrete praktische Urteil. Der entartete Wille ist also schuld, daß er ein 
unwahres, d.h. dem Sein widersprechendes praktisches Urteil ausführen muß, 
„muß", weil es unter diesen Umständen für ihn kein anderes Objekt gibt. 

Das entscheidende Problem heißt darum: Wie kann man den Willen trainie­
ren, daß er die ursprüngliche Ausrichtung auf das Sein in der konkreten Ord­
nung nicht mißachtet. Da hilft nur das Rezept, das schon Aristoteles aufge­
stellt hat: mühsamer Erwerb der Tugenden im täglichen Leben in jeglichem 
Tun. 

Diese Erklärung des Zusammenspiels von Vernunft und Willen ist nicht etwa 
eine Hypothese. Sie ergibt sich aus der Definition des Menschen als eines mit 
Vernunft und freiem Willen begabten Wesens. Die Betätigung beider Fakul­
täten ist die notwendige Voraussetzung einer moralischen Handlung, die 
nicht nur einem Instinkt zugeschrieben werden kann. 

Sobald der praktische Imperativ konkreter wird, werden, wie gesagt, die 
individuellen Dispositionen des Willens mit ihrem Gewicht aktiver. Und von 
hier aus ergibt sich dann die Möglichkeit eines zusätzlichen Irrtums, der für 
das Gewissensurteil typisch ist. Die Dispositionen des Willens sind weithin 
von den Leidenschaften beeinflußt. Der Mensch muß sich darum bei jedem 
Gewissensurteil prüfen, ob er nicht bei der Suche nach dem korrekten Gewis­
sensentscheid von der an sich natürlichen Ausrichtung des Willens auf das im 
Sein, d.h. in der Wahrheit begründete Gut abgewichen ist. Der moralische 
Fehler, die Sünde, besteht darum formell nicht darin, daß der freie Wille dem 
einmal durch das Gewissen vorgestellten Gut folgt, sondern in der angeeig­
neten einseitigen Willenseinstellung bei der Bildung des letzten praktischen 
Urteils, wie Thomas von Aquin (De veritate 17,4) sagt. Das letzte praktische 
Urteil, sei es korrekt oder unkorrekt, bindet in jedem Fall den Willen, der 
darum gezwungen ist, in dieser Weise zu handeln. Er kann diesem Zwang nur 
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entgehen, indem er sich selbst umdisponiert, was meistens geschieht durch 
die Aktivierung einer anderen Leidenschaft (z.B. Furcht vor den Folgen die­
ser Einstellung). 

Der Wille hat also in dem Augenblick der Beeinflussung des praktischen 
Urteils, wie bereits gesagt, sich selbst gebunden. Man kann darum sagen, das 
Gewissen „verpflichte" in jedem Fall. Thomas von Aquin unterscheidet aber 
im Begriff der Pflicht entsprechend dem lateinischen obligatio zwischen 
naturhafter Bindung und eigentlich moralischer Verpflichtung der Freiheit. 
Beim schuldhaft irrigen Gewissen liegt selbstverantwortete Bindung vor. 
Thomas wendet sich damit gegen Bonaventura, der diese Unterscheidung 
nicht kannte und darum erklärte, das schuldhaft irrige Gewissen verpflichte 
nicht.3 

Ein Richter kann an sich aufgrund seiner Lebenserfahrung den selbstver­
schuldeten Irrtum eines Militärdienstverweigerers entdecken und beurteilen. 
Vielleicht handelt es sich um eine Angst vor den Strapazen, um eine An­
hänglichkeit an die Familie usw., mit anderen Worten um eine sachlich nicht 
begründbare willentliche Disposition. Da das konkrete Gewissensurteil über 
die allgemeine natürliche Anlage hinausgeht, d.h. subjektiv formiert ist, un­
terliegt die Beurteilung vonseiten eines Außenstehenden dessen subjektivem 
Ermessen. Daraus ergeben sich zwei verschiedene Ermessensurteile, das des 
Kriegsdienstverweigerers und das des Richters. Darum wird in manchen 
Rechtsordnungen auf die Prüfung des Gewissensentscheides verzichtet. Die­
ses lockere Vorgehen kann natürlich zu sozial schädlichen Mißbräuchen 
führen. Aber eine Rechtsordnung, die auf der rein subjektiven Formulierung 
des Rechts auf Gewissensfreiheit besteht, muß diese unheilvollen Folgen in 
Kauf nehmen. Gewissen ist heute mit Freiheit identisch geworden. Wer in 
der Volkszählung seine Wohnadresse nicht angeben will, beruft sich auf 
seine unantastbare Intimsphäre, die in seiner Gewissensfreiheit begründet ist. 
Die Juristen haben bei dieser Entleerung des Begriffs Gewissen von allem 
Moralischen kräftig mitgeholfen. Dagegen ist der Ursinn des Gewissens 
Bindung des Menschen an Wahrheitsgehalte, die nicht der Freiheit entstam­
men, die vielmehr der Vernunft und dem Willen naturhaft vorgegeben sind. 
Über das Gewissen eines andern kann heute niemand mehr urteilen, weil es 
kein natürliches Wissen um allgemein gültige Normen mehr gibt. Gewiß ist 
die Möglichkeit der Gewissenskontrolle durch Dritte unter Umständen, vor 
allem in strafrechtlichen Prozessen, mit großen Risiken verbunden. Gegen­
über der Justiz mittelalterlicher Gewohnheit war darum die Eingrenzung der 

Thomas nennt Bonaventura nicht ausdrücklich. Vgl. hierzu auch das Responsum ad 8 im 
gleichen Artikel, ebenso S. Theol. I-II 6,8, Kommentar zu VII Eth., lect. 10. Es war im Mittelal­
ter Sitte, lebende Autoren aus den eigenen Diskussionskreisen nicht zu nennen, da man allge­
mein die Vertreter bestimmter Lehren kannte. Außerdem war Thomas gegenüber einem ihm 
befreundeten Autor sehr vornehm. 
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Gewissenskontrolle eine Forderung der Gerechtigkeit. Aber das hätte ge­
schehen können ohne Verwechslung des Gewissens mit Freiheit. Heute sind 
wir nun bei der geradezu absoluten Freiheit gelandet. Die Folge ist der Ver­
lust grundsätzlicher sozialmoralischer Normen (vgl. die Anerkennung der 
Ehe zwischen Homosexuellen und Lesben in verschiedenen Ländern und die 
entsprechenden Bemühungen auch in Deutschland, Frankreich und in der 
Schweiz). 

In bestimmten Situationen erinnert sich der Mensch, für den Gewissen gleich 
Freiheit ist, des Ursinnes des Gewissens als eines Kontrollorgans im Sinn 
absoluter Werte. Es ist schwer zu sagen, aus welchen Motiven die Richter im 
Nürnberger Prozeß, die durchwegs Positivisten und Wertempiristen waren 
und damit jede Verbindung des Rechts mit der Moral verwarfen, plötzlich zur 
Einsicht kamen, daß es Verbrechen wie Völkermord gibt, für die kein Gewis­
sen auf der Welt eine Entschuldigung beizubringen vermag. Angesichts sol­
cher massiver Verbrechen erwacht offenbar das Urgewissen auch in den 
verhärtetsten Positivisten. Erstaunlich ist nur, daß diese Juristen, zu denen 
übrigens auch der vielgepriesene Gustav Radbruch zählt, keine Rückschlüsse 
auf ihr Denksystem machen. 

Die Umsetzung der praktischen Wahrheit in die politische Aktion 

Die praktische Wahrheit ist gemäß dem Gesagten nicht nur von der beengten 
theoretischen Erkenntnis abhängig, sondern auch und noch mehr von der 
moralischen Einstellung jedes einzelnen, wie ähnlich das Urteil über ein 
Kunstwerk zum größten Teil, wie man sagt, Geschmacksache ist. An sich 
müßte sich jeder Bürger, der mit einem Mitbürger in Diskussion gerät, zu­
nächst über seine persönlichen Willenspräferenzen Rechenschaft geben. 
Vielleicht ist der Dissens gar nicht in der verschiedenen theoretischen Bil­
dung der beiden Diskutierenden, sondern vielmehr in der Disharmonie ihrer 
Willenseinstellung begründet. Dennoch diskutieren sie, als ob es sich um eine 
theoretische Frage handelte. Meistens diskutieren sie über die Folgen, die 
sich aus der Stellung des einzelnen ergeben. Angesichts der Folgen, die unter 
Umständen verheerend sein können, ändert sich von selbst die Willensdispo­
sition, die dann ihrerseits auf das praktische Urteil einwirkt. 

Die Diskursethik fußt, ohne es zu wissen, einzig auf der Analyse des letzten 
konkreten Urteils der praktischen Vernunft. Sie gibt sich keine Rechenschaft 
darüber, daß die praktische Wahrheit nicht nur im letzten praktischen Urteil 
enthalten ist, sondern verschiedene Abstraktionsebenen hat, das heißt, daß die 
praktische Vernunft etappenweise voranschreitet, angefangen vom obersten 
Imperativ, der sich unverlierbar in jeder praktischen Vernunft befindet, dann 
absteigend zu weniger allgemeinen Prinzipien wie z.B. dem Prinzip, man soll 
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so handeln, daß die eigene Maxime auch von andern gehalten werden kann, 
also keiner den andern in seiner Kompetenz behindert. Solang ein Diskurs 
sich einzig auf der Ebene des konkreten Urteils bewegt, kann er nur zu einem 
Kompromiß führen, nicht aber zur sachlichen Wahrheitserkenntnis. 

Aus dieser Darstellung geht folgendes hervor: Es gibt allgemeine praktische 
Urteile, die in sich wahr sind, ähnlich den aus sich evidenten theoretischen 
Aussagen. Sie bleiben aber praktische Urteile. Im gesellschaftlichen Raum 
muß man darum einen gewissen Konsens solcher allgemeiner praktischer 
Urteile voraussetzen können. Der totale Wertpluralismus kann eine befriedete 
Gesellschaft nicht bewirken. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich, daß man trotz 
der Anerkennung der Gewissensfreiheit die Möglichkeit einer gewissen 
Kontrolle vorsehen müßte. Der Gesetzgeber orientiert sich aber de facto nur 
am Wertempfinden der Mehrzahl der Bürger. Dieses Verfahren genügt nicht, 
vor allem nicht in einer Gesellschaft, die vor dem völligen Wertverlust steht. 

Die notwendige Folgerung für die Bildungspolitik 

Nach dem Gesagten dürfte klar geworden sein, daß der Staat sich nicht damit 
begnügen kann, die sogenannte Gewissensfreiheit zum Grundprinzip der 
öffentlichen Ordnung zu machen. Es muß dem Staat daran liegen, daß Ord­
nung in der Gesellschaft entsteht, die nur unter der Voraussetzung eines mi­
nimalen konkreten Wertkonsenses möglich ist. Der Staat muß darum alles 
daran setzen, diesen minimalen Konsens in der Gesellschaft zu verwirkli­
chen. Es genügt nicht, jedem die Freiheit zuzugestehen, die er für seine Per­
son als gültig erklärt. Der Staat ist zur Aufrechterhaltung einer sozialen Ord­
nung gezwungen, für die korrekte Bildung des Gewissens der Bürger zu 
sorgen. Das geschieht durch eine Bildung aller in den grundlegenden morali­
schen Normen. Diese Bildung beginnt normalerweise bereits in der Familie. 
Dazu ist die entsprechende Familienpolitik Voraussetzung. Die Fortsetzung 
der ersten moralischen Bildung geschieht in der Schule. Ob das Fach Ethik 
dazu ausreicht, ist sehr fraglich, zumal die moderne Ethik sich in den meisten 
Richtungen mit der Freiheitslehre begnügt mit dem Zusatz, daß jeder jene 
Maxime erwähle, die für alle gültig werden kann. Aber mit diesem formalen 
Imperativ ist keine stabile Ordnung zu formulieren. An diesem Prinzip kann 
sich auch eine Räubergesellschaft orientieren. Im Hinblick darauf, daß die 
letzte Wurzel der ethischen Pflicht in einem Imperativ des Schöpfers begrün­
det ist, bleibt nur eine Bildung aufgrund eines religiösen Bekenntnisses. Wel­
ches sich dazu am besten eignet, ist unter einem andern Thema zu behandeln, 
nämlich dem Grundrecht der Religionsfreiheit. 
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III. DIE MEINUNGSFREIHEIT ALS BÜRGERRECHT 

Definition der Meinungsfreiheit 

Grundsätzlich ist Meinungsfreiheit direkt nur mit der subjektiven Wahrheits­
erkenntnis verbunden. Im Zusammenhang mit dieser Feststellung steht die 
Meinungsfreiheit im Problemkreis der Wahrheit im Staat, das heißt vor der 
Frage, ob es überhaupt eine objektive Erkenntnis des Gemeinwohls gibt oder 
annähernd geben kann, und, wenn ja, wer diese Erkenntnis besitzt und wer 
die Kompetenz hat, sie rechtlich gültig zu formulieren.1 

Andererseits dürfen wir bei dem rein sujektiven Begriff der Wahrheit, der 
unmittelbar in dem Begriff „Meinung" zum Ausdruck kommt, nicht stehen­
bleiben. Da der menschliche Verstand seiner Natur nach wesentlich auf die 
Wirklichkeit bezogen ist, muß der Mensch mit seinem Willen alle externen 
Einflüsse, woher sie auch kommen mögen, ausschalten, um dem Verstand die 
Erkenntnis der Wirklichkeit zu ermöglichen, so daß seine Meinung nicht nur 
ein subjektives Produkt, sondern zugleich ein Abbild der Wirklichkeit ist. 
Nur in diesem erkenntnistheoretischen Zusammenhang hat die Meinungsfrei­
heit einen Sinn, wenngleich ihre juristische Fassung diese Relation von Mei­
nung und Wahrheit außer acht läßt und sich auf den subjektiven Bereich 
beschränkt. 

Unter Meinungsfreiheit versteht das moderne Recht die Freiheit des einzel­
nen, seine subjektive Meinung in Wort und Schrift ungehindert zu äußern 
(aktive Information). Voraussetzung zur Meinungsbildung ist naturgemäß die 
entsprechende Information. Zur Meinungsfreiheit gehört darum auch das 
Recht, sich frei Informationen zu beschaffen (passive Information). Wie es 
selbstverständlich ist, daß man mit der Äußerung seiner Meinung Mitmen­
schen nicht entwürdigen darf, so ist es ebenso selbstverständlich, daß das 
Einholen von Information sozialen Regeln unterworfen ist. In diesem Sinn 
hat das Grundgesetz der Deutschen Bundesrepublik die Meinungsfreiheit 
definiert als das Recht aller, „seine Meinung in Wort und Schrift frei zu äu­
ßern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen unge­
hindert zu unterrichten" (GG Art. 1, Abs. 1). Dieses Recht steht natürlich 
nicht nur dem einzelnen zu, sondern auch einer Gruppe von Individuen. 

1 Vgl. hierzu die instruktive Darstellung dieser umfassenden Problematik bei: Walter Leisner, 
Die Staatswahrheit, Macht zwischen Willen und Erkenntnis, Berlin 1999, besonders S. 140 ff. 
(Staatswahrheit aus demokratischer Erkenntnis: Meinungsfreiheit - Öffnung zur Realität). 
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Die Definition ist in dieser allgemeinen Fassung mit vielen Fragen beladen, 
die nur im Zusammenhang mit den konkreten Umständen, d.h. mit tatbe­
standsmäßigen Faktoren gelöst werden können. Und diese sind verschieden 
zu bewerten, wobei an erster Stelle an die gesamtgesellschaftliche Ordnung 
zu denken ist. Die Meinungsfreiheit ist verschieden in einer hierarchisch 
gegliederten und in einer demokratischen Gesellschaft. Heute wird die Mei­
nungsfreiheit des Bürgers nur im Hinblick auf eine demokratisch geordnete 
Gesellschaft diskutiert. Diese Einschränkung der Problematik erschwert die 
ethische Analyse, weil unter allen politischen Systemen die wertpluralistische 
Demokratie die Gemeinschaft grundsätzlich in vielfältige Einzelbeziehungen 
von Individuen auflöst. Die Demokratie lebt von der Publizität unzähliger 
Einzelheiten, die der Bürger wissen muß in der Erfüllung seiner Bürger­
pflicht. 

Wer die Demokratie ohne Beziehung zum Gemeinwohl als rein formelle 
Organisation der allen gleichermaßen zustehenden Freiheit versteht, braucht 
sich mit ethischen Fragen nicht zu befassen. Ihm genügt die Untersuchung, 
ob der Kommunikationsapparat korrekt funktioniert, d.h. daß keiner in sei­
nem Selbstbestimmungsrecht gestört und ebenso keiner in seinem Informati­
onsinteresse geschmälert wird. Es verhält sich hier ähnlich wie in der libera­
len Konzeption der Wirtschaft, gemäß der die Wirtschaft als reine Wettbe­
werbsgesellschaft verstanden wird, während die sozialen Folgen der Sozial­
politik überlassen werden. 

Naturrechtliche Überlegungen zur Meinungsfreiheit 

Es ist empfehlenswert, die Meinungsfreiheit zunächst in ihrer originären 
Erscheinung, d.h. in der von der Kommunikationstechnik noch nicht berühr­
ten Gesellschaft zu untersuchen. An dieser noch „primitiven" Gesellschaft ist 
es leichter, die Normen der natürlichen Ethik zu demonstrieren. Es geht also 
um die sittlichen Normen, welche die Kommunikation von Mensch zu 
Mensch in Wort und Schrift im Staat bestimmen. Diese Normen sind in der 
Natur des Menschen niedergelegt. Da der Mensch wesentlich sozial ist, kann 
er sich ohne Kommunikation mit andern nicht vervollkommnen. Die Sprache 
ist nichts anderes als das Mittel der Verwirklichung der Kommunikation. 
Dies weist bereits darauf hin, daß die Sprache ein Instrument der Wahrheits­
mitteilung sein muß. 2 In diesem Sinn ist die Meinungsfreiheit die Bedingung 

2 Das heißt jedoch nicht, daß jede zwischenmenschliche Beziehung durch die Sprache realisiert 
werden müsse. Es gibt auch eine Zeichensprache. Und es heißt auch nicht, daß man in jedem 
konkreten Fall die Wahrheit sagen müsse. Durch die Jahrhunderte hat man zwar an dem Wert­
urteil festgehalten, daß die Lüge sittlich immer zu verwerfen ist. Die Scholastiker haben für den 
Fall, daß der andere kein Recht auf eine dem Sein entsprechende Aussage, also kein Recht auf 
die Wahrheit habe, zur Umgehung der Lüge die restrictio mentalis vorgeschlagen. De facto 
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für eine der Wahrheit entsprechende Kommunikation zum gesellschaftlichen 
Aufbau, d.h. zur Verwirklichung des echten Gemeinwohls. 

Naturrechtlich steht die Pflicht aller Gesellschaftsglieder, sich am Dialog zur 
allgemeinen Wahrheitsfindung zu beteiligen, an erster Stelle. Das subjektive 
Recht auf freie Meinungsäußerung (aktives Recht der Meinungsfreiheit) fußt 
also auf der Pflicht aller zur wahrheitsgetreuen Kommunikation, soweit diese 
dem Aufbau des Gemeinwohls dient. Das beinhaltet zugleich das Recht, zu 
erfahren, was in der Gesellschaft vor sich geht, d.h. Informationen zu sam­
meln (passives Recht der Meinungsfreiheit). Diese beiden Rechte unterste­
hen, wie gesagt, dem Gemeinwohldiktat. 

Die Privatsphäre ist nur insofern für das Gemeinwohl relevant, als sie sich 
auf die Gesellschaft auswirkt. Nun gibt es, genau besehen, in der Gesellschaft 
eigentlich nichts Privates, das nicht in irgendeiner Weise eine Wirkung auf 
die Mitwelt hätte. Nach Aristoteles besteht das Gemeinwohl in der Voll­
kommenheit aller. Auch der einfachste Mensch wirkt durch seine moralische 
Haltung auf die Umwelt. Er genießt darum den Respekt seiner Mitbürger. 
Vom authentischen Naturrecht aus betrachtet, ist jede private Entscheidung in 
irgendeiner Weise sozial zu integrieren. Der einzelne kann z.B. seine Wohn­
adresse nicht als zur Intimsphäre gehörig betrachten und darum in der Volks­
zählung verschweigen. Das sogenannte Persönlichkeitsrecht, wie es positiv­
rechtlich im Grundgesetz formuliert ist, geht jedoch von einer vollständigen 
Privatisierung der Menschenrechte aus, die es im metaphysischen Natur­
rechtsdenken nicht gibt. Zum Beispiel ist, ganz abgesehen von der steuer­
rechtlichen Ordnung, der Zivilstand, d.h. die Frage, ob einer verheiratet ist 
oder nicht, keine nur private Angelegenheit. Auch das nicht-eheliche Zu­
sammenleben von zwei Personen, seien sie gleichgeschlechtlich oder nicht, 
geht die gesamte Gesellschaft etwas an. Kurz gesagt: vom Naturrecht, genau­
er: von der sozialen Natur des Menschen aus betrachtet, ist die Intimsphäre 
ziemlich gering. Damit ist aber noch keine konkrete Fassung des Naturrechts 
erreicht. Naturrechtlich auf höchster Ebene formuliert, heißt das Allgemeine 
Persönlichkeitsrecht: Die Selbstbestimmung der Person ist, soweit sie nicht 
sozialen Verpflichtungen unterworfen ist, zu garantieren. Entsprechend heißt 
das Recht auf Meinungsfreiheit: Die Meinungsfreiheit ist im Rahmen der 
sozialen Ordnung als subjektives Recht festzuschreiben. 

wurde aber der andere doch irregeführt. Die restrictio mentalis ist eine Kunstform der Wahr­
heitsvertuschung. Um die restrictio mentalis, die sich als solche leicht entlarven läßt, zu vermei­
den, wurde von Arthur Vermeersch SJ eine andere Erklärung angeboten, die vom Sinn der 
Sprache ausgeht. Danach ist die Sprache dort ihres eigentlichen Zweckes beraubt, wo es dem 
Gesprächspartner nicht um einen echten Dialog geht. Es kann also keine Pflicht zur Wahrheit 
bestehen. Typischer Fall ist die Frage eines Plünderers, wo der Schlüssel zum Geldschrank liege. 
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Mit diesen noch sehr abstrakten und darum schwammigen Rechtsnormen ist, 
so wie sie lauten, allerdings in der Praxis nicht viel auszurichten. Wesentlich 
ist die Frage, wie man von hier aus den Weg zur konkreten, juristisch kon­
trollierbaren Formulierung der Menschenrechte findet. 

Die Anwendung dieser naturrechtlichen Prinzipien auf die konkrete Wirk­
lichkeit setzt, wie Thomas von Aquin betont, die Beachtung der „Vernünftig­
keit" voraus, mit der die allgemeinen Prinzipien gefunden wurden. Die ober­
sten praktischen Prinzipien wurden erfaßt kraft der natürlichen Einstellung 
der menschlichen Vernunft auf das Sein. Es geht also darum, diese natürliche 
Ausrichtung auf das Sein in der Konfrontierung mit der konkreten Situation 
festzuhalten. Je mehr man sich dem Konkreten nähert, um so mehr unterliegt 
man irgendwelchen nicht-rationalen Einflüssen. Hierbei ist nun der Wille 
engagiert, da er alle subjektiven Einflüsse (Leidenschaften, Unaufmerksam­
keit usw.) abriegeln muß, so daß die konkrete praktische Erkenntnis aus der, 
wie Thomas mit Aristoteles sagt, „recta ratio", aus der korrekten Vernunft 
erfolgt. Nur in dieser logischen Weise ist es möglich, Gesetze im Hinblick 
auf bestimmte Tatbestände zu formulieren. Wir kommen darauf später noch­
mals zurück. Es ist aber gemäß dem Gesagten schon hier festzuhalten, daß 
man subjektive Rechte nur im sozialen Verbund allgemein formulieren kann, 
sonst gelingt es nicht, Gesetze logisch zu rechtfertigen. Zugleich aber müßte 
klar sein, daß die mit der „recta ratio" erlangte konkrete Formulierung ebenso 
als Naturrecht zu bezeichnen ist.3 

In der konkreten Praxis ist es natürlich unvermeidlich und sogar notwendig, 
zu bestimmen, von welchem Beziehungspunkt das Recht ausgeht, ob vom 
Kollektiv oder vom einzelnen. In der allgemeinen, noch abstrakten Behand­
lung steht zunächst der Begriff des Gemeinwohls im Vordergrund. Es wird 
nur festgestellt, daß die Gemeinschaft die Kommunikation braucht und dar­
um die einzelnen zur Beteiligung am Kommunikationsprozeß verpflichtet 
sind; das heißt umgekehrt, daß die einzelnen im Rahmen des Gemeinwohls 
ein Recht auf Kommunikation haben. Konkret geht es nun darum, wie dieses 
Recht des einzelnen aussieht. Kann man wirklich eine totale Integration der 
Person in die Kommunikation fordern und damit das unbeschränkte Recht 
auf Information, sowohl der aktiven wie der passiven, verteidigen? Diese 
Frage muß rational gelöst werden, indem man empirisch die soziale Umwelt 
untersucht und diese Tatbestände mit den oberen naturrechtlichen Prinzipien 

3 Nach Thomas von Aquin ist alles, was die „recta ratio" als Norm einer Handlung statuiert, sei 
es auch durch Ableitung von naturrechtlichen Prinzipien, sei es in der Auseinandersetzung mit 
einer konkreten Situation, echtes Naturrecht (vgl. S.Th. I-II 94, 3, am Schluß des corpus articuli). 
Vernunftgesetz ist nach Thomas identisch mit Naturgesetz oder Naturrecht. Es handelt sich 
darum nicht nur um natürliche Neigungen, sondern um alles, was „der Mensch zusätzlich mit 
seiner Vernunft als nützlich erkennt" (a.a.O.). „Im Vernunftgesetz ist alles enthalten, was durch 
die Vernunft geregelt werden kann" (S.Th. I-II 94,2 ad 3). 
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vergleicht, um zu einer konkreten Formulierung des Rechts auf Meinungs­
freiheit zu kommen. 

Der Mensch, mit dem man es in der Diskussion um die Meinungsfreiheit zu 
tun hat, ist erstens ein Individualist, der auf seinen Vorteil bedacht ist, zwei­
tens ein Mensch, der im Gefolge des allgemeinen Wertverlustes den Leiden­
schaften, in unserem Zusammenhang besonders einer geilen Neugierde, mehr 
gehorcht als der Vernunft, und drittens ein Mensch der wertpluralistischen 
Demokratie, in der die Meinungsfreiheit moralisch unkontrollierte Entfal­
tungsmöglichkeiten hat. 

Im Hinblick auf diese konkreten Sachverhalte kann man in der Praxis nicht 
mit dem Gemeinwohl oder den Forderungen des Kollektivs beginnen, son­
dern muß zunächst sein Augenmerk auf die Einstellung der Gesellschafts­
glieder richten, um zu erfahren, wie Gemeinwohlforderungen am sichersten 
erfüllt werden. Das heißt, man beginnt mit dem Individualrecht und überlegt, 
wie das Gemeinwohldiktat seine Verwirklichung findet.4 In jedem Fall muß 
zum Schutz der Intimsphäre das Recht auf Information (die passive Mei­
nungsfreiheit) begrenzt werden. Gemäß der korrekten naturrechtlichen, d.h. 
rationalen Ableitung des konkreten Rechts von den allgemeinen naturrechtli­
chen Prinzipien erhält das Persönlichkeitsrecht einen dominierenden Stellen­
wert auf dem Gebiet der Meinungsfreiheit. 

Diese dominierende Stellung, die dem Persönlichkeitsrecht auf dem Gebiet 
der Meinungsfreiheit zusteht, muß allerdings genau bestimmt werden. Hier 
liegt die eigentliche Problematik sowohl für die naturrechtlich wie für die 
individualistisch, positivistisch orientierte Definition. Die naturrechtliche 
Definition hat gegenüber der individualistischen den Vorzug, daß sie logisch 
operiert (s. Zusammenfassung). 

Die Formulierung der Meinungsfreiheit im modernen Rechtsdenken 

Da die moderne Rechtsphilosophie die Abstraktion der Naturrechtslehre nicht 
mehr kennt, beginnt sie bereits theoretisch (nicht nur praktisch) beim Indivi­
duum als dem einzigen Begriff von Realität. Das Gemeinwohl ist darum nur 
als Summe von individuellen Rechten zu begreifen. Es besteht nur noch in 
der Friedensordnung. Das ist die Situation in der modernen Demokratie mit 
ihrem Wertpluralismus. Doch kann auch sie sich der echt naturrechtlichen 

4 Dieser soeben dargestellte Prozeß der Vernunft von den obersten Prinzipien zu der konkreten 
rechtlichen Formulierung ist bereits aus einem andern Traktat bekannt, nämlich der Ableitung 
des natürlichen Rechts auf Privateigentum vom allgemeinen Recht auf die Nutzung der materi­
ellen Güter der Welt. Da diese Nutzung wirtschaftlich, d.h. ohne Vergeudung, zu geschehen hat, 
wird das allgemeine Nutzungsrecht zum allgemeinen Recht auf Privateigentum, das aber sozial 
geordnet werden muß. 
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Forderung, daß die friedliche Ordnung durch eine gute Individualmoral abge­
stützt sein muß, nicht entziehen. 

Da die demokratische Friedensordnung nur verlangt, daß die Freiheit des 
einen die Freiheit des andern nicht störe, wird die Individualmoral zur In­
timsphäre gerechnet. Dieser gebührt aufgrund des Allgemeinen Persönlich­
keitsrechts der Vorzug gegenüber dem Recht auf Information (passive Mei­
nungsfreiheit). Das praktische Problem besteht nun darin, diese beiden 
Rechte gegenseitig abzugrenzen. Das subjektivistisch formulierte Persönlich­
keitsrecht gerät in Kollision mit dem demokratischen Recht auf Information. 
Die Journalisten bestehen ihrer Profession gemäß auf ihrem Recht, Informa­
tionen zu sammeln. Man kennt zur Genüge ihre auf Sensation eingestellte 
Neugierde. Solange nicht Gesetze für einzelne Tatbestände vorliegen, ist das 
Urteil dem Ermessen des Richters anheimgegeben. Der Richter kann sich in 
Streitigkeiten, in denen über die Rechtmäßigkeit einer Meinungsäußerung 
entschieden werden muß, nicht an absolut gültige, abstrakte moralische Nor­
men halten. Er orientiert sich darum an dem de facto von der Mehrheit aner­
kannten Wertempfinden. Und die Mehrheit ist, wie man weiß, dann, wenn sie 
nicht selbst durch eine Entscheidung betroffen ist, ebenfalls von der Neugier­
de beherrscht, so daß sie den Medien folgt, d.h. dem demokratischen Prinzip 
den Vorzug gibt. Von diesem Prinzip aus wird auch auf die Verschiedenheit 
der Kulturbereiche verwiesen, in denen sich eine Meinungsäußerung voll­
zieht. So hat z.B. ein Gericht in Bern die Klage wegen einer religiös skanda­
lösen Darstellung abgewiesen mit dem Hinweis, die Kunst übernehme in der 
allgemeinen Wertbildung eine gewisse Führungsrolle. An diesem Beispiel 
wird deutlich, wie leicht das Persönlichkeitsrecht, zu dem auch die morali­
sche Überzeugung gehört, durch das demokratisch orientierte Recht auf In­
formation unterbewertet wird. 

Dieses Beispiel zeigt auch, wie die Meinungsfreiheit undefinierbar werden 
kann, wenn man die Wertordnung des Naturrechts verlassen hat. Die Ge­
rechtigkeit ist in Gefahr dem Ermessensurteil des Richters, vielleicht sogar 
dem Volk auf der Straße zu erliegen. In einfacher Weise rettet sich der Rich­
ter vor der Kritik, indem er sich möglichst an das rein formelle, gesetzlich 
formulierte Freiheitsrecht hält, das, weil wertfrei und individualistisch, 
ethisch nicht mehr zu kontrollieren ist. Damit wird aber auch das Persönlich­
keitsrecht relativiert. 

Vom Gesichtspunkt der Praxis hat die deutsche Gesetzgebung sich zurecht 
auf den Standpunkt gestellt, daß auf dem Gebiet der Kommunikation das 
Recht auf Selbstbestimmung der Person, d.h. das Persönlichkeitsrecht, die 
entscheidende Norm ist, die vor dem demokratisch bestimmten Kommunika­
tionsmechanismus steht. Insofern kommt die individualistisch orientierte 
Definition der Meinungsfreiheit mit der des Naturrechts überein. Nur gelingt 
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es, wie gesagt, auf dem Boden des individualistischen Grundrechtsverständ­
nisses nicht, das Gemeininteresse logisch einzubauen. Es wird stets ad hoc 
eine Lösung gesucht, nachdem in der bislang gültigen Rechtsordnung emp­
findliche Lücken festgestellt worden sind. Manche dieser Lücken wären 
voraussehbar gewesen, wenn man im vorhinein an die Gemeininteressen 
gedacht hätte. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Konzession der völligen 
Meinungsfreiheit an Asylanten. 

Wenn man das individualistisch verstandene Recht auf Meinungsfreiheit als 
allgemein gleiches Menschenrecht einschätzt, ist der Staat gezwungen, den 
Asylanten nicht anders zu behandeln als die eigenen Bürger. Dem Asylanten 
wird somit das Recht zu politischen Demonstrationen zugestanden, solange 
er die staatliche Rechtsordnung des Asyllandes nicht verletzt. Die Gleichge­
sinnten des Asylanten, die in ihrer Heimat verblieben sind, können auf ge­
heimem Weg die politische Agitation der Asylanten finanziell unterstützen. 
Diese werden so als politische Agitatoren auf internationaler Ebene benutzt. 
Wer kann dagegen etwas unternehmen, wenn sie das unangefochtene indivi­
dualistische Recht auf Meinungsfreiheit geltend machen können? Das Asyl­
land, das den Kommunismus als undemokratische Bewegung verwirft, ist 
ohnmächtig gegenüber kommunistischen Asylanten, solange diese nur für die 
kommunistische Politik ihrer in der Heimat verbliebenen Brüder agitieren. 
Da liegt doch irgendwo ein Widerspruch vor. 

Die Meinungsfreiheit im Bereich der modernen Kommunikationstechnik 

In neuerer Zeit ist infolge der mikroelektronischen Technik die konkrete 
Bestimmung der Meinungsfreiheit enorm kompliziert worden. Das zeigt sich 
schon in der Flut der ständig sich ändernden gesetzlichen Vorschriften über 
Datenerhebung, Datenverarbeitung, Datenverwertung. Das deutsche Bundes­
datenschutzgesetz vom 2.1.1977 definierte die Datei als „eine gleichartig 
aufgebaute Sammlung von Daten, die nach bestimmten Merkmalen erfaßt 
und geordnet, auch nach andern bestimmten Merkmalen umgeordnet und 
ausgewertet werden kann, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren; 
nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei denn, daß sie 
durch automatisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet werden kön­
nen". Die „Datenbank" ist ein zentral verwalteter Speicher, in dem wichtige 
Daten eines großen Arbeitsgebiets gesammelt und mit Hilfe einer Datenver­
arbeitungsanlage auf neuestem Stand gehalten werden. Die Datenverarbei­
tung erlaubt es, in einem unvorstellbaren Umfang Informationen verschiede­
ner Art und Herkunft zu speichern, zu kombinieren und in kürzester Zeit 
verfügbar zu machen. Der einzelne weiß selbst nicht, in wieviel Dateien er 
steht und in welcher mißbräuchlichen Weise seine persönlichen Daten schon 
ausgewertet worden sind. Er hat freiwillig oder unfreiwillig zahlreiche perso-
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nenbezogene Informationen an öffentliche Verwaltungsstellen (Fiskus, Mel­
debehörden, Gerichte, Schulen usw.) und private Einrichtungen geliefert. 
Wer kann diese Daten einsehen und wer darf sie verwenden und zu welchem 
Zweck? Das sind die modernen Fragen auf dem Gebiet des Datenschutzes, 
dem schwierigsten Teil des Rechts auf Meinungsfreiheit. 

Diese vielfältigen Fragen sind logisch nicht zu beantworten, ohne daß man 
dabei auf irgendwelche naturrechtlich begründete Argumente zurückgreift.5 

Der Jurist bewegt sich außerhalb seines gewohnten individualistischen Ge­
sichtskreises, wenn er die soziale Bindung des Persönlichkeitsrechts definie­
ren soll. Er hat, nebenbei gesagt, auch den wesentlichen Bezug der Mei­
nungsfreiheit zur Wahrheitsfindung verloren. 

Das Recht auf Meinungsfreiheit kann, wie dargestellt, gemäß dem modernen 
Rechtsdenken nur noch vom einzelnen aus definiert werden. Dieser be­
stimmt, welche Daten in die Datei aufgenommen werden dürfen. Er bestimmt 
auch, wie die gespeicherten Daten verwendet werden dürfen. Das führt na­
turgemäß zu einer undefinierbaren Verengung des Rechts auf passive Mei­
nungsfreiheit, d.h. des Rechts auf Information auf der andern Seite. Die Juri­
sten beklagen diesen Umstand als Verlust an Verständnis für den demokrati­
schen Prozeß. Aber das ist eben die Folge des individualistischen Begriffs der 
Meinungsfreiheit, den die Juristen selbst zu verantworten haben. Da dem 
Allgemeinen Persönlichkeitsrecht in allen Zweifelsfällen der Vorrang ge­
bührt, ist faktisch jeder Zugriff auf persönliche Daten durch den Willen des 
einzelnen blockiert. Gemäß dem deutschen „Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung" hat jeder einzelne die Befugnis, „grundsätzlich selbst zu 
entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebensver­
halte offenbart werden". Was das z.B. für eine Bank bedeutet, die auf weit 
abgestützte Information bei der Kreditvergabe angewiesen ist, kann man sich 
vorstellen. 

Ein solches Recht wie das auf „informationelle Selbstbestimmung" muß eine 
Unzahl von Tatbeständen auflisten, in denen sowohl die Datenerhebung wie 
die Datenverwendung vom Willen des Betroffenen unabhängig ist. Und diese 
Regeln können nur unter der Bedingung erstellt werden, daß man den jewei­
ligen Zweck, für den der Eingriff legitimiert sein soll, gesetzlich definiert. 
Zweck der Begrenzung kann aber nur sein, das Funktionieren der gesell­
schaftlichen und staatlichen Ordnung, d.h. der gesellschaftlich und staatlich 
legitimierten Institutionen sicherzustellen. Es muß also klar zwischen öffent­
lichem oder staatlichem und privatem Zweck unterschieden werden. Das läßt 
sich vielleicht bei der rechtlichen Regelung der Datenerhebung leicht raa-

5 Eine sehr instruktive Darstellung der ganzen Problematik vom juristischen Standpunkt bietet H. 
Ehmann, Informations- und Meinungsfreiheit in unserer Kinderzeit und heute, in: W. Hadding, 
Hrsg., Festgabe, Zivilrechtslehrer der Jahrgänge 1934/35, Berlin 1999,.73-101. 
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chen, jedoch nicht mehr bei der Verwendung, da sehr viele zu öffentlichem 
Zweck erhobene Daten auch im privaten Bereich nützlich und eventuell sogar 
dringend nötig sind. 

Nehmen wir den Fall an, daß ein verheirateter Mann aus Furcht, daß man 
seine Seitensprünge aufspüren könnte, wenn seine Autonummer ins öffent­
lich zugängige Kraftfahrzeugverzeichnis eingetragen ist, verlangt, daß die 
Notierung des Nummernschildes seines Fahrzeuges unterbleibe. Da ein sol­
ches Begehren auch unter andern Bedingungen, die mit dem moralischen 
Verhalten des Autobesitzers nichts zu tun haben, berechtigt sein kann, müßte 
die gesetzliche Regel dieses Tatbestandes so formuliert werden, daß in allen 
einzelnen Fällen entschieden werden kann, ob das öffentliche Anliegen oder 
das Persönlichkeitsrecht den Vorrang habe. Der gleiche Fall liegt bei der 
Miete eines Autos vor, das mit einem Datenschreiber ausgerüstet ist. Man 
kann die Fahrten des Automieters nachher genau kontrollieren. Diese Daten 
müssen geschützt sein. Jedoch müssen sie im Zusammenhang mit einem 
Verbrechen oder sonst einem öffentlichen Zweck zugänglich sein. Um nun 
zu verhindern, daß der öffentliche Zweck zu Lasten des Persönlichkeitsrechts 
mit der demokratischen Informationsfreiheit identifiziert wird, hat der Ge­
setzgeber dem Schutz der individuellen Selbstbestimmung den Vorrang ge­
geben. Damit ist unvermeidlicherweise das Recht auf Meinungsfreiheit an die 
individuelle Zweckbestimmung gebunden worden. Dadurch kann natürlich 
manchmal die öffentliche Meinungsbildung empfindlich behindert werden. 
Aber das ist im Interesse des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Kauf zu 
nehmen. 

Zusammenfassung 

In der naturrechtlichen Argumentation steht am Anfang aller Überlegungen 
das umfassende Gemeinwohl als oberste Norm jeder Aktivität und Instituti­
on. In seiner Verwirklichung muß man jedoch berücksichtigen, daß der 
Mensch allgemein die Neigung hat, das Eigeninteresse dem Gemeinwohl 
vorzuziehen, obwohl er gemäß seiner moralischen Anlage weiß, daß er nur in 
Unterordnung unter den Gemeinwohlimperativ seine Vervollkommnung 
findet. Um in der Gesellschaft etwas realisieren zu können, muß man daher 
der Klugheit entsprechend zunächst von den Neigungen der handelnden 
Subjekte ausgehen, ohne die subjektivistische Grundthese der modernen 
Rechtsphilosophie zu übernehmen. Immerhin gleicht die naturrechtliche 
Formulierung der personellen Rechte der juristischen Definition der subjekti­
ven Rechte. Unter diesen hat auf dem Gebiet der Meinungsfreiheit das Per­
sönlichkeitsrecht den Vorzug, und zwar zuerst als Recht auf aktive Mei­
nungsfreiheit (Recht auf freie Meinungsäußerung), das einzig durch das Per­
sönlichkeitsrecht der andern begrenzt ist. Das Recht auf passive Meinungs-
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freiheit (Recht auf Information) wird darum hintangestellt. Dieses darf jedoch 
im Hinblick auf die Erhaltung der Demokratie, vor allem auch im Hinblick 
auf das Gemeinwohl, nicht völlig ausgeschaltet werden. Doch sollte man 
nicht nur auf das Funktionieren des Kommunikationsprozesses achten - das 
wäre der Untergang des Persönlichkeitsrechts - , man muß auch die Folgen 
abwägen, die sich für das gesellschaftliche Zusammenleben innerhalb der 
staatlichen Gemeinschaft ergeben. 

Gemäß der positiv-juristischen, sujektivistischen Definition der Meinungs­
freiheit beginnt die Argumentation nicht beim Gemeinwohl, sondern beim 
Recht des Individuums auf Intimsphäre, auf freie Meinungsäußerung und 
freien Zugriff auf Information. Aufgrund einer Güterabwägung wird dem 
Persönlichkeitsrecht (Intimsphäre) der Vorzug zugesprochen. Die subjektivi­
stische Argumentation mündet - wenigstens der äußeren Formulierung nach 
- dort in die naturrechtliche ein, wo diese sich mit der praktischen Anwen­
dung des Gemeinwohldiktates befaßt. Sie ist aber nicht in der Lage, den Ge­
neralnenner anzugeben, aufgrund dessen sie im einzelnen die Güterabwägung 
vornimmt. Logisch kann sie darum die auf dieser Basis vorgenommenen 
Wertpräferenzen nur pragmatisch rechtfertigen. Sie verbleibt stets innerhalb 
des Vergleichs von einzelnen Werten und ist darum gezwungen, in allen 
einzelnen problematischen Fällen spezielle Gesetze zu erlassen, damit der 
Richter eine kontrollierbare Norm anwenden kann. Bei dem nicht mehr zu 
übersehenden Vormarsch der Kommunikationstechnik ist der Gesetzgeber 
allerdings überfordert. 
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IV. DIE RELIGIONSFREIHEIT ALS BÜRGERRECHT 

Definition 

Die Religionsfreiheit hat ihre Wurzel in der Gewissensfreiheit. Gewissens­
freiheit besagt nichts anderes, als daß kein Mensch zu einer Handlung ge­
zwungen werden darf, die ihm sein Gewissen verbietet. Das Gewissensurteil 
ist von der Handlung, für die es sich einsetzt, zu unterscheiden. Es ist ledig­
lich der Ausdruck der Verantwortlichkeit für eine Handlung, d.h. die persön­
liche Kontrollinstanz für jegliche freie Handlung. 

Der Glaube ist die persönliche Entscheidung für den obersten Wert des eige­
nen Lebens und als solche eine höchst innerliche Angelegenheit des Men­
schen. Unter diesem Betracht genießt die Religionsfreiheit das Privileg der 
Gewissensfreiheit. Das heißt, daß die Annahme eines bestimmten Glaubens 
gegen jeden Eingriff von Seiten jedes andern, sei es ein Mitmensch, sei es der 
Staat, abgesichert sein muß. 

Nun hat der Glaube verschiedene Dimensionen, in denen er tätig werden 
kann. Er ist zunächst, wie bereits gesagt, innere Zusage zu einem absolut 
geltenden persönlichen Lebenswert. Unter diesem Aspekt sprechen wir von 
Glaubensfreiheit im Sinn von Gewissensfreiheit. Der Glaube ist aber auch 
Bekenntnis, d.h. er tendiert wesenhaft zur Gruppenbildung und manifestiert 
seine Kraft im Apostolat. Das ist in dem absoluten, die gesamte Welt beherr­
schenden Wert begründet, der in der Religion liegt. Die Religion ist darum 
immer ein Kulturfaktor, der mit seiner Kraft bis in die letzten politischen 
Entscheidungen hineinwirkt. Darum sprechen wir von Bekenntnisfreiheit. 
Außerdem entfaltet jede Religion bestimmte Aktivitäten, die öffentlich ins 
Gewicht fallen, wie z.B. Prozessionen, Demonstrationen usw. Der Begriff der 
Religionsfreiheit ist also nicht eindeutig. In den modernen Grundrechtskata­
logen stehen aber Gewissensfreiheit, Glaubensfreiheit, Bekenntnisfreiheit 
und Religionsausübungsfreiheit auf dem gleichen Niveau. Alles ist Gewis­
sensfreiheit. Als Thomas More, Kanzler unter dem englischen König Hein­
rich VIII., den Suprematseid ablehnte, handelte er aufgrund der damals noch 
nicht anerkannten, aber von ihm in Anspruch genommenen Gewissensfrei­
heit. In einem solchen Fall kann man also Glaubensfreiheit mit Gewissens­
freiheit in eins setzen. In diesem Sinn ist der Begriff der Glaubensfreiheit in 
den Katalog der Menschenrechte eingeordnet worden. Man hat also noch 
nicht an die vielfältigen Äußerungen der Glaubensfreiheit gedacht. 
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Wenn man aber heute von Glaubensfreiheit spricht, muß man deutlich ange­
ben, welchen Glaubensakt man meint: Glauben als innerer Akt, Glauben als 
Glaubensbekenntnis, d.h. Glaubensapostolat und schließlich als politisches 
Handeln aus eigener Glaubensüberzeugung zur rechtlichen Durchsetzung von 
Glaubensinhalten in der Staatsverfassung oder in staatlichen Gesetzen. Bei 
der zuletzt genannten politischen Glaubensfreiheit ist naturgemäß die Bedin­
gung eingeschlossen, daß dadurch niemand zur Annahme des Glaubens ge­
zwungen werden darf, weil dadurch die persönliche Glaubensfreiheit als 
allgemeines Menschenrecht geleugnet würde. Immerhin ist darin einge­
schlossen, daß ein bestimmtes von der religiösen Überzeugung inspiriertes 
Gesetz rechtliche Geltung erlangt. Es sei nur auf die religiös begründete Ehe­
gesetzgebung hingewiesen, wenn sie durch die Mehrheit der demokratischen 
Bürgerschaft gestützt ist. 

Die Normen der Religionsfreiheit, wie sie heute als Menschenrecht definiert 
wird 

Im Rahmen der allgemeinen, undifferenzierten Definition der Religionsfrei­
heit ist es leicht, vom ethischen Standpunkt aus die Grenzen anzugeben. 
Ethisch sind die Grenzen durch das Sittengesetz und das diesem entsprechen­
de Gemeinwohl bestimmt.1 Dem Staat ist deshalb die Sorge aufgetragen, die 
Religionsfreiheit aller in der Weise zu garantieren, daß „die Gleichheit der 
Bürger vor dem Gesetz, die als solche zum Gemeinwohl der Gesellschaft 
gehört, niemals entweder offen oder auf verborgene Weise um der Religion 
willen verletzt wird und daß unter ihnen keine Diskriminierung geschieht".2 

Probleme bereitet nur die Erklärung, was man unter dem Sittengesetz zu 
verstehen hat. Absolute Normen sind heute nicht mehr gefragt, als Sittenge­
setz gilt die in der Gesellschaft de facto überwiegend befolgte Verhaltensre­
gel. Und diese ist nichts anderes als das Ergebnis der rein subjektiv verstan­
denen Gewissensfreiheit.3 

1 Das hat auch das Zweite Vatikanische Konzil der katholischen Kirche erklärt: "Beim Gebrauch 
einer jeden Freiheit ist das sittliche Prinzip der personalen und sozialen Verantwortung zu beob­
achten: Die einzelnen Menschen und die sozialen Gruppen sind bei der Ausübung ihrer Rechte 
durch das Sittengesetz verpflichtet, sowohl die Rechte der andern wie auch die eigenen Pflichten 
den anderen und dem Gemeinwohl gegenüber zu beachten" (Religionsfreiheit Nr. 7) 
2 So wörtlich das Zweite Vatikanische Konzil, Religionsfreiheit Nr. 6. 
3 Vgl. A.F. Utz, Gewissensfreiheit und gesellschaftlicher Niedergang, in: A.F. Utz, Ethik des 
Gemeinwohls, Gesammelte Aufsätze 1983-1997, hrsg. von W. Ockenfels, Paderborn 1998, 101-
104. 
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Nicht mehr Toleranz, sondern gleiches Recht 

Aufgrund des modernen Begriffs der Gewissens- und Religionsfreiheit, die 
universal als Menschenrecht gilt, scheint allen Religionen die gleiche Kultur­
funktion zugesprochen zu werden, denn die Gewissensfreiheit erhält durch 
ihre Identifizierung mit der Religionsfreiheit zusätzlich kulturschaffende 
Bewandtnis. Demnach kann man auf dem Gebiet des Glaubensbekenntnisses 
jetzt nicht mehr von Toleranz sprechen, sondern nur noch vom gleichen 
Recht aller. In der Toleranz erklärt man eine fremde Weltanschauung im 
Vergleich zur eigenen als unhaltbar und falsch, man läßt sie aber als erträg­
lich gelten. Gemäß dem heute juristisch formulierten Bürgerrecht der Reli­
gionsfreiheit wird das eigene Bekenntnis und das der andern als völlig 
gleichwertig betrachtet. 

Offene Fragen, die aus der modernen Definition der Glaubensfreiheit entste­
hen 

Soll das nun auch gelten für eine Kirche, die in der Bürgergesellschaft die 
Mehrheit hat? Mit andern Worten: Kann es gemäß den Regeln der Demokra­
tie keinen weltanschaulich orientierten Staat mehr geben? Diese Fragen wer­
den uns beschäftigen, vor allem im Hinblick auf die europäische Geschichte, 
in der die katholische Kirche seit Konstantin bis zum Beginn der Neuzeit die 
entscheidende politische Rolle gespielt hat. Viel dringlicher und beunruhi­
gender ist aber die Frage, ob sich z.B. in die christlich orientierte Gesellschaft 
des Westens jegliche Religionsgemeinschaft, wie z.B. der Islam, unkontrol­
liert einnisten kann. 

Wie wir aus der Geschichte wissen, hat sich der durch das christliche, genau­
er das katholische Bekenntnis geprägte mittelalterliche Staat gegen jede un­
kontrollierte Immigration von andern religiösen Gesellschaften abgeschirmt. 
Wir müssen daher zunächst dieses geschichtlich bedingte Phänomen analy­
sieren. 

Der Begriff der Religionsfreiheit in der katholischen Kirche des Mittelalters 

Die europäische Gesellschaft des Mittelalters fand ihre weltanschauliche 
Einheit im gemeinsamen Bekenntnis zum katholisch-christlichen Bekenntnis. 
Der gleiche Glaube war das wesentliche Bindeglied der bürgerlichen Gesell­
schaft, trotz aller politischen Auseinandersetzungen und Kämpfe. Um nun 
das je verschiedene Verhalten der katholischen Kirche gegen andere Be­
kenntnisse zu verstehen, muß man unterscheiden zwischen „Ungläubigen" 
wie Heiden und Juden, die nie katholisch waren, und Apostaten, die sich 
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einmal zum katholischen Glauben bekannten, aber nachher sich von ihm 
abwandten. Die katholische Kirche hat von jeher und zu allen Zeiten die 
Anwendung von Zwangsmitteln zur Bekehrung abgelehnt, wie immer de 
facto da und dort, namentlich in der Bekehrung germanischer Stämme, recht­
licher Druck angewandt wurde. Sie hat zu allen Zeiten betont, daß man nie­
manden zur Annahme des katholischen Glaubensbekenntnisses zwingen 
dürfe. Sonst würde sie die grundlegende, für alle moralischen Handlungen 
geltende Pflicht, dem Gewissen zu folgen, abstreiten. 

Thomas von Aquin ist der Kronzeuge dieser theologischen Position. Er sagt 
von denjenigen, die niemals den Glauben angenommen haben, wie die Hei­
den und Juden (gemeint sind die zeitgenössischen Juden, nicht die Juden des 
Alten Bundes): „Sie sind auf keine Weise zum Glauben zu nötigen, sie sollen 
aus sich glauben, denn Glauben ist Sache des Willens." 4 In der im Mittelalter 
diskutierten Frage, ob man "ungläubige", vor allem jüdische Eltern zwingen 
dürfe, ihr Kind taufen zu lassen, verweist Thomas5 auf das auch in der Erlö­
sungsordnung nicht zerstörte Naturrecht. In jedem Fall gehöre das Kind den 
Eltern, es dürfe darum von keiner, auch nicht der in weltlichen Dingen regie­
renden Kirche gegen den Willen der niemals gläubig gewesenen Eltern (auch 
der Juden, die unter christlicher Regierung im bürgerlichen Leben nur be­
schränkte Rechte genossen) getauft werden, da die Eltern ein natürliches 
Recht hätten, die Religion des Kindes zu bestimmen und dieses Recht durch 
die Offenbarung nicht aufgehoben sei. 

Anders urteilte die Theologie hinsichtlich des Apostaten, d.h. des Menschen, 
der sich einmal zum katholischen Glauben bekannte, aber sich davon ab­
wandte. Diese Wandlung, d.h. dieser Abfall, ist nach Ansicht der katholi­
schen Theologie nur möglich aufgrund einer moralischen Verfehlung (Sün­
de). Daß sich die kirchliche Behörde gegen einen solchen Abfall, wenn er 
sich äußerlich kundtat, durch die entsprechende kirchliche Strafmaßnahme 
z.B. die Exkommunikation, wehrte, muß jeder Jurist anerkennen. Daß auch 
die Zivilgesellschaft entsprechend reagierte, war die Folge der politischen 
Verquickung von Staat und Kirche. Kirchliche Unruhen gefährdeten auch die 
staatliche Einheit. Da der mittelalterliche Staat als Weltanschauungs-, d.h. als 
katholischer Staat begriffen wurde, galt der öffentlich auftretende Apostat 
nicht nur als Zerstörer der Einheit der Christenheit, sondern zugleich auch als 
Zerstörer der staatlichen Einheit. 

Im modernen Staatsrecht ist, wie erwähnt, die Glaubensfreiheit mit der Ge­
wissensfreiheit identisch, weil der staatsrechtliche Begriff der Glaubensfrei­
heit keinen Unterschied zwischen wahrem und falschem Glauben macht. Der 

4 S.Theol. II-II 10, 8. 
5 Vgl. S.Theol, II-II 10,12. 
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einzige Unterschied besteht im Objekt, sofern die Gewissensfreiheit sich 
allgemein auf jede persönlich zu verantwortende Handlung bezieht, während 
es die Glaubensfreiheit mit einem Inhalt zu tun hat, den man als Sinn des 
Lebens bezeichnen kann, aus dem die entscheidende Motivation das Han­
delns erwächst. Eigentlich bedeutet die Entscheidung für einen bestimmten 
Glauben zugleich eine Entscheidung für eine Wahrheit. Da aber nach dem 
modernen Demokratieverständnis die Wahrheit nur als subjektive Meinung 
oder Uberzeugung verstanden wird, der Bezug zur objektiven Wahrheit also 
entfällt, sinkt der Begriff des Glaubens auf das Niveau des inhaltsleeren Be­
griffs des formalen Gewissensentscheides ab. Der Glaube ist darum für den 
Staatsrechtler ebenso wie das Gewissensurteil einzig ein Akt der praktischen 
Vernunft, der mit der theoretischen Vernunft nichts zu tun hat..6 

Dagegen ist der Glaube in seinem Wesen ein Akt der theoretischen Vernunft, 
nämlich eine Aussage über etwas, das man für objektiv wahr hält. Die Aus­
sage des Glaubens unterscheidet sich von der Aussage aus Einsicht einzig 
dadurch, daß sie ihre Sicherheit nicht auf die intellektuelle Evidenz, sondern 
auf die Aussage eines zuverlässigen Zeugen stützt. Unter Umständen ist der 
Glaube sicherer als die Erkenntnis aus eigener Einsicht. Doch darum kann 
sich der Jurist nicht kümmern. Er sieht im Glauben einzig einen Akt der frei­
en individuellen Entscheidung, der, ebenso wie jede andere menschliche 
Handlung ohne Bezug zur objektiven Wahrheit, die gleiche soziale Anerken­
nung verdient wie jeder Akt aus freiem Gewissen. 

In diesem Abschied von der Wahrheit, d.h. in der Verlagerung des Glaubens 
in den freien Gewissensentscheid, liegt der Grund, warum sich die katholi­
sche Kirche bis ins 20. Jahrhundert hinein, nachdem sie längst aus der politi­
schen Arena hinausgedrängt worden war, nicht für die allgemeine Erklärung 
der Religionsfreiheit entscheiden konnte. Den katholischen Glauben zu be­
seitigen, hieße die Grundfesten der öffentlichen Moral zu erschüttern.7 Ein­
deutig spielt hier natürlich die Auffassung mit, daß der katholische Glaube 
der wahre Glaube sei, andererseits aber auch die Überzeugung, daß im ka­
tholischen Bekenntnis das gesamte humanistische Kulturgut Europas zum 
Tragen kommt. Die katholische Kirche hat sich erst in unseren Tagen davon 
überzeugen lassen, daß die Zeit vorüber ist, in der man den Glauben noch als 
objektive Wahrheitserkenntnis definierte, die nicht identisch ist mit dem 
Gewissensurteil. Der Gewissensentscheid und mit ihm die Entscheidung für 

6 An sich ist auch das Gewissen als Urteil der praktischen Vernunft auf die Wahrheit orientiert. 
Jedoch wird diese Wahrheit „praktische Wahrheit" genannt, weil sie in dem korrekten Prozeß 
besteht, angefangen beim obersten praktischen Imperativ (das seinsgerecht Gute zu tun) bis 
hinein in die konkrete Anwendung durch die Klugheit. 
7 Siehe die Äußerungen der Päpste Gregors XVI., Pius' IX., Leos XIII. und Pius' XII. in: A.F. 
Utz, Die Religionsfreiheit aus katholischer Sicht, in: Ethik des Gemeinwohls, Gesammelte 
Aufsätze (1983-1997), hrsg. von W. Ockenfels, Paderborn 1998, 282. 
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eine Religion ist durch und durch individualisiert worden, so daß jede Kon­
trolle nach Wahrheit illusorisch ist. 

Diese Identifizierung der Religionsfreiheit mit der formalen, subjektiven 
Gewissensfreiheit hat die katholische Kirche vor die Notwendigkeit einer 
neuen Definition ihrer Politik gestellt. Ihr mußte nun zuallererst daran liegen, 
ihre eigene Glaubensüberzeugung und Freiheit zu wahren. Die Kirche defi­
niert also nun den Begriff der Religionsfreiheit einzig für die staatsrechtliche 
Regelung. In dieser Hinsicht hat sie die Definition der Religionsfreiheit aus 
dem früheren dogmatischen Zusammenhang gelöst, ohne aber von ihrer 
Grundüberzeugung abzugehen, daß sie die wahre christliche Kirche ist. Das 
hat nichts mit einem dogmatischen Wandel zu tun, wie der Staatsrechtler E.-
W. Böckenförde fälschlicherweise meint.8 Die Religionsfreiheit wird von nun 
an auf die demokratisch staatsrechtliche Basis gestellt. So wird es verständ­
lich, daß die Kirche in der „Erklärung über die Religionsfreiheit" sich auf den 
politischen Raum beschränkt und schlechthin erklärt, jeder Mensch habe als 
Person das Recht, seinen Glauben aus eigenem Gewissensentscheid zu be­
stimmen. 

Böckenförde übersieht den Anfang der vatikanischen Erklärung über die 
Religionsfreiheit, wo der theologische Einstieg in das Problem der Religions­
freiheit dargelegt wird. Dort ist nämlich die Rede von der Pflicht eines jeden 
Menschen, nach der wahren Religion zu suchen. Ihrerseits betrachtet sich die 
Kirche nach wie vor als die legitime Verwalterin der Offenbarung Gottes. Sie 
hat aber Verständnis dafür, daß ein Mensch nach reiflicher Überlegung und 
mit untadeligem Gewissen sich nicht für das katholische Bekenntnis ent­
scheidet. Diesen geheimen Vorgang überläßt sie dem Verantwortungsbe-
wußtsein des einzelnen, in letzter Instanz dem Urteil Gottes. Darüber, so 
erklärt sie, habe kein anderer Mensch zu urteilen. Sie identifiziert damit die 
Religionsfreiheit nicht mit der Gewissensfreiheit. Der Gewissensentscheid 
könnte objektiv, d.h. von der Sache her betrachtet und theoretisch beurteilt, 
unwahr, dennoch praktisch, d.h. als Akt der praktischen Vernunft wahr sein. 
Um die praktische Wahrheit zu ermitteln, darf man nicht den Glaubensinhalt, 
für den sich jemand entscheidet, zum Kriterium (ob wahr oder unwahr) neh­
men, sondern man muß den geistigen Prozeß untersuchen, d.h. die Art und 
Weise, wie das Gewissensurteil entstanden ist, z.B. ob leichtfertig und aus 
egoistischen Gründen (zum eigenen Lebensstil passend), oder in ernstlichem, 
ehrlichem Bemühen um die objektive Wahrheit, wohl wissend, daß das Er-

8 Vgl. Zweites Vatikanisches Ökumenisches Konzil. Erklärung über die Religionsfreiheit, Latei­
nisch und Deutsch, Mit einer Einleitung von E.-W. Böckenförde, Münster 1968. - Es ist als 
Skandal zu bezeichnen, daß diese Einleitung in die im Auftrag der deutschen Bischöfe erstellte 
deutsche Übersetzung aufgenommen worden ist. Vgl. auch: £.- W. Böckenförde, Schriften zu 
Staat - Gesellschaft - Kirche, Band III, Religionsfreiheit, Die Kirche in der modernen Welt, 
Freiburg i.Br. 1990 (Gesammelte Aufsätze). 
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gebnis dieser Bemühung nicht notwendigerweise zur objektiven Wahrheits­
erkenntnis führen muß. Man muß sich den Unterschied zwischen veritas 
speculativa (theoretica) und veritas practica in Erinnerung rufen. Das Gewis­
sensurteil ist ein Urteil über die veritas practica, nicht speculativa. Der 
Mensch, der trotz des ehrlichen Bemühens um die theoretische Wahrheit 
nicht den Weg zum Christentum gefunden hat, wurde von der Kirche nicht 
geächtet, obwohl sie seinen Glauben für objektiv unwahr hält. Von der theo­
retischen Überzeugung aus kann die Kirche darum den Andersgläubigen 
nicht approbieren, sie muß ihn aber tolerieren und ihm im zivilen zwischen­
menschlichen Verkehr das gleiche Recht zuerkennen wie ihren Gläubigen. 

Es stimmt also nicht, was Böckenförde meint, das Zweite Vatikanische Kon­
zil würde nun gegen Pius XII. von der Toleranzthese Abschied nehmen 9, 
gemäß der vom theologischen Standpunkt aus die andern Bekenntnisse zwar 
toleriert, aber gemäß dem Wahrheitskriterium nicht als gleichberechtigt be­
trachtet werden können. Man kann zwei sich gegenseitig ausschließende 
theoretische Aussagen nicht als „gleich wahr" bezeichnen. Man kann sie aber 
als staatsrechtlich gleichberechtigt erklären, wenn der Staat seinerseits das 
weltanschaulich oder konfessionell orientierte Wahrheitskriterium nicht zu 
seinem Kriterium der Staatszugehörigkeit macht. Im Mittelalter dagegen war 
dies der Fall. Das war eine rein politische Situation, die sich in der Neuzeit 
geändert hat. Sich dieser Veränderung anzuschließen, erforderte von der 
katholischen Kirche keine dogmatische, wohl aber eine politische Wendung. 
Diese ist nun im Zweiten Vatikanischen Konzil feierlich erklärt worden. 
Zum katholischen Dogma gehörte niemals die Identifizierung von Kirche und 
Staat. Das hat Augustinus in seinem „Gottesstaat" eindeutig dargestellt. 

Was hier von der katholischen Kirche gesagt wurde, gilt allgemein von jedem 
weltanschaulich orientierten Verband, der seine Weltanschauung nicht mit 
staatsrechtlichen Zwangsmitteln durchsetzen will. Ohne seine eigene Wahr­
heitserkenntnis zu verraten, kann ein solcher weltanschaulich orientierter 
Verband andern Verbänden mit Toleranz begegnen und ihm auf der staats-

9 In seiner Rede an den Verband der katholischen Juristen Italiens vom 6. Dezember 1953 sagt 
Pius XII. ausdrücklich, daß das, was nicht der Wahrheit und dem Sittengesetz entspreche, objek­
tiv kein Recht auf Dasein, Propaganda und Aktion habe. Jedoch könne es trotzdem im Interesse 
eines höheren und umfassenderen Gutes gerechtfertigt sein, nicht durch staatliche Gesetze und 
Zwangsmaßnahmen einzugreifen, mit anderen Worten: Toleranz zu üben. Vgl. A.-F. Utz, - J. F. 
Groner (Hrsg.), Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe Pius' 
XII., Freiburg/Schweiz 1954-1961, Nr. 3978. Die Aussage Pius' XII. enthält noch nicht die 
Präzisierung auf das demokratische Verständnis von Toleranz. Sie ist ganz theologisch geprägt, 
etwa in dem Satz: „Vom katholischen Glauben aus kann man dem Unglauben nicht dasselbe 
göttlich begründete Recht zuerkennen, wie einer mit dem Glauben übereinstimmenden Aussa­
ge". Das Zweite Vatikanische Konzil hat sich ganz auf den staatsrechtlichen Boden gestellt, ohne 
aber damit die theologische Begriffsbestimmung zu verleugnen. Auf theologischer Ebene hat das 
Zweite Vaticanum nichts geändert. 
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rechtlichen Ebene die gleichen Rechte zusprechen wie sich selbst. An erster 
Stelle steht auch hier die Toleranz, weil kein Mensch, der von seiner Weltan­
schauung überzeugt ist, die Weltanschauung eines andern als gleich wahr 
ansehen kann. Es ist also kein Widerspruch zwischen der moralischen Tole­
ranz und der Bejahung staatsrechtlicher Gleichstellung. 

Die Schieflage der staatsrechtlichen Gleichheit aller Religionen 

An sich müßte der Staat jedes Bekenntnis, das sich in seinem Hoheitsgebiet 
einnisten will, nach seiner Kompatibilität mit der Kulturverfassung der Ge­
sellschaft überprüfen, denn die Religion gehört in die Kategorie der Kultur. 
De facto werden aber, wie gesagt, die verschiedenen Bekenntnisse nur von 
der Gewissensfreiheit, nicht mehr von der Wahrheit aus beurteilt. Daraus 
erklärt sich die Unmöglichkeit, gegen die Kulturdefekte bestimmter Be­
kenntnisse anzugehen. Die Kulturen unterscheiden sich aber nicht aufgrund 
der Gewissensfreiheit, - diese ist überall gleich -, sondern durch sachliche 
Differenzen. Jedes Volk hat seine eigene geschichtlich gewordene Kultur. 
Diese Eigenheit kann so bedeutend sein, daß sie in einem andern Kulturkreis 
nur unter bestimmten Bedingungen akzeptiert werden kann. 

Das wird heute deutlich bei der massenhaften Immigration von Muslimen in 
den aus christlichen Wurzeln entstandenen europäischen Kulturkreis..1 0 

Die kulturelle Anpassungsfähigkeit einer Religion 

Das Grundrecht der Religionsfreiheit vermag nicht zu unterscheiden zwi­
schen Glaubens-, Bekenntnis- und Religionsausübungsfreiheit. Es mag jeder 
innerlich glauben, was er will, und im Kollektiv privat den Kult feiern. Er 
darf aber deswegen nicht alles öffentlich äußern, was er will, erst recht nicht 
nach seinem Glauben öffentlich auftreten, wie er es für gut hält. So wenig 
man Ethnien miteinander vermischen kann, ebenso wenig kann man einer 
bisher völlig fremden Religionsgemeinschaft die gleichen Rechte zuerkennen 
wie den bereits verwurzelten Bekenntnisgemeinschaften. Völkervertrags-
rechtlich hat die Bundesrepublik Deutschland allerdings auch gegenüber der 
Türkei mit der Europäischen Menschenrechtskonvention die Achtung der 
Religionsfreiheit allen ihrer Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen, also 
auch den bloß ihrer Territorialhoheit unterstehenden Ausländern grundsätz-

1 0 Vgl. hierzu die sorgfältig abgewogenen Überlegungen von Christian Hillgruber, Der deutsche 
Kulturstaat und der muslimische Kulturimport. In: Jahres- und Tagungsbericht der Görres-
Gesellschaft 1998, Köln 1998, 87-114. Zur Beziehung der Religion zur Kultur: Justin Stagl, 
Kulturelle Bildungskräfte der Religionen, ebda, 115-131. 
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lieh zugesichert." Diese Unklugheit, die sich heute rächt, ist im Grunde der 
Identifizierung der Religionsfreiheit mit der Gewissensfreiheit zuzuschrei­
ben. Wie Chr. Hillgruber berichtet, baten in der ersten Phase der Einwande­
rung Muslime die christlichen Kirchen darum, ihnen Räumlichkeiten zum 
gemeinsamen Gebet zur Verfügung zu stellen. „So kam es am 3.2.1965 
sogar zu einem islamischen Gebetsgottesdienst im Kölner Dom - das erste 
und zugleich das letzte Mal; denn die Muslime gaben daraufhin entsprechend 
ihrer religiös geprägten Vorstellung, daß der Ort, an dem sie beten, ihnen 
gehört, in Danksagungen gegenüber dem Erzbistum zu verstehen, daß sie den 
Kölner Dom nunmehr als ihr Eigentum betrachten". 1 2 

Als erste Bedingung sollte das völkerrechtliche Prinzip der Gegenseitigkeit 
gelten. Wenn z.B. das christliche Bekenntnis in den muslimischen Ländern 
nicht die gleichen Rechte erhält, ist eine vollgültige Anerkennung der Reli­
gionsausübungsfreiheit für die Muslime ausgeschlossen. 

Selbstverständlich muß den Angehörigen fremder Religionen der Zugang zu 
den öffentlichen Schulen freistehen. Das Problem des Religionsunterrichts in 
den öffentlichen Schulen ist jedoch ein eigenes Problem, auf das wir hier 
nicht eingehen können. Die fremde Religionsgemeinschaft sollte sich auch 
bewußt sein, daß das Recht auf Religionsfreiheit nur ein Abwehrrecht ist 
gegen Einmischung Dritter, auch des Staates, in ihre Religion, also kein 
Recht auf finanzielle Unterstützung, sei dies für den Gottesdienst oder für die 
eigenen Schulen. 

Den Muslimen ist wie jeder andern Religion ein eigenes Ehegesetz zuzuge­
stehen. Jedoch sollte in dem Fall der Scheidung einzig der Ausschluß aus der 
muslimischen Religionsgemeinschaft als rechtliche Sanktion gelten, so daß 
dem Geschiedenen der Zugang zu den Kindern immer noch offenstehen muß. 
Erst recht ist nach unserem rechtlichen Kulturverständnis Androhung des 
Ausschlusses aus dem Familienverband und sogar des Todes gegenüber ei­
nem Familienglied, das den muslimischen Glauben gegen den christlichen 
tauscht, undenkbar. Schließlich gehören Religionen ausgeschlossen, die ten­
denziell auf Machtergreifung im Sinn des Gottesstaates eingestellt sind. 

Die hier aufgeführten Tatbestände, die als Problem aus der undifferenzierten 
Erklärung der Religionsfreiheit entstehen, mögen genügen zum Nachweis, 
daß man die Religionsfreiheit nicht einfach im Sinn der Gewissensfreiheit 
interpretieren kann. 

1 1 Europäische Menschenrechtskonvention, Art. 1,9. Vgl. Chr. Hillgruber, I.e. 94, Anm.9. 
1 2 A.a.O. 91. 
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Das Problem des freiheitlichen Weltanschauungsstaates 

Jedes Programm einer politischen Partei erwächst im Grunde aus einer Welt­
anschauung. Das gilt auch von einer liberalen Partei, die jegliche ethische 
Bindung aus der rechtlichen Ordnung ausschließt. Auch der Nihilismus ist 
eine Weltanschauung. Wenn nun in einem Staat die Mehrheit aufgrund einer 
einheitlichen Wertüberzeugung die weltanschauliche Orientierung des Staa­
tes bestimmt, ergibt sich aufgrund des Mehrheitsprinzips ein Weltanschau­
ungsstaat, wenigstens so lang, wie diese Mehrheit das Ruder führt. Die Min­
derheit muß sich also den Wertprämissen der Mehrheit fügen. Natürlich wird 
dadurch kein Bürger gezwungen, die Religion der Mehrheit anzunehmen, 
und es wird auch kein Mitglied der Mehrheit gezwungen, bei seiner Religion 
zu bleiben. Dennoch ist nicht das verwirklicht, was der Liberalismus anstrebt, 
nämlich die völlige Unmöglichkeit eines Weltanschauungsstaates aufgrund 
des allgemeinen Rechts auf Religionsfreiheit. Wenn z.B. in Irland die Mehr­
heit für die unauflösliche Ehe stimmt, kann dies eine empfindliche Begren­
zung der religiösen Freiheit anders eingestellter Bürger bedeuten. In der oft 
als Vorbild einer Demokratie gepriesenen Schweiz besteht immer noch der 
aus der Kulturkampfzeit stammende Artikel, daß die katholische Kirche ihre 
Diözesenordnung nicht ohne Genehmigung des Staates vornehmen darf. 
Dieser Artikel steht selbst noch in der neuen Bundesverfassung, die 1999 
vom Volk angenommen worden ist. Die Religionsfreiheit ist darum für die 
katholische Kirche in der Schweiz noch nicht gewährleistet. Die Beispiele 
zeigen, daß die Religionsfreiheit dem Spiel der politischen Kräfte unterliegt, 
so daß die Demokratie den Weltanschauungsstaat nicht aus der Welt schaffen 
kann. Die Gegenüberstellung von Demokratie und Weltanschauungsstaat ist 
also eine Chimäre. 

Diese Feststellung wirkt noch beängstigender, wenn man an die zu erwarten­
de demographische Entwicklung in Europa denkt. Die Europäer nehmen im 
Vergleich zu den zahlreichen eingewanderten und noch zahlreicher einwan­
dernden Muslimen mehr und mehr ab, zumal die Geburtenzahl bei den Mus­
limen die der Europäer weit übersteigt. Bei dieser Sachlage müssen die Euro­
päer damit rechnen, daß sie sich in absehbarer Zeit in einem muslimischen 
Gottesstaat finden werden. 

Der politische Vormarsch der Muslime ist nicht aufzuhalten, weil die Glau­
bensfreiheit im Sinn der formalen, unkontrollierbaren Gewissensfreiheit 
definiert wurde. Daß die christlichen Bekenntnisse die politische Kultur Eu­
ropas entscheidend geprägt haben, wurde bei der Definition der Religions­
freiheit völlig übergangen. 
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V. DAS ASYLRECHT 

Definition 

Die Gewährung des Asyls, d.h. des Schutzes gegen Verfolgung auf Grund 
besonderer persönlicher, räumlicher oder zeitlicher Bedingungen, hat seine 
historische Wurzel in der von alters her geltenden sakralen Vorstellung, daß 
ein sicherer Schutz nur von Seiten der Gottheit zu erwarten ist. Der bedrohte 
Mensch flüchtet an gewisse Kultstätten oder berührt sakrale Gegenstände, um 
sich des Schutzes der Gottheit zu versichern. Diese Vorstellung hat sich bis 
heute erhalten, wie man an der Gewährung des Kirchenasyls feststellen kann. 

Das Recht auf Aufnahme eines ungerecht Verfolgten ergibt sich aufgrund der 
Sozialnatur des Menschen. Kein Mensch kann seine Zugehörigkeit zur Ge­
meinschaft der Menschen verleugnen. Es ist darum jeder einzelne verpflich­
tet, einem in schwere Not geratenen Mitmenschen erste Hilfe zu leisten. Im 
allgemeinen berücksichtigt auch das Zivilrecht diesen Tatbestand. Ein Auto­
fahrer, der an einem Verunfallten unbekümmert vorbeifährt, wird wegen 
Verweigerung der Hilfe bestraft. Der Verunfallte hat ein Recht auf diese 
Hilfe. Analog ist das Recht eines Verfolgten auf Asyl mit dem Recht auf 
erste Hilfe zu vergleichen. Es wäre ratsam gewesen, wenn die Juristen den 
Begriff Asyl unterschieden hätten in: Asyl als Aufnahme zur ersten Hilfe und 
als Daueraufenthalt bis zur Beseitigung der Gefahr. 

Das politische Asyl, von dem hier einzig die Rede ist, wird als Recht auf 
Schutz definiert, den ein Staat innerhalb seines Gebietes Personen gewährt, 
die von einem andern Staat aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt 
werden. Naturrechtlich betrachtet, richtet sich aber das Asylrecht nicht an 
einen bestimmten Staat, sondern an die Völkergemeinschaft allgemein. Die 
Staaten müßten darum im Fall des stürmischen Andrangs von Asylsuchenden 
eine Quotenregelumg vereinbaren. Solange diese nicht besteht, kann man 
kein Land verpflichten, die Grenzen offen zu halten. Daran müßte übrigens 
auch jeder denken, der in seinem Heimatland Aktionen des Widerstandes 
wagt. Er kann nicht einfach unter Berufung auf ein Recht auf Asyl mit der 
Aufnahme in jedwedem fremden Land rechnen. Sofern man das Asylrecht als 
Menschenrecht versteht, das alle Staaten in gleicher Weise verpflichtet, muß 
man in ihm zunächst nur das Recht auf erste Unterkunft verstehen. Welcher 
Staat nun für das eigentliche Asyl als Dauerunterkunft verpflichtet werden 
kann, ist dem positiven Recht überlassen. Da in den verschiedenen staatlich 
garantierten Grundrechten undifferenziert nur vom subjektiven Recht auf 
Asyl die Rede ist, das jeder politisch Verfolgte für sich in Anspruch nehmen 
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kann, sind die betreffenden Staaten gezwungen, nachträglich an diesem so-
genannten „Menschenrecht" je nach konkreten Umständen Korrekturen an­
zubringen. Das alles wäre verhindert worden, wenn man die subjektivistische 
Formulierung des Asylrechts vermieden hätte. 

Zweifacher Mißbrauch des Asylrechts 

Der Mißbrauch des Asylrechts ist auf zwei Stufen möglich: erstens bei der 
Ankunft, zweitens während der Asylzeit. Der erste Mißbrauch wird durch die 
intensive Nachforschung nach der Tatsache und dem Grund der Flucht aus 
dem Heimatland ermittelt. 

Da man einen Asylsuchenden nicht mehr abweisen kann, wenn er einmal da 
ist, tut das durch den massenhaften Ansturm von Asylanten bedrohte Land 
gut daran, die entsprechenden gesetzlichen Restriktionen rechtzeitig zu veröf­
fentlichen, um im vorhinein die Lust zu „Asylreisen" zu dämpfen. 

An den zweiten Mißbrauch des Asylrechts, nämlich des bereits gewährten 
Asylrechts, wird allgemein nur insoweit gedacht, als es sich um Rechtsbrüche 
des Asylanten handelt, die gemäß dem im Asylland geltenden Strafrecht 
sanktioniert werden. Im übrigen genießt der Asylant die gleiche Freiheit wie 
jeder Einheimische. Es ist ihm z.B. das Recht der Meinungsfreiheit zugesi­
chert. Er steht ihm also frei, Demonstrationen vor der Botschaft seines Her­
kunftslandes zu organisieren, die dem Asylland erheblichen Schaden und 
politische Nachteile einbringen können. Der Asylant kann so eine erfolgrei­
che politische Tätigkeit gegen die Regierung seines Herkunftslandes entwik-
keln, daß er nach wenigen Jahren siegreich in seine Heimat zurückkehren 
kann, um unter Umständen ein noch undemokratischeres Regime zu begrün­
den, als es vor seiner Flucht bestand (vgl. Khumenei im französischen Asyl). 
Das Asylland ist gewöhnlich zu wenig detailliert informiert über die inneren 
Verhältnisse jenes Landes, aus dem der Asylant kommt. Man sollte darum 
vorsichtig mit der Gewährung der freien politischen Betätigung umgehen. 

Entscheidend ist die Frage, ob der Asylant beabsichtigt, im Asylland eine 
neue endgültige Bleibe zu finden. Dann muß man von ihm erwarten, daß er 
sich kulturell integriert. Das Asylland kann nicht jeder ankommenden ethni­
schen Gruppe einen eigenen Minderheitenstatus gewähren. Vor allem sind -
in diesem Fall besonders - die schlechten Erfahrungen zu bedenken, die man 
mit der Gewährung des doppelten Bürgerrechts gemacht hat. Das aufneh­
mende Land hat seine eigene kulturelle Geschichte, die es im Interesse des 
inneren Friedens zu wahren gilt. Anders verhält es sich bei vorübergehend 
bleibenden Asylanten. 
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Die Hypertrophie des Asylrechts 

Die Meinungs- und Religionsfreiheit ist die tiefere Begründung dafür, daß 
ein politisch Verfolgter für sich das Recht auf Asyl beanspruchen kann. Wie 
die Meinungs- und Religionsfreiheit aufgrund ihrer rein formalen Konstruk­
tion keine sachliche Kontrolle von Dritten zuläßt, verträgt auch der Anspruch 
auf Asyl keine sachlichen Einwendungen. Das heißt, das Recht auf Asyl 
ergibt sich einzig aus der Tatsache, daß jemand wegen seiner Meinung oder 
seiner Religion verfolgt wird. Ob dieser Verfolgte in seinen Äußerungen und 
politischen Handlungen die notwendige Klugheit und Vorsicht hat walten 
lassen, ob er vor allem bei revolutionären Umtrieben sorgfältig die Folgen 
überdacht hat, darüber hat niemand zu urteilen. Das ist Angelegenheit seiner 
Gewissensfreiheit. Da bei dieser juristischen Sachlage kein Unterschied mehr 
besteht, zwischen einem ungerecht Verfolgten und einem gescheiterten 
kommunistischen Revolutionär, kann jeder Revolutionär im Notfall sich mit 
dem Asylrecht in einem andern Staat retten. Daß ursprünglich bei der Statuie­
rung des Asylrechts an diese Konsequenz nicht gedacht war, noch gedacht 
werden konnte, hat eben seinen Grund in der rein formalen Definition des 
subjektiven Rechts. Niemand hatte damals daran gedacht, daß das Asylrecht 
von höchst dubiosen Agitatoren in Anspruch genommen werden könnte. Erst 
recht wurde nicht bedacht, daß solche fragwürdigen Asylsuchenden im neuen 
Land die politische Agitation aus der Ferne noch wirksamer betreiben könn­
ten. 

Bei dieser gefährlichen Ausnutzung des Asylrechts ist es verständlich, daß 
das Volk in den von Asylsuchenden überschwemmten Staaten nach einer 
Verschärfung des Asylrechts ruft. Dagegen melden sich allerdings ebenso 
vehement die humanitären und karitativen Organisationen. 

Der Kampf der humanitären Organisationen gegen die Verschärfung des 
Asylrechts 

Für die Verschärfung des Asylproblems sorgen nicht zuletzt die humanitären 
und karitativen Organisationen, die sich jeder Beschränkung des Asylrechts 
widersetzen. Ihr Widerstand äußert sich vornehmlich in der widerrechtlichen 
Unterbringung von zwangsweise ausgewiesenen Asylanten. Eine besondere 
Brisanz bekommt diese widerrechtliche Handlung, wenn sie von kirchlichen 
Institutionen mit der Berufung auf das Kirchenasyl1 öffentlich vollzogen 
wird, um die staatliche Obrigkeit zum Umdenken zu zwingen. 

1 Vgl. Rupert Hofmann, „Kirchenasyl" und ziviler Ungehorsam, in: Wandel durch Beständigkeit, 
Jens Hacker zum 65. Geburtstag, hrsg. von K.G. Kick, St. Weingarz und U. Bartosch, Berlin 
1998, 363-388. 
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Unter den humanitären und karitativen Organisationen fühlen sich besonders 
die christlichen Kirchen dazu berufen, gegen Beschränkungen des Asylrechts 
zu protestieren. Sie berufen sich auf die Bibel, gemäß der jeder in Not gera­
tene Mensch unser Nächster ist, dem wir Mitgefühl und Hilfe beweisen müs­
sen. Sie kommen damit auf den Ursprung des Asylrechts zurück, wonach 
jeder Verfolgte im sakralen Raum seine sichere Zuflucht findet. Die Instituti­
on des Kirchenasyls hatte ihre Bedeutung in der Zeit, da es noch kein staat­
lich geregeltes Asylrecht gab. 

Diese Einstellung der humanitären Verbände ist durchaus verständlich. Ihre 
Aufgabe ist es, in jedem einzelnen Fall zu helfen und nicht zu richten. 

Ein typischer Fall solchen Widerstandes hat sich 1997 in Dinklage 
(Deutschland) ereignet, wo die Polizei eine von den Benediktinerinnen mit 
der Berufung auf „das kirchliche Asylrecht" beherbergte ukrainische Familie 
festgenommen hatte. Die Ordensschwestern konnten sich auf das gemeinsa­
me Wort der Kirchen Deutschlands vom 4. Juli 1997 „Gemeinsames Wort zu 
den Herausforderungen durch Migration und Flucht" berufen, das, wenn­
gleich den Ausdruck „Kirchenasyl" vermeidend, dennoch sachlich die Aktion 
des Kirchenasyls als „verständlich und auch legitim" erklärte, „wenn Kir­
chengemeinden in bestimmten Einzelfällen nach gewissenhafter Prüfung zu 
dem Ergebnis gelangen, sich schützend vor einen Menschen stellen zu müs­
sen, um zu vermeiden, daß ihm der ihm zustehende Grundrechtsschutz ver­
sagt wird". Die Rechtmäßigkeit einer solchen Aktion wird begründet durch 
den Hinweis auf das vom Staat anerkannte Ziel der Kirche, d.h. ihre Liebes­
tätigkeit zugunsten von Armen und Verfolgten. Damit stützt sich die Kir­
chengemeinde nicht nur auf das allgemein anerkannte Recht auf ein Handeln 
gemäß dem Gewissen, sondern zusätzlich auch auf ihre eigene Kompetenz 
zur Entscheidung, worin ihre Liebestätigkeit zu bestehen hat. 

Die Kirche wird in eine peinliche Situation hineinmanövriert, wenn Überzeu­
gungstäter durch gewaltsame Asylnahme vatikanische Botschaften besetzen. 
Einerseits muß die Kirche ihre Pflicht zur Nächstenliebe und zum humanitä­
ren Beistand erfüllen, andererseits verstößt sie gegen die öffentliche Ord­
nung. 

Man muß die Dinge konkret sehen. Die Bundesrepublik Deutschland beher­
bergt mehr Asylanten als alle andern Staaten der EU zusammen. Hier mani­
festiert sich eine eklatante Ungerechtigkeit hinsichtlich der Verteilung der 
Lasten. Daß sich viele in der Heimat Verfolgte an Deutschland wenden, liegt 
nicht nur an der diesbezüglich unglücklichen geographischen Lage Deutsch­
lands, sondern auch daran, daß man in dem „sagenhaft reichen" Land besser 
aufgehoben ist als anderswo. Eine scharfe, durch die Behörde des aufneh­
menden Staates vorzunehmende Kontrolle ist selbstverständlich notwendig. 
Vorgängig aber müßte der Staat das Asylrecht so formulieren, daß auch auf 
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die sozialen und politischen Verhältnisse im eigenen Land Rücksicht ge­
nommen wird, dies auch im Hinblick auf die ungerechte Lastenverteilung 
unter den Staaten. Natürlich muß der Asylsuchende zunächst von dem Staat 
aufgenommen werden, an den er sich erstmalig wendet. Ob er aber in diesem 
Staat sein endgültiges Asyl finden soll, bleibt offen. Vielleicht muß er, sofern 
es ein anderes hinsichtlich der Aufnahme von Asylanten besser gestelltes 
Land gibt, dorthin verwiesen werden. In jedem Fall hat der Staat das Recht, 
den Asylanten, wenn in seinem Heimatland keine Widerstände mehr drohen, 
in das Heimatland zurückzuschicken. 

Der Staat hat sich durch die Formulierung des Asylrechts als eines subjekti­
ven Rechts selbst beschränkt und gewissermaßen geopfert. Er behält sich 
lediglich das Recht der Prüfung vor, ob der Asylsuchende wirklich als Ver­
folgter zu gelten hat. Ohne Rücksicht darauf, was er im Hinblick auf die 
Situation in seiner Gesellschaft überhaupt zu leisten vermag, übernimmt er 
durch die uneingeschränkte Anerkennung des subjektiven Rechts auf Asyl 
die Pflicht zur Aufnahme des Flüchtlings. Damit hat er die höchst morali­
sche, im Evangelium geforderte Pflicht für sich als rechtlich verbindlich 
erklärt mit der Konsequenz, daß er seinerseits in eine praktisch nicht zu mei­
sternde Situation hineingerät. 

Wer ist nun kompetent, den Bescheid der staatlichen Behörde nach Maßgabe 
der Gerechtigkeit zu beurteilen? Etwa der Asylsuchende oder ein anderer, der 
das Elend des Asylsuchenden aus der Nähe erfahren hat, oder die Kirche, 
gemäß der nach christlichem Ethos jeder in Not Geratene, woher er auch 
komme, ihren Schutz verdient, weil sie den göttlichen Auftrag hat, der Liebe 
und der Gerechtigkeit zu dienen? 

Wenn der Verfolgte einmal in seinem Wahlland angekommen ist, kann die­
ses mit ihm keine Gewissenserforschung veranstalten, ob er klug oder unklug 
gehandelt hat. Er ist nun einmal hier und zählt für alle, nicht nur für die Kir­
chen, ohne Einschränkung als Mitmensch, der nach den gesetzlichen Regeln 
human zu behandeln ist. Ob man ihm allerdings noch die Freiheit gewähren 
soll, politische Manifestationen zu veranstalten, mit denen auch das Asylland 
diplomatisch belastet wird, ist eine andere Frage. Wenn nun die Behörden 
des Asyllandes festgestellt haben, daß die Gefahr im Heimatland behoben ist, 
und darum die Ausweisung anordnen, haben sie das letzte rechtlich geltende 
Wort. 

Natürlich wird der Asylant in den meisten Fällen empfinden, daß man ihm 
ein Unrecht antut, dies um so mehr, als er sich im Asyl gut akklimatisiert hat 
und hier bessere Zukunftschancen sieht als in seiner kriegszerstörten Heimat. 
Und auch diejenigen, die den Asylanten schätzen gelernt haben, werden ihm 
beipflichten. Besonders die Kirchen, die sich als beauftragt betrachten, Not­
leidenden und Unterdrückten beizustehen, werden auf ein Recht pochen, 
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auch über den Staat hinweg mit allen Mitteln, selbst mit dem kirchlichen 
Asyl, zu helfen. 

Wenn aber eine kirchliche Institution ihre Opposition gegen eine staatlich 
verfügte gewaltsame Ausweisung eines Asylanten mit dem kirchlichen Asyl 
kundtun will, müssen die verantwortlichen Kirchenleute ihre Unterschrift 
unter die Maßnahme geben, zum Zeichen, daß nicht die Kirchengemeinde, 
sondern sie persönlich dafür haften und auch die gesetzliche Strafe überneh­
men. Ein solches Unternehmen ist immer noch reichlich gewagt, weil die 
betreffenden Vertreter der Kirche bedenken müssen, daß sie unter Umständen 
das Ansehen der gesamten Kirche in Gefahr bringen. Solange es keinen völ­
kerrechtlichen Verteilungsschlüssel gibt, kann man, wie schon gesagt, mit 
dem naturrechtlichen Begriff der Gerechtigkeit gegen den Staat nicht argu­
mentieren. 
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VI. EIN RECHT AUF WIDERSTAND? 

Die allgemeine Definition des Widerstandes 

Der Widerstand ist eine durch die Gewissensfreiheit begründete Gehorsams­
verweigerung gegenüber einem Gesetz oder einer obrigkeitlichen Anord­
nung. Diese Art von Widerstand ist, wenn gewaltlos, ethisch unproblema­
tisch, zumal der den Gehorsam Verweigernde die gesetzliche Sanktion in 
Kauf nimmt. Jeder Bürger ist berechtigt, entsprechend seinem Gewissen 
gegenüber einem Gesetz seinen Gehorsam zu verweigern. Unter diesem Be­
tracht gehört der Widerstand zu den Grundrechten des Bürgers, nicht zwar als 
Widerstand, sondern als Äußerung der Gewissensfreiheit im Hinblick auf ein 
staatliches Gesetz. 

Ähnlich verhält es sich, wenn ein Bürger gegen ein Gesetz etwas unternimmt. 
Hier handelt es sich nicht nur darum, daß einer aus Gewissensgründen den 
Gehorsam verweigert, sondern daß er selbst aktiv eingreift. Wir stoßen hier 
an die Unterscheidung zwischen dem Widerstand gegen ein Verbot und dem 
Widerstand gegen ein Gebot. Die Juristen legen auf diese Unterscheidung 
besonderen Wert. Das staatliche Gesetz, das ein Gebot enthält, setzt im Bür­
ger eine moralische Haltung voraus, die sich in einem positiven Akt, in einer 
Leistung äußert. Dementsprechend besteht in diesem Fall die Aufkündigung 
des Gehorsams in einem passiven Widerstand, in einer rechtswidrigen Un­
terlassung. Anders verhält es sich, wenn einer gegen ein staatliches Verbot 
handelt. Der Widerstand besteht in diesem Fall nicht in einer reinen Absti­
nenz, sondern in einer eigentlichen Handlung, in der die Opposition gegen 
das Gesetz zum Ausdruck kommt (Verletzung eines Handlungsverbots). Die 
Juristen erklären nun, daß das im deutschen Grundgesetz garantierte Recht 
auf Gewissensfreiheit nur für den Fall des Gebotes gilt, so daß der Wider­
stand sich nur in einem passiven Verhalten, also in einem gewöhnlichen 
zivilen Ungehorsam äußert.1 Nach der Erklärung der Juristen soll sich darum 
der Opponent gegen ein Verbotsgesetz nicht mehr auf die im (deutschen) 
Grundgesetz garantierte Gewissensfreiheit berufen können. In der Tat kann 
derjenige, der gegen ein Verbotsgesetz handelt, sich nicht nur auf sein Ge­
wissen berufen. Seine Handlung ist nämlich wesentlich in einem - nach indi­
viduellem Urteil - besseren Wissen begründet, als für den Gesetzgeber ange­
nommen wird. Ein solches Besserwissen eines einfachen Bürgers kann sach-

1 Vgl. Rupert Hofmann, „Kirchenasyl" und ziviler Ungehorsam, In: Wandel durch Beständig­
keit, Studien zur deutschen und internationalen Politik, Jens Hacker zum 65. Geburtstag, heraus­
gegeben von K.G. Kick, St. Weingarz und U. Bartosch, Berlin 1998, 385. 
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lieh durchaus fundiert sein, ihm fehlt aber die Wirkkraft des Gesetzes. Darum 
braucht es zum Widerstand gegen ein Verbotsgesetz nicht nur ein Gewissen­
surteil, sondern dazu noch die kluge Überlegung über die Geltung eines Ge­
setzes in einem bestimmten Fall, d.h. die zumindest moralische Legitimie­
rung des Widerstandes. Hier stellt sich deutlicher als beim Gebotsgesetz das 
ethische Problem, welche Bedingungen erfüllt sein müssen zur naturrechtli­
chen Begründung der Unrechtmäßigkeit eines geltenden staatlichen Gesetzes. 

Die Rechtswissenschaft unterscheidet zwischen Geltung, Wirksamkeit und 
Verbindlichkeit eines Gesetzes. Wir können hier auf diese Unterscheidung 
verzichten, denn es handelt sich in unserer Frage immer nur um ein Gesetz, 
das wirklich besteht und nicht antiquiert ist, das durch die staatliche Gewalt 
sanktioniert werden kann und somit auch vom Großteil der Bürger als ver­
bindlich anerkannt wird. Das Problem liegt allerdings in dem Begriff „ver­
bindlich", d.h. Gehorsam fordernd. Jene Juristen, die kein Naturrecht aner­
kennen, können eigentlich zwischen Gehorsam des Tieres und Gehorsam des 
Menschen nicht unterscheiden. Das Tier unterwirft sich nur der physischen 
Gewalt, die es auch schon in der Androhung der Bestrafung fürchtet. Die 
Verbindlichkeit einer obrigkeitlichen Forderung muß aber beim Menschen 
auf einer inneren Zusage zum Gesetz oder zumindest auf einem dem Gesetz 
gegenüber neutralen Gewissensurteil fußen. Zur moralischen Rechtfertigung 
des Gesetzesgehorsams ist zwar die Einsicht in den Zusammenhang des ein­
zelnen Gesetzes nicht nötig. Der Bürger muß aber dem Gesetzgeber gegen­
über das Vertrauen haben, daß er das betreffende Gesetz mit Umsicht und mit 
Verantwortungsbewußtsein erarbeitet hat. Der Widerstand ist im Grund die 
Aufkündigung dieses Vertrauens gegenüber der obersten Rechtsinstanz, 
wenngleich er sich nur gegen ein einzelnes Gesetz richten mag. Dieser Sach­
verhalt wird zu wenig bedacht. Der Rechtsstaat ist dadurch gekennzeichnet, 
daß die staatliche Obrigkeit die letzte Instanz ist, auf die man sich berufen 
kann. Das „Recht" auf Widerstand aus Gewissensgründen gegen ein Gesetz 
ist darum im Grund eine chaotische Idee von Recht, weil es die rechtliche 
Einheit des Rechtsstaates illusorisch macht. Mit dem Widerstand wird das 
Recht des Staates als nicht verbindlich, d.h. als unrechtmäßig bezeichnet. Um 
diese Aktion zu rechtfertigen, braucht es nicht nur einen rationalen Grund 
gegen den Inhalt des Gesetzes, sondern auch eine Berufung auf einen noch 
höheren Gesetzgeber. Im Begriff der Verbindlichkeit eines Gesetzes liegt das 
eigentliche Problem des Rechts auf Widerstand, dessen logische Einordnung 
in ein Rechtssystem dem positivistisch eingestellten Juristen nicht gelingt.2 

Wir werden auf diesen grundlegenden Fragekomplex noch zurückkommen. 

2 Zu dem hier besprochenen rechtsphilosophischen Problem vgl. die gute Darstellung bei: Wolf-
Dietrich Grussmann, Das Widerstandsrecht im Lichte der Reinen Rechtslehre. In: Johann J. 
Hagen/Peter Macher, Hrsg.: Gewalt und Recht, Frankfurt 1997, 211 -229. 
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Die Vielfalt des Begriffes Widerstand 

Das Problem des Widerstandes ist vielfältig entsprechend den Absichten: 
Widerstand 1. gegen ein einzelnes Gesetz, 2. gegen die Regierung als Ganzes 
zur Einsetzung einer neuen Regierung, 3. gegen den Staat, in der Absicht der 
Trennung einer Bevölkerungsgruppe, z.B. einer Ethnie, vom bisherigen 
Staats verband, 4. gegen die bestehende Staatsform, z.B. zur Abschaffung der 
Demokratie. Entsprechend diesen Schwerpunkten sind die ethischen Überle­
gungen sehr verschieden. 

Die ethische Begründung des Widerstandes gegen ein Gesetz 

Jeder Bürger hat das Recht, ein bestehendes Gesetz zu kritisieren. Und er hat 
auch das Recht, seinen Gehorsam gegen ein Gesetz aufzukündigen, wenn er 
den Gehorsam nicht verantworten kann. In den meisten Fällen kommt dieser 
Ungehorsam gegenüber dem Steuergesetz vor. Der einzelne kann zwar die 
Bedürfnisse des Staates nicht überschauen. Andererseits kann er an gewissen 
skrupellosen Vergeudungen erkennen, daß die Behörden mit den Steuergel­
dern nicht ökonomisch umzugehen wissen. Da das Steuergesetz ein Gebots­
gesetz ist, kann sich jemand nach sorgfältiger Prüfung seines Gewissens, sich 
auf die Lehre von der Epikie stützend, zu einer Gehorsamsverweigerung in 
Form der Steuerhinterziehung berechtigt fühlen. Der persönlichen Zielset­
zung entsprechend ist es nicht nötig, das Gesetz als solches zu bekämpfen. Es 
muß aber im vorhinein die Bereitschaft bestehen, bei Aufdeckung der 
Rechtsverletzung die Sanktionen in ihrem ganzen Umfang anzunehmen. 

Wenn es sich dagegen um ein Verbotsgesetz handelt, besteht die persönliche 
Gehorsamsverweigerung in einer Offensivhandlung gegen das Gesetz als 
solches. Auch solche Fälle gibt es, wo ein Bürger sich aus Gewissensgründen 
zum Widerstand verpflichtet fühlt. Es gibt Härtefälle, die der Gesetzgeber 
nicht voraussehen konnte. Wenn keine rechtlichen Mittel zur Verfügung 
stehen, bleibt nur der aktive Ungehorsam gegen die staatliche Verfügung. Ein 
solcher Fall liegt z.B. vor, wenn jemand einen strafrechtlich Verfolgten ver­
steckt. Der Katholische Erwachsenen-Katechismus 3 hat die korrekte Auflö­
sung dieses ethischen Problems folgendermaßen formuliert: „In einer Aus­
nahmesituation, in der alle legalen Mittel des Protests und Widerspruchs 
ausgeschöpft sind und keine andere Möglichkeit bleibt, als durch einen ge­
waltlosen Akt des Ungehorsams den Widerspruch gegen staatliche Maßnah­
men zum Ausdruck zu bringen, die nach gewissenhafter Prüfung als ge-
meinwohl- bzw. gerechtigkeitsverletzend empfunden werden, ist ein Akt 

Katholischer Erwachsenen-Katechismus, 2. Band, 1995, 258. 
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zivilen Ungehorsams (Rechtsverletzung) zwar illegal, er kann aber moralisch 
legitim sein. Ein solcher Akt zielt nicht auf die Aushöhlung und Untergra­
bung der demokratischen Ordnung, sondern auf ihre Erhaltung und Förde­
rung. In einem solchen Akt zivilen Ungehorsams spiegelt sich das moralische 
Urteil wider, daß es gerechtfertigt sein kann, die Gesellschaft durch einen 
verschärften Widerspruch auf einen sonst nicht zu behebenden Mißstand 
aufmerksam zu machen. Die Ernsthaftigkeit der Überzeugung und des ver­
folgten Anliegens wird dadurch zum Ausdruck gebracht, daß die für den 
begangenen Gesetzesungehorsam auferlegten Sanktionen in Kauf genommen 
werden". 

Der Widerstand gegen die Regierung 

Wir sprechen hier nicht vom Recht auf Revolution (seditio), die dem Bürger­
krieg gleichzustellen ist, sondern vom organisierten Widerstand gegen die 
Regierung in der Absicht, sie abzusetzen. Dieses Vorgehen kann passiv und 
aktiv bewerkstelligt werden, passiv durch einen Generalstreik, mit dem die 
Regierung lahmgelegt wird, aktiv durch einen direkten Gewaltakt gegen die 
bestehende Autorität. Unter die letztgenannte Form des Widerstandes fällt die 
im Mittelalter und besonders im 16. und im 17. Jahrhundert diskutierte Tö­
tung (occisio) eines Tyrannen. In der deutschsprachigen Literatur wird 
durchwegs von Tyrannenmord gesprochen. Doch dieser Terminus ist nur auf 
die Tötung aus persönlichen, rachsüchtigen Motiven anwendbar. In der ethi­
schen Diskussion über das Recht der Beseitigung des Herrschers ging es um 
die Frage, wer nach dem Naturrecht zu einer solchen Handlung bevollmäch­
tigt sei, und unter welchen Bedingungen. Thomas von Aquin hat dieses Recht 
der Tötung jedem Bürger zugestanden, natürlich unter Wahrung der noch zu 
nennenden Bedingung. 4 Er hat gewaltsamen Widerstand gegen einen Tyran­
nen als Abwehrrecht betrachtet im Hinblick auf manifeste Verstöße gegen 
das Gemeinwohl. Da das Gemeinwohl der staatlichen Autorität vorgeordnet 
ist, hat der tyrannisch regierende Herrscher sein Recht durch Mißbrauch 
verwirkt. Er ist der Räuber, gegen den man sich wehren muß (II-II 69,4). Der 
Usurpator gilt an sich als Dieb, jedoch sollte man sich ihm unterordnen, wenn 
er für das Gemeinwohl besorgt ist (II Sent. 44,2,2). Die Vertreter des Natur­
rechts stellten insgesamt als Bedingung des gewaltsamen Widerstandes, daß 
sichere Aussicht auf sein Gelingen und auf Besserung der sozialen Verhält­
nisse besteht. Thomas von Aquin hat bei aller Anerkennung der Tyrannentö­
tung geraten, die Schäden, die bei diesem Unternehmen sehr wahrscheinlich 
sind, zu überdenken, weil es unter Umständen besser sei, eine Tyrannenherr-

4 Zum Thema Tyrannentötung bei Thomas von Aquin vgl. II. Sent., d. 44, q, 2, a. 2; II-II 42.2 ad 
3; II-II 69,4; De Regimine Principum, Lib. 1, c. VII (Marietti-Ausgabe c. VI). 
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schaff in Kauf zu nehmen, als größte soziale Schäden zu verursachen. Er 
befürchtete zudem eine noch schlimmere Tyrannis. Die Geschichte gab ihm 
Recht. 

Thomas war sich bei dem Rat zur äußersten Vorsicht und Zurückhaltung 
allerdings bewußt, daß man damit die Forderung der Gerechtigkeit zurück­
nimmt. Er mußte darum nach einer logisch konsistenten Lösung suchen. Er 
konnte diese nur in der Religion finden.5 

Robert Franz Romulus Bellarmin SJ (1542-1621) und Franz Suarez SJ 
(1548-1617) begründen das Recht zum Widerstand entgegen der Tradition, 
die Thomas von Aquin folgte, nicht durch das im Gemeinwohl beschlossene 
Notwehrrecht, sondern im Volk als dem ursprünglichen Träger der Staatsge­
walt. Im gleichen Sinn: / . Althusius, H. Grotius, J. Milton, J. Locke, Chr. 
Wolff u.a. Obwohl diese Theorie vom Ursprung des Staatsgewalt wegen ihrer 
Nähe zur Rousseauschen Idee der Volkssouveränität politisch-ethisch sehr 
fragwürdig ist6, kommt sie hier doch zum gleichen Ergebnis, da das Volk den 
Widerstand nur im Hinblick auf das Gemeinwohl ethisch rechtfertigen kann. 

Der Widerstand gegen den Staatsverband - als Lossagung vom gegenwärti­
gen Staat 

Das Problem der gewaltmäßigen Abtrennung von Ethnien zur Gründung 
eines eigenen Staates ist von höchst aktueller Brisanz. An sich ist jeder Staat 
verpflichtet, den ethnischen Minderheiten einen ihnen entsprechenden Frei­
raum zu garantieren. Die föderalistische Ordnung ist hierzu das beste Mittel, 
sofern die Minderheit in der Lage ist, ihre rechtliche Organisation in die 
Hand zu nehmen. Eine völlige Trennung vom bisherigen Staatsverband sollte 
zunächst auf dem Weg gegenseitiger Verhandlungen versucht werden, wobei 
die zur Trennung drängende Ethnie zu gewissen Zugeständnissen bereit sein 
müßte, denn ohne weiteres kann eine Ethnie nicht das Gebiet, das sie besie­
delt, zu ihrem uneingeschränkten Eigentum erklären. Unter Umständen kön­
nen sich in dem Gebiet wertvolle Bodenschätze oder Industrieanlagen befin­
den, deren Verlust den Staat schwer treffen würde. Die individualistisch 
interpretierten Freiheitsrechte verschleißen sich von selbst durch die automa­
tisch eintretende Integration in größere Sozial- und Staatssysteme, so sehr es 
im Augenblick danach aussehen mag, als gingen wir einer zunehmenden 
Ethnisierung der staatlichen Gebilde entgegen. In der Schweiz haben sich 

5 Er erklärt darum: „Wenn es aber gegen den Tyrannen keine menschliche Hilfe gibt, muß man 
auf Gott, den König aller, zurückgreifen. Er ist Helfer in guter Zeit und in Trübsal". De Regimi-
ne Principum, a.a.O. 
6 Vgl. hierzu das Kapitel „Die Herrschaftsmacht des Staates, ihre Definition und ihre Rechtferti­
gung". 
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vier sehr verschiedene Ethnien zur einer nationalen Einheit zusammenfinden 
können. Allerdings erfordert diese politische Haltung dauernde Anstrengung 
im Bemühen um gegenseitige Toleranz. Es sei hier nur an die Loslösung des 
heutigen Kantons Jura vom Kanton Bern erinnert. Dieser Prozeß ist übrigens 
noch nicht abgeschlossen. 

Die gesetzliche Regelung eines Widerstandes gegen Splittergruppen zur 
Rettung der demokratischen Verfassung 

Da die Demokratie von der freiheitlichen Einstellung der Mehrheit der Bür­
ger abhängt, stellt sich die Frage, wie man sie vor Umwälzungen schützen 
kann, d.h. ob Schutzmaßnahmen verfassungsrechtlich formulierbar sind und 
was sie nützen. 

Die Deutsche Bundesrepublik hat den entsprechenden Text in den Grund­
rechten, Verfassung Art. 20, 4: formuliert: „Gegen jeden, der es unternimmt, 
diese [demokratische] Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das 
Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist." Dieser Wi­
derstand wird also gesetzlich geschützt, er wird aber nicht zur Pflicht des 
Bürgers gemacht. 

Wie sich ein solches individualisiertes Widerstandsrecht praktisch verwirkli­
chen läßt, ist und bleibt ein Problem. Aber man muß diese rechtliche Fas­
sung des Widerstandsrechts im geschichtlichen Zusammenhang mit der 
Machtergeifung Hitlers sehen, der gerade auf demokratischem Weg an die 
Macht kam. Daß man eine solche politische Entwicklung durch das Recht auf 
Widerstand abriegeln könne, war die Idee der Väter der deutschen Verfas­
sung nach dem zweiten Weltkrieg. 

Die Demokratie ist mit ihrer individualistischen Freiheitsvorstellung nicht 
gefeit gegen eine Mehrheit von Stimmen, die sich für eine autoritäre Regie­
rungsform einsetzt. Wenn es einer demokratischen Regierung nicht gelingt, 
schwerste soziale Mißstände in den Griff zu bekommen, dann ist das Miß­
trauen gegenüber der Demokratie unvermeidlich. Ein Widerstand gegen eine 
Gruppe, die die Abschaffung der Demokratie betreibt, setzt eine demokra­
tisch und auch politisch-ethisch motivierte Gesellschaft voraus. 

Schlußüberlegung 

Die gesamte Kontroverse über den Widerstand wäre vermieden worden, 
wenn im Grundgesetz das Recht auf Gewissensfreiheit nicht so subjektivi-
stisch formuliert, sondern deutlich der gesamtgesellschaftliche Rahmen mit­
erwähnt worden wäre, innerhalb dessen das subjektive Recht erst seinen Platz 
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und seine Geltung hat. Hintergründig spielt hier das Mißverständnis eine 
Rolle, Gewissensfreiheit sei das gleiche wie Entscheidungsfreiheit. Der Ge­
wissensspruch ist, wie schon an anderer Stelle betont wurde, nicht Sache des 
freien Willens oder, wie es in Kant'scher Formulierung heißen würde, Sache 
der Willkür. Das Gewissen ist ein am Sein orientiertes Kontrollorgan der 
praktischen Erkenntnis. Sein logischer Prozeß ist also durch einen Dritten, 
z.B. durch einen Richter, nachvollziehbar trotz der unvermeidlichen Ver­
schiedenheiten ganz konkreter Urteile der praktischen Vernunft, sofern aller­
dings in der Gesellschaft ein allgemeiner moralischer Grundkonsens besteht. 
Da dies aber heute selten der Fall ist, bleibt nur die Anerkennung des indivi­
dualistischen Gewissens mit der Folge, daß die staatliche Obrigkeit zur Er­
haltung einer einigermaßen funktionierenden Ordnung zu unlogisch konstru­
ierten Maßnahmen greifen muß, d.h. zu Maßnahmen, die der im Grundgesetz 
statuierten individuellen Gewissensfreiheit eigentlich widersprechen. 
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Fünftes Kapitel 

DER KRIEG 

I. DER KRIEG ALS OBJEKT RATIONALER 

FRIEDENSBEMÜHUNG 

Das Gute als wesentliches Objekt jeder Ethik 

Die Ethik beschäftigt sich grundsätzlich mit der guten Handlung im Hinblick 
auf die Vervollkommnung des Menschen. Sie will damit Wegweiser zum 
Glück des Menschen sein. Der Krieg, der immer ein Zeichen von Unheil ist, 
kann darum nur insofern Objekt der Ethik sein, soweit es darum geht, ihn in 
den Grenzen der Gerechtigkeit zu halten. 

Dem Krieg muß darum in der Ethik des Friedens vorausgehen. Da in einer 
Finalethik, wie sie hier im gesamten Traktat beabsichtigt ist, stellt sich darum 
zuerst die Frage, welche Friedensbemühung noch dem in der Ethik verfolgten 
Zweck dient. Seit Jahren kennen wir die als Pazifismus bezeichnete Frie­
densbewegung, die aus ethischer Verantwortung die Verurteilung jeglicher 
Gewaltanwendung fordert und auch jede militärische Vorbereitung auf einen 
Krieg verwirft. Der Pazifismus unterscheidet sich damit von den Friedens­
bemühungen, welche die Notwendigkeit, zur Selbstverteidigung gerüstet und 
bereit zu sein, nicht leugnen. Wir wissen aus Erfahrung, daß die Sünde weder 
im individuellen noch im kollektiven Bereich des menschlichen Lebens aus­
gemerzt werden kann. Der Pazifismus ist darum eine Illusion. In der prakti­
schen Wirklichkeit könnte sich der Pazifismus, in diesem radikalen Sinn 
verstanden, als Einladung zum Krieg jener Staaten erweisen, die auf die Un­
terwerfung anderer Staaten eingestellt sind. Im Hinblick auf diese Gefahr 
kann sich eine rationale Ethik nicht für den Pazifismus entscheiden. Für sie 
muß sich die Friedensbemühung auf zwei Objekte konzentrieren: 1. die in­
ternationale Pädagogik der Friedensbeziehungen unter den Völkern, 2. die 
Eingrenzung des Krieges im Sinn der Gerechtigkeit. Dieses zweite Objekt 
beinhaltet die zwei Einzelfragen a) nach dem Recht zum Krieg (jus ad bel­
lum), und b) nach der gerechten Kriegsführung (jus in bello). 
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Die Friedensbemühung in der Volkspädagogik 

Hier steht im Vordergrund die Erziehung des Kindes in der Familie. Die 
Familie ist der natürliche Hort, wo der Mensch das friedliche Zusammenle­
ben erlernt. Hier müßte darum jede Friedenspädagogik beginnen. Im weiteren 
ist an die friedliche Zusammenführung der Jugend verschiedener Nationali­
täten zu denken. Daran anknüpfend sollten die sozialen und politischen Ver­
bände sich um gegenseitiges Verständnis bemühen. Die einzelnen Unterneh­
mungen, die in dieser Hinsicht bereits bestehen, brauchen hier nicht aufge­
führt zu werden. 

In einer philosophischen Abhandlung über die rationale Friedensbemühung 
steht im Zentrum die Frage nach der Gerechtigkeit zum Krieg und im Krieg. 
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II. DER GERECHTE KRIEG 

Zur Definition des Krieges 

In der Begriffsbestimmung des Krieges halten sich die Autoren, soweit sie 
nicht Ethiker sind, an die soziologische oder juristische Analyse des allge­
meinen Sprachgebrauchs, gemäß dem C. von Clausewitz (1832) den Krieg als 
einen Akt der Gewalt bezeichnete, um den Gegner zur Erfüllung unseres 
Willens zu zwingen 1. Da man durchwegs den Krieg mit der Existenz eines 
Staatswesens verbindet, wird er genauer definiert als gewaltsame Auseinan­
dersetzung von zwei Staaten. Analog spricht man von Krieg bei der gewalt­
samen Auseinandersetzung von zwei Gruppen innerhalb oder auch außerhalb 
eines Staates. Doch konzentrieren wir hier die Darlegung auf den Fall der 
gewaltsamen Auseinandersetzung von zwei Staaten, indem wir die andern 
gewaltsamen Streitigkeiten zu den analogen Anwendungen des Begriffes 
Krieg zählen. Kriegerische Phänomene wie Widerstand, Aufruhr, Revolution 
und Bürgerkrieg sind also unter einem andern Stichwort zu behandeln. 

Es ist aber, wie wir sehen werden, unvermeidlich, zuerst von der gewaltsa­
men Auseinandersetzung im privaten Bereich zu sprechen, dies im Hinblick 
auf das Problem der Tötung. Gerade von diesem Gesichtspunkt aus könnte 
man über das logische Verhältnis der verschiedenen gewalttätigen Auseinan­
dersetzungen streiten, d.h. welchem Begriff der Rang des primum analoga-
tum zukommt. Gewalttätige Auseinandersetzung ist das analogon. Von der 
Ethik aus ist das primum analogatum der gewalttätige Streit zwischen zwei 
Personen, das secundum analogatum ist der Krieg zwischen zwei Staaten. 

Der Sozialethiker kann vom Krieg nur im Hinblick auf die Gerechtigkeit 
sprechen. Für ihn muß die Realdefinition des Kriegs qualifiziert sein durch 
die Begriffe gerecht oder ungerecht, wobei der Begriff der Gerechtigkeit als 
naturrechtliche Norm verstanden wird. Das Kriegsvölkerrecht enthält die 
Rechtssätze des Völkerrechts, die die Bedingungen der Kriegserklärung eines 
Staates (als ius ad bellum bezeichnet) und die Art und Weise der Kriegfüh­
rung (ius in bello) wie auch die Beziehungen der Kriegführenden zu den 
Neutralen regeln. Es ist ein positives Vertragsrecht, das aus dem Gewohn­
heitsrecht und aus verschiedenen Einzelabmachungen entstanden ist und auch 
Elemente des Naturrechts enthält. Es befaßt sich nicht mit der ethischen Fra­
ge der inneren Berechtigung des Kriegs. Sein Anliegen ist lediglich die Hu­
manisierung und Verrechtlichung des kriegerischen Prozesses. Dem Sozial-

1 C. von Clausewitz, Vom Kriege, Ausg. Frankfurt 1980, 17. 
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ethiker genügt aber nicht die Feststellung, daß sich im Krieg zwei Parteien 
streiten. Er will wissen, welche Seite sachlich gerechtfertigt ist, und zwar 
unabhängig von der Gerechtigkeitsvorstellung der beiden Parteien. Er beruft 
sich darum bei der Beurteilung der Gerechtigkeit eines Krieges auf eine über 
den streitenden Parteien stehende Norm. 

C. von Clausewitz hat in seiner Analyse des kriegerischen Prozesses die in­
teressante Bemerkung gemacht, daß das Phänomen des Krieges sich erst 
daraus ergibt, daß eine Partei sich verteidigt. Tatsächlich entsteht noch kein 
Krieg, wenn ein Staat einen andern überfällt. Das wäre, wie Clausewitz sagt, 
eine reine Besitznahme, noch kein Krieg. Auch der Ethiker ist, wie wir sehen 
werden, zuerst an die Verteidigung verwiesen. An die Stelle des bis zum 
ersten Weltkrieg angenommenen freien Kriegführungsrechts ist im Völker­
recht das Verbot des Angriffskrieges getreten, das im klassischen Naturrecht 
längst bestand. Der Briand-Kellog-Pakt von 1928, der den Angriffskrieg 
verbot, wurde von beinahe allen Staaten ratifiziert. Ein Aggressionsverbot 
enthält auch Art. 2, Abs. 4 der Satzung der Vereinten Nationen. Erlaubt bleibt 
das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung (Art. 51 der 
UN-Satzung). Auch eine ganze Anzahl nationaler Verfassungen verbieten 
den Angriffskieg, so Art. 26 des deutschen Grundgesetzes. Über die aus­
drücklichen vertraglichen Verpflichtungen hinaus ist das Verbot des An­
griffskrieges zu einer allgemeinen Rechtsüberzeugung und zu einem Satz des 
Völkergewohnheitsrechts geworden. Allerdings entbehrt der Begriff des 
Angriffskrieges noch einiger wichtiger Abgrenzungen gegen analoge Begrif­
fe, besonders gegen den des Präventivkrieges. Welche Maßnahmen sind 
gestattet gegen die Unterstützung von revolutionären Rebellen durch den 
Nachbarstaat? Der gewaltsame Grenzübertritt genügt offenbar nicht, um sich 
frühzeitig zu wehren, zumal sich dann der Krieg im eigenen Land abspielen 
würde. 

Die Suche nach der Gerechtigkeitsnorm 

Die Erfahrung legt den Eindruck nahe, daß der Krieg ein unvermeidliches 
Phänomen des sozialen Lebens sei, so daß sich alle Überlegungen über eine 
vorgeordnete Norm als überflüssig erweisen würden und man sich schließlich 
mit der rein positiv-rechtlichen Regelung zufriedengeben müsse. Dies Be­
dürfnis, das Naturereignis Krieg in eine rechtliche Form zu gießen, zeigt 
immerhin, daß der Krieg schließlich doch eine beide Parteien bindende Ge­
rechtigkeit verlangt. Nun gibt es aber kein Gesetz und kein Recht ohne die 
Rückbindung an eine entsprechende Autorität. In diesem Sinn hat die Ethik 
durch alle Jahrhunderte hindurch die Frage behandelt, wem es zustehe, den 
Krieg zu erklären. Die einzige Antwort war der Hinweis auf den Fürsten. Er 
hatte also die Kompetenz zur Erklärung, ob die kriegerische Abwehr gegen 
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einen Angreifer gerechtfertigt ist. Der mittelalterliche Mensch konnte sich 
demnach mit dem Argument beruhigen, daß die Verantwortung für die Ge­
rechtigkeit des Krieges beim Fürsten liege. Franciscus Suarez (f 1617) hat 
sich darum mit der Frage befaßt, welche Gewißheit bezüglich der Gerechtig­
keit eines Krieges der Fürst haben müsse, um die Entscheidung für den Krieg 
verantworten zu können. 2 Aber dadurch ist das Problem nicht gelöst. Wenn 
auch der Fürst der Gegenpartei, also des Angreifers aus irgendeinem Grund 
auf seiner Interpretation der Gerechtigkeit besteht, ist der ewige Krieg ze­
mentiert. Die mittelalterliche Theorie des gerechten Krieges (bellum 
iustum) 3, von dieser Konstellation der beiderseitigen Berufung auf die Ge­
rechtigkeit aus gesehen, kann also die Gerechtigkeitsfrage im konkreten Fall 
nicht lösen. Auch wenn man mit den mittelalterlichen Theologen annimmt, 
daß die Frage des gerechten Krieges auf den Fall der Verteidigung gegen 
einen Überfall zugeschnitten war, in welchem die Gerechtigkeit des Verteidi­
gers im Hinblick auf das naturrechtlich begründete Staatsnotstandsrecht fest­
stand, hing die Verwirklichung der Gerechtigkeitsidee doch vom Ausgang 
der Notwehrhandlung ab. Die Theologen waren sich darin einig, daß eine 
nutzlose Verteidigung nicht zu verantworten sei, so daß nur die Verhandlung 
über die Bedingungen der Kapitulation übrigbleibe. Um der Gerechtigkeit 
näherzukommen, hätte man eine über den Fürsten stehende Friedensinstanz 
finden müssen. Diese ist auch deswegen notwendig, weil die Begriffe Vertei­
digung und Angriff konkret oft schwer zu bestimmen sind.4 Im Mittelalter 
dachte man bei rechtlichen Auseinandersetzungen von zwei Staaten an die 
Kompetenz des Papstes. Zu verweisen ist hierbei auf die Gebietszuteilung an 
die beiden Kolonialmächte Spanien und Portugal (Demarkationslinie, 1493). 
In neuester Zeit versuchte man in der UNO eine solche übernationale Instanz 
zu orten. Doch präsentiert sich diese noch nicht als real übergeordnet, so lang 
es einigen privilegierten Nationen gelingt, mit ihrem Vetorecht ihre eigenen 
politischen Intentionen durchzusetzen. Wenn die UNO sich zu einem überge­
ordneten, partnerschaftlich gewählten Friedensorgan entwickeln würde, wäre 
immerhin auf positiv-rechtlicher, also Kontraktebene, die entscheidende 
naturrechtliche Forderung annähernd erfüllt, daß nämlich eine über dem 
Kriegsgeschehen stehende Autorität für die Gerechtigkeit bürgt, indem sie 
über die nötigen Mittel verfügt, den Friedensbrecher zu bestrafen. Gewiß 

2 De bello, disp. XIII. s. VI. § 2, in Tract. III von: De Fide, Spe et Caritate. 
3 Zur geschichtlichen Entwicklung des Begriffes bellum iustum vgl. die gute Analyse von Margit 
Hintersteininger, Der Kosowo-Konflikt und die Renaissance der Bellum iustum-Doktrin, in: 
Wiener Blätter zur Friedensforschung 99, Wien, Juni/1999, 24-41 (mit reichhaltigen Literatur­
hinweisen); sowie: Heribert Franz Köck, Rechtliche und politische Aspekte der NATO-Aktion 
im Kosowo, a.a.O. 17-23. 
4 Der durch die Nationalsozialisten hervorgerufene zweite Weltkrieg wurde von den Deutschen 
zunächst als Verteidigung gegen die grausamen Bestimmungen des Versailler Vertrags interpre­
tiert. 
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wäre das Urteil der UNO, wenn es wirklich partnerschaftlich gefällt worden 
ist, nur ein positiv-rechtliches Endglied, das man kritisch beurteilen kann. Es 
bleibt aber vernünftigerweise und darum auch unter naturrechtlichem Be­
tracht nur die gehorsame Annahme dieses gerichtlichen Urteils. 

Momentan sind wir, so lang es keine den einzelnen Staaten übergeordnete 
Friedensinstanz gibt, in den Überlegungen über die Gerechtigkeit im Krieg 
nicht weiter als die mittelalterlichen Theologen. In jedem Fall ist es lehrreich, 
ihren Gedanken über den gerechten Krieg nachzugehen, vor allem auch des­
wegen, weil die zahlreichen ethischen Normen, die hier zur Anwendung 
kommen, systematisch zu ordnen sind. Erst von da aus wird es möglich, den 
logischen Weg zur Erkenntnis zu finden, wann und unter welchen Bedingun­
gen ein Krieg vom naturrechtlichen Gesichtspunkt aus gerechtfertigt ist. 
Francisco de Vitoria ( t 1546) hat sich im Anschluß an Thomas von Aquin 
vom Standpunkt des klassischen Naturrechts aus wohl am intensivsten mit 
der Frage nach dem bellum iustum befaßt5. Auf weite Strecken wird darum in 
der folgenden Darstellung auf ihn Bezug genommen. Diese Begrenzung auf 
das Naturrecht hat allerdings zur Folge, daß die Thematik auf die Rechtferti­
gung des Kriegs (ius ad bellum) konzentriert wird und die Gerechtigkeit im 
Krieg (ius in bello) nur im Hinblick auf den zum Krieg Berechtigten behan­
delt wird, während der moderne Begriff des ius in bello die Frage nach dem 
bellum iustum ausklammert. Im modernen Recht wird die Tatsache des Krie­
ges gewissermaßen als ein unvermeidliches Geschehen hingenommen, so daß 
es vordergründig nur um das ius in bello geht. Vom Naturrecht aus gesehen, 
kann man das Recht in bello vom Recht ad bellum nicht trennen. Im Hinblick 
darauf, daß eine übergeordnete Instanz zur Entscheidung über das ius ad 
bellum in einem konkreten Fall wohl noch lange ein Objekt der Hoffnung 
bleibt, muß man sich mit der Einigung über das ius in bello zufriedengeben, 
wie es im modernen Völkerrecht formuliert wurde. 

Geschichtlicher Rückblick auf die naturrechtliche Rechtfertigung des Krieges 

Auch ohne den Gedanken von Clausewitz aufzunehmen, daß das Phänomen 
des Krieges erst im Moment der Verteidigung beginnt, muß man ethisch mit 
dem Begriff der Verteidigung beginnen, weil es kein natürliches Recht auf 
den Angriffskrieg gibt. Dir Begriff des Rechts auf Verteidigung ist allerdings 
sehr ambivalent. Ist nur jene Verteidigung als ethisch gerechtfertigter Grund 
des Kriegs zu bezeichnen, die unmittelbar auf den Angriff antwortet, so daß 
man die Verteidigung nur im engsten Sinn der Abwehr verstehen darf, oder 
kann sie auch in einem Gegenschlag auf irgendein Unrecht bestehen, so daß 

5 Alberico Gentiiis (De iure belli, 1588) und Hugo Grotius (De iure belli ac pacis, 1625) haben 
sich, wie schon der Titel ihrer Werke anzeigt, mehr dem Recht der Kriegsführung zugewandt. 
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am Schluß der Begriff der Verteidigung in die Nähe des Angriffskrieges 
kommt? 

Bei Thomas von Aquin finden sich nur die allgemeinen Prinzipien, die sich 
direkt auf die Rechtfertigung des Krieges beziehen.6 Die Entfaltung der von 
ihm genannten Bedingungen des gerechten Krieges besorgte Vitoria sehr 
eingehend. Da der Krieg seine erste Rechtfertigung in der Abwehr gegen 
einen Angreifer findet, lag es nahe, die Lehre vom gerechten Krieg in Analo­
gie und im Unterschied zur privaten Verteidigung zu behandeln. Aus diesem 
Grund haben die Autoren mit der gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen 
zwei Privatpersonen begonnen, um die eigenen Merkmale des Krieges als 
Verteidigung eines Staates gegen einen Angreifer kenntlich zu machen. 7 

I. Die private Verteidigung - Nach Thomas von Aquin handelt es sich bei der 
Verteidigung einer Privatperson und der Verteidigung des Staates um zwei 
grundverschiedene Wertmaßstäbe, wenngleich es sich in beiden Fällen um 
einen Notstand handelt. Wenn ein Privatmann angegriffen wird, kann er sich 
zwar verteidigen, er darf aber in keiner Weise den Tod des Gegners direkt 
intendieren. Entsprechend den Dekretalen Gregors IX. gilt die Regel: „Vim 
vi repellere licet cum moderamine inculpatae tutelae" - „Gewalt mit Gewalt 
zurückzuschlagen ist unter Wahrung der verhältnismäßig abgewogenen 
schuldfreien Abwehr gestattet". Bei der Abwehr muß also die Verhältnis­
mäßigkeit streng beachtet werden. Wie Thomas (S.Theol. II-II 64,7) dazu 
erklärt, darf keine direkte Absicht zur Tötung bestehen. Die Tötung könne 
also nur als indirekte, nicht gewollte Folge in Kauf genommen werden. Diese 
Regel gilt auch heute noch in der Rechtspraxis, selbst für die Polizisten. Dar­
um die Beschwerden der Bevölkerung, wenn ein Polizist in der Abwehr die 

6 Vgl. S.Theol. II-II 40,1; 66,8 ad 1: 71,3 ad 3; 123,5. 
7 Vgl. Francisco de Vitoria, De jure belli, Quaestio secunda, Secunda propositio, in: Francisco 
de Vitoria, Vorlesungen II (Relectiones), hrsg. von U. Horst, H.-G. Justenhoven, J. Stuben, 
Stuttgart 1997, 550 f.: „Quaelibet res publica habet auctoritatem indicendi et inferendi bellum. 
Pro probatione est notandum, quod differentia est quantum ad hoc inter hominem privatum et 
rem publicam. Quia privata persona habet quidem ius defendendi se et sua, ut dictum est, sed 
non habet ius vindicandi iniurias, immo nec repetundi ex intervallo temporis res ablatas. Sed 
defensio oportet, ut fiat in praesenti, quod iurisconsulti dicunt in continenti. Unde transacta 
necessitate defensionis cessat causa belli. Credo tarnen, quod per iniuriam percussus posset 
statim repercutere, etiam si invasor non deberet ultra progredi." (Jeder Staat hat die Befugnis, 
einen Krieg zu erklären und zu beginnen. Für den Beweis ist zu beachten, daß hierbei ein Unter­
schied zwischen einer Privatperson und dem Staat besteht. Denn eine Privatperson verfügt zwar, 
wie gesagt, über das Recht, sich und ihr Eigentum zu verteidigen, aber sie verfügt nicht über das 
Recht, ein Unrecht zu ahnden, ja nicht einmal über das Recht, geraubte Güter nach einem gewis­
sen Zeitraum zurückzuholen. Die Verteidigung muß vielmehr an Ort und Stelle geschehen, was 
die Rechtskundigen mit „sofort" (in continenti) bezeichnen. Daher wird der Grund für einen 
Krieg hinfällig, sobald keine Notwendigkeit zur Verteidigung mehr besteht. Ich glaube aber, daß 
einer, dem ein Unrecht zugefügt wurde, auch dann sofort zurückschlagen könnte, wenn nicht zu 
erwarten wäre, daß der Angreifer noch weiteres unternehmen würde.) 
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Verhältnismäßigkeit zum Rechtsbruch nicht eingehalten hat. Dennoch ist es 
heute, wo die meisten Diebe, die jemanden überfallen, mit einer Schußwaffe 
bewaffnet sind, schwer, das Gebot der Verhältnismäßigkeit genau einzuhal­
ten. Auf jeden Fall hat der Privatmann, der überfallen wird, keine rechtliche 
Gewalt, den Verbrecher seinen Rechtsbruch fühlen zu lassen, d.h. das Un­
recht zu rächen. Darüber hat das Strafgericht zu entscheiden. Der angegriffe­
ne Privatmann hat keine Strafgewalt. 

2. Die Rechtslage im Verhältnis eines Rechtsbrechers zu seinem Staat. — 
Wenn es sich um die Beziehung eines Rechtsbrechers zu seinem Staat han­
delt, ergibt sich eine ganz andere Rechtslage. Die staatliche Autorität ist 
Hüterin der Rechtsordnung. Sie hat darum die Pflicht, einen Rechtsbruch zu 
ahnden, dies um der Gemeinwohlgerechtigkeit willen. Sie ist außerdem ge­
halten, den Rechtsbrecher von weiteren Rechtsbrüchen abzuschrecken. Diese 
doppelte Pflicht erfüllt sie durch die Verhängung der Strafe, die sowohl den 
Zweck der Sühne wie den der Abschreckung hat. Inwieweit die Strafe diesen 
zweiten Effekt, den der Abschreckung, auch heute noch hat, wird verschie­
den beurteilt. Der Staat hat an sich auch das Recht, je nach der Schwere des 
Rechtsbruchs die Todesstrafe zu verhängen. Im Unterschied zur Privatperson 
kann er darum den Tod eines schuldigen Menschen direkt wollen, sofern es 
sich, wie gesagt, um die Wahrung des Gemeinwohls handelt. Daß wir heute 
die Todesstrafe verwerfen, hat den Grund nicht in der Annahme, daß der 
Staat keine Kompetenz zur Verhängung der Todesstrafe hätte, sondern in 
dem Umstand, daß die Todesstrafe erfahrungsgemäß kein Mittel der Ab­
schreckung ist und daß ein Fehlurteil, das immer zu befürchten ist, unter allen 
Umständen vermieden werden muß. Außerdem ist zu bedenken, daß das 
Gemeinwohl, um dessentwegen die staatliche Autorität die Kompetenz be­
sitzt, die Todesstrafe zu verhängen, von der Ethik aus betrachtet, das wahre 
Gemeinwohl sein muß. Kein Träger der hoheitlichen Staatsautorität kann mit 
absoluter Gewißheit behaupten, das wahre Gemeinwohl zu vertreten. Zu 
einem Todesurteil wäre aber eine solche Gewißheit notwendig. Die alten 
Philosophen wie auch die mittelalterlichen Theologen, einschließlich Thomas 
von Aquin, haben sich offenbar noch nicht darüber Rechenschaft gegeben, 
daß die Begründung der Todesstrafe auf einem höchst abstrakten Begriff des 
Gemeinwohls aufruht. Doch abgesehen von der schwachen strafrechtlichen 
Begründung der Todesstrafe, bleibt die Ansicht des Thomas von Aquin, daß 
ein staatlicher Gewaltträger um des Gemeinwohls willen ethisch legitimiert 
ist zur direkten Tötung eines Rechtsbrechers. Auf die unvermeidlichen Pro­
bleme, die aus dieser These in der praktischen Wirklichkeit, entstehen, soll 
hier nicht eingegangen werden. Sie sind innerhalb des Themas „Widerstand" 
zu behandeln. 

3. Die Rechtslage zwischen zwei Staaten. - Wie verhält es sich nun mit der 
Verteidigung eines Staates gegen einen äußeren Gegner, also mit dem ei-
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gentlichen Kriegsfall? Thomas von Aquin versteht in S.Theol. II-II 40,1 die 
Verhältnismäßigkeit der Abwehr im Krieg in einem völlig anderen Sinn als 
in der privaten Auseinandersetzung, die er in II-II 64,7 behandelt. Im Fall des 
Krieges handelt es sich nicht nur um die Abwehr eines Angriffs, sondern 
auch um die Frage, ob sich der Staat, dem von einem andern Staat irgendein 
Unrecht zugefügt worden ist, für berechtigt erklären kann, in der Form eines 
Angriffs den andern Staat zu strafen. Thomas von Aquin nimmt dies jeden­
falls an der genannten Stelle an, was sein Kommentator Cajetan mit Nach­
druck unterstreicht. Die Ungerechtigkeit muß gesühnt werden, was nichts zu 
tun hat mit subjektiver Rachsucht. Im privaten Bereich hat das Gericht dar­
über zu entscheiden. Hinsichtlich der Beziehung zwischen Staaten obliegt das 
Urteil, wie Thomas erklärt, dem Träger der autonomen Staatsgewalt. An 
einen internationalen Gerichtshof, der eine solche Strafe aussprechen könnte, 
war nicht zu denken. In diesem Sinn besteht er selbst in der heutigen UNO 
noch nicht, obwohl der Internationale Strafgerichtshof gewisse im Krieg 
begangene Menschenrechtsverletzungen zu seinem Tätigkeitsbereich zählt.8 

Es bleibt somit als Instanz der Strafverhängung gegen einen Angreifer nur 
der Staat, dem Unrecht geschehen ist. Er hat sich allerdings an das Gebot der 
Verhältnismäßigkeit zu halten. Doch ist dies nicht mehr jene Verhält­
nismäßigkeit, von der bezüglich der privaten Verteidigung die Rede war. 

Dieser Gedanke der mittelalterlichen Theologen hat heute seine Brisanz hin­
sichtlich des Wirtschaftskrieges, der zwischen zwei Staaten ausgefochten 
wird. Es sei als Beispiel auf die Boykottdrohung der USA an die Adresse der 
Europäischen Union, weil diese die Einfuhr von bestimmten Produkten der 
USA-Landwirtschaft sperrt, hingewiesen. De facto haben die USA ihre 
landwirtschaftliche Produktion derart aufgebläht, daß sie Absatz dafür nur 
noch auf dem Weg wirtschaftlicher Gewalt finden können. Nach der Lehre 
der mittelalterlichen Theologen hat die Europäische Union das Recht zum 
Gegenangriff. 

Francisco de Vitoria (f 1546) hat für seine Zeit im Hinblick auf das Verhält­
nis der Spanier zu den Indianern die Erweiterung der Verteidigung in den 
Angriff weiter ausgebaut. Er war aber nicht, wie H.-G. Justenhoven meinte, 
der Erstautor dieser Erweiterung. 9 Cajetan ( t 1534) hat in seinem 1517 voll­
endeten Thomaskommentar die Gründe genau angegeben, welche nach Tho­
mas (II-II 40,1) eine solche Erweiterung erforderten. 

Während Thomas die Sühneaktion des Angriffskrieges nur von der unrecht­
mäßigen Provokation aus betrachtete, geht nun Vitoria der Frage nach, ob 

8 Vgl. Otto Triffterer. Gewalt und Völkerrecht, Ein neues Gewaltmonopol zur Bekämpfung von 
Gewalt? In: J.J. Hagen, P. Mader, Hrsg.: Gewalt und Recht. Frankfurt/M 1997, 147-209. 
9 Heinz-Gerhard Justenhoven, Francisco de Vitoria zu Krieg und Frieden, Köln 1991, 125. Vgl. 
hierzu meine Besprechung in: Die Ethik des Gemeinwohls, Paderborn 1998, 591-593. 
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dieser Angriffskrieg auch gerechtfertigt sei, um unschuldige Menschen vor 
schweren Mißhandlungen durch ihre Staatsmacht zu retten. In diesem Fall 
handelt es sich nicht mehr um die Sühne im Zusammenhang mit einer Ver­
teidigung gegen einen ungerechten Angriff, sondern um einen Hilfeakt zu­
gunsten von Menschen, die von ihrer Staatsmacht am Leben bedroht sind. 
Vitoria denkt hierbei an die grauenhaften Menschenrechtsverletzungen in den 
Indianerstaaten. Ein solcher Rechtsgrund liegt dann vor, wenn „die Barbaren 
unschuldige Menschen opfern oder sonstwie Unbescholtene töten, um sich 
von deren Fleisch zu ernähren". 1 0 

Übertragen auf moderne Verhältnisse könnte man sagen, Vitoria anerkennt 
das Recht eines Staates auf kriegerische Intervention in einem andern Staat 
zur Verhinderung schwerster Menschenrechtsverletzungen, wobei man z.B. 
an ethnische Säuberungen denken kann. 

Gemäß dem Völkerrecht, so erklärt Vitoria, steht den Spaniern das Recht zu, 
sich in friedlicher Weise auf dem Gebiet der Indianer zu bewegen, um mit 
den Einwohnern Handel zu treiben. Wenn die Spanier bei dieser Gelegenheit 
von den Indianern bedrängt und am Leben bedroht werden, können sie sich 
mit Waffengewalt verteidigen. Aber sie müßten sich dann an die Bedingung 
einer reinen Verteidigung halten, d.h. die Waffengewalt nur zur Wahrung 
der verhältnismäßig abgewogenen schuldfreien Schutzmaßnahme anwenden, 
dürften also nicht zum Angriffs- oder Eroberungskrieg übergehen." 

Vitorias Ausführungen sind stets im Anschluß an die Bedingungen zu sehen, 
die Thomas von Aquin (II-II 40,1) für den gerechten Krieg nannte. Thomas 
erklärt, Voraussetzungen eines gerechten Krieges seien: 1. die Kriegserklä­
rung muß durch eine staatliche Autorität erfolgen, 2. es muß sich um eine 
gerechte Sache handeln, 3. er muß mit „rechter Absicht" geführt werden, d.h. 
es dürfen keine Nebenabsichten damit verbunden werden. Da Thomas die 
gesamte Problematik des Krieges vom Motiv der Verteidigung her entwik-
kelt, müssen alle kriegerischen Handlungen von diesem Zweck beherrscht 
sein. 

An sich ist damit nach Ansicht der mittelalterlichen Autoren der gerechte 
Krieg bereits definiert. Nach dem natürlichen Empfinden aller Menschen ist 
jeder Einzelmensch und ist jede Gemeinschaft berechtigt, sich gegen einen 
Angreifer zu wehren. Daß diese Abwehr im individuellen Bereich mit der 
Beachtung der Klausel der verhältnismäßig abgewogenen schuldfreien Ab­
wehr verbunden ist, die ein direktes Töten verbietet, während im staatlich 

1 0 De Iridis, Pars Prima, Sectio Tertia, Quintus Titulus, in: Francisco de Vitoria, Vorlesungen II 
(Relectiones), 480. Vgl. auch: A.F. Utz, Francisco de Vitoria: Naturrecht im Völkerrecht. In: Die 
Neue Ordnung, 53. Jg. 1999, 200-211. 
1 1 De Indis, Pars Prima, Sectio Tertia, Primus Titulus, op. cit. 468 f. 
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verordneten Krieg direkte Tötung statthaft ist, wurde bereits besprochen. Nun 
ist im Recht des Staates auf Verteidigung zugleich das Recht auf die Wieder­
gutmachung von Schaden und die Vergeltung des erfahrenen Unrechts einge­
schlossen, so daß sich die Verteidigung, wie gesagt, von selbst zum Angriff 
ausweitet. 

Damit wird die Frage nach der Gerechtigkeit des Krieges komplizierter. In 
welcher Zeitspanne kann ein Staat das ihm zugefügte Unrecht rächen? Wie 
soll Gerechtigkeit gesichert sein, wenn bei einem Friedensschluß der unterle­
gene Staat ungerechterweise zerstückelt worden ist, wie kommt er wieder zu 
seinem Recht? Auf welcher Seite ist die Gerechtigkeit, wenn jede der Partei­
en der Überzeugung ist, daß die Gerechtigkeit auf ihrer Seite stehe? 

Francisco de Vitoria kommt auf diese Probleme zu sprechen. Er steht zwar 
auf dem Standpunkt, daß derjenige im Recht ist, der das vom Angreifer be­
drohte Land bislang in unangefochtenem Besitz hatte. Doch betrachtet er -
übrigens im Anschluß an seinen Meister Thomas von Aquin, der ausdrücklich 
auf die notwendige Berücksichtigung der Kriegsfolgen hinwies - einen Krieg 
als von beiden Seiten ungerecht, wenn beiden schwerste Schäden entstehen 
würden. 1 2 Es ist überhaupt typisch für Vitoria, daß bei allen Überlegungen 
über die Gerechtigkeit des Krieges die Folgen des Krieges abgewogen wer­
den. Besonders sei auf die Unschuldigen Rücksicht zu nehmen, obwohl unter 
Umständen am Krieg Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen werden könn­
ten. 1 3 Kriegsgefangene zu töten ist nach Vitoria unerlaubt.1 4 Obwohl er die 
Bestrafung des Besiegten auch in dem Sinn versteht, daß man den Besiegten 
von weiteren Kriegsmachenschaften abschreckt, so weist er doch auf die 
Gefahr hin, daß sich in diese Aktion die Rachsucht einmischt. Die Zerstük-
kelung des besiegten Staates beurteilt Vitoria als großes Unrecht. Dieses 
Urteil ist im Zusammenhang mit der aristotelischen Staatslehre zu sehen, 
wonach der Staat sich von der Familie über das Dorf, die Stadt und die Regi­
on als „vollkommene Gesellschaft" aufbaut. Eine Zerstückelung käme darum 
der Vernichtung einer Familie gleich. 

Der zum Kriegsdienst Einberufene ist nach Vitoria nicht zur Prüfung der 
Gerechtigkeit des Krieges verpflichtet. Er habe darum im Zweifelsfall die 
Pflicht, dem Befehl zum Kriegsdienst zu folgen. Andererseits meint Vitoria, 
daß es deutliche Anzeichen eines ungerechten Krieges gebe, die auch der 
Soldat erkennen sollte. Gegen einen Angriff von anderer Seite sei die kriege­
rische Abwehr unbestreitbar eine gerechte Handlung. 1 5 Wenn jedoch der zum 
Krieg Einberufene von der Ungerechtigkeit eines Kriege fest überzeugt sei, 

1 2 De iure belli, Quaestio quarta (I pars), in: Vorlesungen II (Relectiones), 578. 
1 3 De iure belli, Quastio quarta (II pars), op. cit. 584. 
1 4 De iure belli, a.a.O., op. cit. 594. 
1 5 De iure belli, a.a.O., op. cit. 574. 



176 5. Kap.: Der Krieg 

müsse er den Kriegsdienst verweigern, auch wenn der Krieg de facto gerecht 
sein sollte. 1 6 Diese Aussage, die sich einzig auf das individuelle Gewissen 
bezieht, entspricht dem modernen Recht hinsichtlich der Kriegsdienstverwei­
gerer. 

Würdigung der mittelalterlichen Ethik des Krieges 

Solange es in der modernen Zeit keinen übernationalen Gerichtshof für krie­
gerische Auseinandersetzungen von Staaten gibt, können die Ausführungen 
Vitorias immerhin als Vorbild für die Definition des bellum iustum dienen. 
Selbst ein Großteil der juristischen Regeln des Völkerrechts hinsichtlich der 
gerechten Kriegführung wurde durch Vitoria als moralische Imperative for­
muliert. Die Schlußfolgerungen1'', mit denen er seinen Traktat über den ge­
rechten Krieg abschließt, geben davon deutlich Zeugnis. 

1. „Die Herrscher, die Vollmacht zum Kriegführen haben, müssen danach 
streben, „wenn möglich, mit allen Frieden zu halten". 
2. „Wenn ein Krieg aus gerechten Gründen entfacht worden ist, muß man 
diesen Krieg nicht in der Absicht führen, das Volk zu vernichten, das be­
kriegt werden muß, sondern in der Absicht, das eigene Recht geltend zu ma­
chen und das Vaterland zu verteidigen, damit aus dem Krieg einmal Friede 
und Sicherheit erwachsen." 
3. „Nach Erringung des Sieges und nach Beendigung des Krieges muß man 
den eigenen Sieg umsichtig und mit christlicher Mäßigkeit nutzen. Der Sie­
ger muß sich als Richter betrachten, der zwischen zwei Gemeinwesen sitzt: 
zwischen dem einen, das geschädigt wurde, und dem anderen, das das Un­
recht beging. Demzufolge verhängt er nicht als Ankläger einen Urteilsspruch, 
sondern verschafft als Richter dem geschädigten Gemeinwesen Genugtuung. 
Dies aber, soweit es ohne Nachteil für das Gemeinwesen geschehen kann, 
das den Schaden verursachte, und zwar in erster Linie deswegen, weil die 
ganze Schuld meistens, zumal bei Christen, bei den Herrschern liegt. Denn 
die Untertanen kämpfen für ihre Herrscher im guten Glauben." 

Diese Mahnung gilt nicht nur für Christen, sondern, weil eigentlich dem 
Naturrecht entnommen, für alle Menschen. Vitoria war wie Thomas von 
Aquin entsprechend dem Naturrecht zuerst um das Wohl der Menschheitsfa­
milie bemüht, von dem aus er die einzelnen Rechte gliederte. Von diesem 
Gesichtspunkt aus drängte sich in der Beurteilung der Kriegsprobleme die 
Frage auf, ob und inwieweit sich im Hinblick auf die Schäden ein Krieg 
überhaupt rechtfertige. Diese Frage stellt sich heute noch mehr als im Mittel-

1 6 De iure belli, Quaestio quarta (I pars), op. cit. 568. 
1 7 De iure belli, Conclusiones, op. cit. 602 ff. 
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alter, da das moderne Waffenarsenal die Existenz der ganzen Welt bedroht. 
Hier gilt es, die Mahnung zu überdenken, die Thomas von Aquin anläßlich 
seiner Darlegungen über den Aufstand aussprach, es sei besser, sich der Ty­
rannei zu beugen, als ein noch größeres Übel anzurichten. 

Wie man sieht, unterliegt der sogenannte „gerechte Krieg" solchen Bedin­
gungen, daß es schwer wird, einen Krieg ethisch überhaupt noch zu rechtfer­
tigen. Wo bleibt dann die Gerechtigkeit? Gegen alle Ethik und alle Vernunft 
wird es immer Übergriffe in einen autonomen staatlichen Bereich geben. Die 
ethisch kluge Taktik kann offenbar nur noch in der Aufrüstung zur gegensei­
tigen Abschreckung vor dem Krieg bestehen. Es bleibt nur, zu hoffen, daß 
die Nationen begreifen, daß sie sich einem internationalen Friedensgericht 
unterstellen müssen. 
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Sechstes Kapitel 

DIE POLITISCHE KRISE 

1. Die Konkurrenz zwischen den absolut geltenden Moralnormen 
und den Ordnungsnormen der Demokratie 

Es ist hier nicht die Rede von den verschiedenen politischen Krisen, in denen 
aus irgendwelchen sachlichen Gründen eine regierungsfähige Autorität nicht 
zustande kommt, z.B. wegen der Pattsituation der Parteien oder wegen mas­
siver terroristischer Gewaltakte, welche die legitime Autorität behindern. Uns 
interessiert jene den Staat bedrohende Krise, die aus dem Wesen der Demo­
kratie als einer ethisch völlig neutralen Institution keimt und die Aktivität der 
staatlichen Autorität empfindlich begrenzt und unter Umständen sogar lahm­
legt. Der Träger der staatlichen Autorität kann bis zu einem gewissen Punkt 
Konzessionen machen. Es kommt aber der Moment, in welchem dem Ge­
setzgeber jede Möglichkeit fehlt, auf dem Weg über Kompromisse mit der 
darniederliegenden Moral eine friedliche Ordnung zustande zu bringen. Mit 
vielfältigen Beispielen ließe sich die Hilflosigkeit des Gesetzgebers nachwei­
sen, der sich den Moralnormen der Masse anpassen muß. Die Vielzahl von 
Abtreibungen z.B. hängt nicht zuletzt mit dem Sexualverhalten der Wohl­
standsbürger zusammen. Der unerwartet schnelle technische Fortschritt hat 
den von der materialistischen Lebensphilosophie beherrschten Wissen­
schaftler veranlaßt, die Fortpflanzungstechnik zum Instrument der Eugenik 
zu machen. Wir sind heute nicht mehr weit von der Eugenik des Nationalso­
zialismus entfernt, diesmal aber nicht wegen einer allgewaltigen Partei, son­
dern wegen des Materialismus der Demokraten. 

Die Demokratie kann logischerweise keine absolut geltenden Normen aner­
kennen. Nun hat aber der Staat in moderner Zeit aufgrund schlechter Erfah­
rungen sich für die Einhaltung gewisser absolut geltender Normen entschie­
den durch die Annahme der allgemeinen Menschenrechtskonvention, in der 
unter anderem das Recht eines jeden auf Leben statuiert wurde. Der Staat hat 
sich damit in ein Netz von Widersprüchen verwickelt. Einerseits hat die de­
mokratische Verfassung das individuelle Recht auf Selbstbestimmung zu 
garantieren, andererseits muß sie dieses dort negieren, wo das Recht auf 
Leben eines andern in Frage steht. An sich kann sich eine schwangere Frau 
auf das demokratisch legitimierte Selbstbestimmungsrecht berufen, wenn sie 
vor der Entscheidung steht, die Schwangerschaft abzubrechen oder das Kind 
auszutragen. Damit stellt sie sich aber in Widerspruch zum Lebensrecht des 
Kindes. Um diesen Widerspruch zu beheben, hilft sich die staatliche Autori­
tät mit der sogenannten Güterabwägung. In dem Fall, in dem eine schwänge-
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re Frau sich vor die Alternative gestellt sieht, sich für ihr eigenes Leben oder 
das des Kindes zu entscheiden, kann nach dem Urteil des Gesetzgebers das 
Leben der Mutter höher eingeschätzt werden als das des Kindes. Da der Ge­
setzgeber jedoch das durch die Verfassung garantierte Lebensrecht des unge­
borenen Kindes nicht aufheben kann - abgesehen von den Verfassungen, die 
das Recht auf Leben erst für das geborene Kind vorsehen - , muß er ein juri­
stisches Schlupfloch finden, um seine Genehmigung zur Abtreibung zu tar­
nen. Dieses Schlupfloch heißt Straflosigkeit der Abtreibung in bestimmten 
Fällen. 

Allerdings enthält diese Manipulation immer noch einen Widerspruch, näm­
lich die Widersprüchlichkeit des Begriffes „staatliches Gesetz mit Zusiche-
rung der Straflosigkeit". Das Gesetz ist definitionsgemäß eine wirksame 
soziale Norm. Die Wirksamkeit ist beim staatlichen Gesetz durch die Straf­
gewalt des Staates gesichert. Der Staat kann daher nicht ein absolut geltendes 
Gesetz statuieren und im vorhinein erklären, es verpflichte in bestimmten 
Fällen nicht unter Strafe. Das kann er auch dann nicht, wenn er annimmt oder 
weiß, daß in den meisten Fällen Gründe vorliegen, die Strafe zu mildern oder 
sogar ganz auszusetzen. Das absolute Recht auf Leben stammt aus dem Na­
turrecht, es ist also der Staatsmacht vorgelagert und von dieser in der Men­
schenrechtskonvention mitübernommen worden. Der Staat muß die Konse­
quenz mitbejahen, d.h. die Strafe mit dem Gesetz verbinden. Der Gesetzgeber 
kann nicht im vorhinein denjenigen als straffrei erklären, der beispielsweise 
in einer Situation der Panik den Mitmenschen niedertrampelt oder ihn auf 
einem schmalen Steg ins Meer stößt, um sein eigenes Lebensrecht zu be­
haupten. Diese Überlegungen gehören in den Bereich der Strafbemessung. 

Dem staatlichen Gesetzgeber ist es also nicht gelungen, den naturrechtlichen, 
nämlich vorstaatlichen Begriff der Menschenrechte logisch in sein Rechtssy­
stem einzubauen. 

2. Religionsgemeinschaften als Hüter absoluter Gesetzesnormen 

Der Begriff eines absolut geltenden, vorstaatlichen Rechts ist im vollen Inhalt 
nur noch in Religionsgemeinschaften erhalten geblieben. Diese Tatsache 
scheint die Vertreter der empirisch eingestellten Politikwissenschaft wie auch 
der modernen Rechtsphilosophie zu bestätigen, die die metaphysische Er­
kenntnis als nicht rational mit der religiös begründeten Weltanschauung in 
eins setzen und darum wegen des Fundamentalismusverdachts für die Politik 
ablehnen. Zwar stimmt, von der weltanschaulich und moralisch neutralen 
Demokratie aus betrachtet, die von den Empirikern zugrundegelegte Be­
griffsbestimmung des politischen Fundamentalismus als einer rational nicht 
mehr begründbaren Politik. Bevor man aber eine Religionsgemeinschaft 
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global dem Fundamentalismus zuordnet, sind ihre politischen Aussagen im 
einzelnen zu überprüfen. Vor allem müßte definiert werden, was man unter 
rational versteht. Die aufgrund der metaphysischen Abstraktion erkannte 
Natur des Menschen ermöglicht eine rational begründete Philosophie der 
Naturrechte, in der Sein und Recht real zusammengehören, so daß die An­
sicht, die vorstaatlichen Naturrechte seien rein moralische und religiöse For­
derungen, irrig ist. 

Gegen diese irrige Meinung wendet sich vor allem die katholisch-
naturrechtliche Interpretation der vorstaatlichen Rechte. Ihre Begründung des 
Rechts auf Leben ist durch und durch rational naturrechtlicher, nicht typisch 
religiöser Natur. Sie beruht nicht auf einem positiven göttlichen Gesetz. 
Vielmehr ist die Absicht Gottes im Wesen der Geschöpfe erkennbar. Diese 
Erklärung der Identität von Sein und Gesetz steht im Zentrum der katholi­
schen Naturrechtslehre. Unter der Voraussetzung, daß der Mensch und das 
All Schöpfungen Gottes sind, sind die Naturrechte, d.h. die Rechte, die mit 
der Natur des Menschen gegeben sind, auch Anordnungen Gottes. Nur unter 
diesem Betracht eines ewigen Gesetzgebers, der zugleich Schöpfer ist, kann 
man begreifen, daß Wesensstrukturen zugleich Rechts strukturen sind. Der 
moderne Jurist kann diese Verbindung von Sein und Recht nicht mehr be­
greifen, seit er den Kontakt mit der aristotelischen Metaphysik verloren hat. 
Darum ist nicht verwunderlich, daß in der Politikwissenschaft Vertreter des 
Naturrechts unterschiedslos mit den Vertretern idealistischer und religiöser 
Weltanschauungen identifiziert und als Fundamentalisten gebrandmarkt wer­
den. Die Kirche dagegen nennt die katholische Naturrechtslehre nur deswe­
gen „katholisch", weil sie bereits in ihrer Glaubenslehre erklärt, daß die 
Identität von Sein und Recht rational aus der Schöpfungsordnung abgeleitet 
werden kann, ohne auf ein positives göttliches Gesetz im Sinn einer göttli­
chen Offenbarung rekurrieren zu müssen. Im Protestantismus kann man -
abgesehen von der lutherischen Richtung - keine eigentliche Naturrechtslehre 
entdecken. Dies hängt mit dem anders gearteten Verständnis des Verhältnis­
ses von Glaube und Vernunft zusammen. 

Es ist unmöglich, die verschiedenen religiösen Überzeugungen auf ihre fun­
damentalistische Tendenz zu untersuchen. Es sei hier nur kurz vom Islam die 
Rede, um auf die katholische Glaubensüberzeugung und die von ihr bevor­
zugte Naturrechtslehre näher einzugehen.' 

1 Auf das Judentum und seine Tendenz zum religiös fundierten Staat wird hier nicht eingegan­
gen. 
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Der Islam 

Unter den in unserer Gesellschaft wirkenden Religionen fällt der Islam durch 
seine vollständig auf der Offenbarung Mohammeds beruhende Lehre der 
Politik auf, die deutlich die Tendenz zum Fundamentalismus zeigt. Man 
weist zwar öfters auf die im Koran gelehrte Friedensgesinnung hin, um die 
Möglichkeit der Eingliederung des Islam in das westliche Demokratiever­
ständnis darzutun. Doch müßte man mehr auf die geschichtliche Wirklichkeit 
achten. Die Erklärung der Religionsfreiheit, wie sie das Zweite Vatikanische 
Konzil statuiert hat, läßt sich nicht in den Koran hineininterpretieren. Der 
Islam ist zugleich auch eine politische Ideologie. Er kann seinen Trieb zum 
totalitären islamischen Staat nicht verbergen. 

Die katholische Glaubensüberzeugung 

Jede religiöse Glaubensüberzeugung trägt totalitäre Züge hinsichtlich der 
persönlichen Lebensführung des Gläubigen. Das gilt auch vom katholischen 
Glauben. Wer sich Christus anschließen will, muß alles verlassen, was ihm 
bisher lieb und teuer war. Er muß seinen Glauben offen bekennen, selbst 
unter Inkaufnahme des Martyriums. 

Da der katholische Glaube sich in einer rechtlich formierten Kirche präsen­
tiert, lag für diese die Versuchung zum Fundamentalismus insofern nahe, als 
sie dort, wo das staatliche und das kirchliche Leben eine Einheit bildeten, die 
Anerkennung der Forderungen des Glaubens mit politischem Druck durchzu­
setzen vermochte, wenngleich in allen Jahrhunderten das Prinzip galt, daß 
niemand zum Glauben gezwungen werden darf. Allerdings wurde im Staat 
des Mittelalters nicht auch der Austritt aus der Glaubensgemeinschaft der 
freien Entscheidung überlassen. 2 Durch das Zweite Vatikanische Konzil ist 
diese Vermischung von geistlicher und weltlicher Gewalt endgültig aus der 
Welt geschafft.3 Die Kirche will nun nur noch mittels des demokratischen 
Stimmrechts ihrer Gläubigen in das politische Leben eingreifen, wie jede 
andere moralische Einstellung die Politik über das allgemeine Wahl- und 
Stimmrecht beeinflußt. 

Heute begründet die katholische Kirche ihren geistigen Auftrag auf der poli­
tischen Ebene nicht mehr mit dem Missionsauftrag, alle Welt für Christus 
und seine Kirche zu gewinnen. Das katholische Lehramt konzentriert heute 
seine politische Tätigkeit auf die Reinerhaltung der moralischen Normen, wie 

2 Im Mittelalter stand im Zentrum der theologischen Auseinandersetzung, wie im Kapitel über 
die Religionsfreiheit dargestellt, nicht der von Geburt an Ungläubige, sondern der Häretiker, der 
den Glauben bejaht hatte, ihm aber aufgrund einer „Häresie" wieder abgeschworen hat. Er hat 
damit die weltanschauliche Homogenität der Gesellschaft verletzt. Deswegen wurde er dem 
weltlichen Arm zur Bestrafung übergeben. 
3 Vgl. hierzu den Abschnitt über die Religionsfreiheit. 
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3. Die in sich gültigen und die dem Ermessen des Politikers überlassenen 
Normen gemäß der aristotelisch-thomistischen Naturrechtslehre 

Unter der Voraussetzung, daß die von Gott geschaffene Welt und nicht ir­
gendein von der Vernunft produzierter Inhalt das Objekt unserer Erkenntnis 
ist, muß der menschliche Intellekt aus dem ihm vorgegebenen Sein durch 
Abstraktion die Wesensordnung der Schöpfung zu erkennen suchen. 

Wesensaussagen - um diese geht es hier - sind charakterisiert durch ihre Gül­
tigkeit „an sich". Dementsprechend spricht man von einem „bonum in se" 
und einem „malum in se". Ein „malum in se" darf nie, unter keinen Umstän-

sie dem Naturrecht entsprechen. Die katholische Soziallehre ist durch und 
durch naturrechtlich und damit rational verständlich. Man kann ihr darum 
nicht den Vorwurf des Fundamentalismus machen. Daß sehr viele Aussagen 
des katholischen Lehramtes wie z.B. über die Ehe, Homosexualität usw. bei 
den heutigen Demokraten keinen Anklang finden, ist durch die Perversion 
der allgemeinen moralischen Befindlichkeit der Gesellschaft begründet. 
Selbst das Gebot, den Sonntag heilig zu halten, ist rational zu begründen, da 
die Begründung der absoluten Geltung naturrechtlicher Normen in letzter 
Analyse auf der Anerkennung der Autorität eines verehrungswürdigen 
Schöpfers beruht. 

Nur diese Rückbesinnung auf den Schöpfergott ist imstande, die Natur­
rechtslehre vor jeder Art von Materialismus zu schützen. Albertus Magnus 
hat diese Gefahr frühzeitig erkannt. Um die Aristotelesrezeption vor dem 
Materialismus der arabischen Aratofetekommentatoren zu bewahren, hat er 
seine Aristoteleskommentare geschrieben, die dann Thomas von Aquin weiter 
ausgearbeitet hat. Die thomasische Erkenntnistheorie ist damit die Grundlage 
der katholischen Naturrechtslehre geworden. 

Nur mit Hilfe naturrechtlicher Normen ist es möglich, die politische Hand­
lung rational und damit allgemein kontrollierbar zu machen und sie vor der 
Verfälschung durch subjektive, zeitlich bedingte Wertvorstellungen zu be­
wahren. Der Politiker muß wissen, was „in sich" gut oder schlecht ist, und 
was seinem Ermessen überlassen ist. Solange es nicht gelingt, den Politikern 
„in sich" geltende Normen, über die keine Diskussion entstehen darf, an die 
Hand zu geben, bleibt die politische Debatte ein Kampf zwischen Ideologen, 
wenn nicht gar Fanatikern. 

Wir müssen uns daher eingehend mit dem Problem befassen, was in der Po­
litik als „in sich" gut oder schlecht zu gelten hat und was dem Ermessensur­
teil der Politiker unterstellt ist. Die aristotelisch-thomistische Naturrechtsleh­
re bietet hierfür die einzig sichere Voraussetzung. 
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den, angestrebt werden. Keine, auch noch so gut gemeinte Intention kann 
daran etwas ändern. Gewiß steht jedes malum oder bonum in se in Beziehung 
zum Wollen des Menschen, jedoch nicht zu einem bestimmten, sondern all­
gemein zum menschlichen Wollen, so daß jeder Ausweg in eine individuelle 
Interpretation ausgeschlossen ist. Eine giftige Nahrung ist „in sich" als unge­
nießbar zu meiden ohne jede Beziehung zu einem bestimmten Subjekt. Sie ist 
als Sache ein malum in se für den Menschen. Ebenso ist die Tötung eines 
unschuldigen Menschen „in sich" ein Verbrechen. Unter welchen Umständen 
ein einzelner Mensch in einem konkreten Fall sein Gewissen danach einstellt, 
eine solche Tötung zu rechtfertigen, spielt keine Rolle. Tötung eines Un­
schuldigen ist und bleibt „in sich" Sünde. Und jede Mitwirkung bei der Tö­
tung eines Unschuldigen ist „in sich" Sünde. Auch die Befürwortung eines 
Gesetzes, durch das die Zahl der Abtreibungen im Vergleich zu einem ande­
ren liberaleren Gesetz verkleinert werden soll, ist „in sich" Sünde, denn man 
kann die Nuance des „minus", d.h. der kleineren Zahl nicht von der Abtrei­
bung trennen. Das „malum in se" ist in jedem Fall zu meiden. Da gibt es 
keinen Unterschied zwischen größerem und kleinerem malum. Die Forde­
rung der Vermeidung ist absolut. Es gibt kein größeres und kleineres Ver­
meiden. 

Die Tötung eines unschuldigen Menschen ist also „in sich" sündhaft und 
strafwürdig. Eine Güterabwägung mit einer andern Handlung ist ausge­
schlossen. Auch ein kleineres moralisches Vergehen kann als ein malum in se 
nicht durch eine Güter- oder Schadensabwägung verteidigt werden. Es ist „in 
sich" ein Vergehen. Wenn wir das nicht annehmen, dann wird jede Überle­
gung über das, was „in sich" Sünde ist, illusorisch, weil wir uns zu jeder 
Sünde immer noch eine größere Sünde vorstellen könnten. Dann wäre es 
konsequenter, überhaupt keine Handlung als „in sich" schlecht zu bezeichnen 
und die moralische Handlung von der Natur der Sache zu trennen und einzig 
nach der Absicht des Täters zu beurteilen. Damit wäre aber die gesamte Mo­
ral eine Angelegenheit unserer gedanklichen Kombination, genau gesagt, 
unseres subjektiven Wertempfindens im Sinn der Wertlehre von Max Sche-
ler. Entscheidend für die moralische Beurteilung ist jedoch die Realität der 
Handlung, die in einem von ihr untrennbaren Kausalzusammenhang zur ge­
schaffenen Natur und damit zum Lebensziel des Menschen steht. Darum 
spricht Thomas von Aquin nie von „Werten", sondern von Zielentscheidun­
gen, die sich aus der Natur des Menschen ergeben. Wertvoll ist dementspre­
chend nur, was seinem Sachverhalt nach dem letzten Zweck des Menschen 
dient. Diese auf das reale, geschaffene Sein des Menschen eingestellte Ethik 
des Thomas von Aquin steht in konträrem Gegensatz zu der von der idealisti­
schen Erkenntnistheorie Hegels beeinflußten Phänomenologie Schelers. 

Die Konzeption der Schöpfungsordnung gründet, wie öfters betont, nicht auf 
einer Glaubenserkenntnis. Sie ist durch und durch rational. Was hier über das 
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4 Vgl. A.F. Utz, Die Ethik der Schadensbegrenzung und die Politik. In: NO 54. Jg., Heft 1, 
Februar 2000, 44-49. 
5 Das ist der Grund, warum Thomas (S.Theol. I-II 94,5) erklärt, das Naturrecht sei wandelbar. 
Vgl. Thomas von Aquin, Naturgesetz und Naturrecht, 1996, Kommentar von A.F. Utz, 205f. 
Naturrechtliche Normen sind also deswegen analog, weil sie nur im sozialen Verbund ihre 
Definition finden. 

malum in se vorgetragen wurde, gehört darum in die rationale Ethik, nicht 
typisch in den Bereich des Glaubens. Jeder Politiker ist darum gehalten, die 
daraus sich ergebenden Forderungen zu verwirklichen. Das ist auf weite 
Sicht der einzige Weg, um die Staatsgesellschaft vor dem Verfall der Gesell­
schaftsmoral und damit vor der politischen Krise zu bewahren. Das politisch 
Mögliche, das von den politischen Wissenschaften allgemein als Objekt der 
politischen Handlung aufgestellt wird, bedarf darum einer grundsätzlichen 
Korrektur durch die naturrechtlich orientierte politische Ethik. Doch wie soll 
diese je greifbaren Erfolg haben in einer moralisch kaum oder gar nicht ge­
schulten Gesellschaft? Wer auf der politischen Ebene Erfolg haben will, muß 
sich dem Trend der Gesellschaft anpassen, das heißt reell, sich von einer 
Krisensituation in die andere ziehen lassen, wobei die Ethik der Schadenbe­
grenzung, d.h. der dauernde Kompromiß mit dem kleineren Übel der Ersatz 
für die echte, weitsichtige Ethik sein soll.4 

Die Komplexität des bonum in se 

Das „bonum in se" und entsprechend das „malum in se" sind aber trotz der 
universalen Gültigkeit differenziert. Gemäß der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte hat jeder Mensch das Recht auf Arbeit, und zwar auf eine 
Arbeit, die im Sinn seiner Leistungspotenzen liegt. Dieses Recht steht als 
Teil des Gemeinwohls im allgemeinen sozialen Verbund. Um diese individu­
ell so vielfältigen Rechte zu verwirklichen, muß der Staat eine Vollbeschäfti­
gungspolitik betreiben, die nicht wie die heutige Konkurrenzwirtschaft nur 
das Wachstum der materiellen Wohlfahrt, sondern das umfassende vorstaatli­
che Gemeinwohl im Auge hat. Das Menschenrecht auf Arbeit ist darum im 
Hinblick auf die vielfältige Differenzierung der Leistungsqualitäten nicht 
univok wie das Recht auf die reine Existenz, sondern analog. In der Erfüllung 
ihrer naturrechtlichen Pflicht sind der Autorität kurzfristig Grenzen gesetzt. 
Diese dürfen aber nicht Norm des politischen Handelns sein. Als bonum in se 
hat das vorstaatliche Gemeinwohl zu gelten, nicht die aktuelle Situation. 
Diese dient lediglich als Riegel gegen utopische Erwartungen. 5 Die aktuelle 
moralische Situation kann nur insofern als Begrenzung der moralischen For­
derung gelten, als das gesellschaftliche Niveau dem bonum in se „noch nicht" 
gewachsen ist, nicht aber, wenn es sich um einen Abstieg handeln würde. 

Ein typisches Beispiel dieses Sachverhalts ist der Fall, in dem über ein Ehe­
gesetz abgestimmt werden muß. Die Ehe ist eine soziale Institution. Sie ist an 
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sich naturrechtlich als unauflösliche Monogamie zu definieren.6 Diese ist 
aber nicht so einsichtig wie das Recht auf Leben. Die Ehe verlangt schon im 
Hinblick auf die Kinder eine klare positiv-rechtliche Regelung, welche ei­
gentlich die freie Ehescheidung ausschließen müßte. Der Politiker muß aber 
auf den moralischen Reifegrad der Bürger Rücksicht nehmen. Thomas von 
Aquin war in dieser Hinsicht sehr nachsichtig.7 Er unterstellte aber dabei, daß 
der Tiefstand des moralischen Bewußtseins nicht ein Abfall von einem höhe­
ren Standpunkt ist, sondern eben ein Zustand, der noch nicht der des Fortge­
schrittenen ist. Heute ist die Neufassung eines moralischen Gesetzes in den 
meisten Fällen ein Abstieg im Vergleich zum früheren Gesetz. Dem Politiker 
ist zu raten, sich z.B. bei der Abstimmung über die Ehescheidung zu enthal­
ten, um nicht bei einem malum in se mitzuwirken und seine Glaubwürdigkeit 
einzubüßen. Sobald die neuen rechtlichen Bestimmungen nicht mehr beachtet 
werden, sieht sich der Staat genötigt, eine weitere Lockerung vorzunehmen, 
um das soziale Geschehen in einem rechtlichen Rahmen zu halten. Die mo­
ralische Abwärtsbewegung vollzieht sich weiter. Am Ende dieses Prozesses 
müssen noch integre Charaktere zur Verfügung stehen, die glaubwürdig sind. 
Es kommt einmal die Zeit der politischen Vergangenheitsbewältigung. Unter 
dem Gesichtswinkel der Glaubwürdigkeit genießen am Ende die ethisch 
integren Parteien und Politiker das Vertrauen. 

4. Die Arbeit an der gesellschaftlichen Erneuerung 

Wichtiger und dringender als alle Überlegungen über die Politik im Parla­
ment sind die dem Parlament vorausgehenden Aktivitäten, durch welche die 
Gesellschaft verändert werden muß. Aristoteles hatte dem Politiker noch die 
Aufgabe übertragen, dafür zu sorgen, daß die Bürger gut und glücklich wer­
den. Heute erwartet man vom Politiker auf dem Gebiet der Moral nur noch, 
daß er den Trend nach abwärts in rechtliche Bahnen lenke. Es geht also in 
erster Linie um den gesellschaftlichen Trendwechsel. Der Parlamentarier, der 
die Politik bestimmt, soll sich darum lediglich der faulen Kompromisse mit 
den kleineren Übeln enthalten und alles daran setzen, jene Institutionen und 
Strukturen zu stützen, die sich von alters her als Werkstatt der moralischen 
Erziehung ausgewiesen haben, das sind die Familie, die Schulen und die 
Kirchen. 

6 Vgl. hierzu A.F. Utz, Sozialethik, Teil III: Die soziale Ordnung, Bonn 1996, Drittes Kapitel 67-
114. 

7 S.Theol. I-II 96,2. Vgl. hierzu auch die Stellungnahme des Thomas von Aquin zur Monogamie: 
S.Theol. Suppl. 65,2 (übernommen von Sent. IV, dist. XXXIII, q. 1, a. 2); Contra Gent., lib. III, 
c. 124; lib. IV, c. 78. 
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Vorbemerkung 

Die Gliederung der Bibliographie entspricht der von mir herausgegebenen 
„Bibliographie der Sozialethik" unter Ziffer V. Die „Bibliographie der So­
zialethik", die in elf Bänden erschienen ist, umfaßt die Literatur von 1956-
1979 (Editions Valores, CH-1783 Pensier/Fribourg und Herder, Freiburg 
i.Br.). 

Die hier folgende Bibliographie des V. Teiles der „Sozialethik" 1 (Politische 
Ethik) enthält nur die unmittelbar zu diesem Teil gehörenden Veröf­
fentlichungen, und zwar zeitlich begrenzt, denn die Literatur der Jahre 1956-
1979 muß in der soeben genannten „Bibliographie der Sozialethik" gesucht 
werden. 

Die der politischen Ordnung nahestehenden Gebiete, wie z.B. Rechtspolitik, 
Bevölkerungspolitik, Wirtschaftspolitik, sind in den Bänden 2-4 der „Sozial­
ethik" enthalten, wobei auch hier zu berücksichtigen ist, daß die Literatur für 
die Jahre 1956-1979 in den elf Bänden der „Bibliographie der Sozialethik" 
zu finden ist. 

Durch die zeitliche Begrenzung der hier aufgeführten literarischen Daten 
findet man da und dort die Übersetzung eines Werkes, nicht aber die Origi­
nalausgabe, weil diese bereits in der „Bibliographie der Sozialethik" steht. 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei angemerkt, daß die "Bibliographie der Soziale­
thik" und die "Sozialethik" zwei verschiedene Werke sind. Die Bände oder Teile der "Soziale­
thik" enthalten jeweils die zu ihren Themen gehörenden Literaturangaben. 
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Band XXXI: Die Sozialpartner in Wirtschaft, Gesellschaft und Staat. Akten eines inter­
nationalen Symposiums. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachleute herausge­
geben von A.F. Utz, H.B. Streithofen und W. Ockenfels. 1979. 

Band XXXII: Weltwirtschaftsordnung. Die christliche Alternative zum Marxismus. 
Akten eines internationalen Symposiums. Unter Mitarbeit zahlreicher 
Fachleute herausgegeben von A.F. Utz, H.B. Streithofen und W. Ocken­
fels. 1983. 

Band XXXIII: Wolfgang Ockenfels, Politisierter Glaube? Zum Spannungsverhältnis 
zwischen katholischer Soziallehre und politischer Theologie. 1987. 

Band XXXIV: Thomas von Aquin, Naturgesetz und Naturrecht. Theologische 
Summe, Fragen 90-97 . Late inischer Text mit Überse tzung, 
Anmerkungen und Kommentar . Übersetzung von Josef F. Groner, 
Anmerkungen und Kommentar von Arthur F. Utz. 1996. 


